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S a ch - Regifter
zum

V t a a t s - u rr d R e g i e r u rrg s - B l a t t.
18 17 -

A.
AbhörGebühr. f. Rechnungs- Abhör.
Ablösung der Bsdenzinse. s. Bodenzinse.
Abzugsfreyheit mit den Vereinten NordamerikanischenStaaken nach der»Grundsatz der Reziprozität — -Abzugs-und Nachsteuerfreyheit zwischen allen deutschen Bundesstaaten be.

steht eine völlige Nachstmcrfreyheit von allem wegziehenden Ver¬mögen. — Bekanntmachung dcS desfallsigen Bundestags- BeschlussesAccis vom Wein, deren Erhöhung—nähere Bestimmungen wegen Erhebungder Arme von fremden Weinen — —-— von Liegenschafts- Verkaufen — —AccisDrdnung: Die durch die Accis. und Dhmgelds- Ordnung bestimmten-Rückvergütung,.'!, für Brandwein aller Art sind aufgehoben— — Berechnung des Ansatzes der Accise bey Lehens Erbschaften—- — Nähere Bestimmung zum §. 96. der Accisordnung, die Verkaufs-Accise von Liegenschaften betreffend — —
Aemter: Bestimmung über deren Sportel - und Gebührcnansatze; auch

wie es in Betreff der Erekutionsgebühren bey den Rückständen Zu¬hälter«— Zustellungs- Gebühren dürfen keine erhoben werden—
Dis Gebühren für die bey denselben gefertigt werdende Bittschrif¬ten sind für das Aerarium zu verrechnen —— — Vorschrift wie sich dieselbe bey Schulden-Liquidationen wegen Vor¬
ladung der Gläubiger zu benehmen. — Die Aemter haben für
allen aus der Mchtdefolgung entstehenden Schaden persönlich zu haften«Alliirte Truppen, deren Berpflegungskostens. Kriegskosten.

AmortisationsKaffe- Obligationen Vcrloosung. st Obligationen.
Amtsrevisorate: Gebühr der Amtsrevisorcn für Abhör der Rechnungen— — ?lmlsreviwren, in so fern sie Taren und Sporteln zu verrechnenhaben, stehen in der Kathegorie der VerreLner, und sind vaher

für die Handlungen ihrer Scribenten und Therlungs- Commiffa-rien verantwortlich — — —
— Vorschrift über deren Sportel - und Gebührcnansatze. — Dieselbe

und deren Scribenten dürfen keine Einzugs-Gebühr von denen—von ihnen cmzuzirhenden Taxen und Sporteln erheben, auch fürdas Aktenaufschlagen weder für sich noch für das Aerarium etwas
beziehen, — Die von den Amtsrevisorcn gefertigte Bittschriften rc.muffen für das Aerarium verrechnet werden —

— Gesetzliche Bestimmung, wie bey Schulden- Liquidationen dir
Gläubiger vorzuladen sind— Die Amtsrevisorcn haben für den aus
der Nichtbefolgung entstehenden Schaben persönlich zu haften.
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Amtsrevisorate : Instruktiv - Verordnung , die nähere Bestimmung einiger Geschäfts-
Verhältnisse der Amtsrevisoren und ihrer Skribenten , hauptsächlich die
Einziehung der Sporteln und derselben Verrechnung betreffend XVI , 6c»

— — Deren Gebühr für Stellung der Heiligen und milder Stiftungen - Rech¬
nungen — — . — — XXX . ny

Appellation : Gegen Erkennung der Gantprozesse findet aus der ' Gleichheit des
Gesetzgrundes zu h. 149 . der Obergerichtsordnung nur im summarischen
Wege die Appellation statt , und wird kein dritter Rechtszug hierüber
zugelasscn — — XIV . -54

Arzney , Zahnarzmycn , deren Verkauf ist beschränkt. — s. Zahnarznsyen.
Aufgebot , eheliches, der Juden , s. Juden.

Ausfuhr der Grundbieren verboten . — — II . z

Ausgangszoll , erhöhter von ausgsführt werdenden Früchten und LMualien — Von
Frucht - und Grundbiern - Brandwein . — Verwendung deS Ertrags die¬
ser Ausgangszölle — Strafe der heimlichen Ausfuhr II . z

— — Ertrag des Ausgangszolls von Früchten , Karrvfeln und Brandwein,
und die davon verwilligle Unterstützung in den verschiedenen Kreisen VI . iH

Auswanderung nach dem ?. ?. Oesterreichischen Bannat — zur Ansiedlung dahin
werden für die Grosherzvglick Badische Unterlhanen keine Passe mehr von
der Oestereichischen Gesandtschaft ertheilt — XVlU . 67

B.

Baden , Grosherzog , Seine Königliche Hoheit der Grosherzog,
Haupt des Grosherzoglichen Haußes und der Grosberzoglichen Familie.

Oeffentlicke Bekanntmachung des vonSeinerKöniglichen Hoheit
dem Höchstseeligen Herrn Grosherzog  unter agnakischem Beitritt über
die ErbfolgRechte der männlichen ehelichen , ebenbürtigen Nachkommen¬
schaft aus Höchstdero  zweyten Ehe in der Regierung des Grosherzog-
thums , unterm roten Sept . 1826 errichteten FamilienStatuts.

Weitere Bekanntmachung , wornach Seine Königliche Hoheit
der seht regierende — Grosherzog bezüglich auf vorerwähntes FamitienSta.
tut und auf das wegen der Unteilbarkeit der gesammten Grosherzoglichen
Lande und über die Erbfolge zu errichtende besondere Statut , Höchst-
Jhre  HalbOheime , die Herrn Grafen von Hochberg , Carl Leopold
Friedrichs Wilhelm  Ludwig August, und Maximilian  Friedrich Jo¬
hann Ernst , als Grosherzogliche Prinzen und Markgrafen zu Baden mit
dem Prädikat : „Hoheit"  erklären , auch denselben den Badischen Haus¬
titel und das Badische Stamm - Wappen auf dieselbe Art , wie jener und
dieses den nachgebohrnen Prinzen des Grosherzoglichen Haußrs , als sol¬
chen , zutömmt , oder künftig zukommen wird , beylegen.

— — Erneuertes Hausgesetz und FamilienStatut des Grosherzoglichen Hau¬
ses. — Das Großherzogthum , sowohl wie eS dermalen , theilS
aus den alten Stammlanden , — theils aus den — durch neuere Staats,
Verträge an das Grosherzogliche Hauß gekommenen Besitzungen an Ei¬
genthums . und Oberhoheits - Landen besteht , als wann es in der Folge
durch weitere Erwerbungen in seinem Umfang noch vergrößert wird , bildet ein
für alle künftige Zeiten uutheilbares und unveräusserliches Ganze . —
Bestimmung über das Recht der Nachfolge — Successionsfähigkeit , Erb«

XXIV . 9Z
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III

folgOrdnung in dem Mannsstamme nach dem Reckte der Erstgeburt,
mit Ausschluß der Prinzessinen , so lange ehelicher , ebenbürtiger Manns-
stamm in dem Grosherzoglichen Hauße vorhanden ist — XXIV.

— — Erklärung der Gräfin Amalie Christine C a roline v on H v ch-
berg  als Prinzessin zu Baden mit Bcylegung des Badischen Wappens XXIV.

Baden , Freyzügigkeit mit den Vereinten Nordamerikanischcn Staaten nach dem
Grundsatz der Reziprojität — » — — XXI.

— — Uebereinkunft mit dem Großherzogthum Hessen zur Erleichterung gerichtli¬
cher Insinuationen — — — XXIII.

— —. Weitere Uebereinkunft mit demselben über die wechselseitige Uebernahme
der Vaganten und anderer Ausgewicsenen — — XXV.

Bauwesen : Normalverordnung , wie sich die Eigenthümcr der neuerbauteu Häußer,
neu aufgesetzten Stockwerken und Anbauen in der Rcsivenjstadt Karlsruhe,
wegen Beziehung oder Vermischung der Wohnungen , Wirthschaftszimmer
und kaufmännischen Gewölbe zu benehmen haben — VIII

Beiträge zur Bcandafsekuranz , s. Brandassekuranz
Beschwerden gegen die Steuerperäquation , wie solche zu erledigen , s. SteuerPer-

äquation.
Besoldungs - Regulativ , das vom i -gten Mai ) iziz  bis auf weitere Anordnung

ausser Wirkung gesetzte ist . — — — XXI.

Bodenzinse , landesherrliche , in Frucht und Geld , Ablösung derselben XXVI.

Drgndassekucanz , Umlage zur allgemeinen und besondern BrandversicherungsAnstalt
für das Jahr rsjiö — — — VlII.

— — Hauptrechnung derselben für die Jahre 1314 bis 15 . und 1815 bis 16.

BrandweinAusfuhr , Rückersatz des Accis - und  Ohmgelds aufgehoben s. Accis-
Ordnung.

— — Erhöhung des Ausgangszolls — — XXVI.

Bücher , Herabsetzung des Eingangszolls davon — — XX V.
BundesStaaten , deutsche , die zwischen denselben bestehende Abzug - und Nachsteuer-

feeyheit . s. Abzugsfreyheit.

C.

Cabinet , geheimes , s. StaatsMinisterium

Carlsruhe , die da in Hinsicht der WohnungsMiethe und Vermischung , auch Be¬
zugs der neu erbauten Häuser bestehende Normalverordnung betreffend,
auch Bauwesen . — — — VIII.

CentralBehörde , Oberste , für die ganze Staats - Verwaltung , s. Staats - Mini¬
sterium.

Civildienrr , Bestimmung der Erfordernis zum Recht der fernem Theilnahme an der
Cioildiener - Willwemaffe für die aus Badischen Diensten gehenden V.

CivilProzesse , Iahresübersicht über den Stand derselben bey den Obergerichten,
s. Tabelle >

Conscription , Bestimmung über die Behandlung der zur Zeit des ConscriptionsAl-
tcrs zum Militairdienst untauglich gewesenen , späterhin aber tauglich ge¬
wordenen Miiizpstichtigen —
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IV *

Commission in Fruchttheuerungs - Angelegenheiten , besonders emannte . s. Frucht,
theuerung.

Comunen , Unterstützung der durch Miswachs und Hagelschlag nothleidenden m . Z

D.

Diener , deren nochmalige Verpflichtung bsy Dienstveränderungen oder Beförderungen III . I
Dispensationstax für die Volljährigkeits - Erklärung s. Tax.

Domänenvcräufferung mittelst öffentlicher Versteigerung , dagegen findet kein Lo¬
sungsrecht statt , s. Losung.

Asmanialkanzley , von Ihrer Hoheit der Verwittibten Frau Markgra sin Friedrich
von Baden -- unter der Firma „RenteyAdminißration"  kvnstitmrte XXI . Ko

L.
Eheaufgebot , Form des bey Verehelichung der Juden auszufertigenden X VI . 6a

Eid , Gebühr der Pfarrer für die Vorbereitung der Zeugen zum Eid XIII . 4-
Eingangszoll von Büchern s. Bücher.

Einstandsrecht , Abtriebrecht , bei) Verkäufen des ., StaatsEigenthums s. Losung.

Erbschastsaccise , Vorschrift über die Berechnung der von Lehensrrbschqften VI . r ? ,

.. A.

Lyriken , Verbot des Msbrauchs inlandifcher Fabrikwaarenzeichen — XXII . dL
JamilienStatut , GrvsherzoglichesHausgesetzund -Familien - Statut : Zur Vermeidung

der öftern Rückweffung werden hinsichtlich des -regierenden Haußes hier
die einzelnen Betreffe gedrängt zusammengestellt : Personen des Großherzog-
lichsn Haußes , Namen und Titel derselben , Wappen , Recht der Nach-

^ folge , Ordnung der Stach folge unter den Gliedern des Mannsstammes
durch das Recht der Erstgeburt und durch die darauf gegründete Agnsti - ( 9L
sche Erbfolge nach bestimmten 5 Linien — Successionsfähigkeit Luv. ^ ^

Feysr , Kirchliche des Reformationsfestes , s. Jubiläum.

Fevertäge , Kirchliche , deren weltliche Feyer betreffend — XXX . W»

Freiburg , Frequenz der Universität , s. Universität.

Freyzügigkeit , wie solche gegen alle deutsche Bundesstaaten zu beobachten s. W --
zugsfreiheit.

IreyzügigkeitsVerträge , s. Abzugsfreyheit.

FmchtBrandwrin , Ausfuhrzoll davon — — — LL . I

UxuchLTHeurung , eingetretene — Der Einkauf und Verkauf des Getreides ist der
öffentlichen Aufsicht , Anordnung und Leitung unterworfen . — Festsetzung
drr Preise für die auf öffentliche Märkte gebracht werdenden Früchte —
Bestimmung des Maximums für die Verkäufe auf den Speichern , s. Ge-
treideTheurunz.

«2 — Desfalls unter der Firma „ JmmediatCommissio « in FmchttheurungsAnge-
äegrnheiten " eigends ungeordnete Commlfion — XV . 5-



Früchte , deren Verkauf auf dem Halm verbeten — — XVI.

Futter , verdorbenes , Verfahren um solches für das Rindvieh und Pferde geniesbar
und nahrhaft zu machen —^ — — V.

G.

Gantprozeffe , gegen deren Erkennung findet nur im summarischen Wege die Appel»
lation statt — — — — XIV.

Gantfachen , Vorschrift über dis Vorladung der Pfandglaubigcr zur Liquidation,
si Schuldenliquidation.

Gebühren , Ansatz der für die Eidesvorbereitung — — " XIII.

— — RechnungsAbhörgebühr der AmtsRevisoren . s. Amtsrevisoren.

GeheimesCabilttt : Einstellung der Geh . CabinetsReferate . — Zuweisung des
Geschäfrsgegenstände an das gesammts StsatsMinisterium zum Dortrag,
auch StaatsMimsterium , — — — XVIII.

GeldBooenzinse , herrschaftliche , Ablösung , s. Bvdenzinse.

Tetreid : Erhöhter Ausgangszoll von ausgeführt werdendem — Strafe der heim,
liehen Ausfuhr — auch Verwendung des Ertrags dieser AusgangsMe zu
Bildung eines allgemeinen Unterstützunzsfonds —

— — Handel mit demselben den Staatsdienern verboten —

— — Sperre , ist aufgehoben — >— —
— — Theurung , dcsfalls von der angesrdneten Zmmediat Commission in

Fruchttheurungs - Angelegenheiten hinsichtlich des wucherlichen Stcigens
der Preise der Früchte , getroffene Anordnung über die Aufnahme der Frucht-
vsrräthe , Festsetzung der Preise von den auf die öffentlichen Märkte ge¬
bracht werdenden Früchten , un 'oBestimmung des Maximums für dieVerkaufe
auf den Speichern — Nähere Vorschriften über den Vollzug der Anord¬
nung . — Wer höhere als die festgesetzten Preise ' annimmt , wird mit der
Konfiskation des ganzen Erlöses und mit einer weitern arbitrairischen
Strafe von is bis LZ. Reichsthalern belegt . — Der Anbringer erhalt die
Hälfte der Confiskations - und arbitrairischen Strafe , die andere Hälfte
fällt den Armen des Orts anheim , aus welchem der Contravenienr her ist

— — Verkehr , dieser ist im Znland frey . — Beschränkung des Aufkaufs von
Brandweinbrennern und Efsigsiedern . — Bestimmung über den Ver¬
kehr mit dem Auslande — — —

Grundbirn ( Kartoffeln ) Verbot der Ausfuhr und des Ankaufs im Innern zum
Zweck des Brandweinbrennens — Straf wegen heimlicher Ausfuhr

— — Verkehr mit denselben im Znland . — Beschränkung des Aufkaufs von
Brandweinbrennern und Essigsiedern , — Bestrafung der Couttavenkritsn,—
Bestimmung in Hinsicht des Verkehrs mit dem Auslands

H.

Handel , Modifikation des ArchangSatzes roy . a . zu den Handelsgesetzen deS neuen
Landrechts wegenMrsbrauH inländischerFabükwasrenzeichSK . — Kiagrecht
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VI

der Fabrik , deren Name oder Zeichen mißbraucht wird . — Dauer dßs
Klagreck -ts — — — — XXII

— — Zinßbesiimmung in Ansehung des Handels ausländischer Juden in Ba¬
dischen Landen . Ausdehnung der in den Altbadischen Landen deshalb noch
bestehenden Gesetze aus das ganze Großhcrzogthum — XXII.

Häuser - Vermicthung der neucrbauten in der Residenzstadt Carlsruhe , Vorschrift,
wann solche vermiethct oder bezogen werden dürfen — XIV.

HauZgesetz und Familien - Statut , Groshsrzoglicycs , s. Familien - Statut.
Heidelberg , Frequenz der Universität , s. Universität
HeiligenRechnungen , Bestimmung der Gebühr für Stellung der — XXX.
Hessen , Grvsherzogthum , Lessen mit dem Staate von Baden zur Erleichterung der

gerichtlichen Insinuationen getroffene Uebereinkunft — XX 11 I.
— — — Beytritt des Grosherzogs von Hessen zu der unter den Staa¬

ten von Baden , Baiern und Würtcnberg über die wechselseitige Uever-
nahme der Vaganten und anderer Angewiesenen , unterm ? ten März v. I.
getroffenen Uebereinkunft — — — XXV.

I.
Jagd , Verbot der Verpachtung der Jagden an Landlcute und Handwerker in un¬

mittelbaren — oder Afierbestand — — XXVIII
JmmediatCommissivn in Fruchttheurungs - Angelegenheiten eigends angeordncte . s.

Fruchttheurung.
Injurie oder Schmähung , gerichtliche , wann das Verbrechen der Verleumdung

als eine solche anzusehen , und wie der Denunziant zu bestrafen . XI.
Instruktion der Amts - Nevisorate bezüglich auf die Einziehung der Sporteln s.

Amts - Revisoratc.
Jubiläum der Reformation , drittes , desfallsige Feyer — XXIII.
Juden , die Führung deren bürgerlichen Standesbücher betreffend — XIV.
— — die Aufgebote bcv ihren Verehelichungen sollen nach einer gleichen Form

geschehen , desfallsige Vorschrift — — XVI.
— — Ausländische , Bestimmung des Zinses hinsichtlich des von denselben in

Badischen Landen getrieben werdenden Handels — XXII.

K.

Karten , Spielkarten , allgemeine Einführung des Stempels und Verwendung desf
Betrags zu milden Zwecken — — ^ XXVIII.

— — Nähere Bestimmung über den Vollzug dieser Einführung h
Kriegskostcn , Landesforverung wegen Verpflegung der k. k. - Oestrcichischen Trup¬

pen im Jahre l8ib . — Berechnung über deren Ersatz und Verkeilung VII-
- - — Wegen Verpflegung der Alliirten Truppen im Jahre 1815 , nebst Distri-

butionsMrechnung —> — — X.

L.

Landrecht , neues , Erläuterung des Gesezes zu Landrecht Sah 972 die Verferti¬
gung der Testamente betreffend — ' — XX .I

— — Modifikation des Anhangsatzes 129 2 . zu Len Handelsgesetzen wegen
Mißbrauch inländischer Fabrickwaaren Zeichen — XXII.
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VII

Landstrasen , die zunahr Pflanzung der Baume längs derselben betreffend XXH.
LehcnVerlasseiMaften , Berechnung der Erbschaft » - Acciie davon — VI.
Losung , bey Verkäufen des StaatsEigenthums von Domanialvcrwaltungen oder

andern Staatswirthschafllichen Behörden mittelst Versteigerung gilt kein
Losungs - und Einstandsrecht — — XVII.

M.

Medaillen , die Austheilung der Preismedaillen bev der Universität Heidelberg . XXX.
Mcuchel- und Raubmord, desfallsige Bestrafung des Conrad Haas von Reichcn-

bach , — — — — XXX.
Milde Stiftungen , örtliche , deren Verwaltung s. Stiftungen.
— — Rechnungen , Gebühr für Stellung der, — — XXX.
Militärischen : Bestimmung über die Behandlung der zur Zeit des Conscriptions-

altcrs zum Militärdienst untauglich gewesenen , späterhin aber tauglich ge¬
wordenen Militzpflichtigen — — — XXX.

Münze , Warnung vor falschen Badischen 6 kr . Stücken — ^ xxv'
— —. den Kurs falscher Baierscher Kronenthalerbetreffend — XXIX.

N.

Nachfleuerfreyheit . s. Abzugsfreyheit.
Natnralbvdenzinse , herrschaftliche , Ablösung , s. Dodenzinle.
Nordamcrikarusche Vereinte Staaten , Freyjügigkeit mit dem Grosherzogthum Baden,

s. Abzugsfreyheit.

O.

ObergerichtsOrdnung , nähere Bestimmung zu h. rgy . in welchem Wege die Appel.
lation gegen Erkennung der Gantprozesse geschehen müsse XIV.

Obligationen , Verlosung der L -taatsobligationen — — XXI.
Ohmdgraß , nicht dürr gewordenes und sonst verdorbenes , wie solches verbessert

und benutzt werden kann — — — V.
Osstreichische Truppen , deren Vcrpflegungskosten , s. Kriegskosten.
Lhmgetdsordnung , die darin bestimmte Rückvergütung für Brandwein bleibt auf¬

gehoben — — — — II.
— — Bestimmung des von fremden Weinen , deren Preist 800 fl . Pr Fuder

erreicht , zu entrichtenden Ohmgeldes — — XVIII.
Ortsvorstände , deren Erhebungsgebühr von eingehenden Taxen und Sporteln IX.
Oktersweier , Freyplatz in dem weiblichen Lehr - Institut daselbst — XIII.

P.

Pfandglaubiger , deren besondere Verladung bey Schulden . Liquidationen . s. Schul¬
denliquidation.

Postwesen:
Postcourier . Taxe , Erhöhung derselben . — — VIII.
Verlegung der Posthaltereien zu Mauer und Wimmersbach nach Wiesenbach II.
Post - StationsEntfernung von Wiesenbach nach Heidelberg , Neckarelz und

Sinsheim - 7: — — — II.
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VIII

Postwesen ? Erhöhung der Poststatr ' on zwischen Carlsruhe und Bruchsal , daun
Zwischen Carlsruhe und Graden — —

— — Erhöhung der von Hornbcrg nach Krumschiltach —
— — — der zwischen Hausach und Stöcken —
Postwagen PaffagierTaxe Erhöhung — — —
Privilegium für Pestalozzi zu Yverdon gegen den Nachdruck seiner Schriften im

Grosherzogrhum Baden , und gegen den Verkauf eines auswärtigen Nach¬
drucks im Groshcrzogthum — —

Proklamation der Juden , s. Juden.

II . 6
IX . Zo

XXV . 99
XV . 62

XXX . I2Z

R.

NechnungsAbhör , Gebühren der Amtsrevisvren von Rechnungsabhsren . s. AmtsRevr-sorate

Rechtsbelehrung in Ansehung des Verbrechens der Verlaumdung — Bestimmung
der desfallsigen Strafe — — — XI . 41Reformation , Säkularfcyer der - — ' — XXIII . 89

Regulativ des Tares für die Volljahrigkeitserklarung der höherenStandes -Perssnen XXVIII . uz
Nheinpfälzisches Schuldwesen , Berichtigung — — L 35
RentriAdministration der verwittibten Frau Warkgrasin Friedrich  von Baden,s. Domanialkanzleyi

Salz - - Transit durch das GrosherZsgthum , und Vergebung des SakzbrMI —
Verbot der Errichtung eines Lagers für transikirendes Salz — Aushebung
der noch bestehenden TransitSa ' ziagcr — Consiskazimi des nach dem be¬
stimmten Terminier Aufhebung noch im Lande gelagert werdenden , oder
ohne Plombage angetroffen werdenden TransitSalzes , so wie des zwar
plombirten aber auf einem andern als dem bcy der EintrittsStation an¬
gegebenen Wege transportirt werdenden , zum Vortheil der Salzadms-
diation — dann Bestrafung wegen SalZEinschwärzungen ' XXX.Scheidmünze , Umlauf falscher , s. Münze.

Schissen , Verbot desselben in - und ausserhalb den Städten und Dsrsschaften , be¬
sonders bey Hochzeiten und Kiudtaufen — — XXIX.

SchuldenLiquidation , Erneuerung der in den Altbadischcn Landen längst bestehen¬
den gesetzlichen Vorschrift ( Real - Auszug der Badischen Gesetze Th . T.
Pag . rZz . U. Zu Richtigstellung der Forderungen in Gantsachen , die be¬
kannten Gläubiger besonders vorzuladcn ) Ausdehnung derselben auf dir
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Testamente : Gesetz - Erläuterung zu LandrechtSatz972 . die Verfertigung der Testamente
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Großherzoglich -Badisches
Staats - und Regierungs -Blatt.

Earlsruhe , den 7. Januar  1817.

Verordnung.
Die Gebühr der AmtsRevisorate für die Abhör der Rechnungen betreffend.

(Erläuterung zu ^ rt . 13 . der Tax - , Sporteln - und Stempel - Ordnung von 1807 .)

dem -̂ rt . 15 - der GebührenOrdnung von 1807 . ist bemerkt:
„Dagegen ist für die Abhör oder Justification der Rechnungen der betreffenden
„Stelle die Abhörgebühr mit 15 kr. für die Sertern oder 6 Bögen , wozu
„auch die Beilagen , fo weit sie konferirt werden müffen , mitgerechnct werden,
„zu entrichten . "

Hiernach ist bey verschiedenen Amts -Revisoraten eine verfchiedene BerechnungsArt
eingctreten , wodurch man sich veranlaßt findet, nach vorrangiger Coinniunication mit
Großüerzoglichem Ministerium des Innern , und der Finanzen als allgemeine Norm
festzusehen , daß künftig blos 24 ganz überschriebene FolioSeiten als eine Sertern
anzufehen und anzufetzen sind , daß mithin , insbesondere was die Beilagen anbe-
langt , nicht beschriebene Seiten der Beilagen fernerhin nicht mehr mitgezählt werden

Dies dient den AmtsReviforaten zur strengen Nachachtung , und den betreffenden
Interessenten zur Wissenschaft.

Carlsruhe,  den 23 . Dezember 1816.
Justiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel.
Vür . Klein.

Militär - Dienstnachrichten.
Dmch höchste  Orlne vom 28 . D reniber l8i6  haben Se . Königliche Hoheit

der Grcßy erzog  nachstehende Offiziers ihrer Dienste entlassen.
1



Von der Infanterie:
Den See .Lieut . Friedrich von  Lehsten  von dem Regiment von Hochberg,

und den See . Lieut . von Hann  von dem Regiment von Stockhorn.
Ferner erhielten den unterthänigst nachgesuchten Abschied

von der Landwehr:
Der Prem .Lieut . Herbster  von dem 3ten Bataillon . Der See .Lieut . Wipfler

von dem 9ten Bataillon , und der See .Lieut . Habich  von dem Ilten Bataillon.

Den LOten Dezember starb zu Wertheim der Prem .Lieut . Prem au er  vom Im
fanterieRegiment von Stockhorn.

Dienst - Nachrichten.
Se . Königliche Hoheit der Großherzog haben unterm 21 . Dezember v. I . gnädigst

geruht , dem Landchirurg Schweickhardt  in Bruchsal den Charakter als Hofwundarzt ; und

dem bisherigen KreisSecretär Glatz zu Freiburg den Charakter eines I ' rofessvris extraorämarii

zu ertheilen.

Unterm 2Zsten Dezember 181b wurde der Rechtspracticant Johann Baptist Herzog  von

Freiburg zum HofgerichtsAdvokaten daselbst ernannt.

Die Fräulein Auguste von Gemingen,  SnftsDame des adelichen FräuleinsStiftes zu Pforz¬

heim , ist am 13ten Dezember 181b mit Tod abgegangen , wodurch ein Platz in diesem DamenStifte

für die dazu berechtigten Familien erledigt worden ist.
Am 19 . Dezember 181b ist Pfarrer Maler zu W olsenweiler  gestorben . Die Competenten

zu dieser evangelisch lutherischen Pfarrey im DreyßamKreise ( Dekanats Freiburg ) mit einem Besol-

dungsAnschlag von 598 fl. und wahren Ertrag von circa 1100 fl. haben sich in der gewöhnlichen

Frist bey der evangelischen obersten KirchenBehorde in den gesetzlichen Wegen zu melden.

Durch das am 10 . November 181b erfolgte Ableben des Pfarrers Anton Grecht,  ist 1 ' e Pfarre

Kippenhausen (Amts Meersburg im Seekreis ) erledigt , und ihr Einkommen belauft sich auf

etwa 8 bis 900 fl. in Geld , Zehnt - und GüterErtrag . Die Competenten haben sich nach der

Verordnung im Regierungsblatt von 1810 Nro . 38 . Art . 2 und 3 zu melden.

T o d e s - F a l l.
Den 2Z , Dezember v. Z . ist der quiescirende OberAmtmann Steinwarz  in Heidelberg ver¬

storben.



Großherzoglich -Badisches

Staats - und Regierungs-Blatt.
Carlsruhe , den 21. Zanuar 18 17.

ir Lar ! von Gottes Gnaden,
Großherzvg zu Baden , Herzog zu Zähringrn,

Landgraf zu Nellendurg , Graf zu Hanau rc. rc.
Nachdem die Ausfuhr der Früchte aus dem Großherzogthum Hessen , mit welchem
die diess-itigen Unterthanen bisher in einen; lebhaften und unbelasteten Verkehr mit
Lebensmitteln gestanden haben , verboten worden , und nunmehr fast in allen benach¬
barten Staaten , theils gänzliche Sperren angeordnet sind , theils weit höhere Aas-
gangsZölle , als in Unferm  Großherzogthum , bestehen , so finden Wir Uns veran¬
laßt , unter Aufhebung der Verordnung von 4teii November v. I . Regierungsblatt
XXXVl vvm l. 5ten d. M . zu verordnen , wie folgt:

I . Die Ausfuhr der Grundbirn ist gänzlich verboten.
II . Von Kernen , Waizen , Erbsen , Linsen , Welfchkorn und Hirsen sind per Mal¬

ter neuen Maafes . . . . . . . . . L fl.
Von Roggen (Korn ) Gerste , Ackerbohnen und Mifchelfrucht . 6 — -
Von Dmkel (Spelz ) und Einkorn . . . . . 4 —
Von Haber . . 4 —
Vom Ceutner Mehl . . 4 —

— Malter Mehl . . . . . . . . 6 —
— Frucht - und GrundbirnBranntwein xsr Fuder . . . 60 —-

an Ausfuhrzoll zu erheben.
III . Die durch die Accis - und OhmgeldsOrdnung bestimmte Rückvergütungen für

Branntweine aller Art bleiben aufgehoben.
IV . Der Ankauf der Kartoffeln im Innern , zum Zwecke des Branntweinbrennens,

ist bey LvnfiscationsStrafe verboten.



V . Die heimliche Ausfuhr der unter Art . I . und II . benannten Gegenstände wird
nebst der Confiscation noch mit 25 Reichsthalern bestraft.

VI . Der reine Ertrag der AusgangsZvlle soll nach der Verordnung vom 24 . De .'
cember v. I . ReggsBlatt vom 31 . December Nro . XXXXI . zur Bildung
eines allgemeinen UnterstüßungsFonds fernerhin verwendet werden.

Gegenwärtige Verordnung soll in Unserm ganzen Großherzogthum ohne Aus¬
nahme , und zwar überall vom Augenblick der Publikation an , in Vollzug geftht
werden.

Hieran geschieht Unser Wille.
Carlsruhe , am 21 . Jänner 1817.

Carl.
V6t . Frhr . von Hacke.

Auf Sr . Königlichen Hoheit
besondern höchsten Befehl.

Ring.
Verordnung.

(Die Verantwortlichkeit der herrschaftlichen Verrechner für ihre Scribenten betreffend .)
Man hat wahrgenommen , daß herrschaftliche Verrechner in der irrigen Meinung

stehen , als ob sie durch den § . 8 . und § . 12 . der Rechnungs - Instruktion vom Jahr
1776 . der Verantwortlichkeit für die Handlungen der von ihnen bestellten Scribenten,
wenn sie verpflichtet sind , entbunden seyen. Da der allgemeine rechtliche Grundsah,
wornach der Geschäftsführer seinem Geschäftsherrn für alle Handlungen eines dritten,
dem er einen Theil der ihm anvertrauten Geschäfte überträgt , daher auch für den von
diesem zugefügten Schaden verantwortlich bleibt , auch auf die herrschaftliche Verrech¬
ner , in Hinsicht auf die von ihnen bestellten Scribenten , ohne alle Rücksicht auf die
etwa geschehene oder unterlassene Verpflichtung der leßtern seine volle Anwendung fin¬
det : Da der Verrechner durch den § . 8 . der Rechnungs - Instruktion dieser Verant¬
wortlichkeit keines Wegs enthoben , und eben so wenig eine Ausnahme von obigem
Rechtsgrundsahe in dem § . 12 . derselben Instruktion , dessen Anordnung nur eine
ordnungsmäsige Geschäftsbehandlung und die eigene Sicherstellung des Verrechners be¬
zwecken, ausgesprochen wird ; so werden sämtliche herrschaftliche und andere Verrech¬
ner , welche sich in ihrer Geschäftsführung nach der Rechnungs - Instruktion von 1779
zu achten haben, so wie auch die AmtsRevisoren, welche, insofern sie Taxe und
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Sporteln zu verrechnen haben , in der Kathegorie der Verrechner stehen , zu ihrem ei¬
genen Besten hierauf aufmerksam gemacht , und zu einer sorgfältigem Auswahl , und
genauen Beobachtung ihrer Scribenten und Theilungs - Commiffarien aufgefodert»

Carlsruhe den Ilten Jan . 1817-
Justiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel.
V6r. Klein.

Bekanntmachungen.
( Die Testamente , in sxecie das fehlerhafte Testaments - Formular in Sonntags Handbuch betr . )

In dem vom AmtsRevisor Sonntag  herausgegebenen Handbuche über Staats schrei-
berey - Geschäfte ist in dem Formular zu einem öffentlichen letzten Willen die Schluß¬
formel unrichtig gesetzt, in folgendem Ausdrucke:

„Nachdem re. so wurde dessen ganzer Inhalt sämtlichen Zeugen in Gegenwart
des Testirers vorgelefen ."

anstatt daß nach dem Saz 972 des Landrechts die Vorlesung des niedergeschriebenen
in Gegenwart der Zeugen dem Erblasser oder Testirer geschehen soll.

Obschon dieses Handbuch eine bloße Privatarbeit ist ; so werden doch , um allen-
fallsigen Mißdeutungen , Nichtigkeits - 'oder Regreß - Klagen vorzubeugen , die dieses
Handbuchs sich bedienenden AmtsRevisoren und Theilungs - Commissarien hierauf auf¬
merksam gemacht . Carlsruhe den Ilten Jänner 18l7.

Justiz - Ministerium.
Frhr . von Hövel.

V6t . Walther.
(Die Verlegung der Posthaltereyen zu Mauer und Wimmersbach nach Wiesenbach

betreffend .)

Die bisherigen Posthaltereyen zuMauer und Wimmersbach  sind den 1. dieses
Monats nach Wiesenbach  verlegt und daselbst vereinigt worden . Die Entfernung
von Wiesenbach nach Heidelberg ist auf eine Post , die nach Neckarelz auf eine und
drey Viertel Post , und die nach Smsheim auf eine Post bestimmt worden ; welches
hierdurch zur allgemeinen Krnntniß gebracht wird»

Carlsruhe,  den 8 . Jenner 1817.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frhr . von Hacke.

Vür. Eichrodt.
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(Die Erhöhung der Poststakionen zwischen Carlsruhe und Bruchsal , dann zwischen

Carlsruhe und Graben betreffend .)

Nach dem Resultat einer vorgelegren genauen Messung der Entfernung zwischen

Carlsruhe und Bruchsal  wird dieselbe — statt der bisherigen fünf Viertel Sta¬

tion — auf eine und eine halbe Station , die zwischen Carlsruhe und Graben

statt der bisherigen fünf Viertel — auf eine und eine halbe Station , und

endlich die zwischen Carlsruhe und Schröck von der bisherigen halben auf drey Viertel

Station erhöht , wornach sich daher zu achten.

Carlsruhe,  den 6 . Jenner 1817.
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . von Hacke.
Vclt. Eichrodt.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog  haben gnädigst geruht , den OberVogt

Betz dahier , mit Beybehaltung seines jetzigen Postens , zum GeheimenÄath dritter Classe zu er¬

nennen,

sodann dem Geheimen CabinetsSecretär Weiß  den Charakter und Rang eines Regierungs-

Raths zu ertheilen.

Höchstdieselben  haben weiter gnädigst geruht , dem Hofrath und Professor Willen  zu

Heidelberg die von ihm nachgesuchte Entlassung aus Großherzoglichen Diensten , zur Annahme der

ersten Hofbibliothekar - Stelle zu Berlin und einer Professur , auf der dasigen Universität auf Ostern

181 .7 . in höchsten Gnaden zu bewilligen

und den bisherigen Professor Munke  zu Marburg als Professor der Physik bey der Landes-

Universität Heidelberg anzustellen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben ferner gnädigst geruht , das erle¬

digte Physikat Staufen  dem Physikns Doctor Wolf  zu überlragen,

dann dem Chirurg Schell ing von Uiffingen  das StabsLhirurgat Philippsburg  zu

konferiren.

Dem vr . Liest . Unold  von Donaueschingen ist unterm 7ten Jenner d. I . die ärztliche Li-

cenz mit dem Prädicat hinlänglich befähigt  ertheilt worden.

Der erfolgten Grund - und Patronatherrlichen Präsentation des bisherigen Pfarrverwefers Jo¬

hann Christoph Vigelius  auf die evangelisch lutherische Pfarrey Ne ckarzimmern,  ist die

höchste landesherrliche Bestätigung ertheilt worden.

Die katholische Pfarrey Lauda  ist dem bischöflichen Geistlichen Rath und Pfarrer Haas  gnä¬

digst konferirt , und dadurch die Pfarrey Ladenburg  mit einem Ertrag von etwa 15 bis 1600 fl.

in Erledigung gekommen . Die Cvmpetenten haben sich vorschriftmäßig bey dem NeckarkreisDirekto-

rium zu melden.
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Großherzoglich -Badisches
Staats - und Regierungs-Blatt.

Carlsruhe , den 28 . Januar  1817.

Verordnungen.
(Die Verpflichtung der Diener bey Dienstveranderungen oder Beförderungen

betreffend .)

( § eine Königliche Hoheit der Großherzog haben unterm 2 g . Nov . vor.
Jahrs C . No . 11 S 6. zu verordnen gnädigst geruht : daß bey jeder Dienstveränderung
eine nochmalige Verpflichtung vorgenommen werden solle . Dies wird hierdurch zur
allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht.

Carlsruhe , den 25 . Jenner 1817.

Ju stiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel.

Vät . Bajer.

(Die Verwaltung des Vermögens der Deserteurs , Refractärs und sonst ausgetretener
Individuen betreffend .)

Da das konfiszirte Vermögen eines Deserteurs oder Refractärs oder sonstigen Ausge¬
tretenen erst alsdann an den Fiscus würklich übergeht , wann dessen im Ausland err
folgtet Tod vorher gehörig erwiesen worden , oder derselbe 40 Jahr alt ist , so ist , so
lange nicht einer dieser Fälle eingetreten , über das Vermögen ein sicherer verpflichteter
Pfleger zu bestellen , und diesem zur Schuldigkeit zu machen , alle Jahr seine Rechnung
bey dem AmtsRevisorat zu übergeben , welche nachher eben so , wie jede andere Pfleg¬
rechnung abzuhören ist , und ist bey jeder Abhör in « iLi-Zine zu bemerken , in welchem
Jahr der 40jährige Termin ablauft.

Carlsruhe , den 13 . Jänner 1817.

Ministerium des Innern.

Frhr. von Berkheim.

S
Vär. Gußmann.
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Bekanntmachungen.

(Die Unterstützung der durch Mißwachs und Hagelschlag nothleidenden Gemeinden

betreffend .)

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben , außer denen direct aus

den herr schaftlichen Fruchtspeichern zur Unterstützung der Unterthanen gnädigst bestimm¬

ten Fr üchten , und außer dem Ertrag der Frucht - Ausfuhr - Taxen und sonstigen Ge ' d-

Beyt .' ägen zur Steurung der Noch und des Mangels , noch weirers durch höchste Cabir

netsO '. dre zu befehlen geruht : daß zur Versorgung derjenigen Gemeinden , welche durch

Mißwachs und Hagelschlag am meisten gelitten haben , eine allgemeine Collecte in den

gesegneten Theilen des Landes veranstaltet werden solle . Zugleich wurden die Behör¬

den ermächtigt , die Renten der milden Stiftungen und der GemeindsCassen vor¬

züglich zu diesem Zweck zu verwenden , und nötyigen Falls dieselben zu anticipiren , auch

unter Beobachtung der gesetzlichen Formen , sowohl ActivCapitalien dieser Stiftungen

und Gemeinden aufzukündigen , als auch Capttaüen zu dein gedachten Zweck aufzu¬

nehmen.

Carlsruhe , den lösten Jenner 18 17.

Ministerium des Innern.

Frhr . v. Berkheim.
Vclt . Gußmann.

(Uebersicht der Studirenden auf der Landes - Universität Heidelberg im Wintersemester

181b bis 1817 . )

Die Anzahl der in dem laufenden Wintersemester auf der Universität Heidel¬

berg befindlichen Akademiker beträgt im Ganzen 263.

Jnnlander. Ausländer. Im Ganzen.

1 ) Theologen — — — 25 — 40 — 65.

2 ) Juristen — — — 26 — 174 — 200.

3 ) Mediciner — — — 19 — 23 - 42 .

4 ) Cameralisten — — 11 — 29 — 40 .

5 ) Philologen — — 10  — 6 — 16 .

— 91 — 272 — 363.

Carlsruhe den 7 Jänner 1817.
Ministerium des Innern.

Frhr . von Berckhetm.
Vör Wollschläger»



9
(Die Frequenz der Universität Freyburg im Wintersemester 1816 bis 1817 betreffend.)

In dem gegenwärtigen W -m .rsemester beträgt die GesamtAnzahl der auf der
Universität Freyburg studirenden Akademiker 311.

Jnnländer. Ausländer. Im Ganzen
Theologen — — 56 — 16 — 72

Juristen — — 23 — 10 — 33

Mediciner — — 53 — 19 — 52

Chirurgen — — 35 — 10 — 45

Thierärzte — — — — 7 — 7

Apotheker — — 1 — — — 1

Philosophen — — 90 — 11 — 101

238 — 73 zusammen 311.
Carlsruhe den 23 December 1816.

Ministerium des Innern.
Frhr » von Berkheim.

Vüt . Wollschläger.

Militär - Dienstn achrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben durch Ordre vom
8ten Januar l. I . dem Sec .Lieut . Jll vom LinienJnfanterieRegiment v. Hochberg
die unterthänigst nachgesuchte Entlassung zu bewilligen geruhet.

Durch Ordre vom Ilten Januar l. I . erhielt der Capit . Klose  vom 6ten

Landwehrbat . die unterthänigst nachgesuchte Entlassung , mit der Erlaubniß die Uni-
form L 1a Suite der Infanterie zu tragen.

Unterm 27stcn desselben Monats haben Se . Königl . Hoheit  geruhet , den
Herrn Fürsten Georg von Löwen stein - Wertheim  zum GeneralMajor von
der Suite der Infanterie zu ernennen.

Durch Ordre von demselben Tage erhielt der Sec . Lieut . Wern lein  vom er¬
sten Landwehrbat . den nachgesuchten Abschied.

Der Rittmeister Graf von Sponek  erhielt unterm 5ten Jan . d. I . die Er¬
laubniß , die K . franchsssche LilienDecoration zu tragen.

Der Soldat Löw Wolfarth  vom LinienJnfanterieReg . v. Stockhornerhielt
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gleichfalls die Erlaubniß , die Königlich preußische GedächlnißMedaille für die Feld¬
züge 18^ uns l8 ^L zu tragen.

T o d e s F a l l.
Der pensionirte Sec .Liem. Edler  starb am 13ten Januar d. I . in Bruchsal.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit der Grvßherzog haben gnädigst geruht , auf unterthä-

nigsteS Ansuchen des StaatsRaths Daniel von Gulat,  dessen von Sr . Majestät dem Kaiser
von Oesterreich  erhaltene Erhebung in den Ritterstand mit dem Prädicat „von Wellen.
burg " taxfrey  anzuerkennen.

Höchffdieselben  haben weiter gnädigst geruht , dem bisherigen MinisterialSecretär Eich»
rodt  den Charakter und Rang als RegierungsRath zu verleihen.

Seine Königliche Hoheit  haben unterm Lösten Nov v. I . gnädigst geruht , den Re.
gierungsRath und Geheimen Secretär Uhrhan  bey HöchstZhrem JustizMinisterium bis zur
Wiederherstellung seiner Gesundheit in den Ruhestand zu versetzen , dann den RechtsPraktikanten
und ZustizMinisterialKanzlisten Ferdinand Baser  zum KanzleySecretär zu ernennen.

Die vakante katholische Pfarrey Mauer (Neckarkreis ) ist dem Kaplan Georg Blumm  zu
Feudenheim;

und die erledigte Pfarrey Durbach  dem bisherigen Professor An stett zu Offenburg
gnädigst übertragen worden.

Von der Großherzoglich Evangelischen KirchenMinisterialSection ist der Theologe M . Christian
Greiner  von Leonbecg im Königreich Würtemberg , nach erstandener Prüfung unter die Großher-
zvglich Badischen LandesLandidaten in der Ordnung ausgenommen worden , daß er zwischen die Can.
didaten Sonntag und Kühlenthal (s . Regierblatt No . 40 . von 18l6 .) zu stehen komme.

Durch die Beförderung des Pfarrers Allgaier  zur Pfarrey Jlmspan ist die katholische Pfar¬
rey Heckfeld (Amts Gerlachsheim ) zum Patronat der Fürstlich Leiningischen Standeöherrschaft ge¬
hörig , mit einem Einkommen von etwa 900 fi. m Erledigung gekommen . Die Competenten haben
sich vorschriftsmäßig zu melden.
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G roß Her zo glich -Ba bische §
Staats - und Regierungs -Blatt.

Carlsruhe , ve» 4 . Februar  1817.

Bekanntmachung.
(Uebersicht , den Stand der CivilProzesse bey den Obergerichten vom Jahr 181b.

betreffend «)

^ ) eyliegende mit 1.it . bezeichnete Uebersicht über den Stand der bey der
Großherzogl . Obergerichten im Jahr 1816 . verhandelten CivilProzesse , so wie das
mit 1.1t. L . bezeichnet Verzeichniß der bey gedachten Obergerichten zur Aburtei¬
lung vorgekommenen Verbrechen , werden andurch unter Bezug auf die vornjährigm
Tabellen (ReggsBlatt Nro . IV .) von 1816 . zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlsruhe , dm 31 . Jenner 1817.

Justiz - Ministerium.
Frhr . von Hövel.

Vclr. Bai er.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht , Ihren  bis¬

herigen Geschäftsträger am Königl . Bayerischen Hof , Kammerherrn und LegationsRath Friedrich
von Fahnenberg  ebendaselbst , zu Höchstdero  außerordentlichem Gesandten und bevollmäch¬
tigten Minister ; und

den LegationsRath und bisherigen Kammerjunker Friedrich von Blittersdorf zu Höchst¬
dero  Kammerherrn zu ernennen.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben ferner gnädigst geruht , dem
KreisMedizinalReferenten beym Direktorium des Mayn - und TauberKreises , Physicus vr . Stei-
mig  in Werthcim , den Charakter eines MedizinalRaths zu ertheilen;

den bisherigen MinisterialPraccikanten Wielandt,  so wie den bisherigen Praktikanten Bo¬
nafont  zu wirklichen MinisterialSecretairs zu ernennen ; und

den bisherigen Schreib - und Sprachmeistcr Adam  zu Wertheim als MinisterialKanzliste»
Hey dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten anzustellen.

4



12

Se . Königs . Hoheit der Großherzog haben unterm 10 . Jan d. I . das durch Einbe¬
rufung des AmtsReviserS Barbv  zur RechnungsKammer , erledigte erste LandamtsRevisorat
Freyburg  dem bisherigen AmtsRevisor Sartori  in Heitcrsheim , das hierdurch erledigte
AmtSRevisorat Heitersheim  aber , dem bisherigen AmtsRevisor Bild Häuser  in Elzach,
gnädigst zu übertragen geruht.

Höchstdieselben  haben unterm 23sten Jänner d. I . gnädigst geruht , die Errichtung eines
besondern AmtSRevisorats für den AmtsBezirk zu Jestetten  zu genehmigen , und solches dem
bisherigen HofgenchtsAdvokaten und Fis « Prokuratoren Johann Evangelist Hall  zu Meersburg
zu konferiren.

Seine König l. Hoheit der Großherzog  haben die erledigte Evang . lutherische Pfar.
rey Bikcnsohl ( DreisamKreis ) Ev . Dekanats Endingen , dem bisherigen Pfarrer in Bischoffin¬
gen Friedrich August Mörstadt  gnädigst verliehen. Die Bewerber um diese Evang . luther . Pfar-
rey Bischoffingen,  desselbigen Kreises und Dekanats , mit einem CompetenzAnschlage von 337 fl.
und wahren Ertrage von 550 fl. haben sich binnen 6 Wochen bey der Obersten Evangelischen Kir-
chenbehörde durch ihre Spezialate oder Dekanate vorschriftmäßig zu melden.

Höchstdieselben  haben ferner die Erledigte evangelisch lutherische Pfarrcy Kan-
dern (Dekanats Schopfheim , DreisamKreis ) , dem Pfarrer Georg Ludwig Gutermann  in
Wies gnädigst verliehen. Die Bewerber um die dadurch erledigte Evangelisch lutherische Pfarrey
Wies,  desselbigen Dekanats und Kreises, mit einem CompetenzAnschlage von 421 fl. 2b kr., wah¬
ren Ertrag 475 fl., haben sich binnen b Wochen durch ihre Spezialate und Dekanate bey der Ober¬
sten Evang . Kirchenbehörde vorschriftmäßig zu melden.

Durch gnädigste Beförderung des Pfarrers Johann Nepomuck Keßler  auf die Pfarrey Völ¬
kersbach, ist die Pfarrey Dettingen (Amts Konstanz im Seekreis ) erledigt , und erträgt an Geld,
Naturalien , etwas Zehnden . und aus einigen Bcynutzungen etwa 400 fl. Die Competenten um
diese Pfarrpfründe haben sich „ach der Verordnung im Regierungsblatt vom Jahr 1810 . Nr . 33.
Art . 2 . und 3. zu melden.

Durch gnädigste Ernennung des CuratLahlaiis Konrad Fratz zum Pfarrer in Weilersbach mit
Kappel ( Amts Villingen iin DonauKrcis ) ist die Fürstenbergische LokalKurazie Hammereisen¬
bach,  Amts Neustadt im nemlichen Kreise , erledigt worden. Die Pfründe erträgt in Geld und
etwas Naturalien beyläufig 360 fl., und daS PatronatRecht steht der Standesherrschaft Fürsten-
Lerg zu.

Auf verflossene Weyhnachten sind nachstehende landesherrliche Titularen und Kandidaten des
geistlichen Standes , für die Seelsorgliche Allshülfe an Pfarreyen , zu Priestern geweihet worden:
Lhomas Dietenberger  von Konstanz . Nikolaus Jäger  von Ichenheim . Ludwig Ste inle
von Baden . Karl Walter  von Mannheim.



I ît. Uebersicht über den Stand der CivilProzeffe bey dem Großherzogl ichenDberhofgericht
und den 4 Provinz-Hofgerichten pro 1816.

Bey dem Bey den Provinz - Hofgerichten

Oberhof.. zu zu zu zu
gericht. Mörsburg Freyburg Rastatt Mannheim

Am Iten Jenner 181b. waren noch Civilprozesse anhängig. . 19b 40 120 147 376
Dazu kamen bis zum 31 ten December 181b. einschließlich der Gant - und Ehesachen. . . . 242 198 427 519 870

LrrmrriL 439 238 547 bbb 1246
Hierven sind auögegangen:

121 80 Ibb 274 275

b ) — Abschlagung der Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . 110 32 4b 144 183
2 26 92 70 119

ä ) * » » » » » » * » » . » »- » 10 b 22 10 59

S ) 4 19 4b 23 39

L ) — Abgabe an andere Gerichte. . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 5 — —

L) als nichtig aufgehoben —- — 1 1 86

i LuinniL 249 172 378 522 760

" ! Es bleiben also noch anhängig . . . . . . . . . . . . . . 190 bb 169 144 486

Von den noch anhängig bleibenden Prozessen sind:
über2. Jahr alt . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . 13 2 — — ' —

30 2 " 12 14 —

unter einem Jahr ^ . . . 147 62 157 130

Thut wieder obig; . . . . 190 b6 169 144 486

Im Jahr 1615 sind anhängig geblieba. . . . 19b 40 120 147 376

Vermehrukz. . . . 2b 49 — 110

Verminderung. . . . b 3

>

5



L. Verzeichniß der bey den Großherzoglichen Dbergerichten im Jahr 1816 . zur Untersuchung gekommenen Verbrechen.

Zur Untersuchung gekommene Verbrechen.
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Hvfgericht in Mörsburg . . . . . 1 2 6 >2— 1 3 10 1 5 1 2 — — 2 3>
>
— - — — 113

>
12 3 — — b — 5 1 1 2 4 3 — — 1 2 1 21 — 7 — 1 2 225
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I
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V. 15

Großherzoglich - Baöisches

Staats - und Regierungs -Blatt.
Carlsruhe , den n . Februar 18 17.

(Authentische Erklärung des § . 8 . 3 . und § . 40 . der weltlichen Civildiener Wittwen-

KaffeOrdnung vom 28sten Juny 16k0 . wegen der ferner » Theilnahme an der Wittwen-

Kasse von den aus Badischen Diensten gehenden CivilDienern.

Larl 'von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg / Graf zu Hanau rc. rc.

9 ^ ach dem § . 8 . ^ 5 . dev unterm 28sten Juny 1610 . ergangenen Verordnung

(Regierungsblatt Nro . 30 vom Jahr ILIO .) über die Einrichtung und Verhält¬

nisse der VersorgungsAnstalt für die Wittwen und Waisen Unserer  weltlichen Ci-

vilDiener sind von dieser Anstalt ausgeschlossen , alle außerhalb Unserm  Großher¬

zogthum von andern Souveräns angestellte zuvor Badische Diener , wenn solche

nicht in lchterer Eigenschaft zehen Jahre lang angestellt , und Mitglieder des Insti¬

tuts gewesen sind , auch bey ihrem Austritt aus Unfern  Diensten ausdrücklich er¬

klärt haben , daß sie Zeitlebens Mitglieder verbleiben wollen.

In dem § . 40 . dieser Verordnung wird wiederholt , daß CivilDiener , welche

aus Unfern  in andere Dienste gehen , oder in Gnaden , oder Vergehens wegen ent¬

lassen oder kassirt werden , das Recht für ihre dereinstige Relikten zu der Wittwen

Kasse nicht verlieren sollen , wenn sie zehen Jahre lang in Unfern  Diensten , und

Mitglieder dieser Anstalt gewesen sind , und zugleich sind die von denselben deßfalls

zu leistende Verbindlichkeiten näher bestimmt.

Nun ist vor einiger Zeit die Frage entstanden , ob bey einem aus Unfern

Diensten gehenden Diener zu dem Recht der ferner » Theilnahme an der CivilDiener-

WittwenKasse , nur erfordert werde , daß er zehen Jahre lang in Unfern  Diensten

6
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gestanden , oder ob zugleich auch erfordert werde , daß er zehen Jahre lang Mitglied
dieser Anstalt gewesen sey.

Aus dem von Unserm Ministerium des Innern hierüber erstatteten unterthä-
uigsten Vortrag , und aus der geschichtlichen Darstellung über diese Gesetzgebung,
deren Minderungs - und VermehrungsRecht nach § . 5V . der Ordnung Uns ohnehin
Vorbehalten ist , haben Wir nun ersehen:

1) Daß zwar in der alten Baden - Durlachifchen WittwenfisciOrdnung von 1753.
§ . 17 . so wie auch in der Baden - Badischen von 1765 . ohne alle Restrik¬
tion  verordnet gewesen , daß die dereinstige Relikten der außer Diensten ge¬
henden Diener das Recht zu der WittwenKaffe nicht verlieren ? wenn die Män-

' ner bis zu dem Ende ihres Lebens den Beitrag auf die nemliche Art fortsetzen,
als wenn sie im Dienst geblieben wären;

2 ) Daß aber sodann bey der im Jahr 1802 . erfolgten Vermehrung der Badi¬
schen Lande , und dabey beträchtlich höher gestiegenen Zahl der Diener , wo also
der Fall häufiger eintreten konnte , daß Diener theils frepwillig in auswärtige
Dienste gehen , oder gegen ihren Willen dimittirt oder kaffirt werden , — im
zehnten OrganisanonsEdikt vom 20sten April 1805 . § . 18 . und in der dama¬
lig neuen WittwenfisciOrdnung von 1803 . § . 13 — 15 . verordnet worden , daß
nur jene außer Diensten gehende Diener gegen Fortbezahlung der Bepträge auf
die Beybehaltung des Rechts zur WittwenKaffe Ansprache haben , welche schon
zehen Jahre in Diensten gestanden , und zu einer WittwenKaffe im Land beyger
tragen haben , — und daß im § . 18 . des gedachten OrganisationsEdikts von
1803 . ausdrücklich als Grund dieser Anordnung beygefügt worden , daß man
nemlich dieses Recht den aus Diensten tretenden Dienern deshalb wohl belassen
könne , weil diese Fälle selten einträten , aber dessen ungeachtet man die in

der Bruchsaler Ordnung befindliche billige Beschränkung hin¬
zufügen müsse,  daß nur der auf diese Beybehaltung Ansprache habe , der
schon zehen Jahre Uns gedient , und einer WittwenKaffe beygesteuert habe;

3 ) Daß zwar in der Bruchsaler ersten WittwenfisciOrdnung von 1771 . ohne Zeit¬
bestimmung allgemein festgesetzt gewesen , daß jeder aus Hochstiftischen Diensten
tretende , gegen fernere Bezahlung der Beyträge , ein Mitglied der WittwenKaffe
bleiben könne , — daß aber durch eine spätere Verordnung vom 29sten Decem,
ber 1779 . dieses — aus den in derselben angeführten erheblichen Gründen , da¬

hin abgcändert worden , daß die fernere Mitgliedsfähigkeit solcher außer Dienst



15

tretenden Diener erfordere , daß sie zehen Jahre im Hochstiftischen
Dienst gewesen , und gleichlange Zeit zur WittwenKasse bey-
getragen haben;

4 ) Daß diese im Jahr 1803 . schon nothwendig befundene Beschränkung , im Jahr
1810 . bey der indessen abermals erfolgten LandesVermehrung , noch viel drin¬
gender nöthig gewesen , wo bey der erfolgten Generalisirung dieser Anstalt auf
das ganze Land , die Zahl - er Mitglieder noch mehr als noch einmal soviel
vermehrt worden;

5) Daß , wenn der im § . 8 . ^ r . 3 . und § . 40 . der Ordnung vom 28sten Junius
1810 . befindliche Bcysatz:

„und Mitglieder dieser Anstalt gewesen sind"
sich nicht auch auf die im Vordersah ausgedrückte zehen Jahre bezöge , jener
eigentlich ganz ohne Sinn beygefügt worden wäre , weil es sich wohl von selbst
verstünde , daß ein in auswärtige Dienste tretender Diener nicht erst aus dieser
Veranlassung in ein inländisches WittwenkasseJnstitut würde ausgenommen wer¬
den , wenn er nicht vorher schon darin gewesen wäre;

In Erwägung all dieser vorstehenden und auch noch sonstig anderer Gründe , er¬
klären Wir Hiemil die Eingangs erwähnte Stellen der WittwenfisciOrdnung vom
28sten Juny 1810 . § . 8 . Nr . 3. und § . 40 . dahin , daß ein aus Unfern  in aus¬
ländische Dienste gehender weltlicher CivitDiener , wenn er an dem WittwenkasseJnsti-
tut noch ferner Ancheil nehmen will , nicht nur zehen Jahre in ^Unfern  Diensten,
sondern auch zehen Jahre lang ein Mitglied dieses Instituts gewesen seyn müsse.

Hiernach ist sich zu achten. Gegeben Carlsruhe , den 25sten Januar 1817.
Auf Sr . Königlichen Hoheit SpecialBefehl.

Der Minister des Innern.

Frhr . von Berkheim.
Vät . Seih.

Bekanntmachung.

(Die Verbesserung und Benutzung des nicht dürr gewordenen , und sonst verdorbenen

OehmdGrases betreffend . )

Durch die Versuche eines praktischen Landwirths sind die Mittel bekannt ge¬
worden , das nicht dürr gewordene Oehmdgras , und das sonst verdorbene Futter für
das Rindvieh und für die Pferde genießbar und nahrhaft zu machen . Das Versah-
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ren ist einfach/ überall anwendbar , und wird zur Nachahmung in Folgendem ber

kannt gemacht:

Das nicht dürr gewordene Gras  wird in Bütten Lagenweise eingesalr

zen / mit Wasser angefeuchtet , zusammengetreten , mit Dielen bedeckt, und wie das

Sauerkraut beschwert.

Wenn die darauf erfolgende Gährung vollendet ist , bekömmt das Gras einen

guten Geruch , und dient nach 14  bis 18 Tagen mit geschnittenem Stroh vermischt,

den Milchkühen zu einem nahrhaften , gern annehmenden Futter.

Das verwitterte  schlechte , aber dürr eingeheimste Gras , welches gewöhnlich

einen widrigen Geruch hat , und ohne Nachtheil nicht gefüttert werden kann , wird

durch ein gleiches Verfahren brauchbar gemgcht . Man läßt es nemlich in Bütten

waschen , vom Schlamm reinigen , und dann eben so wie das erstere einsalzen.

Die Gährung erfolgt langsamer und schwächer , aber nach drey Wochen err

hält man dadurch ein brauchbares Futter , welches sowohl das Rindvieh , als die

Pferde , selbst ungemischt , gern fressen.

Auf den Zentner dergleichen Futter wird 1^ Pfund Salz gerechnet , und will

man hiermit für das Rindvieh zugleich ein Magenstärkendes Mittel verbinden , so

vermengt man es mit etwas Wachholdermehl.

Carlsruhe , den 27 . Ienne » 1817.
Finanz - Minister ! » m.

Frhr . von Sensburg.
B e h r n a u e r.

Dienst - Nachrichten.

Se . Königl . Hoheit der Großherzog haben  Ihren bisherigen außerordentlichen Ge¬

sandten und bevollmächtigten Minister am Königlich Würtembergischen Hofe , StaatsMinister Frey,

Herrn von Marschall  von ersagtem Posten ab - und in Höchstdero  StaatsMinisterium einzuberu¬

fen — zum Großherzoglichen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am König¬

lichen Hofe in Stuttgardt aber Ihren  GeneralLieutenant von Harra nt  zu ernennen gnädigst

geruht.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben ferner gnädigst geruht , Ihren

bisherigen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Königl . Bayerischen Hofe , Grafen von De¬

gen f e ld - S chc m b erg von dort abzuberufen , und in gleicher Eigenschaft an den K , K . Oester-

reichischen Hof zu ernennen.
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Großherzoglich -Badisches

Staats -und Regierungs -Blatt.
Carlsrrrhe , den 18 . Februar  1817.

Verordnung.
(Die Berechnung der ErbschafrsAccise bey LehenVerlchsensäMen betreffend . )

^§ eine Königliche Hoheit haben unterm 24sten Dezember v . I . Nro . 1230.
auf Vortrag HöchstIhres  FinanzMinisteriums über die Berechnung  der Erb-
schastsAccise bey LehenVerlafsenschaften gnädigst zu verfügen geruht , wie folgt :

1) Die Abschätzung des Lehens soll ohne alle Rücksicht -auf die LehensQualität gesche«
hen , dagegen sind

2 ) Neben den etwa darauf haftenden oonsentirten Schulden , nach dem Maaßstab
der bestimmten AllodificaiionsSumme 25 6 . wegen den lehensherrlichen Rech¬
ten , und ferner

3 ) Wegen den Rechten der StammVerwandten , die den Werth des Eigenthums für
den Lehnerben verringern , bey MaimLehen 15 p . L . , und bey WeiberLehen
10 x . 0 . , also im Ganzen für erstere 40 x . L . , für letztere 25 p . L . in Abzug
zu bringen.

4 ) Von den übrigbleibenden 60 und rnx . 65 x . LI. des durch obige Abschätzung ge¬
fundenen Werthes ist alsdann die Accise bey LehensErbschaften nach den allgemei¬
nen Bestimmungen über die ErbschaftsAccise anzusetzen.

Dieses wird Hiermit zur allgemeinen Kenncniß gebracht , und die Behörden h aben sich
darnach zu achten.

Carlsruhe , den 29 . Jänner 1817.

Finanz - Ministerium.

Frhr . von Sensburg.
Vät . v . Dusch.

7
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Bekanntmachung.

Den Ertrag des Ausgangszvlles von Früchten , Kartoffeln und Brandtwein in dem Zeitraum vom

Idten November bis zum letzten December vorigen Jahrs betreffend.

I . ) Dev , durch die höchste Verordnung vom 24ten December v. I . zur Unten

stützung der durch besondere Unglücksfalle in Nothstand versetzten Genreinden gnädigst

bestimmte Ausgangszoll von Früchten , Grundbirn und Brandtrrein , hat ertragen:

Vom 19-ten bis

letzten November
t8

Im Monat

December.
18

Summe des Zoll

Z rtragsvom 19ten
Nov . bis zum letz¬

ten December 1818

st. kr. st. kr. fl- kr.

Im beekreis . . . . . . 14091 — 15804 28 29895 28

— Donaukreis . . . . . — -— — — 1432 32

— Dreysamkreis . . « . 16224 52 19466 — 35690 52

— KinzigkreiZ . . . . - 381 32 1028 38 1410 10

—- Murgkreis ; . . . - — — — — 41 11

— Pfinz und Enzkreis . . 89 17 3089 6 3178 23

— Neckarkreis . . . . . 54 2 39 49 93 51

Mayn und Tauberkreis . 131 53 i486 5 1617 58

— ! 73560 25 '

Hievon gehen ab,

II .) Die Erhebungs - Kosten nach einem Durchschnittsverhälmiß

von circa 7 . proCt . — — — — 5795 st. 14 kr.

Rest reiner Ertrag — ^ 67565 fl. Li kr.
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III . ) Es wurde hierauf , unter Rücksicht ?nah me auf den Grad der in verschiede¬

nen Landescheilen herrschenden Noch , und auf die den einzelnen Kreisen durch die

Abgabe herrfchaftl . Früchte auf andern Wegen zerfließende Unterstützung , zur Verr

Wendung für bedrängte Gemeinden angewiesen: (Bewilligte Unterstützung.)
Dem Seekreis — — — — 12000 fl. — kr.
— Donaukreis — — — — 5000 -
— Dreyfamkreis — — — 24000 -
— Kinzigkreis — — — — 4000 -
— Murgkreis — — — — 2000 -
— Pfinz -und Enzkreis — — — 3500 -
— Neckarkreis — — — — 6000 -
— Main und Tauberkreis — — 9000 -

65500 -

IV .) Es bleiben daher als RejerveFond Rest — 2065 — 11. kr.

Carlsruhe den 11. Febr. 1817.

Finanz Ministerium,

Frh r. von S en s t>u r
Vckt. v, D u sch.

Dienst - Nachricht e n.
Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog Hatzen gnädigst geruht , den bisherigen

Archidiakonus und GarnisonsPrediger Martini  dahier , mit Bexbehaltung der GarnisonsPrediger-

Stelle , zum HofPrediger zu ernennen.

Höchstdie selben  haben weiter gnädigst geruht , den bisherigen Postprakttkanten Lieutenant

Mercy  zum Revisor tzey der OberpostDireklion;

den bisherigen Postpraktikanten Kohnle  zum zweiten Postexpeditor zu Heidelberg zu er.
nennen.

Seine Königliche Hoheit  haben unterm 28sten Juny v. I . gnädigst geruhet , den bis¬

her bey dem Lyceum zu Konstanz angestellten Professor der Mathematik , Clemens Mo rat,  als In¬

genieur zur Besargung des Wasser - » nd Straßenbaues für den Seekreis anzustellen.

Vermag höchster Entschließung vom 24sten Jenner d. I . ist die erledigte evangelisch reformirte

Pfarrey Gaiberg,  Spezialats Neckargemünd s Neckarkreises ) dem bisherigen zweyten reformirten

Pfarrer in Moßbach , Friedrich Jacob Dietrich,  gnädigst verliehen worden.

Der von der Fürstlich Leiningenschen Vormundschaft erfolgten Präsentation deS bisherigen evan¬

gelisch reformirten Pfarrers zu Pforzheim , Friedrich Heinrich Wilhelmi,  auf die zweite evange-
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lisch reformirte Pfarrstelle zu Mosbach (Neckarkreis ) ist die höchste landesherrliche Bestätigung

ertheilt worden.

Se . König l. Hoheit  haben gnädigst geruht , den bisherigen Lehrer an der Mittelschule

zu Neufreystett , Professor Nüßlin,  um der im Dienst erlittenen Zerrüttung seiner Gesundheit

Willen mit einer aus seinem bisherigen Dienstgehalt entnommenen Pension in einstweiligen Ruhe,

stand zu versetzen;

die durch den Abgang des Doctors Schwarz  erledigte evangel . lutherische Rectors - und Pfarr-

vikariatsStelle in Weinhcrm ( Neckarkreis ) dem Magister Christian Greiner  aus Leonberg im

Würtembergischen zu konferiren;

die vakante evangel . lutherische Pfarrey Ichenheim,  evangel . Dekanats Mahlberg,

(Kinzigkreis ) dem bisherigen Pfarrer in Knielingen , Carl Friedrich Wilhelm,  zu verleihen ; und

das vakante StaabsChirurgat Zell,  Bezirksamts Schönau , dem Wund - und Hebarzt H u n-

gerbühler  in Aich  zu übertragen.

Von dem Großherzoglichen Ministerium des Innern , Evangelischer KirchenSection , ist der

kltiräiozus tkrLoloZIas Carl Wilhelm Ahlfeld  von Kirchhardt nach erstandener ordnungsmäßiger

Prüfung in die Zahl der evangelisch reformirten PfarrCandidaten des Großherzogthums in der Ord¬

nung ausgenommen worden , daß er nach dem PfarrCandidaten Carl Friedrich Wagner von Dur¬

lach ( ReggsBlatt Nro . 40 . vom Jahr 161b .) zu stehen komme.

Durch die der Grundherrlich von Bodmannischen Präsentation des Pfarrers Carl Georg

Schmidt  auf die katholische Pfarrey L i ggeringen  jm Seekreis ertheilte Staatsgenehmigung,

ist die Pfarrey Wahlwies,  Amts Stockach , im nemlichen Kreise , und von eben dem Patronate

des Frepherrn von und zu Bodmann erledigt . Die Competenten um diese in Geld , Naturalien,

Zehnt - und GüterErtrag , auf etwa 400 fl. kommende Pfarrpfründe , haben sich nach Vorschrift zu

melden.

Durch das am bten Jenner d. Z . erfolgte Ableben des Pfarrers Lichtenauer  ist die Pfarrey

Urloffen,  Amts Appenweyer , im Kinzigkreise , vakant geworden . Sie erträgt in Geld , Natura¬

lien , Zehnt und Beynutzungen etwa 1500 fl ., und hängt vom Patronate des Freyherrn Carl von

Schauenburg ab . Die Competenten um diese den ehevor Oesterreichischen Concursgesetzen unterlie¬

gende Pfarrstelle haben sich nach der Verordnung im RegierungsBlatt Nro . 18 . vom Jahr 1811.

durch daS Bischöfliche Ordinariat in Konstanz an den Patron zu wenden.

Am 29sten Jenner d. I . ist der Pfarrer Hofmann zu Heddesbach  gestorben . Di « Con-

currenten um diese evangel . lutherische Pfarrey im Neckarkreise , Spezialats Unterheidelberg , welche

einen Competenzanschlag von 407 fl. und wahren Ertrag von 500 fl. hat , haben sich in der gesetz.

lichen Frist von b Wochen durch ihre Spezialste oder Dekanate bey der obersten Evangel . Kirchen«

Behörde zu melden.
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Großherzoglich -Badisches

Staats - und Regierungs-Blatt.
Carlsruhe , den 25 . Februar  1817.

Bekanntmachung.
(Die LandesForderung wegen Verpflegung der K. K. Oestreichischen Truppen betreffend.)

ur Vervollständigung der Kenntniß von dem Erf ' ' ^ "
sür Rechnung des Ka ^ !. Kömgl.
vird hierdurch vorderjanist im all

Liquidation über die NaturalLeistungen des Landes
Oestreichischen MilitärAerariums im Jahr 1815 . nürd hierdurch vorderjanist im all¬
gemeinen bekannt gemacht , daß die diesfallsigen Liquidationen

.a ) wegen der TruppenVerpflegung während dem Durchmarsch , der Cantonirung
-und dem Rückmarsch , mit Einschluß des Betrags für dm Vorspann und die
Fourage;

k ) wegen Verpflegung der K . K « Oestreichischen Garnison in Kehl;
c ) wegen der Schlachtvieh - und MagazinsLieferungen , und
6 ) wegen der KrankmVerpfiegung in den Spitälern

hinsichtlich der NaturalLeistungen beendigt worden sind , und daß das Resultat der
Einleitungen in Wien wegen Berichtigung der hieraus entstandenen LandesForderun-
gen zu erwarten stehe.

Was den Gegenstand ack a) betrifft ;.' so hat man nach jenen Berechnungen,
tvelche von der disseitigen LiquidationsCommiffion in Freyburg zu jedem einzelnen Aus¬
weis über die NaturalPrästation gesertiget worden , den Geldbetrag bis zum I2ten Aus¬
weise durch das RegierungsBlatt vom 23sten April 1816 . Nro . XII . bereits bekannt
gemacht und die Hauptsumme in die hier nachstehende Zusammenstellung ausgenommen,
welche die TotalForderung sämmtlicher Kreise bis zum XXVHIttn als dem letzten Aus¬
weise enthält . -

Zu denen frühem Oestreichischen AbschlagsZahlungen von 186,936 fl» 54 ^ kr.
welche mit einem Zuschuß von 63 fl. 254 kr. bereits distribuirt
worden sind , ist im Oktober 1816 . eine weitere AbschlagsZah-
lung von 100,000 fl. geleistet worden , von welcher nach Abzug
des MünzVerlustes in Wien noch 98,103 fl. 42  kr . zur Erhe¬
bung übrig geblieben , werden in die nunmehrige volle Aus¬
gleichung
so daß jetzt die in die Vertheilung fallende HauptSummeso daß jetzt die in die Vertheilung fallende HauptSumme 2L5,ooo fl. I '
beträgt , und das Detail der Ansprache eines jeden Kreises aus der angefügcen Distrir
butionsBerechnung ersichtlich ist:

98063 . 25-

8
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Nach
den Berechnungen zu den Ausweisen.

Wegen Verpfle¬
gung der K K>

Ocstreichischen
Truppen vom I.
i.817. haben in
Anspruch zu neh¬

men, der

Summarischer Betrag
der früher schon liqui-
dirten Forderungen mir
Bezug auf die unnonce
im RegierungsBlatt

Xro. XII . von 1815.
PUA . -ss.

Nro . XIII.

vom Ifttn April
1816.

Nro . XIV.

vom Ilten April
1816.

Nro . XV.

vom27stcnMay
1816.

lXro. XVI.

vom Asten May
1816.

Nro. XVII.

vom 2ten July
1816.

fl- kr. fl- kr. fl. kr. fl- kr. ff- kr. fl- kr..

Seckress. 1M755 39 12972 ' 52 2303 23 1166 26z 48000 33z 51034 50D

Donaukreis. 118,132 — 5404 37z 1160 43z 436 57z 35877 22 53761 43z

Wiesenkreis. 83,518 32z 4265 - 25 1006 —z 399 47z 52129 19 37937 29z

Dreisamkreis. 66,656 42z 5138 46j 2205 30z 3609 S9i 37830 15 315V3 sz

Kinzigkreis. 27,643 ^4 449 44 166 29 254 7z 7913 32 3293 55z

Murgkreis. 15,685 53z 3436 32 104 2
20 33 9145 42z 5121 35z

Pfinz- und
Enzkreis. 111,708 5 2891 53 139 51z 148 15z 8110 44z 4200 46

Neckarkreis. 42,658 22 1596 53z — — — — 845 16 ^ 741 18z

Mayn- und
Tauberkreis. 49 57L 6 48z

l
— — — 11 47 139 26

Summe 608,858 14 36163 26z 7085
58^

6236 7 199664 31z 167754 8
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Wegen Verpfle¬
gung derK. K,
Oestreichischen

Truppen vomJ.
1813 . haben in

Anspruch zu neh¬
men, der

: »iro . XVIII.
vom §ten July.

1816.

iXro. XIX.
vomlOten Aug,

1816.

Nrd . XX.
vomlOten Aug.

1816.

1

dko . XXI.
vom 1§ten Aug.

1816.

Kro . XXII.
vom ISten Aug.

1816.

Xro . XXVIII.
vom 31ken Aug.

1816.

fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. ' fl. kr.

Seekreis. 739 8L 5006 22z 545 9^ 166 41 1119 32 ; — —

Donaukreis. 263 30L 4895 7 127 1 660 29L 1244 7 ! — —

Wiesenkreis. 612 34 3001 47z 598 3171 57L 4011 2 - — —

Dreisamkreis. 6621 59 7009 9 2431 7659 8L 815 8 2065 25

Kinzigkreis. 99 59L 6551 20z 1513 ! 981 52 1414 20 27 53

Murgkreis. 23 50 12033 25 119 .32 721 38z — — — —

Pfinz - und
Enzkreis 123 19L 9316 46 93 4L 1648 50z 8182 26 , — —

Neckarkreis. 64 22 614 16 52! 3 265 -25 1524 52T —

Mayn<und
Tauderkreis. — — 110 57 — —, 2 ,35z — ,—

Summe. 8548 48539 12 5480 22276 38 16311 27L 2093 18
'
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Wegen Verpfle¬
gung der K - K.

Oestreichlschen
Truppen vom I.

1815 haben in

Anspruch zu neh¬
men , der

Gesammt-

Betrag
der Forder.

aller

Kreise-

i An den zur Di¬
stribution be¬

stimmten Zah¬

lungen aus K .K
Oestreichlschen

Kaffen kä
285 ,OM P.

trifft es pro rata

Abschlag ! . Emp¬

fang sämmtl.
Kreise nach

Nro . 13 u . 17.

der Kundmachung

im Negier . Blatt.
Nro . XII . von

1816 . paZ - 16.

Behält zu gut
die neuerlich di-

stribuirt wer¬
denden.

Hat zu viel

empfangen

und daher
zu ersetzen.

fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

Seekrers. 271810 37- 63480 24 42800 56 25679 28 — —

Donaukreis. Z03033 574 51152 50 35433 164 15719 33z — —

Wissenkreis. 190652 514 48033 34 25040 294 22993 44 » —

Dreisamkreis, 173746 74 43773 6 19984 58z 23788 74 — —

Kinzigkrsis. 50309 16z 12675 55 11066 324 1609 224
— —

Murgkreis. 46412 42 11693 16 6349 484 5343 294 — —

Pfinz . und

Enzkreis. 146562 8 36925 12 33492 154 3432 56z — —

Neckarkreis. 48362 504 12184 41 12789 484 — — 605 74

Mayn . und
Tauberkreis. 321 314 81 — 41 544 39 55.^2

— —

Summe. 1131211 564 235000 -! 187000 -j 93605 "I 605

Di; vorerwähnten 605 fl. 7L kr., welche der Neckarkreis zuviel erhalten hat, werden aus andern
ForderungsGeldern desselben der jetzigen ?lustheilungsMasse ersetzt werden.

Hiermit verbindet man die weitere Nachricht , daß wegen der Verwendung vorgedachter 93163 fl.
25z kr., so wie wegen jener Zahlungen , die von einigen andern Machten auf die KriegSprästationen
des Landes pro 1815 . abschlägiich geleistet worden , die weitere öffentliche Kundmachung Nachfolgen
werde , Carlsruhe , den 8ren Februar 1817.

Groß Herzog ! iche KriegsCommi ssion.
Gurgnard. ^ät . Wielandt.
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G roß Herzoglich -Ba bisch es

Staats - und Regierungs-Blatt.
Carlsruhe,den <-4. März.  1817.

Verordnungen.
(Das zufrühe Bewohnen der neu erbauten Häuser in der Residenzstadt Carlsruhe betreffend .)

man wiederholt bemerken mußte , daß bey der Erweiterung der hiesigen Resi¬

denz durch Aufführung neuer Hauser , die Wohnungen allzufrüh , bevor sie gehörig

austrocknen konnten , von den Eigenthümern bezogen , oder vermiethet werden , wo¬

durch den unwiderlegbarsten Beweisen zufolge , die Gesundheit der Bewohner in ho¬

hem Grade gefährdet , der Grund zu mancherley langwierigen Uebeln gelegt , und in

einigen Fällen selbst ein frühzeitiger Tod herbeygeführt ward ; so findet man sich ver¬

anlaßt , nachstehende , von Seiner Königlichen Hoheit  vermög höchster Ent¬

schließung vom 6ten d« M , gnädigst genehmigte Verordnung zur allgemeinen Kennt-

uiß und Nachachtung zu bringen:

1 ) In den neu erbauten Häusern , neu aufgesetzten Stockwerken oder Anbauen,

dürfen die Wohnungen , die Wirthschaftszimmer und kaufmännischen Gewölbe

nicht eher von den Eigenthümern bezogen , oder vermiethet werden , bis sie von

einer polizeyamtlichen Commission , mit Zuziehung des PolizeyArztes für genug¬

sam ausgetrocknet und für Gesundheitsgemäß erklärt sind.

!) Die Bauführer haben daher , sobald das neue Hauß oder der neue Bau so weit

gediehen ist , daß die MaurerArbeiten in dem Innern der Wohnungen vollendet

sind , einen Beglaubigungsschein hierüber von dem Baumeister sich ausstelle«

zu lassen.

5 ) Von diesem Zeitpunkte an , müssen die Wohnungen für dir WinterMonate , vom

Iten Oktober bis Iten April , sechs Monate , und vom Monat April an biS

Ende Septembers , während vier  Monate , unbewohnt stehen bleiben , um gehö¬

rig austrocknen zu können.

4 ) Nach Ablauf dieses Zeitraums ist die Anzeige bey dem PolizeyAmte zu ma¬

chen , damit die anbefohlene Sanitätspolizeyliche Untersuchung der Wohnung
9
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vorgenommen werde ; worauf erst , wenn die Commission die Wohnung für Ge¬

sundheitsgemäß erklärt hat , die Erlaubniß , das Haus selbst zu bewohnen , oder

zu vermiethcn , durch einen befondern Schein , ohne welchen keine MiethAn-

znge in die öffentlichen Blätter ausgenommen werden darf , ertheilt werden kann.

5) Oie Uebertreter dieser Verordnung sollen außer dem Verlust des unerlaubten

Miethzinses , mit einer weitern Geldbuße , und wenn sie selbst, oder ihre Angehö¬

rigen die Bewohner sind, in gleichem Verhältniß gestraft werden.

Carlsruhe , den 15 . Februar 1817.
Ministerium des Innern.

Frhr . von Berkheim»
V6t . Gu ß m an u.

(Den Ausschlag der Bcytrage zur allgemeinen und befondern Brandversicherungs.)
Gesellschaft fürs Jahr 181b. betreffend.

Im verflossenen Jahre 1816 haben die Brandschaden  an Gebäuden , welche der

allgemeinen Badischen Brandversicherungs - Anstalt einverleibt sind , im Ganzen die

Summe von
46 M fl. 6 kr.

betragen
Nach Abzug des Vorraths an Brandgeldern , sind hiezu, und zu Bestreitung der

Zinße von Passiv - Capitalien und der Administrationskosten zwey  Kreuzer , von jedem

Hundert Gulden GebäudeAnschlag erforderlich . Außer diesem Beytrag haben die Ba¬

den - Badischen  Städte und Gemeinden noch einen weitern Beytrag von drey

Kreuzer , folglich im ganzen fünf  Kreuzer von jedem 100 fl. Anschlag der vor

1803 . gestandenen Gebäude zu bezahlen , indem von den weitern 3 kr. Schuldig¬

keiten der separaten Baden - Badischen Brandkasse , und Brand - Entschädigungen an

Kehler  Jnnwohner von frühen : Jahren her abzutragen sind.

Den sämmtlichen Kreiödirectorien wird hiermit der Auftrag ertheilt , unter Zu¬

grundlegung des am 3lten December 1816 . bestandenen , und auf den 10 . Jenner

1817 . aufgenommenen Brandversicherungs - Anschlags , den Einzug dieser Gelder durch

die betreffenden Verrechnungen vornehmen zu lassen , welche die weitere Disposition

darüber von hieraus zu erwarten haben.

Die Einzugs - Tabellen sind nach der Vorschrift in der Brandversicherungs - Ord-
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nung vom 29ten Decembcr 1807 . Regierungsblatt vom 7ten Febr . 1808 . Stück 4.
abzufassen, und in- Bälde hieher einzusenden. Carlsruhe den Lcen Febr . 1817.

Ministerium des Innern.
Frhr . von Berkheim.

Vckt. Becker.

Bekanntmachung.
(Die Erhöhung der PostCourirTaxe betreffend .) »

Die ExtrapostTaxe wird von 1 fl. 30 kr. auf 1 fl. 45 kr. für das Pferd und
die einfache Station vom 5ten künftigen Monats März an hiermit erhöht ; und solches
zur allgemeinen Kenntniß bekannt gemacht.

Carlsruhe den 26 . Febr . 1817.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Frhr . von Hacke.

Vät . Römer.

Drsnst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht , dem Oberst - Lieu¬

tenant Tulla,  vermöge höchster Resolution vom 24 . Jänner d. I . , den Charakter als Ober-
Wasser-  und Straßen - BauD irectcr zu ertheilen ; und

mittelst höchster Resolution vom löten Febr . d. I . den bisherigen Kriegs - Commissär Hauer
zum Kriegs - Ministerial - Assessor zu ernennen.

Seine Königliche Hoheit  haben weiter gnädigst geruht , an die Stelle des nächsikünf-
tige Ostern von dem Prorectorate HöchstJhrer  Landesuniversität Freyburg abgehenden HofrathS
und Professors Schaffroth,  den dortigen Professor und Stadt - Pfarrer Wucherer  zum künf¬
tigen Prorector gnädigst zu ernennen ; und

das bis nächstkünftige Ostern wechselnde Prorecrorat an der LandesUniversität Heidelberg , dem
Hofrath und Professor Zachariä  zu übertragen ; dann

den bisherigen ausserordentlichen Lehrer der Rechte auf der Universität Heidelberg vr . Fried¬
rich Cropp  zum Professor ordinarius zu ernennen.

Höchstdieselben  haben Sich gnädigst bewogen gefunden , den bisherigen StadtAmtmann
Schueh zu Freyburg dem dortigen Kreisdirectorio zur Verwendung beym Secretariat beyzugeben,
und an dessen Stelle den zweyten Beamten Bürckle  zu Baden zu versezen ; sodann

den bisherigen Diaconus Moriz Nolz  zu Carlsruhe zum Lehrer an dem dastgrn Lyceum zu
ernennen.
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Seine Königliche Hoheit haben di« erledigte evangelisch reformirte Pfar-

r«Y Pforzheim, (Dekanats Pforzheim , Pfinz - und EnzkreiseS ) dem Pfarrer Carl Wag¬

ner  von Großsachsen gnädigst verliehen , und demselben zugleich die Verschling der zweyten

Lehrerstelle an dem Pforzheimer Pädagogium provisorisch übertragen . Die Bewerber um die hier¬

durch erledigte Pfarrey Großsachsen (Spezialats Unterheidelbcrg ) Ncckarkreises , mit einem Com-

petenzanschlag von 400 fl. , deren wahrer Ertrag bey den gewöhnlichen Preisen der Naturalien sich

nicht viel höher belaufen dürfte , haben sich binnen 6 Wochen durch ihre Spezialate bep der ober¬

sten Evangel . Kirchenbehörde vorschriftsmäßig zu melden.

Der ^Stadtvikar zu Stockach , Johann Norbert Schalter,  ist zum Pfarrer von Großscho-

nach  iy ? Seekreis , gnädigst ernannt worden.

Durch gnädigste Beförderung des Pfarrers Justin Herrmann  auf die vakante Pfarre Wet-

telbrunn , ist die Pfarrey Grießheim, ^Amts Heitersheim , im Dreyßamkreis ) in Erledigung gekom¬

men . Ihr Erträgniß in Geld , Naturalien und einigen Beynuzungen belauft sich auf etwa 600 fl.

Die Competenten um diese, den ehevor Oestreichischen Konkursgesehen unterliegende Pfarrstelle,

haben sich nach Vorschrift im Regierungsblatt 1810 . Nro . 38 . insbesondere Art . 4 . zu melden.

DaS erledigte Landchirmgat Engen  ist dem StaabsChirurg Scheerer  von Neustadt gnä¬

digst übertragen worden.
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Großherzoglich -Badisches
Staats - und Regierungs-Blatt.

Caplsrnhe , den 18» März.  1817.

Verordnung.
(Die Verschiedenheit der Sporteln- und GehührenAnsatzeHey dey Zsemtem und Amt- -

Nepiseraten betreffend.)

Abschaffung der bey der SportelKassen - Visitation der Aemter und Amß . Re-
visorate entdeckten Verschiedenheit in den Sportel - und GebsihrenAnsäßen gedachter
Stellen , hat man im Einverständnisse mit Großherzoglichem FinanMinisterium als
Erläuterung zur Tax - und SportelOrdnung zu verordnen für nöthig gefunden:

1) Für die Vidimation und Collatjonirung der Abschriften darf vermöge Nach?
trags zur SportelOrdnung im RegierungsBlatt vom Jahre 1803 . Nro . 23 . Seite
204 . von den AmtsRcvisoren und deren Scribenten weder für sich noch für das
Aerarium irgend etwas in Anrechnung gebracht werden , da dasjenige , was in der
SportelOrdnung S ^ te 107 , unter dieser Rubrike vorkpmmt , blos auf die Justiz-
Stellen anwendbar ist;

2 ) Was die Zahlung der Copialien nach dem BlattGelde betrifft , so wird das
Maximum derselben , vorbehaltlich jedoch einzelner Ausnahmen , folgendermaßen be¬
stimmt r

Von einem Blatt durchaus in Folio , und zwar gebrochen 2 kr.
- — — nicht gebrochen S kr.

_ . — — — — , - - linirt - - - 3 bis 4 kr.

Von Kaufbriefen , Obligationen rc., wozu Impressen von
2 Blatt genommen werden , — — — 3 kr. xsr Stück,

3 ) Die Gebühr für SchuldVmveis -- Zettel betreffend , wird auf die Sportel-
Ordnung Seite 106 verwiesen.

4 ) Wird den OrtsVorständen von den einziehenden Taxen und Sporteln eine
ErhebungsGebühr von 1 kr. per Gulden aus der SportelKasse passirt , hingegen
dahier wiederholt , daß den AmMevisoren und ihren Scribenten von den Taxe«

10
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und Sporteln , die sie selbst einzuziehen haben , so lange nicht desfalls etwas anders
verfügt wird , keine EinzugsGebühr zustehet.

In Betreff der ExccutionsGebühren bey den Rückständen ist es eben so , wie
bey andern herrschaftlichen Ausständen zu halten , die ZustellungsGebühren aber , wo¬
mit die Unterthanen an vielen Orten bisher beschwert worden sind, werden an -.'.irch
verboten.

5) Die AmtsRevisorate , bey welchen ohnehin keine besondere Registratoren an-
gestellt sind , dürfen auch keine Gebühr für das AktenAufschlagm weder für sich,
ihr - Scribenten , noch für das Aerarium beziehen.

6) Alle Nebenanrechnungen der TheilungsScribenten für Berichte , Attestate,
GefchäftsBestellungen rc. sind nach der SportelOrdnung Seite 8 . lür . L . § 3. un¬
tersagt , und wird dies hier wiederholt eingeschärft . Eben so wird

7) Das Verbot an die TheilungsScribenten , sich bey ihren GeschäftsReifen in
GemeindsAngelegenheiten der Frohndfuhren zu bedienen , allgemein wiederholt«

8) Die Gebühren für die bey den Aemtern und AmtsReviforaten gefertigt wer¬
dende Bittschriften rc. müssen für das Aerarium verrechnet werden.

9) Die sogenannte ErörterungsGebühr bey RechnungsRevisionen ist schon un¬
ter der SexternGebühr begriffen , und darf für Beantwortung der RechnungsNota-
minen nichts angerechnet werden ; eben so sind alle RechnungsAbhören und Erörte¬
rungen in dem AmtsRevisoratsSiß vorzunehmen.

Dieses wird zur allgemeinen Nachachtung hiemit öffentlich bekannt gemacht.
Carlsruhe , den 11 . Jänner 1817.

Justiz - Ministerium.
Frhr . von Hövel.

Vclr. Bajer.

Bekanntmachung.
(Die Erhöhung der Poststation von Hornberg nach Krumschiltach betreffend. )

Die bisher auf drey Viertel Posten bestimmt gewesene Station von Hornberg
nach Krumschiltach wird der eigenen Lokalität wegen auf eine ganze  Station regulirt.

Carlsruhe , den I2wn März . 1817.
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . von Hacke.
Vüe. Römer.



Dienst - Nachrichten.
Sein « Königliche Hoheit haben unterm 7ten Februar d. I . gnädigst geruhet , den bey

dem DreysamKreisDirectorium angestellten SteurrRevisor Heinrich Heß,  als OberSteuerRevisor
bey dem FinanzMinisteriumanzustellen;

Den bisherigen ControllKammer - Revisor Lumpp  zum OberEinnehmer in Breisach , dann
den bisher bey der ControllKammer beschäftigten , ehemaligen SteuerCommissär Hoyer  zum
wirklichen Revisor bey dieser Stelle , so wie den ehmaligen RegimentsQuartiermeister Leser  zum
ControllKammer . Kanzlisten zu ernennen ; und

unterm 17ten gedachten Monats den gewesenen RegimentsQuartiermeister Nau als AmtsRevi-
sor in Kenzingen anzustellen.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruhet , den bisherigen Pfarrer zu Grünwet«
terSbach Christian Reich zum Archidiaconus und 2ten evangel . luth . Stadtpfarrer in der Residenz-
Stadt Carlsruhe zu ernennen , wodurch benannte evangelisch lutherische Pfarrey zu Grün wetterS.
bach mit dem binirten Filial Hohenwettersbach (Decanats Durlach, Pfinz und Enzkreis)
mit einem CompetenzAnschlag von 619 fl. 23 kr. und ohngefähren wahren Ertrag in gewöhnli.
chen Jahren über 1030 fl., erledigt worden ist ; um welche Dienststelle sich daher die Cvmpetenten bin¬
nen 6 Wochen durch ihre Vorgesetzte Decanate oder ^ pecialate bey der evangel . OherKirchenbehörde
zu melden haben

- Die erledigte kathol . Pfarrey Hochdorf  im Dreysamkreise ist dem Pensionisten und Pfarr-
3t ) Vikar Joseph Andreas Seghel  zu Waldburg un Kinzigkreise ; und

die erledigte Pfarrey Lausheim  im Donaukrcise dem St . Blasianischen Excapitularen
und bisherigen Professor zu Konstanz , Theodor Mayer,  gnädigst übertragen worden.

Die erfolgte Grund - und PatronatSherrl . Präsentation des bisherigen Pfarrvikars zu Heilig-
kreuzsteinach und Schönau , Georg Friedrich Kochenburger,  auf die evangel . lutherische Pfar¬
rey Neckarbi nau,  hat die höchste landesherrliche Bestätigung erhalten.

Der Grundherrlich von Stotzingenschen Präsentation des Kaplans Franz Taver S ibi ch auf das
KaplaneyBenefizium ack L . V . chL. in Steißlingen (Amts Stockach im Seekreis ) ist die Staats-
Genehmigung ertheilt worden.

Unter dem 17 . Februar haben Seine Königliche Hoheit  geruht , dem bisherigen Pfarrer
zu Kirn bach  Johann Christoph Maier  die zur Rückkehr in sein Vaterland nachgesuchi«
Dienstentlassung in Gnaden zu ertheilen . Die Cvmpetenten um diese dadurch erledigte evangelisch
lutherische Pfarrey im Donaukreise , Decanats Hornberg , mit einem Ertrag von 628 fl. haben sich
in der gesetzlichen Frist durch ihre Decanate oder Specialate bey der obersten evangelischen Kirchen«
behörde zu melden.

L o d e s - F a l l.
Am Ivten März ist der Geheime Referendär Mal leb re in dahier gestorben.
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X. 33

Großherzoglich -Baöisches

Staats - und Regier̂ igs -Blatt.
Carlsruhe , den i. April l8t7.

Bekanntmachungen.
(Die weitere Abschlagszahlungen auf die Landesforderungen wegen Verpflegung allürten Truppen

betreffend . )

ÄH? r Beziehung auf die Verkündung vom 8ten Februar d. I . durch das Regierungs-
Blatt Mo . VII . wird hierdurch zur weitern allgemeinen Kenntlich gebracht , »aß auf die
KrtegsPrastationen deS Landes im Jahr 1815 . nachstehende fernere Zahlungen ge¬
leistet worden sind :

a) Von der Krone Bayern an der liquidirten Summe von 174,927 fl. 26 kr.
wegen Verpflegung der Königlich Bayerischen Truppen , meistens in den untern
Landeskreifen - - r r - - - r 10,000 fl.

' ' und

k ) Von der Krone Würtemberg , an der wegen Verpflegung der dortigen Truppen
erloffenen auf 157,290 ff. 352 . M einstweilen liquidirten disseitigen Forderung
in zwey abschläglichen Zahlungen , nemlich

vom November i8r6 . mit r r r r 16,441 fl. 40 kr.
und

vom Februar 1817 . mit - - r , r 18,594 - 15 -

i Zusammen — ^ 35,055 - 53 «
Wovon jedoch vordersamst in Abzug genommen werden:

rt) die durch abgesonderte Zahlungen befriedigt werdende For¬
derungen der beyden Aemter Pforzheim mit - 224 - 33 ,
Des Amts Bretten mit - r r - 199 - 5 ? 4 -
und des Amtb Stein , mit - - - r 288 - 45 -

Zusammen mit — > 713 - 15 -
Welche mit jenen 4000 fl., die früher schon nach der

Annonce vom 27ten April 1816 . im Regierungsblatt
11
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Nro . XV . ^ distribuiret wurden , den mit 4713 fl. 15 ^ kr.
liquidirten Betrag der Durchmarsch - Verpflegung der
König !. Würtembergischen Truppen bis zum July ISIS
ausmachen.

Ferner

L) der Betrag der Porto - Auslagen und sonstiger Spesen re. mit 52 - 38 ;

In allem — > 765 - 53 -

Nach deren Abzug also noch in den dermaligen Austhei-
ler fallen - - - - - - - - 34,270 - — -

Es haben demnach an der mit Einschluß der k. k. Oestreichischen jüngsten Ab-
schlags .- Zahlung bey der Amortisations - Kasse niedergelegten disponiblen Gesammt-
Summe von — > 142,875 fl. 74 kr. nach Verhältniß der liquidirten Verpflegungs-
Forderung insbesondere in Anspruch zu nehmen:

der

An der k. k. Oestrei-
chischen Abschlagszah¬
lung und an dem Er¬
satz vom Neckarkreis,

im Gesammtdetrag
von 98603 fl . 7 1/2  kr

An der

Königlich Bayerischen
Abschlagszahlung

von

10000 fl.

! An der

Königlich Würtember-
glschen Abschlagszah¬

lung von
34270 fl.

GesammtDrtrag.

fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

Srekreis . . . . 25679 28 — 42 — — 25660 10

Donaukreis . . . 157t- 33z — 53 — — 15720 26z

Wiesenkreis . . . 22993 4L — — — — 22993

Dreysamkrris . . 23783 7z — — — — 23789 7*

Kinzigkreis . . . 1609 — 11 3224 — 4833 33z

Murgkreis . . . 5343 29K 10 25 14961 — 20314 54z

Psinz - und Enzkreis 3432 56z 910 — 15700 — 20042 56z

Neckarkreis . . . — — 9552 49 385 — 8937 49

Mavn-und Lauberkreis 39 hl 525 — — — 564 54

99605 ^ 2 10000 — 34270 — 142875 74
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Von dieser Summe werden nun , um de» Verpflichtungen ein Genüge zu feisten,

welche die zur Bestreitung der Kriegs - Kosten pflichtige GesammtMasse des Landes

nach ministeriellem Ermessen dermahl unausweichlich zu erfüllen hat , zur Umgehung

einer bey den jetzigen bedrängten Zeiten unausführbaren neuen Umlage , vorschusweise

die verfallenen Zinnße aus denen , den früher errichteten , jetzt gänzlich erschöpften

Etappen - Kassen , vorgeliehenen Kapitalien , dann ein Theil der wegen Verpflegung

der k. k. Oestreichischen Garnison in Kehl erloffenen Kosten , welche eigentlich auf den

Las Großherzogthum mitbegreifenden größer » Rayon im südlichen Deutschland zur

Zahlung fallen , und die Partikular - Schuldigkeiten einiger Kreise aus früher » unbe-

richtige gebliebenen Umlagen abgetragen , und die alsdann noch verbleibenden Ueberr

schüsse an den Forderungs - Quoten der betreffenden Kreise zu jenen Zahlungen ver¬

wendet werden , die man nach den erwartenden disfallsigen Kreis - Direktorial - Vor¬

schlägen als die dringlichsten erachten wird.

Es ergehen zu diesem Ende unterm heutigen die erforderlichen Verfügungen an

die Kreisdirektorien , welche seiner Zeit die ihnen unterstehenden Aemter zur weitern

Belehrung der betreffenden Communen von der erfolgten Verwendung jener Gelder

in nähere Kenntniß setzen werden.

Carlsruhe , den 20sten März 1817.

Ministerium des Innern.

Kriegs - Commission.

Guignard.
Vär . Wieland ».

<D >e Berichtigung des Rheinpfäljischen Schuldenwesens betreffend .)

Danach  einem zwischen den Großherzoglich - und Herzoglichen Häusern Baden

And Nassau  unterm Iten Sept . vorigen Jahrs abgeschlossenen Vertrag über das

Rheinpfälzische Schuldenwesen , der Großherzoglich Badische Hof an folgenden , durch

das Dekret vom 22sten März 1808 . von der Rheinpfäljischen Gemeinschaft aner¬
kannten Schulden , nemlich:

») An den Obligationen Lär . L . und 0 . im Betrag von 1,600,000 fl.

K>) - - von Obligationen lllr . v . berechneten 27 ^ p. Ct . 955,000
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c) An den Obligationen Kl . L. r r r r r 560,000 fl.

6 ) r r von den Obligationen Kl . d . berechneten 71 p. Ct . 355,000
V

e) - - ErbbestandsObligationen , r - - 200,000

f ) e - nicht LU porteur lautenden , von beyden Theilen

als liquid anerkannten Forderungen im Betrag von 468,351 fl. 49 kr.

und denen davon zu bezahlenden rückständigen und fortlaufenden Interessen , den

Herzoglich Nassauischen Antheil auf die, . in der abgeschlossenen Uebereinkunft näher
bestimmte Art , zu berichtigen übernommen und sich verpflichtet hat , das Großherzogl.

Nasiauifche Aerarium , so viel dessen Antheil an den obenbemerkten Rheinpfalzifchen
Schulden betrifft , zu vertreten und schadlos zu halten ^ so werden hierdurch sämmtt

liche Rheinpfälzifche Creditoren davon benachrichtiget ». Carlsruhe , den 24sten Januar
und Wisbaden , den 8ten März 1817 ».

Roth  Bauer

Großherzoglich Badischer FinanzRath .. -Herzoglich Nasfauischer MinisterialRath und
Bevollmächtigter..

Vcle. Behrnauer«

(Uebersicht des Zustandes der BrandverstcherungsAnstaltim Großherzogthum Baden-
von Georgi. 1814. bis dahin 1819.)

a) Bey der allgemeinen - Casse ».

Einnahme^

Newa net — — —
Beyrräge, nach Abrechnung-,der Einzngsgebühr —
Ueberschußgelder — — —
Aufgenommene Capitalien —- —
Ersatzposten — — —
Vom Ausstand — — —

fl.. kr.

—. 74'745 —

— 111 19Z
— 7100 —
— 2431 29
— 85 2

E>umme 84472 fl. 50H kr.
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Bevor
Ausgabe.

Bezahlte Brandentschädigungerr — 72573 fl. 59z kr.
und zwar im

Amt Ueberlingen

Ser kreis.

— 1100 fl.
— Constanz — — 200 —
— Engen — — 1200—
— Mcersburg — — 300 —
— Mößkirch — — 33 —
— Stockach — — 33 — 20 kr.

Amt Hüfingen

D 0 na u kre i S.
— 7189 fl. kr.

— Neustadt — — 12000-
— Löffingen — — 24 — 30
— Tryberg —>. — 2400-
— Hornberg — 950 -
— Mllingem — 2112 — 50

Amt Thiengen

TreisamkreiS.
— 50 fl. kr.

— Waldshut — — 5000-
— StBlasien —- — 817 — 5
— Schönau — —- 200 -
-— Schopfheim — — 1»00-
— Lörrach — — 898 — 45
— Candern — — 1050-
— Müllheim — — 12b— 46;
— Staufen — — bOO-
— Utes LandAmt Freyburg^ — 1400-
— Emmendingen — — 15 — 20
— Kenzingen — — 21000-
— Waldkirch — — 2750-
— Elzach — 1500 -

Amt Ettenheim
K » n z igkr  e i s.
— 1030 fl. kr.

— Lahr — — 743 — 20
— Wolfach — — 300 -
— Haßlach — — 1450 -
— Gengenbach — — 1400-
— Oberkirch — __ 800 -

4432 fl. 59z kr.

S7bb— 20

24576— 20

32207— 59;
54083-— 39

5723 — 20
59806" fl7H>" kr.



Transport K9806 fl. 59 kr.

Ausgabe,
Murgkrei «.

Amt Achern — — — 250 fl.
— Gernsbach — — 300 —

UreS LandAmt Rafladt — — - 275 —

Pfinz und EnzkreiS.
Amt Stein — — — 900 fl. 5 k, kr.
Landamt Carlsruhe -— _ 1404 —10 —
Stadt und 1. LandAmt Pforzheim — 579 — 34 —

— — — — Bruchsal — 52 — 5 —
Utes LandAmt Bruchsal _ 27 — 47 —
Amt Breiten — — 25 - -

Neckar - AreiS.

Amt Schwezingen — — bb fl. 40 kr.
— Ladenburg — — 360 —
— Weinheim — — 307 —

StadtAmt Heidelberg — — 107 — 42
LandAmt Heidelberg — — 700 —
Amt Eberbach — — 500 —
Stadt u. 1. LandAmt Moßbach — 24 —
Utes LandAmt Moßbach — 255 —

Mayn und Tauberkrei

Amt Tauberbischoffsheim — — 675 fl.
Stadt und 1. Landamt Werthheim — 250 —
Amt Walldürn — — 140 —

Vorschuß auf Wiederersatz — — »,

Auf Feuergeräthschaften verwendet — —
Verbaut — — —

Für Jnventarienstücke — — —

Herrschaftlicheund andere Beschwerden — —

Zinnse aus Passiv - Capitalien — —

Besoldungen — — —

Diäten und andere Gebühren — — -

Ersatzposten — — —

Buchdrucker und Buchbinderkosten — —

Für Schreibmaterialien — — —
— Lichter — — —

Porto und GeldTransportkosten — .— .

Zm Ausstand — — —

825 fl. —

L989 fl. 3Z —

S320 fl. 22 —

L0b5 fl. — —
1615 — 49 —

28 — 3^ —
29 — 23 —

6 — 1 —
9 — 53 —

LZIb — 42 —
1321 — 53 —

34 - —
89 — 7 —
13 — 12 —
42 — 58^ —

6 — 36 —
18 — 52 —

203 - 19H —

Lowpeusanäo rerasnet 1729 fl, 2S kr.
Summe 82743 fl. 43 kr.
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^.ct ive:

Remanet — — — —
Ueberschußgelder — — — —
Ausstände — — — —
Ersatzposten — — — —

Summe
k L r s 1 v e:

BrandEntschädiguiigen — — 55067 fl. 37 kr.
Zur Verwendung auf Feuergeräthschaften 828 — — —-
Capitalien . — — 39400 - —

Worüber an ^ .ctivum verbleibt
—> Nichts

Sondern es erscheint ein Deficit von
— > 66975 fl. 29z kr.

Welches durch neue Umlagen zu decken wäre.

Zy

1729 fl. 2z kr.
95 — 41z —

203 — 194 —
6292— 5 —

6320 fl. 6z kr.

95295 fl. 37 kr.

b) Bey der separat BadenBadenschen Caffe«
Einnahme . Ausgabe»

Remanet 2686 fl. 21 kr. Buchbinderkvsten L fl. — kr.
Beyträge 1977 — 23 —

Summe 4563 fl. 44 kr. Summe 2 fl, — —
6omxensLn6c> reinsnet 4561 fl. 44 kr.

Ltslus Activus.
Remanet — — — 4561 fl. 44 kr.
Lrsatzposten —

Summe 4636 — 44 —
8 ta tu s ikLssivus.

BrandEntschädigungen 28425 fl. -
DemolitionsEntschädigungen

von Gebäuden zu Kehl 10775— - -
Ersatzposten 9461 — 6z kr.

- 48661 fl. 6z kr.
Mithin zeigt sich effective noch ein ikassivu ra von

—> 44024 fl. 22Z kr.
Welches nach und nach durch Umlagen zu decken ist.
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c ) Dey der separaten BadenDurlachifchen Tasse.

E i n n a h Nt s. A n s g a b e.

Remanet 97 fl. 10 kr. Buchbinderlohn 2 fl. -

Eapitalzinnse für 2 Jahr 25 — —

Summe 122 fl. 10 kr. Summe 2 fl.

Es ergibt sich also an Remanet — 120 fl. 10 kr.
8 tu t u s H c t i v u 8.

Remanet — — 120 fl . 10 kr.

Ersabposte » — — — 9179 — 30 —

Capitalien — — — 250 - —

-Summe 9849 — 40 —

Darauf haften:
BrandEntschädigungen

— — 7890-

Verbleiben mithin an Hmtivum.
— 1959 fl. 40 kr.

Vorstehende Uebersicht wirdhiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht . Carlsruhe am 15 Merz

1817.

D i e n st - N a ch r i ch t e n.

Seine Königliche Hoheit  der Großherzog haben den Hof - Oberjägermeister von Adels-

Heim  zum wirklichen GeheimenRath mit dem Prädikat Ercellenz zu ernenne » ;

dein Ober -Kammerjunker von Ende  die Irrterrcinnce der sämmtlichen Grvßherzoglichen

Schlösser und Gärten zu übertragen ; sodann

den Kammerherrn und bisherigen Reise - Marschall von Gapling  zum Haus - Marschall zu

ernennen , und demselben die Intenclarice der sämmtlichen Kunst - Cabinette zu übertragen , gnädigst

geruhet.
Höchstdie selben  haben weiter gnädigst geruhet , den Kammerherrn und adelichen

Stallmeister von Kniestedt,  auf sein mehrmaliges Ansuchen der Großherzoglichen Dienste zu

entlassen , und den Kammerherrn Georg von Die mar zum RelseStallmnster zu ernennen.

Die von der Fürstlich Lowenstein Werrhheimischen Gesammtherrschaft geschehene Präsentation

des Theologie - Tandidaten Heinrich Müller  aus Hannover , als Professor und Lehrer an der durch

den Abgang des Professors V .ö me l erledigten Lehrstelle an dem Gymnasium zu Werkheim , har die

Staatsgenehmigung erhalten.
Dem bisherigen Pfarrer Jakob H uber  zu Rothweil , Amts Allbreisach im Dreisamkreis , ist

auf sein eigenes Verlangen das allda -vakante Kaplaney - Benefizium konfenrt , und eben dadurch

die Pfarre R o t h wei l erledigt morden.

Ihr Einkommen in Geld , meistens Naturalien , und Zehend , auch aus einigen Beynutzungen

belauft sich auf etwa 1000 fl. worauf zedoch eine zeitliche jährliche Abgabe pr . 225 fl an den alten

gebrechlichen Pfarrer haftet.
Die Competenten um diese den Concursgesetzen unterliegende Pfarrpfründe , landesherrlichen Pa¬

tronats , haben sich nach . Vorschrift des Regierungsblatts vom Jahre 1810 . Nro . 39 . insbesondere

Art . 4 zu melden.
T o d e s F ä l l e.

Den 5ten Merz ist zu Heidelberg der Priester und Professor der Theologie und französischen

Sprache , Anton Saar,  mit Tod abgegangen.

Am 14ten Merz starb zu Freyburg der Professor des Natur . Staats - und Völkerrechts , dann

der Diplomatick , Numismatik und Alterthumskunoe , Johann Maria Weissenegger  von

Weisseneck.
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Großherzoglich -Badifches!

Staats - und Regierungs -Blatt.
Carlsruhe , den 1Z. A/p ril 1817.

R e ch t s - B e l e h r ir rr g
in Ansehung des Verbrechens der Verläumdung.

§8 ^ an hat zu ersehen gehabt / daß einige Obergerichte dafür halten , das Verbrechen
der Verläumdung mit der hohen darauf gesetzten Strafe der Wiedervergelrung , trete
bey jeder nicht erwiesenen Denunziation ein . Solches ist indessen nicht der Sinn des
§ . 46 . des StrafLdiktes , welcher durch die Worte wissentlich und vorsehlich
ausspricht , daß hier blos von einer boshaften Erdichtung die Rede sey.

Dev Beweis dieses Verbrechens wird zwar in der Wirklichkeit selten, hergestellt^
desto öfter geschieht aber « daß der Denunziant in dem Falle , wo die von ihm angr-
zeigte That wahr ist , mit dem Beweise durchfällt . Alsdann bleibt dis Anzeige eine
gerichtliche Injurie oder Schmähung , die außer der Vrrmtheilung in die Kosten , mit
einer polizeylichen Strafe gebüßt werden muß , und die bis zur Correctionshausstrafe
entsteigen kann , indem es hiebey auf die Verhältnisse des Beschuldigten und des Be¬
schuldigers zu einander , auf die Größe des angegebenen Verbrechens , und auf die
angebrachten Beweise ankommt , welches der Richter in Erwägung ziehen und wür¬
digen , nie aber nach bereits geendigter Hauptsache erst ein besonderes Verfahren über
den Punkt der Verläumdung anstellen muß , wenn nicht in den Akten Gründe vor-
lisgen , die auf eine boshafte Erdichtung Hinweisen, indem das grobe Verbrechen bos¬
hafter Verläumdung nicht vermachet werden darf.

Carlsruhe , den 28sten Februar 1817.
Justiz - Ministerium.

Frhr » von Hövel ».
Vclr . Baser.

D i e n st - N a ch r i ch t e n.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben den GenetalLieutenant Carl Frey,

Herrn von Stockhorn zu Höchstdero  außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mini-
Per an dem Königlich Preußischen und Königlich Hannöver ' schen Hofe zu ernennen , und demselben
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den PremierLieutenant Wilhelm von Meyern  von dev LeibGrenadierGarde als GesandtschastsSr-

eretär beyzugeben , gnädigst geruhet.

Die Fürstlich Leiningensche Präsentation des bisherigen Kaplans , Probus Hüßlein  zu Pulse»

ringen , auf die Pfarrey Lohrbach (Amts Mosbach ) , hat die Staatsgenehmigung erhalten.

Der erfolgten Standes - und Patronatsherrlichen Präsentation des bisherigen Professors an

dem Gymnasium zu Wertheim , Daniel Schäfer  auf die resormirte Pfarrey Obrigheim,  ist

die höchste landesherrliche Bestätigung ertheilt worden.

Unterm Iten April d. I . wurden die Rechtspracticanten E . G . Nüßlin  von Neufreistett^

und Wilhelm Sautrr  von Freiburg zu Advokaten beym Großherzogl . Hofgerichte in Freiburg

ernannt.
Unterm Lösten März d. 2 - sind folgende RcchtsCandidaten , und zwar

Bey dem Hofgericht in Frexburg^
Anton Ruckmich von St . Blasien.
Peter Wasm er  von Bernau.
Franz Xaver Villinger  von Zell im Wiesenthal.
Dominik Hafen egg er  von Freiburg.
Sales Rau von Waldkirch.

L . Bey dem Hofgericht in Rastatck.

Carl Häuser  von EarlSruhe.
Joseph Sommer  von Bruchsal.
Ludwig von Theobald  von Rastatt.

6 . Bey dem Hofgericht in Mannheim.

Gerhard Aschbach von Heidelberg.
Carl Leist von Oberschefflenz,

unter die Zahl der Gr -vßherzoglichen RechtsPracticanten ausgenommen wordene

Von der evangel . Kirchen - und PrüfungsCommission ist der im Anfänge des Monats März

d. I . geprüfte StuäivLus IlieoloZias Wilhelm Fromme!  von Kirchberg im Sponheimischen , evan¬

gel . lutherischer Confession , unter die Badischen evangel . LandesCandidaten ausgenommen , und auf

derselben Antrag in der Candidatenliste gleich hinter und zunächst denen im verwichenen Spätjahrr

recipirten beyden Candidaten Ullmann und Lang  als wohl bestanden locirt worden , was hier

nachgetragsn wird.

Durch das am I3ten März d. I . erfolgte Ableben des bischöflichen geistlichen Raths und Re¬

gens im Seminar zu Meersburg , Peter Keller,  Pfarrers von Leutkirch , ( Amts Salem im Ser¬

kreise ) ist letztere , vom Patronate Ihrer Hoheiten der Herren Markgrafen  abhängende

Pfarre vakant geworden . Die Cvmpetenten um diese in Geld , Naturalien , Zehnt und GüterErtrag

»uf etwa 8 bis 900 fl. kommende Pfarrpftünde haben sick nach Vorschrift zu melden.

Durch das am 19tsn Marz d. I . erfolgte Ableben des Landesherrlichen Dekans und Stadt-

Pfarrers Johann Baptist Wittum zu Villingen  im Donaukreis , ist diese mit dem Dekanate

verbundene Stadtpfarrey , Landesherrlichen Patronats , welche in Geld , Naturalien , etwas Zehenten

und einigen Beynutzungen beyläufig 1000 fl. erträgt , erledigt worden . Die Competenten um er¬

wähnte , den ConcursGesetzen unterliegende Stadtpfarrey , haben sich nach Vorschrift des Regierungs»

Blatts vom Jahr 1810. Nr. 33. insbesondere Art. 4. zu melden.
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Großherzoglich -Badisches
Staats - und Regierungs-Blatt.

Carlsruhe , den 6 . May 1817.

Verordnungen.
(Den Ansatz der Gebühren für die Eides - Vorbereitung betreffend . )

§ ^ an hat aus eingekommenen Untersuchungs - Acten wahrgenommen , daß hm
u o wieder bey vorgekommenen Zeugen - Beeidigungen von den Pfarrern die ihnen
nach der Lid 's - Ordnung § . 26 . nicht sowohl für die Vorbereitung der Zeugen , als
für da ? d -rüber auSzuftellende Zeugniß gestattete Gebühren von 50 kr . so vielmal in
A lrech'iung gebracht werd n , als Personen vorbereitet worden sind , obschon diese
Vo b renan , nur in einem einzigen  Akte bewirkt , und nur ein Zeugniß dar¬
über a isgestellt worden war.

Zur küa tagen Mas;  ah me wird daher , unter Bezug auf die bereits im Regier
rungs -B att des Jayrs 1816 . Nr . XXXIX . , Seite 149 . wegen dieser Gebühren
gegebene Vorschrift hiermit verordnet : daß der Pfarrer die Vorbereitungs -Gebühren,
wenn mehrere Personen in einem und demselben Akte belehrt worden sind , nur ein¬
mal anzusprechen , und über diese Belehrung nur ein Zeugniß , in welchem sämtliche
belehrte Zeugen zu benennen sind , anszustellen habe.

Carlsruhe , den 28 . April 1817.

Justiz - Ministerium.

§rhr . von Hövel»

Väc . Baser.

(Die Verwaltung der örtlichen milden Stiftungen betreffend . )

Um die Anstände zu beseitigen , welche sich hie und da wegen Anweisung dev
Unterstützungen an milde , für einzelne Gemeinden bestimmte , Stiftungen ergeben
haben , werden die darüber in dem Organisations .Edicr von 1809 .. enthaltenen Vor¬
schriften folgender maßen erläutert und erweitert:

15
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1 ) In Orten , wo besondere Armen - Commissionen , oder besondere Stisinnas-

Gesetze bestehen , bleibt es bey den diesen ergends vorg schrlebeneu Einrichtungen.

2 ) Wo keine solche besondere Einrichtung und nur eine  Tonfesston bestehet , ist

Die Verwaltung der örtlichen milden Stiftungen durch den Ortspsarrer nnt dem

Orts - und Kwchenvorstand gemeinschaftlich zu besorgen , 'jedoch mit der Beschrän¬

kung , daß sie

a.) bei Unterstützungen , welche eine Zeit lang fortdauern , wöchentlich mehr nicht

als dreißig Kreutzer für eine Person anweisen können . Höhere emc Zeit laug

fortdaurende Unterstützungen können nur vom Kreis - Direktorium , und von

diesem höchstens nur bis zu fmrfzig Gulden , und längstens auf ein Jahr,

nach vorgängiger Vernehmung der obbemeldttn Orisbehörde , verwiiligt

werden.

b ) Unterstützungen , welche nur für einmal verwilligt werden , kann der Ortspsar¬

rer mit dem Orts - und Kirchen - Vorstand bis zu zehen Gulden , das Amt

bis zu zwanzig Gulden , und das Kreis - Direktorium bis zu fünfzig Gulden,

nach vorgängiger Vernehmung der obbemeldten Orts - Behörde , anweifen.

8 ) In Orken gemischter Co >fefsiou bleibt es bey dem bisherigen Herkommen . Hier

hat gewöhnlich jede Conftfsion ihr abgesondertes Mmofen , oder Heiligea -Casse,

woraus nur Arme ihrer Conftfsion unterstützt werden . Hie und da bestehen

auch Mmofen , aus welchen zwar alle Emwohner ohne Unterschied der Confef¬

sion Unterstützungen beziehen , deren Verwaltung ledock nur dem Pfarrer und

* Kirchen - Vorstand einer Confe -sion zustchet , und auS welcher die Armen dieser

Conftfsion zuerst bedacht werden . Hier muß a ?fo besonders darauf gesehen wer¬

den , daß die Unterstützung an die gehörige Casie angewiesen , vorher aber - er

betreffende Vorstand vernommen , und nicht allenfalls der Orts - Vorstand

mit dein Pfarrer und Kirchen - Vorstand - er einzelnen Lonftssion verwechselt

werde.

4 ) Rekurse , sowohl wegen verweigerten Unterstützungen , als aus sonstigen Ursa¬

chen , gehen zuerst an ' s Amt , und von da an ' s Kreis - D -rectvrium . W . ttcre

Rekurse gehen in Ansehung derjenigen Stiftungen , welche lediglich für Mine

bestimmt sind , an die Oekonomie - Mimsteriai - Commission , und in Ansehung

derjenigen Stiftungen , welche hauptsächlich zu Kirchen - m -D Schulbedürfmssen

bestimmt sind , und nur nebenher auch Unterstützungen an Arme verabreichen,



z. Al'mostn und Heiligen, Cassm, an - re betreffende Kirchen-Mi nrsterial
Sektion.

CaUscuhe , den 28  Avril 1817.

Ministerium des Innern»
Frhr . von Bert - erm.

Vät. Seih.

Bekanntmachung.
( Die Erledigung eines FreyplatzeS in dem weiblichen Erzieh ungs - Institut ju Ottersweier

betreffend . )

Da dermalen ein von dem Ernermungs -R ĉht Seiner Königlichen Hoheit
abhängender Ferpplaß für em BadenBadisches Mädchen in dem weiblichen Lehr - und
Erziehungs -Institute zu Ottersweier offen ist; fo Huben dieffnige, welche sich darum
Zu bewerben gedenken, ihre Gesuche unter Anlage der erforderlichen Urkunden über
Alter , das nicht unter lO und nicht über 16  Jahre seyn darf , dann über Herkom¬
men / Vermögens - Umstände, Aufführung und Fahrgk rten auch sonstige O.ualrstcation
binnen 6 Wochen an die katholische Kirchen - Sretron des Grosherzvglrchen Minister
riums des Innern einzufenden.

Carls ruhe , den 29  cm Merz 1817 .

D r e n st - N a ch r i ch t e n.
Seine Königliche Hoheit der GroßHerzog  haben den bisherigen PostExpeditor Ri-

vola  zu Bruchsal ; um Posthalter zu Möskirch, — dann den bishsrigen Posthalter Roth  von
Pforzheim zum PostwagensErpeditor nach Bruchsal  zu ernennen gnädigst geruht.

Die Fürstlich Leiningische  Präsentation ches Pfarrers Kiefer  zu Oberschefflenz zur
vakanten kacholischen Pfarrei Hekfeld (Amts Gerlachsheim ) , und jene des Pfarrers Schillin¬
ge, : zur Pfarre , Oberschefflenz (1 . Land -Amts Mosbach ) hat die Staats - Genehmigung erhal¬
ten . Die dadurch erfolgte Erledigung der zum Fücstl . Leiningischen Patronat gehörigen kathol.
Pfarrei Eberbach ( Neckarkreis ) wird demnach mit dem Anhang bekannt gemacht , daß sie , da die
sogenannte Wechrerswmkler Besoldung zu jährlichen 210 fl. nicht mehr flüßig ist, nur das Einkom¬
men einer Anfangspfarrei hat.

Zu der durch Resignation vakanten kathol . Pfarrei Schlüchtern (Amts Eppi 'ngen ) hat der
Kaplan Rock die Fürstlich Leiningische Präsentation und diese die Staats -Genehmigung erhalten.
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Auch hat die Gräflich Mstternichische Präsentation des Kaplans W elzer zu Brrtten auf die

Pfarrei Fl .ehingen (Pfinz und Enzkreis) die Staats -Genehmigung erhalten.

L o d e s F a l l.

Am lyten April d. I . ist der Archivsaffeffor und Kreis-RegistratorM ezge r in Mannheim

gestorben-

W-

>
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Großherzoglkch -B a - ifch es
Staats - und Regierungs -Blatt.

C a r l s r u h e, d e n 27 . M a Y i 8 1 7.

Verordnung.
(Die Führung der bürgerlichen Standesbücher der Juden betreffend .)

dem Edikte vom 29steil May 1811 . ReggsBlütt desselben Jahrs Nro . XVk.Seite 65 . über die Einrichtung der bürgerlichen Standesbücher ist zwar § . 24 .verordnet : daß in den Städten , wo ein Rabiner wohnt , diesem eben so, wie einemchristlichen Pfarrer , das Recht zustehe , die bürgerlichen Standesbücher der jüdischenGlaubensgenossen in der vorgeschriebenen Art zu führen , im Falle derselbe aber sol,ches nicht will oder kann , die Führung dieser Bücher dem Magistrate zur Obliegen,heit gemacht werden soll. —
Mein , bey der geschehenen Anzeige , daß in den meisten Landstädten den Na bi,nern die nöthigen Kenntnisse zu Führung dieser Bücher abgehen , und auf die einge¬kommenen Klagen , daß auch an solchen Orten , wo die Nothwendigkeit der Führungdurch den Magistrat eintritt , Unordnung herrsche , hat man im Einverständnisse mitGroßherzoglichem Ministerium des Innern zu verordnen für nöthig gefunden : daßauch in den Städten , jedoch mit Ausnahme von Carlsruhe , Mannheim , Bruch¬sal und Heidelberg die Führung der bürgerlichen Standesbücher der Juden den ältestenPfarrern , ohne Unterschied der Confession , eben so und gegen den nemlichen Gebühren-Bezug übertragen werde , wie es bereits auf den Dörfern durch oben angeführtes Re-fcript § . 24 . I4t . 8 . vorgeschrieben ist , wobey es jedoch den Rabinern freystehen soll,neben den durch die christlichen Pfarrer geführt werdenden Standesbüchern auch ihrerSeits ein Buch zu führen , welches aber in zweifelhaften Fällen an Beweiskraft den,von dem Pfarrer geführten Buch nachstehen muß.

Hiernach haben die Kreisdirectorien für den Vollzug zu sorgen.
Carlsruhe , den 28 . April 18 17.

Justiz - Ministerium.
Frhr . von Hövel.

16 V6r. Bajer.
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Bekanntma ch u n g.

(In Betreff der Appellationen gegen Erkennung der Gantprozeffe , zu §. 149 . der

QbergerichlsOrdnung . )

Zu möglich baldiger Beendigung der Ganten hat die ObergenchtsOrdnung ver¬

ordnet , daß die Appellationen in Gantsachen nicht anderst als summarisch behandelt wer¬

den sollen . Es fließt aus der Gleichheit des Geseßgrundes , daß eben so auch , wie zu

Hebung deshalb erschienener Zweifel zur allgemeinen Norm eröffnet wird , nur in sum¬

marischem Wege die Appellation gegen Erkennung der Gantp . ozesse Statt findet , und

kein dritter Rechtszug hierüber zugelassen ist , wornach also die Gerichte sich zu achten

haben.

Cartsruhe , den l6mr May 1817.

Justiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel-

Vär.  Baser.
Dienst - Nachrichten.

Sein « Königliche Hoheit der Groß he » zog  haben dem bisherigen Staats - und Ge¬

heimen CabinetsRath , Johann Ludwig Klub er,  die nachgesuchte DicnstEntlaffung in Gnaden zu

bewilligen geruhet.
Der Markgräflich Badischen  Präsentation des Pfarrers Ludwig Sauter  auf die er¬

ledigte Pfarrey Leutkirch  ist das Staatsgutheisen ertheilt , und dadurch die vom nemlicben Pa,

tronate abhängende Pfarre Mimmenhausen,  Amts Salem im Seekreise , erledigt worden . Die

Competenten um diese etwa 500 P . in Geld und Naturalien ertragende Pfarrpfrunde haben sich

beym Patrone zu melden.

Der Grund - und Freyherrlich von Bodmann ' schen Präsentation des Vikars Aloys Befehle

auf die katholische Pfarre Wahlwies  im Seekreis ist die StaalsGenehmigung ertheilt worden.

Joseph Kirch , Badischer Hefwirkh in Bruchsal , ist an dis Stelle des den Dienst abgebenden

Franz Beck , zum PostStallmeister daselbst ernannt worden.

Den bten May d. I . ist Pfarrer Lapp  seri . zu Opfingen  gestorben . Die Competenten

«m diese , evangel . lutherische Pfarrey im Dreisamkreise , Dekanats Freiburg , welche einen Ccmpetenz-

Anschlag von 1197 st. und im sichern Durchschnitt einen Ertrag von 1500 fl. hat , aus welcher je¬

doch ein Bcytrag zur Pfarrer Geyerschcn Pension von 150 fl. haften wird , haben sich binnen drcy

Monaten durch ihre Dekanate oder Spezialate bey der evangel . obersten Kirchenbehörde zu melden.

Berichtigung.
In dem Regierungsblatt ? Nco . XIH . vom bten May d. I . ist unter der Rubrik „ Dienst¬

nachrichten " die Ernennung des Postcxpeditors Riv r la zu Bruchsal zum Posthalt er  in Mös-

kirch bekannt gemacht ; cs muß heißen : zum Postverwalter  in Möskirch.
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GroßherzoglLch -Baöisches

Staats -und Regierungs-Blatt.
Karlsruhe , den 17. Iuny 1817 .

Wir Karl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baben , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg, Graf zu Hanau rc.

haben , bey der immer steigenden Theuerung der Victualien und bey der Nochwendig¬

keit , alles was auf den Kauf und Verkauf derselben Bezug hat , durch so schleunige

als zweckmäßige Verfügungen zu erledigen , und mit Nachdruck in Vollzug zu scheu,

angemessen befunden , eine .eigene Commission für dieseg^ wichtigen r̂ rd dringenden
Gegenstand zu ernennen , und derselben Competenz dahin zu bestimmen ? daß alles

das , was bisher die Ministerien des Innern und der Finanzen einzeln oder vereint

an die KreisDirectorien , Aemter und sonstige Behörden zu verfügen , bey Leibes - oder

Geld - Strafe zu gebieten oder zu verbieten befugt waren , ganz in die Gewalt der

Commission gelegt , überhaupt ihr überlassen seyn solle, nach bestem Wissen und

Gewissen zu handeln , und nur in den wichtigsten Ereignissen .Unsere unmittelbare

höchste Entschließung einzuholen.
Zum Direktor dieser Commission ernennen Wir Unfern  Staatsrath von

Oawans;  zu Mitgliedern derselben , aus dem Ministerium des Innern , Unfern

geheimen Referendar von Baur  und MinisterialRath Winter,  aus dem Mini-

sterio der Finanzen , Unfern  SiaatsRath Volz  und FinanzRath Nebenins.
Wir  wollen , daß bey der auf dem Verzug haftenden Gefahr die Commission

sich sogleich constituire und das Geschäft beginne.
Carlsruhe , den löten Iunius 1817.

Carl.

Auf Sr . Königlichen Hoheit

besonder » höchsten Befehl.
Weiß.

17

Vckr. Frhr . von Hacke.



(Den Verkauf der Früchte und die Nestî mung de» Preises betreffend.)

In Erwägung , daß durch die allerwärts eingetretene GetreideSperre die gewohn¬

ten und natürlichen Verkehrsverbindungen gänzlich zerrissen sind , und nicht zu er¬

warten steht , daß sich unter den gegenwärtigen Verhältnissen , eine regelmäßige Circu-

lation des vorräthigen Getraides im Innern des Landes bilde , vorzüglich auch in

-er weitern Betrachtung , daß nach und nach die Zahl der Verkäufer , die einen be-

Leutenden Ueberschuß besitzen, sich immer mehr mindert , und daher um so eher ein

wucherliches Zurückhalten der Vorräthe und eine Steigerung der Preise durch künst¬

liche Mittel zu befurchten ist ; wird der Einkauf und Verkauf des Getreides unter

folgenden nähern Bestimmungen der öffentlichen Aufsicht , Anordnung und

Leitung  unterworfen»
Art . l.

Diejenigen FruchtEigenthümer , die einen Ueberschuß über ihr eigenes Bedürfniß

Vis nach der Erndte besitzen, können nöthigenfalls durch obrigkeitliche Verfügung zum

Verkauf ihres entbehrlichen Vorraths angehalten werden»
Art . 2.

Als eigenes Bedürfniß darf mehr nicht als 4 Sester Waizen oder Kernen neuen

Mafes für jede Person angenommen werden , die der FruchtEigentbümer zu ernähr

ren hat . Wenn derselbe andere oder verschiedene Fruchtgattnngen rur eigenen Cour

fumtion vorbehält , so werden 5 ^ Sester Rocken , oder Mischelfruchr , oder Gerste,

114 Sester rauhe Früchten , oder 75 Pfund Mehl für 4 Sester Kernen gerechnet.

In Gebirgsgegenden , wo die Erndte später als aus dem stachen Laude einttitt,

-arf ein halb bis ein Sester für die Person weiter gerechnet werden.

Rücksichllich des Habers kommt das wahrscheinliche Bedürfniß für die eigenen

Pferde , und bey Wirthen das wahrscheinliche Bedürfniß für ihre Winhschafr , nach

einer billigen Abschätzung , in Abzug » 4
Art.  3»

Es ist niemand gestattet , mehr einzukaufen , als er zur eigenen HausTonsum-

tion bedarf . Bäcker und Burbrauer , deren Einkauf sich nach ihrem Gewerbsbcdarf

richtet , und solche Personen ausgenommen , die Amtlich ausgestellt sind , um für eine

ganze Gegend , oder für eine einzelne Gemeinde das fehlende Bedürfniß aufzukaufen,

und die sich darüber durch Attestate ausweisen können»
Art . 4.

Es darf nur auf öffentlichen Märkten verkauft werden » ausnahmsweise aufPri-
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vaiSpeichern an OrtsEinwohner auf Ortsobrigkertliches Attestat über daS eigene Be/
dürfnrß des Käufers.

Art . 5.

Um auf der einen Seite der wucherlichen Steigerung der Preise Grenze zu se¬
hen, auf der andern dagegen den Rechten der Eigenthümer gebührende Rechnung zu
tragen, den Reiz zu Verletzung des AusfuhrVerbots bey gewinnsüchtigen Menschen
nicht zu erhöhen, und die fremde Zufuhr rheinaufwarts nicht unmöglich zu machen,
wird der höchste Preis, der gefordert und bezahlt werden darf, für die auf öffentliche
Märkte gebrachten Früchte, und zwar

für den Kernen und Waizen auf 50 fl. vom neuen Malter,
- das Korn und Gerste auf 30 fl.
- den Dinkel r - r r r 17 fl. 30 kr.
- den Haber - - - - - 13. fl,

andurch festgesetzt, welche Preise in keinem Falle, selbst nicht bey Früchten bester
Qualität, überschritten werden dürfen. Rur in Ansehung des Korns, welche Frucht-
gattung in verschiedenen Landesgegenden von sehr ungleicher Güte angetroffen wird,
kann vom neuen Malter, das über 185 Pfund Frankfurter Gewicht wiegt, je für
weitere 10  Pfund ein Ausschlag van 1 fl . 20  kr. statt finden.

Für die Verkaufe auf den Speichern, wo dieselben nach Art « 4. statt finden
dürfen, wird das Maximum auf

48  fl . für das Malter Kernen neuen MaaßeS,
28 fl. für das Korn und die Gerste,
16 fl. 24  kr. für den Dinkel,
12  fl . für den Haber

bestimmt» — Der höchste MehlPreis »st nach obigem Maaßstab zu reguliren.
Art . 6.

Zum Vollzug obiger Anordnung werden folgende nähere Vorschriften ertheilt:
1) Jeder OrtsEmwohner hat innerhalb zweymal 24 Stunden von der Publikation

dieser Verordnung an dem Ortsvorstand anzuzeigen
a) seinen eigenen Vorrath Mehl, und jeder Gattung Früchte, die er auf ei¬

genem oder fremden Speicher liegen hat, und was er auf seinem Spei¬
cher für andere Personen, und für wen aufbewahrt hält.

d) Die Zahl d« FamilienGlieder und Dienstboten.



58

c) Sein eigenes Bedürfniß bis zur Erndte , das aber obkges in Art.  2 . be¬

stimmte Verhältniß nicht überschreiten darf.

Wer nicht schreiben kann , giebt seine Erklärung mündlich ab , welche

der Ortsvorgesetzte urkundlich in ein Register einträgt.

2 ) Wer innerhalb des Termins von zwey Tägen gar keine Anzeige macht , wird da-

für angesehen , als habe er de'clarirt , gar keine  Vorräthe zu besitzen.

5) Die Ortsvorgesetzte haben nach angedrucktem Formular über die bey den einzeln

neu vorfindlichen Ueberschüssen über den eigenen Bedarf innerhalb 3 Tagen nach

Aufnahme der Declarationen ein namentliches Verzeichniß an das Amt einzu¬

senden»

4) Die Verwalter der Standes - und Grundherrn haben innerhalb 3 Tagen eine

Nachweisung über ihren SpeicherVorrath , über daS von Standes - und Grund¬

herrschaften vorbchaltene , zur eigenen Consumtion erforderliche Quantum , und

über die bis zum iten Sept » zu bestreitende Besoldungen und Competenzen dem

betreffenden Amte zu übergeben , und anzuzeigen , auf welche Weise der dispo¬

nible Vorrath nach und nach zur Verwerthung ausgesetzt werden soll.

Wo Standes - und Grundherrn , wie es häufig geschah, die wohlchätige Anord¬

nung getroffen haben , daß unmittelbar von den Speichern an Unterthanen in klei¬

nen Parthien verkauft wird , soll diese Verkaufsweise durch Art.  4 . nicht be¬

schrankt werden»

5) Die Aemter haben innerhalb 3 Tagen nach Empfang der OrtsRegister und der

ebengedachten Nachweisungen namentliche Verzeichnisse in der vorgeßchriebenen

Form für den ganzen Amtsbezirk zu fertigen , und ein Exemplar unmittelbar an

die niedergesctzte ImmediatCommission , und ein weiteres an die KreisDirecto-

rien eiuzusenden.

b) Die Besitzer von Ueberschüssen sind , wenn sie sich nicht von selbst dazu verste¬

hen , aufznfordern , ihre entbehrlichen Vorrathe , und was davon nicht an be¬

dürftige OrtsEinwohner verkauft wird , nach der Reihe , und wo die Vorräthe

bedeutend sind, in angemessenen Abtheilungen bis auf den ersten September d. I.

auf den Markt zu verbringen , oder durch andere verbringen zu lassen. — Bäcker

und Bierbrauer können nur in so ferne zum Verkauf angchalten werden , als

ihre Vorräthe den GewerbsBedarf übersteigen : erstere sowohl als letztere sollen
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von 8 zu 8 Tagen über den Stand ihrer Vorräthe der Orts  Obrigkeit eine

Nachweisung geben.

7) Die Aemter haben sich in steter Ueberstcht über den Vollzug dieser Anordnum

gen zu erhalten , damit der succefsive Verkauf bis zu obigem Zeitpunkte nach

dem Bedürfniß der Consumtion , und der Nachfrage , regelmäßig von statten

gehe.

8 ) Es soll aber jedem FruchtEigenthümer die Wahl des inländischen Marktes frey

stehen , und in dieser Hinsicht durchaus kein Zwang eintreten , so wie auch die

auf den Märkten selbst hie und da zu Gunsten der OrtsEinwohner bestehende

Beschränkungen der EinkaufsZeit vor der Hand aufhören.

9 ) Die Besitzer von Ueberschüffen müssen sich über den vollzogenen successiven Ver-

kauf bis zum Neu September , und auch in der Zwischenzeit , über den Verkauf

des an dem declarinen Vorrath fehlenden Quantum , -durch Attestate der

Markimeister oder beym Hausverkauf durch Attestate der Ortsvorgesetzten und

Zeugnisse der Käufer ausweisen.

10 ) Die Ortsvorgeschten haben unter Zuzug von zwey UrkundsPersonen öftere Vir

sitationen zu veranstalten , sowohl bey Personen , welche Vorräthe angegeben,

als solchen , welche die Declaration unterlassen haben . Oie Aemter haben dafür

zu sorgen , daß dieses geschieht , und auch unmittelbar hie und da eine Nachsur

chung anzuordnen , und diese Visitationen sollen nicht blos auf die Speicher

beschränkt seyn.

11 ) Auf den löten künftigen Monats haben sämmtliche Aemter anzuzeigen , welchen

Erfolg die getroffenen Anordnungen gehabt , und wieweit der bis zu obgedachr

tem Zeitpunkt in angemessenen Abtheilungen fortzusetzende Verkauf der entbehr¬

lichen Vorräthe vollzogen worden.

Art.  7.

Wer seinen Vorrath ganz oder zum Theit verheimlicht , wird mit der Confisca-

tlon des Verheimlichten bestraft . Wenn die verheimlichten Vorräthe nicht mehr vor,

Händen sind , so tritt der Geld wertst nach dem höchsten Preise an die Stelle der Com

siscation.

Zu niedere Angaben , die von dem Erfunde bey einer genauere Nachmessung

nicht um mehr als ^ abweichen , ziehen keine Strafe nach sich.
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Wer höhere als die im Art . 5 . festgesetzte Preise annimmt , - der ' fordert,

wird mit der Confikcanon des ganzen Erlöses und einer weirern arbitrairischen Geld-

Strafe von 10  bis 25 Relchsihalxr belegt . Der Angeber erhält die Hälfte der Com

fiscations und der arbürarren Strafe , die andere Hälfte fällt den Armen des Orts

anheim , aus welchem der Conrravenient her ist.

Art . 8.

Man versieht sich zu den Besitzern entbehrlicher Fruchtvorräthe , daß sie die,

unter den gegenwärtigen Verhältnissen nothivendige Vertheilung der Vor -ärhe durch

freywilligen succeffrven Verkauf schon aus Rücksichten a,uf ihre bedrängten Mitbürger

befördern , und sich deshalb den pbrigkeitlichrn Aufforderungen gerne fügen werden:

sollte das Letztere aber mcht geschehen, was alsbald von den Aemtern anzuzeigen ist,

so würde man sich in dem unangenehmen Falle befinden , nach Art . r . dieser Ver¬

ordnung die weitere erforderlichen Maßregeln eintreten zu lassen , und nach Befund

der Umstände den Verkauf zur Strafe des Ungehorsams um herabgesetzte Preise

anzuordnen.
Art . S.

Was die Abgabe der herrschaftlichen Fruchtvorräthe in kleinen Parthien an be¬

dürftige Unterthanen um die regulieren geringeren Preise  betrisst , so vere

bleibt es Key d.n desfalls getroffenen Anordnungen.

Carlsruhe , den bLten Juny 1817.

Von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog

^ Angeordnete Jmmediat r Commission in Frucht-
Theurungs - Angelegenheiten,

v» Dawans.
Rutsch  man«.
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Bekanntmachung.
(Die Erhöhung der PostwagenPaffagierTape betreffend .)

Wegen der so äußerst hoch gestiegenen Fourag-e-Preisen ist die bisherige Posiwcu

genPassagierTaxe von 24 kr. auf 28  kr . für die Meise vom iten Iuny dieses Jahrs

.an erhöht worden , und wird hiervon das Publicum benachrichtigt.
Larlsruhe , den 28ten May 1817.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . von Hacke.

^ät . Eichrodt.

D i e n st - N a ch richten.
Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog haben gnädigst geruhet , den Kammer¬

herrn und LegationsRalh ven Blittersdorff  in HLchstdero geheimen Cabinet anzustellen.

Dem irrscliciuas Johann Garth  von Neuthardt ist unterm 27sten May d. I.

die ärztliche Licenz als ausübender Arzt mit dem Prädikat , gut befähigt,  ertheilt worden.

Die Cameralisten Friedrich Widmann  aus Carlsruhe , und Johann Baptist von Leih

von Bruchsal , sind unter die Zahl der Staarswirthschaftlichen Tandidaten mit der Anciennetät vom

Frühjahr l8tb . ausgenommen worden.

Da sich der Pfarrer Schilling er  zu Erbach die ihm conferirts Pfarrey O b e rsch es fle n z

verbeten hat ; so wird die Vacatur dieser zum Fürstlich Leiningischen Patronat gehörigen Anfangs-

Pfarrey mit dem Bemerken bekannt gemacht , daß die ^ genannte Wechterswinkler Besoldung nicht

mehr flüssig ist.
Der erledigte Poste .rpeditisnsDisnst zu Philippsöurg ist dem Bürger Franz Anton Vetter

daselbst übertragen worden.

Der Adlerwirth Anton S ch alk zu Möskirch -ist zum Posthalter daselbst ernannt worden.

Nachstehende -katholische Candidaten des geistlichen Standes und Groszherzogl . Titularen sind

theils zur Herbstzeit und auf Weihnachten v. I . , theils auf Ostern d. I . zu Priestern ordinirt,

und bey katholischen Pfarreyen zur seelsorglichen Aushilfe angestellt worden.

Aus der K 0 nstanzer Diözes:

Lorenz Bichwsiler  von Villingen ; Anton Diez  von Hemmenhofen ; Joseph Erndle

von Klengen bey Villingen ; Joseph Andreas Gsrlacher  von Villingen ; Johann Baptist Heim

vo« .Jüfingen ; Johann Held  von Klengen bey Villingen ; Anton Lederle  von Freyburg;

Ioyami Meister  von Achdsrf ; Valentin Merkt  von St . Trutpert ; Joseph Tröndle  von

Oberhof aus der Pfarrey Henner.
Aus der Regensburger Erzdiözes:

Valentin Bau mann  von Bischoffsheim an der Tauber ; Gottfried Limpert  von da;

Nichael Joseph Schachleitter  von Walldürn ; Martin Schmitt  ven Oberwittighausen;

Joseph Anton Vierneusel  von Lauda,



XVI. 5l)

Großherzoglich -Ba bisch es

Staats - und Regierungs-Blatt.
Sarlsruhe , den 24 . Iuny l 8 r 7.

Verordnungen.
(Den Verkauf der Früchte auf dem Halm betreffend . )

^) ? ach eingeholter höchster Genehmigung wird andurch allgemein verordnet:

1) Jeder Verkauf von Früchten aller Art auf dem Halm wird andurch verboten,

und zwar nicht nur bey Confiscation des KaufObjects , sondern auch bey einer

dem Werth des KaufObjects gleichkommenden , von dem Käufer sogleich einzu-

ziehenden Geldstrafe , welche Strafe bey jeder Wiederholung des Vergehens nicht
nur zu verdoppeln , sondern auch mit einer von dem KreisDirectorium unnach-

sschtlich zu erkennenden mehrtägigen Gefängniß - oder nach Befund noch härter»

Strafe zu schärfen , und falls etwa seltenere Umstände eine Milderung oder Ver¬

wandlung d,rr Strafe räthlich machen sollten , darüber vorerst Hieher zu berichten.
2 ) Ausnahmswerfe wird ein solcher Fruchtverkauf nur alsdann gestattet , wenn nach

dem einstimmigen Ermessen des Ortsgerichts und des Amts der Verkauf
in den Verhältnissen des Verkäufers begründet gefunden wird , als worüber un¬

ter Anführung der Gründe ein Protokoll zu fertigen ist.

3 ) Die bisher abgeschlossenen derartigen Verkäufe werden als wucherüch und dem gemei¬
nen Besten zuwiderlaufend , andurch für nichtig erklärt , und derselben Erfüllung

bey obiger Strafe verboten , auch ist dem Verkäufer zur Zurückzahlung des etwa
.bereits empfangen habenden Daraufgelds eine vierwochmtliche Frist zu gestatten.

Die OrtsVorgefetzten sind aufzufordern , bey Vermeidung scharfer Ahndung darauf

Acht zu haben , und jede Verletzung dieser Anordnung sogleich bey Amt anzuzeigen,
welches auch unverzüglich das Weitere zu erkennen hat.

Earlsruhe , den 25sten Juny 1817.

Ministerium des Innern.
In Abwesenheit des Ministers.

V6t . Guß mann.
L8

Grösser.

- '5'Z
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(Die Aufgebote bey Verehelichung der Juden betreffend.)

Da man wahrzunehmen gehabt , daß die gesetzlich verordnten Aufgebote bey Verehe¬

lichungen der Juden durch Anschlagszette ! an der Synagoge , nicht von allen Rabi¬

nern in gleicher Form geschehen , und diese Anschlagszettel auch oft auf eine unzweck¬

mäßige Art abgefaßt werden ; so wird hierdurch verordnet , daß diese Anschlagszettel

von den Rabinern künftig jedesmal in der unten beygeftigtcn Form ausgefertigt wer¬

den sollen. Carlsruhe , den I6ten May 1817.
Ministerium des Innern.

In Abwesenheit des Ministers.
Stösser.

Vär . Guß manm

Es hat sich zur Ehe entschlossen der Bürger , (Schuhbürger , Handelsmann)

lediger ehlich erzeugter Sohn des bl . bl . von bl . mit der bl . gebohrnen bl . mit - er
bl . bl.

ehlich erzeugten Tochter des bl . bl . zu bl . mit bl . gebohrnen bl.

nnd ist zu deren Trauung bereits die obrigkeitliche Erlaubniß ertheilt worden.

Unterschrift des einschlagenden Rabiners.

Bekanntmachung
bezüglich auf die Erscheinung der Amts - Revisorats -Instruktion.

Da die allgemeine Instruktion für AmtsNevisorate eingetretener Umstände wegen

noch nicht zur Publikation kommen kann, so hat man vorläufig eine

Jnstruktiv - Verordnung
die nähere Bestimmung einiger Geschäftsverhältnisse der

AmtsRevisoren und ihrer Scribenten , hauptsächlich die

Einziehung der Sporteln und derselben Verrechnung be,

treffend,

welche nebst ihren Beylagen besonders gedruckt ist , ergehen lassen , und macht auf

solche die AmrsRevisoren und TheilungsCommisianen aufmerksam , als welche sich

hiernach zu achten haben . Carlsruhe , den 6ten May 1817.

Justiz - Ministerium.
Frhr. von Hövel»

Vär . Walther.



Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben gnädigst geruhet , den Gebeimen

LegationsRath Friederich  zum Geheimen Referendar mit der ihm zustehenden DienstAnciennets

im Allgemeinen zu ernennen ; dann den Geheimen Referendar Reinhard  aus dem FinanzMini-
sterium in daS Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu versetzen.

Höchstdieselben  haben ferner gnädigst geruhet , der Grund - und Patronatsherrlichen Prä.

sentation des bisherigen Pfarrverwesers Franz Boseker  als wirklichen Pfarrer auf die evangel.

lutherische Pfarrey Sulzfeld (im Pfinz - und Enzkreise ) die höchste landesherrliche Bestätigung
zu ertheilen.

Dem Candidaten der Arzneykunde Georg Wimmer  aus Heidelberg ist unterm 10 . Iuny d. I.

nach erstandener rigoroser Prüfung die Lizenz als ausübender Arzt mit dem Prädikat , gut befähigt,
«rtheilt worden . , ^ ^ .
. . . . . mittelst Versteigerung betreffend . )

^ :i Beziehung auf den Landrechtsfah 1701 . ac , nach welchem das Loosungsrecht
nur bey solchen Privatverträgen , die durch Handkauf geschehen, eintreten kann , wird

hiemit auf eine anher geschehene Anfrage zur allgemeinen Nachachtung verordnet , daß
öffentliche Steigerungen , welche von Domamalverwaltungen oder andern Staatswirth-

schaftlichen Behörden vorgenommen werden , sedeGattung von Loosungsrecht ausfchlie-
sen. Carlsruhe den 4 - Iuly I8i7.

Justiz - Ministerium.
F r h r . v on Höve  l.

Vät . Walther.

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruhet , dem Oberpostdirections - Sekretär von

Keller  den Charakter eines Ministerin ! > Sekretärs zu ertheilen.

Höchstd ieselben  haben das erledigte evangelisch lutherische Diaconat Durlach  und die

damit verbundene Pfarrey Wolfartsweier,  evangelischen Decanats Durlach , Psinz und Enzkrei.

ses , dem bisherigen Pfarrer in Göbrichen Friedrich Wilhelm Mezger  gnädigst verliehen.

Die Competenten zu der hierdurch erledigten Pfarrey Göbrichen,  deffelbigen Kreises , evange,

lischen Decanats Stein , mit einem Competenz - Anschlag von fl, und wahren Ertrag von 650 fl.

haben sich binnen 6 Wochen durch ihre Specialate oderDecanate bey der obersten Evangelgchen Kir¬

chenbehörde vorschriftmäßig zu melden.

Der von der fürstl . Leiningenschen Standesherrschaft erfolgten Präsentation des bisherigen Pfar¬

rers Friederich Gebhard  zuHaßmersheim auf die reformirte Pfarrey Mittel sch efflenz, (Neckar'
19



Es hat sich zur Ehe entschlossen der Bürger , (Sckuhbürger , Handelsmann)

lediger ehlich erzeugter Sohn des IV. IV. von IV. mit der IV. gebohrnen IV. mit der
N . IV.

ehlich erzeugten Tochter des IV. IV. zu IV. mit IV. gebohrnen IV.

mrd ist zu deren Trauung bereits die obrigkeitliche Erlaubniß ertheilt morden.
Unterschrift des einschlagenden Rabiners.

Bekanntmachung
bezüglich auf die Erscheinung der Amts - Revisorats -Instruktion.

Da die allgemeine Instruktion für AmtsRevisorate eingetretener Umstände wegen
noch nicht zur Publikation kommen kann, so hat man vorläufig eine

Instruktiv - Verordnung
die nähere Bestimmung einiger Geschäftsverhältnisse der

AmtsRevisoren und ihrer Scribenten , hauptsächlich die

Einziehung der Sporteln und derselben Verrechnung be¬
treffend,

welche nebst ihren Beylagen besonders gedruckt ist , ergehen lassen , und macht auf

solche die AmrsRevlsoren und TheilungsCommissarien aufmerksam , als welche sich

hiernach zu achten haben . Carlsruhe , den 6ten May 1817»
Justiz r Ministerium»

Frhr . von Hövel.
Vär. Walther.



XVII. 6z

Groß herzoglich - Badisches

und Regimmgs - Blatt.
Carlsruhe , den 8. Iuly 1817.

Verordnung.

(Die Ausschließung des Losungs - und Einstandsrechts bey Verkäufen deS StaatseigcnthumS

von Staatswirthschastlichen Behörden mittelst Versteigerung betreffend . )

Beziehung auf den LandrechtsfaH 1701 . zc , nach welchem das Loosungsrecht

nur bey solchen Privatvertrageu , die durch Handkauf geschehen , eintreteu kann , wird

hiemit auf eine anher geschehene Anfrage zur allgemeinen Nachachtung verordnet , daß

öffentliche Steigerungen , welche von Domanialverwaltungen oder andern Staatswirth-

schaftlichen Behörden vorgenommen werden , jedeGattung von Loosungsrecht ausfchlie-

sen. Carlsruhe den 4 - Iuly i8i7.
Justiz - Ministerium.

Frhr . v on Hövel.
V6t . Walther.

Dienst - Nachrichten.

' Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruhet , dem Oberpvstdirections - Sekretär von

Keller  den Charakter eines Ministerial > Sekretärs zu ertheilen.

Höchstd ieselben  haben das erledigte evangelisch lutherische Diaconat Durlach  und die

damit verbundene Pfarrey Wolfartsweier,  evangelischen Decanats Durlach , Pfinz und Enzkrer-

ses , dem bisherigen Pfarrer in Göbrichen Friedrich Wilhelm Mezger  gnädigst verliehen.

Die Competenten zu der hierdurch erledigten Pfarrey Göbrichen,  desselbigen KreifeS , evange,

lischen Decanats Stein , mit einem Competenz - Anschlag von 448 fl . und wahren Ertrag von k>50 fl.

haben sich binnen 8 Wochen durch ihre Specialate oderDecanate bey der obersten Evangelischen Kir-

chenbehörde vorschriftmäßig zu melden.

Der von der fürstl . Leiningenschen Standesherrschaft erfolgten Präsentation des bisherigen Pfar¬

rers Friederich Gebhard  zuHaßmersheim auf die reformirtePfarrey Mittelschefflenz, (Neckar»
19



kreis ) ist die Höchstlandesherrliche Bestätigung ertheilt werben . Die Competenten zu der hierdurch
erledigten , von der Präsentation der fürstl . Leiningenschen Standesherrschaft gleichfalls abhängigen Pfar-
rey Haß Mersheim  im Neckarkreise , Specialats Moßbach , mit einem Competenzanschlag von
33b fl. 30 kr. haben sich in der gesetzlichen Frist bey der Behörde ordnungsmäßig zu melden.

Der Candidat der Arzneykunde Gregor Flaig  von Villingen hat unterm 17ren Juny dieses

Jahrs die illimitirte ärztliche Lizenz zu Ausübung der innern Heilkunde , als gut befähigt , erhal¬
ten.

Der evangelisch reformirte Stadtpfarrer H a uz zu N e ckargem ünd  im Neckarkreis (Spe¬
cialats Ncckargemünd ) ist am 6ten April dieses Jahrs gestorben.

Die Bewerber um die dadurch erledigte Stadtpfarrey , mit einem wegen Verpachtung der Zehenden,

dem wahren Ertrag gleichkommcnden Competenzanschlage von 1610 fl ., worauf jedoch noch eine jähr¬
liche Abgabe von 50 fl. ruht , haben sich binnen 6 Wochen durch ihre Specialare ober Decanate
bey der obersten Evangelischen Kirchenbehörde vorschriftmäßig zu melden.

Durch das am 20ten May d. I . erfolgte Ableben des Pfarrers Joh . Baptist Engelbert Gschwend,
ist die Pfarrey Buchenbach,  Amts St . Peter , im Dreysamkreis , vakant geworden . Ihr Ein¬
kommen besteht an 608 fl. nebst y fl. Anniversarien für den Pfarrer , und weitern 300 fl. zu Haltung
eines Vikars.

Die Competenten um diese den Konkursgesetzen unterliegende Pfarrpfründe haben sich nach der
Verordnung im Regierungsblatt 1310 . Nro . 38 insbesondere Art . ft . zu melden.

Durch das am 3 Juny d. I . erfolgte Absterben des Pfarrers Fr . Taver Seitz ist die Pfarrey
Kirchdorf (Amts Villingen rm Donaukreise, ) welche in Geld und Naturalien , meistens Zehenden
such Benutzungen beyläufig 1000 bis 1100 fl . erträgt , in Erledigung gekommen . Die Competcn-

ten um diese vom Patronate der Standesherrschaft Fürstenberg abhängende Pfarre haben sich nach
Vorschrift zu melden.

Durch das am 28ten May d> I . erfolgte Ableben des Pfarrers Joseph Schibel zu Blumen¬
feld  im Seekreis , ist diese im Ertrage an Geld , Naturalien , Zehcnden und Beynutzungen auf
etwa 1000 fl . kommende Pfarre vakant geworden . Die Competenten darum haben sich nach Vor¬
schrift des Regierungsblatts vom Jahre 1810 , Nro 33 , insbesondere Art , 2 . u . 3 . zu melden.
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Großherzoglich - Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den 22 . Z u l y 1817.

Wir Karl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Hanau rc.
finden Uns bewogen , die bisher bestandenen GeheimenCabinetsReferate einzustellen
und die früher an die geheimen CabinetsRäthe zum Vortrag gewiesenen GeschäftsGe-
genstände Uns von Unserm  gesammten StaatsMinisterium vortragen und dort
ausfertigen zu lassen.

Für die in Unserm  geheimen Cabinet zu bearbeitenden Gegenstände bestellen
Wir einen StaatsSecretaire , welcher zugleich Mitglied des StaatsMinisteriums und
des Staatsraths ist.

In Unserm  StaatsMinisterium haben alle DepartementsMmister oder dirir
girenden DepartementsVorsteher , der StaatsSecretär und die von Uns noch besonr
Lers dazu berufenen Räche Siß und Stimme.

Gegeben Baden den löten Julius 1817.
Carl.

Vär . F . A . Wiel an dt,

Auf Sr . Königlichen Hoheit
besondern höchsten Befehl.

Weiß.

Verordnung.

(Die WeinAccise betreffend . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben auf Vortrag Höchst-
ihres  FinanzMinisterii in Betreff der WeinAccise unterm Listen März Nro . 273.
zu beschließen geruht , wie folgt;

so
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Durch die OhmgeldsOrdnung Art . 3 . und die Modifikation zur AccisOrdnung

vom Jahr 1812 . wurde bestimmt , daß alle fremden Weine , deren Preis die Summe

von 520 st. per Fuder neuen Maaßes erreicht , als feinere  Weingattnngen einer

hohem Accife von 1 fl. 40 kr. x>. Centner oder 5 fl. p . Ohm neuen Maaßes un¬

terworfen ftyn sollen.

Da nun seither die Preise der Weine so sehr gestiegen sind , daß ganz geringe

Weingattungen , vorzüglich die jenseits rheinischen Gebirgsweine ohne Ausnahme in

die Klasse der fremden feinen Weine fallen würden , so wird der Tarif für solche

Weine festgesetzt wie folgt:

1) von allen fremden nicht namentlich genannten Weinen , deren Preis inclusive

der TransponKosten bis zum EinlagsOrte die Summe von 800 fl. p . Fuder

neuen Maaßes nicht erreicht , ist die für die VH . Klasse bestimmte Accise von

25 fl. vom Fuder , 2 fl. 30 kr. von der Ohm , und 15 kr. von der Stütze zu

entrichten;

2 ) von fremden nicht namentlich genannten Weinen , die 300 — 1000 fl. kosten,

so fl. p . Fuder , 3 fl. x>. Ohm , 16  kr . p . Stütze;

3) von allen fremden nicht genannten Weinen , die den Preis von 1000 fl. errei¬

chen, und in Fässern transportirt werden , 50 fl. p . Fuder , 5 fl. p . Ohm , und

30 kr. p . Stütze.

4 ) Von allen Weinen , die in Bouteillen verkauft oder transportirt werden , und

von allen ungarischen , spanischen und allen französischen feinen Weinen , als:

Burgunder , Champagner und andern aus dem südlichen Frankreich bezogenen,

sie mögen in Fässern oder Bouteillen transportirt oder verkauft werden , 1 fl.

40 kr. p . Centner inclusive der Tara;

5) von allen fremden Weinen , deren Preis 800 fl. p . Fuder erreicht , ist an Ohm¬

geld eben so viel als an Accise zu entrichten.

Hiernach haben sich alle Behörden bis auf weiteres zu achten.

Carlsruhe , den I2ten July 18 17 .
Finanz - Ministerium.
Frhr . von Sensburg.

Mt . v. Dusch.

!



Bekanntmachung.
Oie am Großherzoglich Badischen Hofe accreditirte Kaiserlich Königlich Oester-

reichische Gesandtschaft Hai unter dem I2ten dieses die Eröffnung gemacht , daß sie. von ihrem Hofe die Weisung erhalten habe , keine Pässe mehr zum Behuf der An-
siedlung Großherzoglich Badischer Unterthcmen in dem Kaiserlich Königlichen Oester-
reichischen Bannate  zu ertheilen . Die betreffenden Großherzoglichen Behörden ha¬
ben daher diejenigen , welche noch dahin auszuwandern gesonnen feyn sollten , hier¬
von zu benachrichtigen , und sie von desfallsigen weitern vergeblichen Schritten abzusmahnen.

Carlsr .che, den röten Iuly 1817.
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Frhr . von Hacke.
^

Vär Eichrodt.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben , vermöge höchster Entschließungvom löten Julius d. I ., Ihren  bisherigen StaatsMinisier der auswärtigen Angelegenheiten Frey«Herrn von Hacke des porte - keuille dieser Geschäfte in Gnaden zu entheben , und demselben eineandere Bestimmung zu geben,

zum StaatsMinister der auswärtigen Angelegenheiten aber Höchstdero  wirklichen GeheimenRath und bisherigen BundestagsGesandten B . von Berste tt zu ernennen —
hiernächst

den GesandtschaftsPosten bey der Versammlung des ' deutschen Bundes Ihrem  bisherigenStaatsMinister des Innern Freyherrn von Berkheim  —
und

die Direction dieses Ministern dem StaatsRath B . von Sensburg — unter Enthebungvon der bisher bekleideten Stelle in dem geheimen Cabinet und von dem geführten Directerio beym
FinanzMinisterium — in Gnaden zu übertragen,

sodann

die provisorische Leitung des FinanzMinisterii Ihrem  wirklichen StaatsRath von Dawanö  zuertheilen

und

den Staats - und bisherigen Geheimen CabinctsRath Friedrich August Wielandt,  unter Enthe¬bung von seiner bisherigen Stelle im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten , zum Staats-Secretaire —
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ferner

zu Mitgliedern des StaatsMinisterii Höchstdero  StaatsMinister Freyherrn von Mar¬

schall
und

den wirklichen StaatsRath Guignard;  —

zu ordentlichen activen Mitgliedern des StaatsRaths aber

vorgedacht Ihren  StaatsMinister B . von Marschall,

den GeneralLieutenant und Präsidenten des KriegsMinisterii von Schaffer
und

den StaatsRath Stößer

zu ernennen geruhet.
Dem ölsä . vr . Philipp Trost von Heidelberg ist unterm 17ten Juni d. I . !»ie beschränkte

Erlaubniß zur Ausübung der innern Heilkunst ertheilt worden.

Da der Kaplan Rock die Präsentation zur Fürstl . Leiningenschen kathol. PatronatsPfarrey

in Schlüchtern (Pfinz - und Enzkreis) abgelehnt hat , so wird die Vakatur derselben als eure

AnfangsPfarrey bekannt gemacht.



XIX. 69
Großherzoglich - Bad .ifches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den Z. August 1817.

Bekanntmachungen.

(Frequenz der Landes - Universität Heidelberg im Sommersemester 1817 . )

Die Anzahl der in dem laufenden Soinmersemester auf der Universität Heidels
berg befindlichen Academiker beträgt im Ganzen 363 . und zwar

Jnnländer. Ausländer. Im Ganzen.
1 ) Theologen — — — 29 — 35 — 64.
2 ) Juristen — — — 50 — 17 t — 204.
3 ) Mediziner — — — 19 — 22 — 4 ».
4 ) Kameralisten — — 10 — 24 — 34.
5 ) Philologen — — 8 — 12 — 20.

— 86 — 267 — 363.
Carlsruhe den 18 Inly 1817.

Ministerium des Innern.
In Ermanglung des Ministers

Stösser»
Vclt. Seiß.

(Frequenz der Landes . Universität Freyburg im Sommersemester 18t7 .)

Die Anzahl der Academiker auf der Universität Freyburg beträgt in dem gs-
genwärtigen Sommcrfemester im Ganzen 275 und zwar

Jnnländer. Ausländer. Im Ganzen
Theologen — — 47 — 13 — 60
Juristen — — 29 — 5 — 54
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Jnnländer. Ausländer.

Mediziner — — 26 — 19

Chirurgen — - 34 - 8

Thicrärzte — — — — 5

Apotheker — — — — —

Hospitanten — — ' 77 — 12

212 — V2

LarlSruhe den 4 July 1817 .
Ministerium des Innern.

In Ermanglung des Ministers.
Stösser.

im Ganzen.
45
42

89

273 .

Vät . Seih.

Militär - Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben gnädigst geruht , durch

Höchste Ordre vom 26ten März dem SecondLieutenant Häusser,  vom Dragoner-

Regiment von Geusau,  den unterthänigst nachgefuchten Abschied zu ertheilen.

Ferner geruhten Höchstdieselben  durch eine Höchste Ordre vom 5 . April denGe-

nerallieutenant v. Neuen stein  zu Höchst Ihrem GeneralAdjutanten von der Infante¬

rie , und den GeneralMajor und GeneralAdjutanten von Francken  zum Inspecteur

der Linien - Infanterie zu ernennen ; den Capüaine von Plittersdorf,  von

dem Inf . Regt , von Stockhorn,  als Adjutanten der Landwehr - Infpection , welche

provisorisch dem GeneralLieutenant und GeneralAdjutanten von Neuenstein  über¬

tragen wurde , so wie den Sec . Lieut. Sommerlatt,  desselben Regiments , als

Adjutanten der Linien - Infanterie -Infpection zuzutheilen.

Unterm 21 . April wurde dem pensionirten Obersten von Böcklin  der Charakter

eines GeneralMajors gnädigst ertheik ; und unrerm ibten July folgende Veränderun¬

gen im ArmeeCorps befohlen : Os reis -Zu Lorpz:  dem SecondLieut.

von Gemmingen  wird der unterthänigst nachgesuchte Abschied ertheilt , und

der Junker von Schilling,  und der in k. k. Oesterreichischen Diensten gestandene

von Auffenberg  zu Sec . Lieutenants befördert . Dragoner - Regiment von

Geusau:  Prem . Lieut . Graf von Leiningen  avanzirt zum StaabsRiktmeister , u.

der Junker Becker und Bär,  so wie der in Kur - Hessischen Diensten gestandene

Gon Bose zu Second - Liemmants . - Dragoner - Regiment von Freystedt:



die Premier - Lieutenants von Roggrnbach u . Lemaitre  werden zuStaabsRitt-
meisicr , SecondLieut : Hilpert  zum Premier - Lieutenant , und der in Königs.
Bayer ' schen Diensten gestandene von Brand  zum Sec . Lieut . gnädigst ernannt;
Sec . Lieut . von Diemar  von der LeibGrenadiergarde in gleicher Eigenschaft hieher
versetzt , und dem Sec . Lieut . Gaddum  d -r unterthänigst nachgesuchte Abschied er-
theilt . — LeibGrenadiergarde:  der Major von Kageneck  tritt wegen ander¬
weitiger Anstellung aus dem Garde - Bataillon aus ; die Sec . Lieut . von Neuville
und von Gillmann  erhalten die erbetene Entlassung ; der Junker von R ö d er,
und der in Eidgenössischen Diensten gestandene von Arnay  werden zu Sec . Lieut.
ernannt . Jnfant . Regt . Groß Herzog:  der Sec . Lieut . Franck  erhält den
unterthänigst nachgesuchten Abschied ; so wie im Regiment Graf Hochberg
der Scc . Lieut . Fuchs , dagegen avanzirt in diesem Regiment Junker von Gill-
mann  zum Sec . Lieutenant . Inf . Regt , von Neuenstein:  der Premier Lieut.
Bomätsch,  und der Sec . Lieut. Brie  ff werden pensionirt , der Prem . Lieut.
Wund  zu der Invaliden - Compagnie transferirt ; und Junker Schreiber  zum Sec.
Lieut. befördert . Inf . Regt . v. Stockhorn:  Der Lapitaine Clossmann,
bisheriger Commandant von Kehl , erhält die unterthänigst erbetene Dienstentlassung
mit denr Character als Major , der Junker Weber  avanzirt zum Sec . Lieutenant.
Leichtes Inf . Bataillon:  der Sec . Lieutenant Ort lieb  erhält gleichfalls den
erbetenen Abschied , so wie im Artillerie Bataillon  der Prem . Lieut . Rüm¬
mer,  dagegen werden die Junkers Köbel , Schreiber , v. Krieg u. v. Theo¬
bald  zu SecondLieutenants bey letzterm Bataillon ernannt . Landwehr:  dem
Capitaine Oieß  u . Sec . Lieut . Hagenbuch,  vom 2ten , Sec . Lieut . Klein  vom
5ten , u . Sec . Lieut . Eswein  vom 7ten Landwehr - Bataillon wird die unterthänigst
erbetene Entlassung gnädigst bewilligt.

TodeSFälle.

Den 20ten Dezember v. I . starb zu Ofen in Ungarn der StaabsRittmeister von
Hornig,  vom Dragoner - Regiment von Freystedt ; den lOten April in Carls-
ruhe der Capitaine von Wäncker  vom Jnfant . Reg . v. Stockhorn , den löten
April in Durlach der pensionirte Capitaine Käsberg,  und den 27ten März i«
Mannheim der Prem . Lieut . Broyer  vom Inf . Regt . v. Neuenstein.
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Dienst - Nachrichte ».

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben di« erledigte Evangelisch luthe¬

rische Pfarrey Blankenloch,  Evangelischen Decanats Carlsruhe , Pfinz - und Enzkreises , dem Pfar¬

rer in Weingarten , Ferdinand Carl Assum , gnädigst verliehen.

Die Bewerber um die dadurch erledigte Evangelisch lutherische Pfarrey Weingarten,  desselbigen

Kreises , Evangelischen Decanats Durlach , mit einem CompetenzAnschlage von 50l fl. und gleichem

wahren Ertrage haben sich binnen 6 Wochen durch ihre Specialate oder Dekanate bey der obersten

Evangelischen Kirchenbehörde vorschriftmäsig zu melden.

Der Markgräflich Badischen  Präsentation des Kurat - Kaplans oder Benefiziaten Hono-

rat Hapt  zu Stetten am kalten Markt auf die Pfarrey Mimmenhausen  ist die Staats-

Genehmigung ertheilt worden.

Der erfolgten Standesherrl . Präsentation des bisherigen Pfarrkandidaten Johann Christoph

Schmidt  von Wertheim als Pfarrer auf die Esangel . lutherische Pfarrey Wenkheim (im Main

und Tauberkreis ) ist die landesherrliche Bestättigung ertheilt worden.

Durch das Ableben des Pfarrers Frank zu Vreitenbronn  ist die dortige Evangelisch

lutherische Pfarrey erledigt worden . Ihr Competenz - Anschlag beträgt nach Abzug der auf dem

Pfarrzehnden liegenden ständigen Abgabe an den Schullehrer und Baufond von 2 Malter Korn

und 24 Malier Spelz annoch 644 fl. und der wahre Ertrag kann wenigstens zu 700 fl. angenom¬

men werden.

Davon müssen aber außer obbemeldeter ständigen Frucht , Abgabe noch weitere zehen Jahre lang

150 fl. jährlich in den Baufond abgegeben werden . Die Bewerber um diese Pfarrey haben sich

durch das einschlagende Dekanat oder Spo,ialar bey dem Großherzoglichen Minjsterio des Innern

Evang . Kirchen - Sektion zu melden.

Dem voctor nieäicrrme ckür . et art . obsteir . W . A . Rebmann,  von Donauöschingen

ist unterm 2stten July d. I . die unumschränkte Licenz zur Ausübung der innern Heilkunde , der

Lstrirurgie und Geburtshülfe ertheilt worden.

Durch den Tod des Pfarrers Sander  ist die katholische Pfarrey Siegelsbach  im Neckar¬

kreise , Amts Neckarbischofsheim , mit dem Erlrage einer Anfangspfarrey , in Erledigung gekommen.

Dieses wird mit dem Bemerken bekannt gemacht , daß das Präsentations - Recht dem Grundherrn,

Grafen von Wirser  zusteht.

Unterm 18ten July 18l7 . wurden Friedrich Minet  von Lorbach , und Joseph Söllner  von

Caub im Rheingau unter die Zahl der Rechtsprakcikaiiten ausgenommen.
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Grvßherzoglich - Badisches

Staats - und Regierungs- Blatt.
Carlsruhe , den ly . August 1817.

Wir Karl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Hanau rc.

Finden für nö' khig , den Gang der Geschäfte , welche Wir Unserm ScaatsMinister
rium , als der für die ganze Staatsverwaltung von Uns ausgestellten obersten Cen¬
tral - Behörde , zur Bearbeitung und Ausführung auftragen werden , zu bestimmen
wie folgt:

Dasselbe versammelt sich in ' der Regel , unter Unserm unmittelbaren Vorsitz , zwcy-
mahl in der Woche , nehmlich Montags und Donnerstags , des Morgens um 10 Uhr,
in Unserm Grosherzoglichen Schlosse.

Wann Wir verhindert sind, den Sitzungen des Staats - Ministeriums Selbst bey-
zuwohnen , hat Unser Staats - Secrctaire demselben Unfern Willen zu eröffnen ; auch
jederzeit die gefaßten Beschlüsse desselben, nach deren Ausfertigung , im revidirtcn Ent¬
wurf Uns rorzulegen und mit Unserer Entschließung an das Staats - Ministerium zu¬
rückzubefördern.

Wir bestimmen zu den Sessionen , welchen wir nicht Selbst beywohnen , in dem
Kanzley - Gebäude ein dazu geeignetes Local , und bestellen zu den Ausfertigungen ei¬
nen besonder » Protokollführenden Geheimen Secrctaire des Staats - Ministeriums , der
über alle an dasselbe täglich einkommenden und durch dcn StaatsSecretaire zu eröff¬
nenden Aktenstücke ein genaues Eingabsbuch nach tabellarischen Rubriken zu führen
und die Kanzley - und Registratur - Geschäfte zu bcobsichten hat.

Die Departements - Minister oder dirigirenden Departements - Vorsteher sind in
dem StaatsMinistenum in allen zu ihrem Departement gehörigen Gegenständen in
der Regel die Referenten , für welche aus der Zahl derjenigen Mitglieder , die keinem
einzelnen Departement vorstehen , diejenigen das Correferat zu übernehmen haben , in

22
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deren sonstigen GeschäftsKreis die Angelegenheit zunächst einschlägt . Wird Ausnahms¬

weise ein anderer Referent bestellt , so besorgen alsdann die DepartementsMinister oder

drvigirenden Vorsteher das Correferat.
Alle Ausfertigungen des Staats - Ministeriums ergehen, in der mehrern Zahl ge¬

faßt / unter dem voranstehenden Titel mit dem Schluß :

„Gegeben Carlsruhe im Grosherzoglichen Staats - Ministerium , den re."

und müssen durch das Viäir des Protocollführenden Geh . Secretairs des StaatsMi-

msteriums unter der Formel:
„Auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit"

beglaubigt seyn.
Blose Belehrungen , Bekanntmachungen re. können auch in der Deckels - Form

srlassm werden.

Gegeben Carlsruhe den 6ten August 1817.

Car !.
V6t . F . A . Wielandt»

Auf Sr . Königlichen Hoheit

besondern höchsten Befehl.
Weiß.

Wie Carl von Gottes Gnaden,
Großherzog z« Baden, Herzog zu Zähringen , Landgraf

ztt Nellenburg, Graf zu Hanau rc.

Finden Uns bewogen , die bisher in Unseren Grosherzogthum angeordnel gewesene

Getraide - Sperre und alle wegen der Fruchttheuerung ergangenen Verordnungen mit^

den darauf Bezug habenden Maasregeln , andurch wieder aufzuheben ; und tragen allen

Unfern Landesstellen hiermit auf , diese Unsere Entschlieffung überall zur gleichbaldigen

Vollziehung zu bringen.

Gegeben Carlsruhe im Grosherzoglichen Staats -Ministerium den l4ten Aug . 1817.

Auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit.



Bekanntmachung»
(Den Umlauf falscher Scheidmünz « betreffend .)

Da die Anzeige eingekommen , daß Badische halbe Kupferkreuzer mittelst Abfei,
lung der Zahl und nachheriger Versilberung Badischen ScchskreuzerStücken ähnlich
gemacht , und für 6 Kreuzer das Stück ausgegeben werden ; so wird solches zur War¬
nung des Publikums bekannt gemacht.

Carlsruhe den 9ten August 1817.

Finanz - Ministerium»
v. Dawans.

Vr. Strehle.

Die ^nst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit  haben mittelst höchster Entschliesung vom 31ten Merz d. I.

gnädigst geruhet , den kränklichen Forstmeister Fabricius  zu Lahr , mit Beybehaltung
seines KarakterS auf die alleinige Besorgung des Lahrsr Forstdienstes , nach seinem eigenen
Wunsch , zu beschränken , die bisher bestandene Lahrer Ferstinspection dem Oberforstamt Mahlberg
einzuverleiben , und dieser Stelle den Jagdjunker von Ritz mit dem Karakter als Forstmeister , bey-
zugeben.

Die katholische Pfarrey Feudenheim , Amts Ladenburg , ist dem Pfarrer Werner  zu Spechbach
gnädigst verliehen worden.

Der Marggräfl . Badischen Präsentation 1>es Priesters Gabriel Engelbert Speth  auf das Kap-
laney Benefl 'zium zu Stetten am kalten Markt  ist die Staatsgenehmigung ertheilt worden.

Dem Candidaten der Arzneykunde M a rx Steegmann  aus Mannheim ist nach erstandener rigo¬
rosen Prüfung unterm lOtrn 3 «ny d. I . die ärztliche Licenz mit dem Prädicat gut befähigt
ertheilt worden.
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Großherzoglich - Badisches

Staats - und Rcgierungs- Blatt.
Carlöruhe , den 2. September 1817.

Großherzogliche Veovrdnn-ng v. 14 . Augnst 1317 ., wodurch der die Abzugs - und Nachsteuerfreyheic

betreffende Bundestags - Beschluß bekannt gemacht wird. ^
Carl 1L.

näherer Bestimmung der in dem 18 . Artikel der deutschen BundesAkte den
Uneerthaneu der deutschen Bundesstaaten zugesicherten NachsteuerFreyheit von allem
aus einem in den andern Bundesstaat übergehenden Vermögen ist durch einen ein-
hclligen Beschluß der deutschen Bundes ^ Versammlung v. 23 . Jnny b. I . folgendes
festgesetzt worden :

1 ) Die Nachsteuer - und Abzugsfreyheit von dem aus einem Lande in das andere ge¬
bracht werdenden Vermögen bezieht sich auf alle deutsche Bundesstaaten
gegen einander.

2 ) Jede Art von Vermogen,  welches von einem Bundesstaat -in den andern
übergeht , es sey aus Veranlassung einer Auswanderung , oder aus dem Grunde
eines Erbschafts -Anfalls , eines Verkaufs , Tausches , einer Schenkung / Mitgift,
oder auf andere Weift / ist unter der bundcsvertragsmasigm Abzugssreyheit be¬
griffen , und

3 ) jede Abgabe,  welche die Ausfuhr des Vermögens aus einem zum Bunde
gehörenden Staate in den andern , oder den Uebcrgang des Vermögens -Eigen¬
thums auf Angehörige eines andern Bundesstaats beschrankt , wird für aufgeho¬
ben erklärt.

Dagegen ist unter dieser Freyzügigkeit nicht begriffen , jede Abgabe , welche mit
einem Erbschafts - Anfall , Legat , Verkaufe , einer Schenkung u. dergleichen ver¬
bunden ist , und , ohne Unterschied , ob das Vermögen im Lände bleibt oder hin¬
ausgezogen wird , ob der neue Besitzer ein Inländer oder ein Fremder ist , bisher
entrichtet werden mußte , namentlich Collateral -Erbschaftssteuer , Stempelabgabe
u . d. gl . , auch Zollabgaben werdfti durch die Nachsteuer -Freyheit nicht ausge¬
schlossen.
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4 ) Die zum Vortheike de»' in einzelnen Staaten oder Gemeinden bestehenden Scheck
dentilgungs -Kaffen , oder überhaupt wegen der Kommnnal -Schulden eingeführtcn
Abzüge von auswandernden , Vermögen , werden durch den Artikel 18 . der Bum
-es .-Akte als aufgehoben angesehen.

ManumissionsGelder , da wo die Leibeigenschaft oder HsHörigkeit noch zur
Zeit besteht , sind , in so fern sie nur von den aus einem Bundesstaate in den andern

auswandernden Unterlhanen zu entrichten wären , unter der NachstemrFrcpheit
begriffen.

5) Was den Loskauf von der Militär Pflichtigkeit in Hinsicht auf Freyzügigkeit am
langt , so behält sich die Bundesversammlung eine fernere Uebereinkunft bis
zur Festsetzung der MilitärVerhältnisse des Bundes überhaupt und der damit

m unmittelbarer Verbindung stehenden Anordnungen über die Militär -Pflichtig-
keit im Allgemeinen vor.

§ ) Die durch die BundesAkte festgesezte Nachsteuev - und AbzugsFreiheit findet ohne
Unterffchied statt , ob die Erhebung dieser Abgabe bisher dem landesherrlichen
Fiscus , den Standesherren , den Privat .̂ Berechtigten , Kommunen oder Patri-
monialGerichten zustand ; und die ausgesprochene Aufhebung aller und jeder
Nachsteuer kann keinen Grund zu einer EntschädigungsForderung an den Lan¬
desherr » für die den Berechtigten entgehende Einnahme abgeben.

Auch die Art der Verwendung  des Abzngsgefälls kann keinen Grund
darleihett ^ dasselbe gegen die Bestimmungen der BundesAkte bestehen zu lassen.

7 ) Die bescndern Freyzügigkeits -Verträge werden , in so weit sie dasjenige , was
die BundesAkte und dieser Beschluß der BundesVersammlung über die Freyheit
von aller Nachsteuer enthält, , begünstigen , erleichtern oder noch mehr ausdehnen,
auch künftig aufrecht erhalten § — und dergleichen Vertrage bestehen also in so
fern , als sie den in der BundesAkte und in dem gegenwärtigen Beschlüsse aus¬
gestellten Normen nicht entgegen sind.

8 ) Als allgemein geltender Termin , von welchem an die völlige Nachsteuer - Freyheit
von allem auswanderuden Vermögen in den deutschen Bundesstaaten statt haben
soll , wird der erste Julius dieses - Jahrs festgesezr , unbeschadet jedoch der gün¬

stigeren Bestimmungen,, , welche HH 's auA - Verträgen verschiedener Bundesstaa¬
ten unter sich, , Heils aus landesherrlichen Verordnungen einzelner Regierungen
hervorgegangen sind»
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Es wird übrigens der Zeitpunkt der VeririögensEpportation und des Ver¬

zichts auf das UnterthansRcchr zur Richtschnur angenommen.
Da wir nun diesen Beschluß nach seinem ganzen Inhalt in Unserm Grosherzogthum

in der Maße zum Vollzug bringen lachen wollen , daß dadurch den damit wohl ver-
einbarlichen ausgedehnteren Freiheiten , welche theils die Landesgesetze Unfern
Unterthanen in Hinsicht auf die Auswanderung zusprecheu , theils die mit einzel-
nen deutschen Bundesstaaten schon früher geschlossenen oder künftig abzufchlicsen-
den besondere Freyzügigkeits - Verträge mit sich bringen durften , kein Eintrag gesche¬
hen soll : so verordnen Wir hierdurch , daß derselbe allgemein bekannt gemacht , und
in allen dahin einschlagenden Fällen als Richtschnur beobachtet werde . Gegeben
Carlsnche , im Großherzogl . Staats - Ministerium , den 14 . August 1317.

Auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit.

Bekanntmachung en.
(Die Sistirung der Annahme von ZulagFgesuchen betreffend .)

- Die bereits am 3ten Sept . vor . Jahrs an sämtliche Ministerien ergangene höchste
Verordnung : daß bis auf weitere Verfügung keine Znkags - Gesuche mehr angenom¬
men werden sollen; — wird mit dem Anhänge zur allgemeinen Nachachtung andurch
öffentlich bekannt gemacht , daß nach einer weitern höchsten Entschließung vom issten
Sept . 1816 . eben so auch das Besoldungs - Regulativ vom issten May 1813 Cab.
Res . Nr . 29 . bis auf weitere Anordnung außer Wirkung gefetzt sey. Beschlossen
Carlsruhe , im Großherzoglichen Staats - Ministerium , den I3ten August 1817.

A u f B e fe h l S r. K ö n i g l i che n H 0 h e i t.
(GesetzErläuterung zu LandrechtsSatz 972 . die Verfertigung der Testamente betreffend . )

Zu Vermeidung einer Testaments -Nichtigkeit ist nicht gerade das in LandrechtsSatz
972 . verordnte Diktiren oder Vorsprechen des öffentlichen letzten Willens erforderlich,
vielmehr genügt jede bestimmte Aeusserung und Erklärung des Willens des Testators,
deren Sinn der Notar oder Staatsschreiber so viel ihm möglich ist , wörtlich und
verständlich niederzuschreiben , und das Niedergeschriebene dem Testirer zu seiner Geneh¬
migung . vorzulesen hat.

Man macht auf besonder « Höchsten Befehl diese Gesetz-Erläuterung zur allgemei¬
nen Wissenschaft und betreffenden Nachachtung bekannt . Earlsruhe , den 29 . August 18L7.

Justiz - Ministerium.
Frhr . von Hövel.

Mr . Baser.
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Da Ihre Hoheit  die vsrwittwete Frau Markgräfin Friederich  zu Baden,

gcborne Prinzessin zu Nassau - Usingen , mit höchster Genehmigung Seiner König¬

lichen Hoheit  zu Verwaltung Dero  Renten eine DomanialKanzley unter

der Firma : Rentey Administration,  dahier konstituirt haben ; so wird dieses an-

mit zur öffentlichen Kenntniß gebracht . Carlsruhe , den 22sten August 1817.

Ministerium des Innern.

Frhr . von Sens b ürg.

Vät . Guß .mann.

(Freyzügigkeit zwischen dem Grosherzogthum Baden und den Vereinten Nordamenkanische » Staaten
nach dem Grundsatz der Reziprozität betreffend. )

In Ansehung des Abzugs zwischen den Großherzogl . Badischen und den Vereinten

Nordamerikauischen Staaten wird andurch nach eingeholter höchsten Entschließung

bestimmt , daß .sich deßfalls nach dem Grundsatz .der Reciprocität zu achten sey , folg¬

lich da

1 ) Jede diesen Staaten Angehörige Person , welche in einen andern Staat auswan-

dert , nicht nur über ihr Vermögen frey disponircn kann , sondern auch keine»

Abzug oder andere ähnliche Abgabe davon zu entr ichten verbunden ist , da

2 ) Jede Erbschaft , welche einem Ausländer in diesen Staaten nach den dortigen

Gesehen kraft der gesetzlichen Erbfolge , oder nach einem Testament anfallt , ohne

Abzug oder aridere ähnliche Abgabe davon zurüekzu behalten , den Erben ausge-

liefert wird , mit alleiniger Ausnahme der zu der Hinterlassenschaft gehörigen Lie¬

genschaften , als welche dem nächsten Erben , der ein Nordamerikanischer Staats¬

bürger ist , und , wenn kein solcher vorhanden wäre , dem Staat zufallen , mit

alleiniger Ausnahme des Bezirks von Pensylvanien , wo auch Ausländer die in

der Hinterlassenschaft befindliche , Liegenschaften erben — so ist eben dieses gegen

Noidamenkanische Angehörige zu beobachten . Carlsruhe den 26ten August 1817.

Ministerium des Innern.

Frhr . von Sens bürg.

Veit . Moßdorff.

(Die Verlooßung der Amortisation » Kasse - Obligationen betreffend. )

Die öffentliche Verloosung der im Jahre 18 r 8 planmäsig zu zahlenden 720 Stück

Auwrttsations - Kasse - Obligationen nebst darauf fallenden GewinnstM / wird Mon-



tag den 29ten September d. I . in dem W ioland r' schen Saale zum Badischen
Hofe dahier , in Beyseyn der dazu von dem hohm Justih und Finanz - Ministerium cr-
nannten Kommission statt finden , wobey Jedermann freien Zutritt hat.

Die hcrausgekommene Obligationen , nebst den darauf gefallenen Gewinnsten wer¬
den im Laufe des Jahres 1818 . auf den Zinstermin der Obligationen , gegen Rück¬
gabe derselben , und deren weitern Zins - Coupons , hier bey Unterzeichneter Stelle,
in Mannheim bey Hr . Joh . Wilh . Reinhardt,  und in Frankfurt a . M . be»
Hr - ^ ) oh . Goll er SöhNL  ohne irgend einen Abzug , baar im 24 fl. — Fuß
bezahlt.

Dienstag den 30 September d. I . und die felgenden Tage wird die Verloosung
des zweyren Quarts von dem Vorschuß - Anlehcn vom L8 Dezember 1813 . in oben-
bemerktem Lokal vorgenommen . Die Rückzahlung der durchs Loos bestimmten Kapi¬
tal - Scheine geschieht auf den nächsten Zinstermin den 1. Februar k. I . bey den
betreffenden OberEinnchmereyen , bey Hr . Joh . Wilh . Reinhardt  in Mannheim,
und bey Unterzeichneter Stelle , baar und ohne irgend einigen Abzug , gegen Rücklie¬
ferung der betreffenden Scheine.

Carlsruhe den 2ltcn August 1817.

Großherzogl . Badische Amortisations - Kasse.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit haben gnädigst geruhet , den bisher in HöchstJhrem  Gehei.

men Cabinet angestellt gewesenen Geheimen Referendair Carl Ludwig Ring,  unter Beybehalrung
seines Characters und Rangs und der Dienst - ^ ucleuuöls zum GesandtschafksRalh bey der
Großherzvglichen Gesandtschaft in Stuttgart ; und

den ArchlvRath Johann Friedrich Molter  zum wirklichen Secretaire des StaatsMi-
nisterii unter seinem bisherigen Rang und DienstMer zu ernennen;

Ferner dem Oberamtmann Akermann  zu Ettlings » den Karakter als Regicrungsrath zu
«rtheilen;

Sodann dem MedicinalAffessor vr . Wohnlich  das LandPhysikat Carlsruhe zu übertragen;
Endlich den bisherigen Archiv - Acccssisten Ernst Julius Leichtlin  dahier als Archiv - Registra¬

tor in Freiburg zu ernennen.

Die erledigte , zur selbstständigen Pfarre erhobene Kurazie Gottenheim  im Drey-
samkreis , ist dem bisherigen KaplaneyBenefiziaten Johann Nepomuck Ruprecht  in Hochsal gnä¬
digst verliehen werden.

24
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,

Von der Groß Herz«glichen Evang . Kirchen und Prüfung - < Commisston stnd weiters dte beyden

Theologen Christoph Käs von Mannheim reformirter — und Johann Georg Christoph Mayer

aus Bayreuth , lutherischer Confession nach erprobter hinlänglicher Befähigung unter die Badische

evangelische Landes - Kandidaten ausgenommen , und auf deren Antrag , in vorbemerkter Ordnung un¬

ter sich, zwischen den im Spätjahre des verwichenen JahrS recipirten Kandidaten Gottlieb Christian

Hennen Hofer  von Gernsbach , und Carl Ludwig Sonntag  von Buggingen , deren Annahm

Ln dem Regierungsblatt von 181b . xag . 154 . verkündet ist , locirt werden.
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Großherzoglich - Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

Carlsruhe , den ()' September 1817.

Verordnungen.
(Den Mirbrauck inländischer Fabnkivaarenzeichen betreffend. )

Königliche Hoheit der Großherzog haben zu verordnen geruht , daß der Anr
hangSaß 109 a zu den Handelsgesetzen des neuen Landrechts , welcher also lautet:

„Kein Fabrikant darf seine Waare unter dem Namen einer andern inländischen
„Fabrik , oder unter den bestehenden Warenzeichen derselben , wenn nicht deutliche
„Unterscheidungsmerkmale zugescht sind , verfertigen und ausgelcnr Der Fabrik , der
„reu Namen und Zeichen misbraucht wäre , steht ftey , alles damit bczeichnete Gut
„und alle davon herruhrcnde auistehende Forderungen als ihr gehörig , zur Entschä-
„digung an sich zu ziehen , wenn sie nicht über Jahr und Tag vom ersten Verkauf
„solcher nachgcmachten Waare an , dazu stillgeftssen hat, " —

wegen der nachthciligen Folgen , die daraus für den Handel entstehen können , für
aufgehoben erklärt , und so wie hier solar , modifizirt werden s. lle:

Kein Fabrikant darf seine Waare unter dem Namen einer andern inländischen
Fabrik oder unter den bestehenden Waarcnzuchcn derselben verfertigen und ausgeben,
wenn nicht deutliche Unterscheidungszeichen des Naci -fabr -ziren - en in einer , in die Au¬

gen fallenden Entfernung von der Stelle , wo sich die Etikette der Fabrik , welcher
nachfalrizirt wird , befindet , angebracht und entweder durch den ganzen Namen des
Nachsabrizinnden oder dessen Anfangsbuchstaben , oder dessen Wappen aurgedruckt
sind . Die Fabrik , deren Name oder Zeichen nusbraucht werden , hat ein Klagrecht
aus Entschädigung , welck e der Riel ter , in jo fern der Schaden nicht ganz genau
berechnet werden kann , nach Emusten zu erkennen bat . Diese Klage auf Entschädi¬
gung steht indessen der Fabrik , deren Zeichen unerlaubt nach ^ cmachl ist , nur rin

2S
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Jahr lang zu, vom ersten verkauf der nachgemachten Waare a» zu rechnen, ist sehr»
mit Umlauf dieser Zeit erloschen.

Welches zur allgemeinen Nachachtung hierdurch bekannt gemacht wird.

Carlsruhe 26 . August I8l7.

Auf Seiner Königlichen Hoheit befondern Auftrag.
Justiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel.
Vät.  Bajer.

(Zinsbestimmung in Ansehung des Handels ausländischer Juden in diesseitigen Lanken betreffend . )

Durch mehrere Vorfälle veranlaßt , werden andurch mit höchster Genehmigung in
Ansehung des Handels ausländischer Juden in den diesseitigen Landen die in dem

Altbadischen Landen deshalb noch bestehenden Gefeze auf das ganze Großherzogthum
dahin ausgedehnt.

1 ) Wo kein anderer Zins schriftlich ausbedungen worden ist , dürfen nicht m?hr
als fünf vom Hundert bezogen werden.

2 ) Ein höherer Zins als sechs vom Hundert darf nicht ausbedungen werden.
3)  Neben dem Zins darf keine Abgabe von Victualien oder was es immer feye,

ausbedungen werden , und wann der Zins nicht in baarem Geld , sondern z. B . in
Victualien entrichtet wird , so sind dieselbe in dem wahren Werth , welchen sie zur.
Zeit der Abgabe haben , von dem Ortsvorgesetzten mit Zuzug von zwey Gerichtsleuten
anzuschlagen.

4 ) Obligationen , Handschriften , -Schuldverschreibungen , mit ok»er ohne Unter¬
pfand oder Faustpfand , welche an einen ausländischen Juden ausgestellt worden , sind
nur alsdann gültig , wenn das baare Geld oder das statt demselben gegebene, welches
«ach dem wahren Werth anzuschlagen ist , in Gegenwart des OrtsVorstehers und

zweyer Gerichtsleute , deren keiner dem Juden etwas schuldig ist , erlegt , und die
Schuldurkunde von denselben mitunterfchriöben worden ist.

5)  Kauf - oder Tauschhändel mit einem ausländischen Juden über Vieh oder

andere Fahrniß als z. B . Früchte , sind , wann der Handel nicht Zug für Zug ge- '
schieht , sondern der Christ noch etwas heraus schuldig bleibt , in Ansehung diese-
Restes nur alsdann gültig , wann das unter Ziffer 4 » bemerkte dabei beobachtet wor¬

den ist , wann aber die Zahlung gleich geschieht , oder unverzinsliche Zahlungs -Termi¬
ne gefetzt werden , so muß zur Gültigkeit der Handlung ein von dem Christen zu be¬

nennender Gemeindsmann , der dem Juden nichts schuldig ist , mitbeigezogen werden.



6 ) Bey Abrechnungen zwischen Christen und Juden , muß auch das unter Zif-
.fer 4 . bemerkte beobachtet , und bei jedem einzelnen Posten der Grund der Forderung,
und , wann der Posten etwas anderes als baar Geld bctrift , der wahre Werth dessel¬
ben bemerkt , auch die Zinse berechnet werden , welche jedoch nur von baarem Geld
von der Zeit des Anlcihens an , und von Kaufmannswaaren nach Verstuß eines
Jahrs gefordert werden können . Schlagung der Zinse zum Kapital , Zinse von Zin¬
sen oder Nebenabgaben sind verboten.

7 ) Forderungen ausländischer Inden , welche sich auf Handelsbücher oderauf
Viehverstellungen gründen , werden bloS nach dem Landrecht bcurtheilt , nur muß
die Schätzung des Viehes von zwey verpflichteten Viehschähern , oder bei deren Abman¬
gel von zwey Gcmeindsleuten geschehen.

8 ) Forderungen ausländischer Juden an Christen , welche nicht auf vorstehende
Art erwiesen werden können , geben kein Klagrccht , und sind von den Gerichten nicht
anzunehmen , Hiernach ist sich genau zu achten . Carlsnche , den 22 . August 1817.

Ministerium des Innern.

Stösser.
Völt . Seih.

(Das Pflanzen der Baume , läng - den Land - Straßen betreffend . )
In Erwägung der Nachtheile , welche durch die willkührliche und zunahe Pflan¬

zung der Bäume längs den Landstraßen für die Unterhaltung , Verbreitung und
Verschönerung der Straßen und für die Bäume selbst , entstanden sind , wird nachr
folgendes verordnet:

1 ) Alle , von Erscheinung dieses Gesetzes an , längs den Landstraßen , ausserhalb
Orten und Etters , gepflanzt werdende Bäume müssen zwey Klafter oder 12 . Fuß,
Badisches allgemeines Maaß , von dem Straßenbord regulirter Straßen , und in ei¬
ner gleichen Entfernung von 36 . Fuß voneinander gesetzt werden.

2 ) Bey Landstraßen , welche die vorgeschriebene Breite nicht haben , müssen die
Bäume gleich in diejenige Linien gesetzt werden , in welche sie nach der Regulirung
der Straßen auf die gesezliche Breite zu stehen kommen.

5 ) Alle junge Bäume , welche nicht in der — m § . 1. bestimmten Entfernung
von dem Straßenbord (Rand)  absiehen , müssen auf die vorgeschriebene Entfernung
und Linien verseht werden.

4 ) Alte Bäume , welche nicht wohl mehr versetzt werden können , sollen nur da,
wo es der Bau und die Unterhaltung der Straßen absolut erfordert , gegen Entschäs
digung aus der Straßenbau - Kasse weggeschaft werden , doch sollen die Inspektoren
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vor der wirklichen Wegschaffnng über die Zahl derselben und den Betrag der Entschädi¬

gung Bericht ander erstatten.

5 ) In Hohlgaffen dürfen keine Bäume gepflanzt werden , die Wände mögen steil

oder flach fern . .

Dre in der Nahe der Hohlgüssen gesetzt werdenden Bäume dürfen höchstens , und

nur dann bis an die obern Borde der Hohlgüssen gepflanzt werden , wenn die Ab¬

dachung oder Verflachung der Wände Fuß und darüber , auf jeden Fuß Höhe,

beträgt , und die obern Borde der Wände zwey Ruthen nnd darüber , vom äußern

Bo . d der Swaßengräben abstehen.

6 ) Baume , welche von ihrem Eigenthümer vernachläßiget werden , solche die nicht

gerade gezogen werten , und solche , welche über die Straßengräben Überhängen , wer¬

den an den Straßen nicht geduldet , und müssen ohne besondere Entschädigung gleich-

balden weggeschaft werden.

7 ) Die längs den Straßen stehenden Bäume sind so auszuästen , daß solche den

Straßen nicht nachtbeilig werten , und daß die Aeste nicht in die Straße hängen.

Wird dieses von den E -genkl ümern unterlassen , oder nicht gehörig besorgt , so

wird solches nach vorgängtger fruchtlosen Vermahnung auf Kosten des Elgenchümers

durch die Straßen .' Inspektion vorgenommen.

8 ) Bäume , welche Vorschr .ftswidrig gepflanzt werden , und solche , deren Ver¬

setzung angeordnet aber nicht befolgt wurde , werden auf Kosten der Eigenthü .ner versetzt.

ö ) Die Linien , in welche die Bäume gepflanzt werden sollen , sind von den be¬

treffenden Straßenbau - I - 'pectiouert zu bestimmen . Ehe diese Bestimmung erfolgt

ist , darf kein Baum gepflanzt werden.

10 ) Die Straßenbau Inspektoren haben sogleich nach Erscheinung dieses Gesetzes

die Straßen in ihren Distr cren zu untersuchen und zu bestimmen , welche Bäume

versetzt — uud welche weggeschaft werden niüsien.

11 ) Die Kreisdircctoncn haben die Plantagen -Inspektoren, Ortsvoraesetzte und

Orts - Plantagen - Aufseher anzuweisen , den Straßenbau - Inspektoren die Anzeige zu

machen , wenn Baume längs den Landstraßen gepstauzt werden wollen , und solche

für die vorschriftsmäßige Setzung uud die von den Straßenbau - Inspektionen ange-

ordnet werdende Versetzung , verantwortlich zu machen.

Carisruhe , den 26rcn August I8i7

Ministerium des Innern.

Frhr . von Sensburg.
V6t . Moßdorff.



Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hohe it haben- gnädigst geruhet , den bisherigen Professor unb Biblio¬

thekar Friedrich Christoph Schlosser  zu Frankfurt a/m als ordentlichen Professor der Geschichte
unb Bibliothek -Direktor , mit dem Charakter äls Hofrath , bey der Universität Heidelberg anzustellcn;

Sodann den -seitherigen Professor der Philosophie und Reetor am Gymnasium zu Nürnberg,
Simon Erhard », als ordentlichen Professor der- Philosophie bei der Universität Freyburg zu er«
nennen.

Lr

Sein « Königliche Hoheit  haben ferner ' gnädigst geruhet ', die erledigte Pfarrey Aulfin«
gen,  Amts Engen im Seekreis , dem Vikar Judas Thaddäus - Z'anta zu Renchen;  und

di« erledigte Pfarrey Ebn et bei Frey,bürg; dem Kaplan Heinrich Höpfne  r zu Dmmersheim
im Murgkreis zu conferirem

Seine Königliche Hoheit  haben ' weiter gnädigst geruhet , dem bisherigen Pfarrer zw
Eichstetten Johann Wilhelm Grether,  die vakante evang . lutherische Pfarrey Tann enkirch zw
übertragen, wodurch erst gemelkte lutherifche-Pfarrey zu E i ch st etten (Dekanats Emmendingen im Drei-
samkreis) mit einem Kompetenz-Anschlag' von 473 st 18K kn-und' etwaigen wahren Ertrag zwischen 7
Vis 800 st erledigt wird . Die Bewerber um' diese Pfärrstelle haben sich binnen der gesejlichen Zeit
von 6 Wochen durch ihre Dekanate bey der obersten' Kirchenbehörde- zu' melden.

Seine Kön i gl i che Hoheit  haben die' erledigte Stadtpfarrey - T h i e n g e n im Kletttzau,
dem Pfarrer Franz Sales Wochelcr  zn Kappel bey Freyburg , gnädigst zu verleihen geruhet.
Dadurch ist die Pfarrey Kappel  2ten Landamts Freyburg im Dreisamkreis vakanr , welche in
Geld - Naturalien - »nd GüterErtrag ' auf 700 fl. kommt. Die Kompetenten um diese den Kon-
RrrsGesetzen unterliegende Pfan -stellc haben sich nach Vorschrift dsO RegicrungsBlarts vom Jahre 1810.
No . 33 . insbesondere: Art . 4 . zn melden.

Durch das' Absterben des' Pfarrers ' R o o s zu L e g e l Sh u r st ist die' dortige Pfarrey : erledigt
word'em Sie ist, nach Abzug der Personalzulägs des Verstorbenen, zu 800 st angeschlagen, und
dürfte - im wahren . Ertrage nicht viel höher kommen ; cs müssen aber davon' sechs Jahre lang jährlich
75 st zu Berichtigung -eines- Vorschusses an die Kirchenschaffnei abgegeben werden. Die Bewerber
um diese-Pfarrey haben sich durch ihre Spezialste : oder Dekanate bey: Großherzoglichem Ministerio
des Innern - evangelische KirchenSektion zu melden.

Durch die- Beförderung des Pfarrers Adam Sch ! >np zur Stadrpfärrey Ladenburg  ist die
mit Filialen beschwerte katholische Pfarrey H e il i g e n Kre wz st e i na ch ( LandamtS Heidelberq^
mit einem Einkommen ' von etwa 1100 st jährlich an Geld , Früchten -, kleinen ZehendErtrage »?>d
Beinutzungen in Erledigung gekommen. Die Kompetenten um dieselbe haben» sich verschriftmäßig bey?
Sem NeckarkreisDirpktorium zu melden.

26-
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Durch das am 27ten Juky d. I . erfolgte Ableben deS Pfarrers August Mauser,  ist di«

katholische Pfarre » Zppingen,  Amt - Engen im Seekreis , mit einem beiläufigen Einkommen von

500 fl. in Geld , Naturalien , Zehenden und Beinutzungen vakant geworden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Bonifaz Schaumann  zur , Pfarrey Unterm  et din¬

gen im Donaukreis , ist die in Geld , Naturalien und GüterErtrag auf etwa 600 st. sich belaufen¬

de Pfarre ^ Hattingen,  Amts Engen im Seekreis , in Erledigung gekommen.

Die Kompetenten um diese bcydr von dem Fürstlich Fürstenbergischen Patronate

abhängenden Pfarrpfründen haben sich darum nach Vorschrift zu bewerben.
. e

st-
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Großherzoglich - Badisches

Staats - und Regierunĝ- Blatt.
Earlsruhe , den 2 Z. September 1817.

Wir Larl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen ',

Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Hanau rc.
fügen anmit zu wissen , daß das dritte Jubiläum der Reformation in allen

Evangelischen Kirchen Unserer Lande , auf den Ziten Oktober dieses Jahrs geseyert
werden soll , und daß Wir die nachstehenden von Unsenn Ministerium des Innern
auf Veranstaltung dieser Säcular - Feyer abzweckenden Verfügungen genehmiget haben.
Gegeben Karlsruhe im Großherzoglichen Staats - Ministerium den iLten Sept . 1317.

Auf Befehl Sr . Königlichen Hoheit.

Kirchliche Feyer
des Reformatio ns - Festes den 3 dien Oktober 1. 8t 7.

§. 1.
Die Schuljugend wird gleich jeht durch die Decane , und Pfarrer in den Kin¬

derlehren , an welchen auch Erwachsene Anthcil nehmen können , und auch in den
Schulen unter der Leitung derselben durch ihre Leiter nach einem angemessenen Buche
über die Geschichte und das Wohltl/ätige der Reformatton unterrichtet , um auf das
Fest aehörig vorbereitet zu seyn.

§. 2.
Die Verkündigung des Festes geschieht an zweyen Sonntagen , nemlich am 19ten

und 26cen October von den Kanzeln , begleitet von emer angemessenen — jedem Pfarrer
freystehenden kurzen Anrede.

§ . 3.
Donnerstag den ZOten October in der Abenddämmerung wird das Fest einge ' äutet.

§. 4.
Am Festtage selbst , nemlich am Ziten October werden

H.) in den Städtm an , Anbruche des Tages einige religiöse Gesänge , wozu ein
Morgenlied , und das Hauptgesaug des Gottesdienstes zu wählen sind , auf
den Altanen der K rchen musikalisch intonirt.

L ) Das drcymalige Läuten zu dem Haupt - Gottesdienste geschieht , wie bey an¬
dern großen Kiechenfesten , mit allen Glocken zur gewöhnlichen Zeit.

L ) Die Orts - und Kirchen - Vorsteher , und Rathsglieder , Evangelischer Confes-
27
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slon , so wie auch ein etwaiger Ausschuß der Bürgerschaft gehen von dem
ihnen zu bestimmenden VersammlnngsOrte , so wie die Schuljugend , die
Lyceistcn und Gymnasisten , von ihren Lehrern angeführt , in feyerlicher lang¬
samer Proeesslvn an die Plätze , welche ihnen in den Kirchen angewiesen wer¬
den , wo die Polizei ) für Anständigkeit und Ordnung sorgen wird.

O ) Zur gewöhnlichen Stunde wird der Haupt - Gottesdienst , wie folgt , gehalten,
und zwar:

Vormittags
s)  Der kurze Choral : Jehova  rc . rc. macht den Anfang , worauf
d ) der Pfarrer vor den Altar tritt , und den Psalm 100:

Jauchzet dem Herrn alle Welt  rc . rc. abließt;
c ) Dann folgt der Gesang:

O ! heiliger Geist kehr' bey uns ein  rc . re.
6)  Hierauf das vorgeschriebene G -bet vor dem Altar , —
e ) Dann einige Verse des vorigen Liedes , —
k ) Hierauf Predigt über — Cotvss . C . 2 . V . 6 bis 7.

Wie ihr nun angenommen habt den Herr n Christ » m Je¬
su m , so wandelt  i ir ihm  rc . rc.

Nach dem Antritts - Gebete auf der Kanzel , und dem stillen Vater Unser wird
noch ein Vers aus dem Hauptliede abgesungen.

Z ) Nach der Predigt das Festgebet , —
ti ) Dann das Lied : Erhalt uns Herr bey deinem Wortrc. rc. —
i)  Endlich der Segen.

Nachmittag  s.

s)  Gesang , das Lied : Ol könnt ' ich dich nach Würden loben  re . re.
die 5 ersten Verse ; —

d ) Dann Predigt über — Evang . Ich . Cap . 17 . V . 19 bis 2 «. : ,Ich hei¬
lige mich selbst für sie , auf daß auch sie geheiligt sey » in
der Wahrheit  rc . rc.

c)  Gesang : die zwey letzten Verse des vorrgen Lieds,
ä ) Der Segen.

An Orten , bey welchen nur ein Pfarrer angestellt ist , wird Nachmittags blos
Kinderlehre über die Reformations - Geschichte gehalten,

§. 5.
Samstags den iten November Nachmittags wird Gottesdienst zur Vorbereitung

auf das heilige Abendmahl gehalten , und
§ . 6.

Sonntags den 2ten November das Abendmahl neben dem gewöhnlichen Got¬
tesdienste ausgetheilt.

Nachricht.
(Die zu Erleichterung gerichtlicher Insinuationen Zwischen dem Großherzogthum Baden und dem

Großherzogthum Hessen getroffene Uebcreinkunft betreffend . )

Um die , der Förderung des Rechts so beschwerliche Weiterungen bey gerichtli«



yl
chen Insinuationen abzufchnriden , ist zwischen den rsspee . Behörden der Großherzogl.
Badischen und Großherzogl . Darmstädtischen Lande die wechselseits beliebte Ueberein-
kunft erfolgt , daß künftig alle Requisitionen um Ladungen und Insinuationen , die
aus einem der beyderseüigen Lande in das andere ergehen , an die Hofgerichte des
Landes , in welchem die Insinuation geschehen soll, gerichtet , und von diesen auch für
andere Gnichtsstellen oberer , gleicher und niederer Instanz angenommen werden sollen,
und es sind die von Großherzogl . Hessischer Seite hiezu bezeichneten dortigen Hof¬
gerichte

1 ) für die Provinz Starkenburg das Hofgericht in Oarmstadt,
2 ) für die Provinz Hessen das Hofgericht in Gießen,
3 ) für den Ueberrhein das Krcis ^ richt in Mainz.

Carlsruhe 9ten September i8t7.
Justiz - Ministerium.

Frhr . von Hövel.
Vclt . Walther.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit der Groß Herzog haben gnädigst geruhet , dem Philipp

Langsdorf  aus dem Großherzogthum Hessen , den Charakter als LegationsRath zu ertheilen;
den bisherigen Factor Kreuzbauer  zu Haußen als OberRevisor zum Behuf der Abhö»der EisenwerksRechnungen hieher einzuberusen ; und

den Doktor Finck in Ueberlingen zum Physikats . Assistenten alldort zu ernennen.
Seine Königliche Hoheit  haben ferner gnädigst geruhet , dem Pfarrer Crere«

lius  zu Bauschlott die vakante Pfarcey Buggingen  zu übertragen , wodurch die evang.
lutherische Pfarrey Bauschlott (DekanatsBezirk Pforzheim im Pfinz - und Enzkreis ) mit einem
ConipetenzAnschlag von 744 . st. und sicherm Ertrag von 960 — 1000 fi. in Erledigung gekommen ist.

Seine Königlich « Hoheit  haben weiter gnädigst geruhet , die erledigte evang . lutherische
Pfarrey Wolfen Weiler, (Dekanats Freyburg , Dreysamkreise ?) dem bisherigen Pfarrer in Eckarts,
weier , Erhard Christian Eccardt,  gnädigst zu verleihen . Hierdurch ist die evang . luth . Pfarrey
Eckartsweier, (evang . Dekanats Kork , Kinzigkreises, ) mit einem Competenzanschlag von bOO st.
und wahren Ertrag von ohngefähr 700 fl. erledigt werden.

Seine Königlichen Hoheit  haben endlich gnädigst geruht , dem bisherigen Diakonus zu
Kork , Friedrich Eberhard Fecht , die erledigte evangelisch lutherische Pfarrey Hesselhurst  zu confrri-
ren , wodurch die Diakonats - und LehrStelle zu Kork ( «n Kinzigkrsis und DekanatsBezirk Kork)
mit einem ConipetenzAnschlag von 409 fl. in Erledigung gekommen ist.

Die allenfallsigcn Bewerber um die vorerwähnten drey Dienststellen haben sich binnen b . Wo.
che« durch ihre Speziala ^ oder Dekanate bey der Evang . KirchenMinisterialSection Vorschriftsmäßig
zu melden.
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Se . Königliche Hoheit haben die erledigte Pfarrey Großsachsen (Sp .ezialats Unter¬

heidelberg , Neckarkreis ) dem PfarrVikar Christian S ch m i t t h en n er in Bretten ; und

die erledigte evangelisch lutherische Pfarrey Wies, (evangelischen Dekanats Schopfheim.

DreysamKreises , ) dem PfarrVikar in Freistett , Carl Lugwig Haas,  gnädigst verliehen.

Seine Königliche Hoheit  haben weiter gnädigst geruhet , den Pfarrer Fischer  zu Diers-

heim im KinzigkreiS um seiner zerrütteten Gesundheitsunistände willen , und für so lange , als diese dau¬

ern , mit angemessener Pension aus dem Ertrag der Pfarrey zur Ruhe zu setzen, dagegen den Kan^

didaten und Vikar Diefenbach  zum Pfarrverweser daselbst in der Eigenschaft und mit dem Rang

eines Dienstthuenden Pfarrers zu ernennen.

Höchstdieselben  haben Sich gnädigst bewogen gefunden , den evangelisch reformirten Pfarr-

Kandidaten Wilhelm Bender  als Adjunkt des evang . reformirten Pfarrers Maurer  zu Kirch-

heim , mir Charakter , Rang und den übrigen Prärogativen eines wirkliche » Pfarrers , jedoch ohne

Hoffnung der Nachfolge , zu ernennen.

Durch die Berufung des Pfarrers Hacker  zur Pfarrey Gölshausen,  ist die evang . lukh.

Pfarrey La den bürg (TpezialatsBezirks Unterheidelberg im Nekarkreis ) erledigt worden . Die Be¬

werber um diese Pfarrey , im Kompetenzanfchlag zu 57 -r fl. berechnet , haben sich binnen 4 Wochen

Lurch ihre Vorgesetzte Dekanate oder Spezialate bey der Evang . KirchenMinisterialSection zu melden.

Seine Königliche Hoheit  haben die erledigte Stadtpfarrey Radolphzell  dem bischöf¬

lichen Dekan und Pfarrer Ur . Ignaz Beutler  zu Roggenbeuren gnädigst zu verleihen geruhet,

wodurch letztere Pfarrey , ( Amts Meersburg im Seekreis ) mit etwa 1100 fl. Einkommen in Geld,

Naturalien , Zehenden und Benutzungen , worauf jedoch die Last eines zu haltenden Vikars haftet,

in Erledigung gekommen . Die Kompetenten um die Pfarrstells zu Roggenbeuren  haben sich

daher nach Vorschrift des RegierungsBlatts vom Jahre 1810 . R . 38 , insbesondere Art . 2 und 3.

zu melden.

Die erledigte Pfarrey Kippen Haufen  im Seekreis , ist dem St . Blasianischen Erkapitularen

und bisherigen Professor in Konstanz , Bernard Ehrhart  gnädigst übertragen worden.

Durch das , am Neu August d. I . erfolgte Ableben des St ^ dtpfarrers Johann Jakob Bau .-

mann zu Konstan  z , ist die dortige mit 1600 fl. i» Geld und Naturalien für den Pfarrer , dann

weitere 400 fl. zu Haltung eines Koovorators , neu dotirte und organistrte Stadtpfarrey St . Ste¬

phan,  landesherrlichen Patronats , erlediget worden . Die Kompetenten um diese den Korkursgese-

Hen unterliegende Pfarrpfründe haben sich nach der Verordnung m, RegierungsBlatt vom Jahre

1810 X . 33 . insbesondere Art . 4 . zu melden.

Der Freyhsrrlich von Sch a u en b u rgi sch e n Präsentation des Brunnerschen Benefiziatcn

Leonard Hug am Münster , zu Freyburg auf die Pfarrey Url offen  im Kinzigkreis , ist die Staats.

Genehmigung ertheilr worden.

T o d e s - F a l l.
Den 31ren August d. I , ist der pensionirte Pfarrer Kaufman  von Linkenheim mit Tod ab-

geaangen.



XXIV. 9-
Grvßherzoglich -Babisches

Staats - und Regierungs-Blatt.
CarlSruhe , den 4. Dct 0ber 1 8 1 7.

Wir Lar ! von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen,Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Hanau rc. rc.
geben andurch zu vernehmen:

Unseres in Gott ruhenden Herrn Großvaters Königliche Hoheit und Gnaden
hatten bereits früher — kraft des bey Hochdero zzveyter Vermählung in der unterm24 . Nov . 1787 . ausgestellten Versicherungsurkunde unter agnatischer Einwilligung
gemachten Vorbehalts — vermöge der erlangten SoriveiLlnerL , mittelst Acre «Z6c>.
Baden den 10 . September 1806 , unter gleichmäßig von Uns und von Unfern Her¬ren Oheimen , des Hochseeligen Markgrafen Friedrich,  und des Markgrafen Lud¬wig  Hoheiten und Liebden geschehenem agnatischem Beitritt — die Eebfv 'ger Rechteder männlichen eheligen , ebenbürtigen Nachkommenschaft aus eriagter zweyter Ehein der Regierung des Großherzogthums , — nemlich Unserer Herren HalbOheime,

der Grafen Carl Leopold  Friedrich —

Wilhelm  Ludwig August —
und

Maximilian  Friedrich Johann E 'nst — von Höchberg
förmlich und fryerlich erklärt , auch ersagte Acte gleich damals sowohl den Agnatenmitthe -. len , als dein obersten Gerichtshöfe - es Landes insimiiren , in dem Landes-
Archive niederlegen , und zugleich den sämmtlichen Landes - Collegien zur Keminußbringen lassen.

Und da Wir Uns schon seit einiger Zeit ' mit einem umfassenden HausGeseß
beschäfftigen ; einstweilen aber unter heutigen ; ein besonderes Statur wegen der Un-theilbark >t Unserer gestimmten Lande und über die Erbfolge er . ichten ; so sehen
Wir Uns bewogen , von gedachter Erklärung Unsers Herrn Großvaters KöniglrchcrHoheit und Gnaden , als von emem zum Besten des Landes auf ewige Zeiten trichte¬ren Familien - Statut , Unseren sämmtlichen Unterthanen hiermit öffentliche Nachrichtzu ettheilen.

W r gedenken zugleich , einen Beweiß von der dem heiligen Andenken hochge¬dacht Unseres Vm ^ errn gewidmeten tiefsten Verehrung abzuleacn , und finden Uns
daher ferner brwsgen , kraft der Uns zustehenden 8ouvsr «üiistö Unsere drey vLNüNtt-
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ten Herren HalbOheime andurch als Großherzogliche Prinzen und Markgrafen zu
Baden mit dem Prädicat : , ,H o h e , t '^ zu erklären , auch denselben den Badischen
Haustikel und das Badische Stamm -Wappen auf dieselbe Art , wie jener und dieses
den nachgebohrnen Prinzen Unseres Großherzoglichen Hauses , als solchen , zukömmt,
oder künftig zusammen wird — hiermit bevzulegen.

Zu dessen Beurkundung haben Wir gegenwärtige Arte — zur Niederlegung so¬
wohl in Unserm Archiv , als in der Registratur gedacht Unserer Herren Halbr
Oheime Hoheiten und Liebden , gedopplt aukfertigen lassen , und eigenhändig unterzeich¬
net , auch daS noch gebraucht werdende größere StaatsSiegel weiland Unsers Herrn
Großvaters Königlicher Hoheit und Gnaden beyzudrucken befohlen , und übrigens
-le öffentliche Verkündung in Unfern Großherzoglichen Landen zur allgemeinen Wis¬
senschaft und Nachachtung ungeordnet.

Gegeben Carlsruhe , den 4 . Oetober 1817.
Carl.

Vclt . F . A . Wielandt.
Auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit.

Weiß.

Wir Carl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zahringen , Landgraf

zu Nellenburg, * Graf zu Hanau rc.

finden Uns bewogen , nachstehendes HausGefeH und Familien - Stator zu errichten,
zu dessen genauester Beobachtung Wir , kraft der älwsten G fetze und Verträge Unse,
res Haußes — Unsere gefammren Nachkommen und RegierungsNachfolger verpach¬
ten.

Das Grvßherzogthum , sowohl wie es dermalen , theils aus den alten Stamm-
Landen — theils aus den durch neuere Staats - Verträge an Unser Hauß gekomme¬
nen Besitzungen an Eigenthums - und Oberhoheits - Landen besteht — als wenn es in
her Folge durch weitere Erwerbungen in feinem Umfang noch vergiößert wird , bildet
ein für alle künftige Zeiten untheilbares und unveräußerliches Ganzes.

§. 2.
Das Recht der Nachfolge gebührt , so lange eheliger , ebenbürtiger Manns-

Stamm in Unserm Grosherzoglichen Hauße vorhanden ist , diesem allein , und daS
Erbfolge - Recht des ^weiblichen Geschlechts ruhet - vermöge des von den ältesten Zei¬
ten her einförmig beobachteten Grundsatzes , wornach denn auch künftig dke sich ver¬
mählenden Prinzessinnen den bisher üblichen Verzicht zu leisten haben . Die Ordnung
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der Nachfolge aber wird unter den Gliedern des MannsStammes durch das Recht
der Erstgeburt und durch die darauf gegründete agn - tische Erbfolge nach folgende»
5 Linien bestimmt:

a ) Die Ite dieser Linien bilden die von Uns selbst abstammenden männlichen Nach .'
kommen ; auf diese folgt

b ) die Linie Unseres Herrn Oheims , des Markgrafen Ludwig Hoheit und kiebden.
Nach Erlöschung dieses Mannsstammcs trifft die Erbfolge — vermöge der von
Unseres in Gott ruhenden Herrn Großvaters Königlicher Hoheit und Gnaden
bey Hochdero zwcyter Vermählung Sich vorbehaltenen und unterm 10 . Sept.
1866 . auch geschehenen feyerlichen Erklärung — '

Die männliche Descendenz aus ersagt zwevtee Ehe des Hochfeeligen Groß-
herzogs — neml -ch die Linien Unserer unter heutigem in einer befondern Acte
zu Gros herzoglichen Prinzen und Markgrafen zu Baden erklärten Herren Halb-

Oheime der bisherigen Grafen von Hochberg ; und zwar
c ) zuerst die männlichen Nachkommen des Markgrafen Carl Leopold

Friedrich Hoheit und Lieb den ;
nach drefen

ä ) die maunbche Linie Seiner Hoheit und Licbden des Markgrafen Wilhelm
Ludwig August -> — und

nach deren Abgang
s ) den Manksstamm des Markgrafen Maximilian  Friedrich Johann

Ernst Hoheit und Liebde » .
§. 3.

Wenn 8er MannsStamm Unseres Großherzoglichen Haußes in den vorstehenden
5 Linien erlöscht , so geht die Erbfolge auf die männlichen , eheligen , ebenbürtigen Nach¬
kommen der Prinzessinnen aus diesem Hauße also über , daß ohne Rücksicht auf die
Nähe der Verwandtschaft nnt dem leßtverstorbenen Regenten — jederzeit nach dem
E stgcburts - Recht und der LinealErbsolge , Ordnung —
1 ) die männlichen Nachkommen der Prinzessinnen aus Unserer eigenen Linie zuerst ; —

und nach deren Abgang
2 ) die männlichen Abkömmlinge Unserer Frau .m Schwestern Majestäten , Hoheiten

und Licbden , als Nachkommen Unseres in Gott ruhenden Herrn Vaters , wei¬
land des Erbprinzen Carl Ludwig Hochfürstlicher Durchlaucht und Gnaden ; —

nach deren gänzl .cher Erlöschung aber
3 ) die männlichen Desceudenten der Prinzessinnen aus - er Linie Unseres Herrn

Oheims , des Markgrafen Ludwig Hoheit und Liebden ; — und wenn auch diese erlö¬
schen sollten

4 ) die männlichen Nachkommen der Prinzessinnen aus den 3 Linien der Descendenz
2ter Ehe weiland Unseres Herrn Großvaters Königlicher Hoheit und Gnaden,—
nemlich
a ) zuerst aus jener des Markgrafen Carl Leopold  Friedrich;

nach diesen
b ) aus der Linie des Markgrafen Wilhelm  Ludwig Hlugust —

sodann
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' e ) aus jener deS Markgrafen Maximilian  Friedrich Johann Ernst —

Hoheiten und Liebden zur Regierung des Grsßherzogthums gelangen ; niemals
aber diese LandesNachfolge auf einen Herrn fallen könne, der schon einen an¬
dern Staat besitzt oder zu dessen Regierung unmittelbar berufen ist ; indem
entweder ein solcher weiblicher Descendent , wenn ihn die Erbfolge trifft , der
Regierung seines eigenen Stammlandes feyerlich entsagen muß , oder aber
die Nachfolge in dem Großherzogtbum Baden nach obigen ErbfolgeGrund-
fätzen an den nächsten nicht regierenden Herrn übergeht.

Gegeben unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und dem noch gebraucht wer¬
denden Staats - Siegel weiland Unseres Herrn Großraters Königlicher Hoheit und
Gnaden . Carlsrube den 4 ten Oktober 1817.

C a r l.

V -Il . F . A , Wieland «.
(I .. 8. )

Auf Befehl Seiner Königlichen Hoheit.
Weiß.

Wir Carl von G v t t e s G n a d e n,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen , Landgraf

- zu Neüenburg, Graf zu Hanau rc.
fügen hiermit zu wissen:

Durchdrungen von unbegränzter Verehrung für Unsers in Gott ruhenden Herrn
GroßVaters Königliche Hoheit und Gnaden — und um zugleich Hochdero Frau
Tochter zweyter Ehe , der Gräfin Amalie Christine Caroline von Hoch¬
berg  ein weiteres össentlich«s Merkmal .! Unserer wahren Zuneigung zu geben , er,
klären Wir dieselbe hiermit , vermöge der Uns von Gott verliehenen SouvMmetö,
als Prinz - ssinn zu Bad ' « ; indem Wir derselben auch das Badische Wappen beylrgrn.

Zu dessen Bekräftigung Haben Mir gegenwärtige Urkunde , — gedoppelt ausge¬
fertigt : cinmahl für Unser Archiv , sodann für gedacht Unsere Frau Mubme , der
Prmzesimn Amalie Christine Caroline Liebden , — eigenhändig unterzeichnet , mit
dem roch gebraucht werdenden StaatsSieoel Unseres Hochseeligen Herrn Großvaters
Königlicher Hoheit und G - aden bedrucken lassen und deren öffentliche Verkündung z»
Jedermanns Kenntniß und Nachachtung befohlen.

Gegeben Carlsruhe , Len 4ren Oet . bcr I8r7.Carl.
(I .. 8. )

Aas Befehl S . iner Kömglrchm
iß.

Hoheit
V6 - F R - Wie lande.
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Großherzoglkch - Badisches

Staats - und Regicrungs - Blatt.
Carlsruhe , d e n 2 l. D c t o b e r 1 8 1 7^

Wir Karl Von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zahringen,

Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Hanau rc.

haben durch die Grund - und Hauser - Steuer - Ordnung , über die Aufnahm , Klassifi¬

kation und Taxation der Güter , Gefalle und Gebäude solche Vorschriften gegeben,

daß es Jedem Unserer geliebten Umerchanen möglich war , seine Beschwerden über

eine irrige Anwendung des Gesetzes in Zeiten vorzchringm , und eine Revision des

Verfahrens zu veranlassen ; auch sind die angebrachten Beschwerden durch dw veroi d-

meten Behörden wirklich entschieden worden . Demimgeachtet kommen erst goßt meh¬

rere Beschwerden ein , welche früher versäumt worden sind , oder gegen die eingetre-

tene Entscheidungen selbst gerichtet werden.

Da bey einem Werk von so großer Ausdehnung , wie die Steuer - Perä ^ iafton,

auch die größte Vorsicht den Stoff zu gerechten Klagen über die erste Anlage nie ganz

beseitigen kann ; so ist Unser Wille , daß nicht nur alle versäumte und jetzt erst ange¬

bracht werdende Beschwerden noch untersucht , sondern auch die bereits entschiedenen,

gegen welche neuerdmgS reclamirt wird , einer nochmaligen Prüfung unterworfen

werden sollen , damit der Steuerfuß im Verlaus der Zeit derjenigen Vollkommenheit

näher gebracht werde , welche der Zweck erfordert , und die Mittel erlauben.

Um Unsere getreuen Unterthanen gegen übereilte Reklamationen und die daraus

entspringenden, , ihnen nothwendig zur Last fallenden — unnöthigen Kosten zu sichern,

wollen Wir diejenigen ., welche sich beschwert erachten , durch verpflichtete , verständige

und besonders des Steuerwesens kundige Männer bcrathet , den Versuchen des Ei¬

gennutzes , sich einer verhältiußmäsilgen Teilnahme an den Staatslasten zu emzicHen,

aber durch Bestrafung muthwilliger Reklamanten begegnet wißen . Wenn übrigens

Unfern Behörden die Pflicht aufliegt , alle Prägravatioiien , welche ihnen zur Kennt-

niß kommen, von Amtswegen zur Strafe zu bringen; so wollen Wir doch diejem-
29
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gen , wo das Recht der Beschwerde einzelnen Steuerpflichtigen gegen das Ganze zu-
sieht / vorzngsweiße vor denjenigen / wo dieses Recht dem Ganzen gegen einzelne Steu¬
erpflichtige oder auch ganze Gemeinden zukommt / untersucht wissen , damit die dem
Einzelnen gebührende Abhülfe durch Verbesserungen , deren Resultat fav das Ganz«
immer bcynahe unmerklich bleiben wird , nicht ausgeyawen werde.

Von dieser Ansicht geleitet , haben Wir Uns gnädigst bewogen gefunden , anliegen¬
de Verordnung zu genehmigen und deren Vollziehung Unserm Finanz -Ministerio aufzu-
tragen.

Gegeben Carlsruhe den 11 . July 1817.
E a r k.

V6t . von Dawans»
Auf Befehl Sr . Königlichen

Hohe ir.

Beh rn au er.

Bekanntmachungen.
(Den Engangszvll von Bücher betreffend . )

Seine Königliche Hoheit der Großherzog  haben unterm 29 . May,
». I . 446 . gnädigst zu beschließen geruht , wie folgtr

Der Einga ^gszoll von Büchern , sie mögen mittelst Frachtsuhren oder auf dem
Postwagen verführt werden , soll dem Ausgangszoll gleich,  und daher von 32 kr-
per Zentner auf — : - acht Kreuzer per Zentner herabgesetzt seyn.

Dieses wird zur öffentlichen Kmntniss gebracht , und die Behörden haben sich
darnach zu achten » Carlsruhe , den 9ten Sept . 1817.

Finanz - Ministerium,
von Dawans.

Vstt . von Dusch.
(Utbereinkunst mit dem Großherzogthum Hessen wegen wechselseitiger Uebernahme der Vaganten

und anderer Ausgewiesenen . )

Nach dem von dem Großherzoglrch Hessischen Geheimen StaatsMinisterio der aus¬
wärtigen Angelegenheiten eingelangten Schreiben vom 29ten v . M . sind des Gros-
Herzogs von Hessen Königliche Hoheit  der zwischen Baden , Baiern und
Würtemberg  am 7tcn März vorigen Jahrs , wegen wechselseitiger Uebernahme
der Vaganten und anderer Ausgewiesenen abgeschlossenen Ueberemkunft -, auch hin¬
sichtlich des Großherzogthums Hessen  beygctretcn.

Dieses wird mit dem Anhang bekannt gemacht, daß die Wirksamkeit dieses
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Beytrittrs mit dem I5ten dieses Monats beginne , und 'der Vertrag gegen das
Großherzogthum Hessen von diesem Dato an zum Vollzug geeignet erklärt werde:
ferner , daß die Stadt Heppenhein  als UebergabsOrt für die Transporte aus
dem Badischen , und die Stadt Weinheim  für die aus dem Hessischen , bestimmt
worden seye. Carlsruhe , den lOten October 1817.

Ministerium des Innern.
Frhr . von Sensburg.

Vät . Gußmann.
(Me Erhöhung der Poststation zwischen Hansach und Stöcken betreffend.)

Nach dem Resultat der Messung der Postdistanz zwischen Hausach und
Stöcken  wird dieselbe von der bisherigen ^ tel Post anmit auf eine ganze Post
erhöhet . Carlsruhe , den 30 . September 1817.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Frhr . von Berstett.

Vät . Eichrodt.
(Den Curs falscher SechökreuzerStücke betreffend.)

Es ist die Anzeige eingegangen , daß falsche L KreuzerStücke mit dem Großher-
zvglich Badischen Gepräge vom Jahr I 816  kurstren , und mehrere solcher 6 kr.
Stücke sind bcy einem in Mannheim in Verhaft gekommenen vorgefunden worden.

Das Publikum wird daher vor der Annahme dieser falschen , nur aus rothem
und gelbem Kupfer bestehenden , und vor dem Prägstab übersilberten Münze ge¬warnt.

Dieselbe ist auf der Vorderfeite durch die mangelhaften Buchstaben der Um¬
schrift und durch die Jahrzahl , und auf der Rückseite durch die mangelhaften Lorr
beerzweige , und durch die — den Werth anzeigende Zahl 6 . , wo der obenschüesende
Punkt in dem falschen abgesondert ist, kennbar . Carlsruhe , den 26ten Sept . 1817.

Finanz Ministerium,
v . Dawans.

V 6r . Behrnauer.
D i e n st - N a ch r r ch t e n.

Seine Königliche Hoheit der Großhsrzog haben gnädigst geruhet,  Ihren
StaatsMinister Freyherrn von Hacke  jum ' außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mün¬
ster am K . K. Oesterreichischen Hofe zu ernennen.

Hö ch st d i e sei b e n haben die erledigte ev. lutherische Pfarrey Grünwettersbach  mit dem
FilialHo he nwetter sbach (ev . Dekanats Durlach , Psinz - und Enzkreises) dem Pfarrer in Kn-



10ü

chen , Karl M y li us , gnädigst verliehen . Dis Bewerber um die hierdurch lerledisste Pfarrey

Kirchen, (evang . Decanats Lörrach,, . Dreissmkr -eises ) mit einem CompetenzAnschlag von 485 fl.

und Mittlern Ertrag von 700 fl., habe » Sch binnen b Wochen durch ähre Specialate Oder Deca .-

nate bey der obersten Evangelischen Kirchenbehörde vorschristmaßig zu melden.

Seine Königliche Hoheit  haben dem Professor Christian Heinrich Hänle  zu Lahr

die nachgesuchte Entlassung aus Grsßherzogüchen Diensten , zum Behuf seines UebertrittS an Herzog¬

lich Nassauische Dienste , gnädigst ertheilt.

Die Bewerber um die hiedurch erledigte erste Lehrerstelle,an dem Pädagogium zu Lahr ( Kinzig-

Kreises ) mir einer regulirten Besoldung von 900 fl. haben sich binnen 4 Wochen durch ihre Specia«

l ate oder Dekanate doy der obersten Ev . Kirchenbehörde vorschriftsmäßig zu -melden.

Die katholische Pfarrey Zieqelhauss .en (Stadtamts Heidelberg ) «st dem .'dortigen Pfarrver'

Weser Gallsus  gnädigst verliehen worden.

S e. Königliche Ho holt  haben den evang . lutherischen PfarrCandidaten Friedrich W öl¬

fe ! von Langensteinbach zum Hof>  und Stad .rVicarius zu Carlsruhe zu ernennen gnädigst geruhet.

Höch std ieselbe  n haben weiter gnädigst geruhet , den Dr . der Philologie Mayer Marx  da¬

hier z» m Lehrer am hiesigen Lyzeum zu ernennen.

S -e i ne Kö nigliche Hoheit  haben ferner gnädigst geruht , an die Stelle des durch Krankheit

dienstuntauglich gewordenen , ,mit Belastung seiner,bisherigen Besoldung in Pensionsstand versetzten?

Physikus Dooror Eckardl  in Philipz ' sburg , den praktischen Artz Vr . Longatti  von Bruchsal

zum Physikus daselbst zu ernennen , und

das erledigte StaabsEhirurgat Neustadt dem Wundund  Hebarzt Benedict Engels¬

mann  von Villingen zu übertragen.

Man findet sich bewogen , die Erledigung der mit dem landesherrlichen Dekanate und Präsenz-

Rektorate verbundenen Stadtpfarrey Villingen  im Donaukreise , mit einem beyläusigen Geld-

und NaturalicnErtrag von lOOO Gulden , noch einmal öffentlich bekannt zu machen.

Die Kompetenten um diese, den Konkursgesetzen unterworfene Pfarrstelle , landesherrlichen Pa¬

tronats , haben sich nach der Verordnung im Regierungsblatt von 181 .0 dlro . 33 Insbesondere Art . 4.

Hinnen 0 Wochen zu Elden.

Unterm LZcen September ! 8l7 sind nachstehende Rechtskandidaten unter die Zahl der Groß-

herzogl . Rechts Praktikanten .ausgenommen worden:

uV. bey dem Hofgericht in MeerSburg:  Wilhelm Obermaier  aus der Reichenau.

V . b s y d e m H o fg e rl ch t in Freiburg: .Ferdinand Ruef  von Freiburg , Philipp

Beutter  von da, Friedrich Fischer  von Mannheim , Joseph von Wittenbach  von

Freibnrg.

O bey dem Hofgericht än Rastadr;  Jakob .Kirnberger  von Forchheim und

Lar ! S ruber  von OffenLurg.
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Großherzoglich - Badisches
Staats - und Regierungs- Blatt.

CarlSruhe , den I 8. November 1817.

Bekanntmachungen.
(Ueberficht des Zustandes der BrandvrrsicherungSAnstalt im Großhrrzogthum Baden von George

i8rZ bis dabin igiö . )

Bey der allgemeinen Lasse.
Einnahme.

Remanet
Beyträze , nach Abrechnung der Einzugsgebühren —
Ueberschußgeldcr — — —
Aufgenommene Capitalien — —
Eifatzposten — —- —-
Bom Ausstand

fl. kr.
r ? 2y »4

H454Z 57^
54 2o?

6ooo —
lycry 20

20Z 19«

Summe I04,bz8 st. Zbi kr.
Abzug von CapitalZinnßen und Besoldungen zur ausserordentlichen Kriegssteuer rb 8 57

Ausgabe.
Bevor - — —
Bezahlte Brandentschädigungen 83,365 fl. 52 kr.

und zwar im

Im Amt Ueberlingen
— Konstanz
— Meersburg
— Mößkirch
— Stockach
— Engen
— Radolphzrll

Im Amt Hüfingen
— Bonnvorf
— Neustadt
— Tryberg
— Hornberg
— Billingen

S «ekr , ir

i zo fl.
900

izoo
IÜZ2
I4 «0

225
t>2Z

6 r;o fl. kr.
Donaukrei ' S

3250  fl. 50  kr.
5°c> —

ZQVO —
9578 - 5
1552 —
zoo —

21
57979 fl. 15 kr,.
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Im Amt Daldshut —.
— St . Blasien —
— Säckingcn —
— Schönau —
— SMvpsdcim —
— Staufen —
— I . Landamt Freyburg
— II . Landamt Frevburg
— St . Peter —
— Breysach —
— Kenzingcn —
— Waldkirch —
— Clzach —

Im Amt Lahr —
— Wolfach —
— Eengenbach - -
— Kork —
— Bischofsheim —

Im Amt Achern —
— Stadt und Landamt Nastadt
— Amt Gernsbach

Ausgabe.  Transport 24,229  fl . 15 kr.
Dreisamkreis

— — 220 fl. — kr.
— — 2182 54

— — 12<io —

— — 127 -
— — 1ZOO —

'— — 400 —
— — I7yr8 40

— 2bno —
IOZ2

Kinz i gkre i s
— 920 fl. — kr.
— 400 —

28 ro —
— 150 —
— 430 —

Murgkreis

32/408  fl. 34 kr.

4690 fl. — —

Zm StadtAmt Karlsruhe
— Land?lmt Karlsruhe
— Amt Durlach —
— — Stein —
— II . LandAmt Pforzheim
— Amt Vvpingcn
— — Bretten —
— Stadt u. l LandAmt Bruchsal
— II . LandAmt Bruchsal

und Enzkreis
— 4z18fl . ro kr.
— H85 io
— 434 —
— 67o —

II —
— 790 40
— 80 —
— 20 —

2825 fl. --

Im Amt Philippsburg
— — Lakcnburg
— — Wcinheim —
— StadtAmt Heidelberg
— LandAmr Heidelherg
— Amt Neckargemünd
— Stadt u. 1 LandAmt Mosbach

Im Amt LauberBischsfshciin
— LandAmr Wcrtheim
— Amr Buchen —

Necka r kreis
— 2>9 fl. — kr.
— 7050 —

- — 112
- - 2551 40
— ZOO —

- — 22 IZ
— Z60 —

- und Tauberkreis.
50 fl — kr.
50

852 —

8Ü48 fl. io kr.

9^ 4 fl -53  kr.

yZOfl. — kr.



Vorschuß auf Wiederersatz
Verbaut ( im Diensthaus -
Für Jnvcntarienstücke
Herrschaftliche und andere Beschwerden
Zinnße aus PassivKapitalien
Besoldungen —
Diäten und andere Gebühren
Buchdrucker - und Buchbinderkosten
Für Schreibmaterialien
— Lichter —
Porto und Geld - Transport - Kosten
Abgcganaen und nachgelassen .
Im Äusstand —
Knegssteuer —

Leberschußgelder
ErsatzPosten
Im Ausstand
Receß

DrandEntschad, 'gungcn
Zur Verwendung auf Feuer
PasstvCapitalicn —

8umma aller Ausgaben
(iornxknsaircho Idemanet iZiz6 st. 10̂ kr.

2^ crlve

Transport 8316z fl. 52 kr.

YI — Z2 —
19 —41 —
17 — 8z—

I2ZZ - 20 —
4 — 48  —
8 — 32 —

43 —35  —
- 8 — Zl —

28 - 34 —"
56 - 19̂ -

2419- 55^—
- 168 — 57 —

9 >522 - 45-: -

95  fl. 4, ^ kr.
6bz6 — M—
r 4 i 9 — 55 F—

izrgb — 12 —

Massive

Geräthschasten
ZY050 fl. Z3 kr.

882 — 20^ - -
45400 -

Worüber an ^ ctivnnr verbleibt

sondern es erscheint ein Desscit von

21288 — M

8533s fl. ZZL kr.
— Nichts

kr.64,044 fl. 14^
Welches durch Umlagen zu kecken wäre.

L. Bey der Separat BadenBadi sehen Tasse.
Einnahme . Ausgabe.Idernrmet —

Beiträge —

Idemanet -
ErsatzPosten

Buckbindcrkosten
DeeopirungSkosten

456 r fl. 44 kr.
— 2809 fl 412 kr.

8umma 7371 fl. 2Ẑ kr.
(üompknsanclo IdemaQSk

7Z6y fl. Z84  kr.
8talu8 acüvus.

I fl. 75 kr.
-22 —

8tatus parsivuS
BrandEntschädigungsn — — —
vemolillons - Entschädigungen von Gebäuden zu Kehl
ErsatzPosten — — —

8urniQL 1 st. 47 kr.

7369  fl- 384  kr.
75 - — »-

8urnma 7444 fl. Z84  kr.

28425 fl. -
20775 « . —
9839  fl - 374  kr.

49° 39  fl. 37ikt.
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Mithin zeigt sich effektive noch ein Vassivum vsn 41594  fl . 59  kr.
iwelches nach und nach durch Umlagen zu decken ist.

.L. B ey der Separat Baden Durlachischen Kasse.
Einnahme Ausgabe.

Demanst — — — 120  st . 10  kr . Buchbindcrkosten — — I fl. r 5 kr.
Capital - Zinnße — — 12 - 32 — Decopirungskosten — — - 24 —

Summa 132 — 40 — Kriegssteuer — — -—
summa 2 — kr.

Es ergiebt sich also an Hemanet
—130 fl. 23t kr.

Status activus.
Nemanst
Ersatzposten
.Capital

BrandEntschadkgungen

summa
darauf hasten

lzo fl. azt kr.
9858- z —
250 -—

102 Z 8 — 244  kr.

78yofl . -

Verbleiben mithin an Aktivum — 2348 — 24t kr.
Vorstehende Ucbersicht wird chiemit Mr allgemeinen Kenntniß gebracht . Earlsruhe am l 9t«n

September isU«
Ministerium de - Znnery.

Frhr . von Sensburg.
VLt . Becker.

(Allgemeine Ueberstcht de« Zustandes der Großhrrzoglich Badischen westlichen Dienerschaft - . General.
Wittwen »Lasse von Georgii 1614  bis dahin 1815 .)

Einnahme . Ausgabe.
fl. kr.

Remanet . . . . . . , 22 ,l 8Z. 41^
Capikalzinst . . . . « . 43,475. sz
Beyträge von Societatsgliedern 31,753. 18t
DüenstS - Receptions - und Melio-

rations - Taren . . O * 4361. 10
Provisorische Beyträge . , . 70. S2t
Von Gratialquartalie » . . . 17,0b3. 27
Von Sterbquartalien aus eigenem

Vermögen . . . 1121. 50
Abgelöste Capitalien . . 36,886. 49t
Von verwiesenen Schulden . . 1561. 57
Vom Ausstand . . . . 34,776. 51z
Restituenda. 356. 32t
AuS versteigerten Gütern » * 83. 55

Summa 193,695. 30H

Wittwen . u . Waisen «Gehalte
fl.

58,164.
kr.
59

Verwiesene Fallimrntsgelder 3767. 25j
Angelegte Capitalien . . . 44980. —

Zinse von Passiv . Capitalien 60. —
Restituenda. 226. 19L
Verbauen . . . . . . 29. 23
Für Jnventarienstücke . . 6. L
Für öffentliche Blätter . . 9. 6
Buchdrucker - u . Buchbinderkosten 29. S5
Geldlransportkosten . . . 7. 55
Für Schreibmaterialien . . 42. S8t
Für Lichter . 6. 36
Einzugsgebühren . . . . 213. 4t
Besoldungen . L786. 55z
Diäten - u. Gebühren . . 43. 4
Vorschuß auf WiederErsatz 61. —

Beschwerden . . . . » 9. 53
Abgang und Nachlaß . . 4128. 19
2m Ausstand . . . . 41,384. 20Z

Summa 155,996. 21L

(HowpSLrrnäo remrrurd 87,70 - fl. - Z kr.



Status I 'unäi:
^ .clive

Capitalien : r I ^ . . . . » 805,030 fl. 38L kr-
GratialguartalienRückstände 7. . 30 —
Sterbguartalien ex xroprils stehen aus 461 . , 41 —
Verwiesene Schulden . . 2766. . 34 —
Restituenda . . . . . . . . . 1275. - — —
Güterkaufschillinge . . . 166. . 4l> —
Ausstände. . . . . 41,334 . - 20z —
Remanet. 37,709 . . 9Z —
Liegenschaft(Ancheil am Diensthaus) . 3,267 - 45 —

Summa 882,068 . fl. 47 ^ kr.
Dave» gehen

Passiva , so zur Zeit noch unablssöar sind , , . 2000 . fl. — —
Worüber verbleiben . . . . . . 890,068 fl. 47s^ kr.

Auf Georgii 1314. betrug das ganze Vermögen . . 855,543 fl. 10^ —
Mithin hat sich der Fond in einem Jahr vermehrt um 34,525 fl. 37^ kr. "

Vorstehende Uebersicht wird hiemit zur allgemeinen Kenntmß gebracht . CarlsruhH.
Lm 30. September LS 17.

Ministerium des Innern ./
Frhr . von Sens bürg.

Väe. Becker.
(Die SchutzpockenImpfung betreffend.) ^

Uebersicht der im Jahr 1815 . in den Großherzoglichen Landen vorgenommenm
Schutzpocken - Impfungen.

Es tvurden nemlich geimpft :
1) im Seekrrise . . . » 843 männlich 448 weiblich.
2) — Donaukreise . . . 2,157 — — 2,153 — —

3) — Dreisamkreise . . . 5-141 — — 5,130 — —

4) — Kinzigkreise . . . 1,890 — — 1,914 — —

5) — Murgkreise . . . 1,597 — — 1,601 — —

6) — Pfinz - und Enzkreiss 1,668 — — 1,638 — — .

7) — Neckar . . . .
und

2,335 2,308 — —

L) — Main u. Tauberkreise 1,715 — — 1,668 — —

17,366. männlichu. 17,260 . weiblich.

somit zusammen— : ° 34,626.
Es erhielten von dieser Zahl , 52,065 die ächten Schußpocken , und 1060 die

unächten , und bey 1501 . faßte die Impfung gar nicht ; es war somit ungefähr däs
33ste Kind nicht acht vaccinirt , und bcy dem 2Zsten hat die Impfung gar nicht gefaßt.

Von den nicht natürlich geblättert habenden , oder aber die Vaccine zweifelhaft
gehabten Individuen , wurden von den natürlichen Pocken im Verlaufe dieses Jahres
3,051 befallen ; wovon 148  im Ganzen , ( folglich das 20 ste) gestorben»

32
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Die MenschenLlattmoPest hat sich daher im Jahr 1815 weniger in seinen tödft '

kichen Folgen , als in dem vorigen « bewiesen , und es würden ohne die wohlthätige

Vaccinmion bey der Zahl von 31,333 noch 6,413 Individuen gestorben seyn , wenn

man annimmt , - aß die Blatternfeuche immer wenigstens das 5te Kind vormals weg»

raffte , welche Anzahl dem Staate durch diese heilsame Vorkehrung erhalten worden ist.
MinisterialrKanzley.

D i e rr st - N a ch r j ch t e w.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben den wirklichen StaatsRath vom

Dawans,  nach seinem vielfach geäusserten Wunsch , — der ihm provisorisch übertragen gewesenen

Leitung des FinanzMinisteriums , unter Bezeugung Ihrer besonder » Zufriedenheit und Ihres Dan¬

kes wegen seiner redlichen und angestrengten . Geschäftsführung , in - Gnaden zu entheben geruhet.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , den bisherigen Professor extraordi»

«arius Gmelin  auf der Universität Heidelberg zum Professor Ordinarius der Arzneykunde ; und

den bisherigen RegimentsArzt vr . Maximilian Joseph Chelius  von Mannheim zum au»

ßererdentlichen Professor der Chirurgie auf gedachter Universität zn ernennen.

Dem Doctor der Arzneykunde und der Chirurgie Jselin  von Müllheim , ist unterm Ilten

November d. I . die ärztliche , heb - und wundärztliche Licenz mit dem Prädicat , gut befähigt , er-

theilt worden.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , die- durch die Beförderung des Pfar¬

rers Werner  zur Pfarrey Feudenheim , erledigte katholische Pfarrey Spechbuch  dem Pfarrer

Knorr  zu Dilsberg zu verleihen . Diedadurch vacant gewordene Pfarrey Dil s berg (Amts Neckar¬

gemünd ) mit welcher die Bination zu Muckenloch verbunden ist , hat , mit Ausschluß der nicht mehr

flüssigen sogenannten Garnisons - Besoldung , ein Einkommen von etwa 900 fl. an Geld , Früchten,

Zehendten und Beynutzungen . Die Kompetenten um dieselbe haben sich vorschriftmäßig binnen b-

Wochen bey dem Neckarkreis -Direktorium zu melden.

Zur katholischen Pfarrey Siegelsbach, (Amts Neckarbischefsheim ) hat der bisherige Kaplan

zu Limbach , Philipp Nerius Honig,  die Gräflich Wiesersche Präsentation , und diese die Staats¬

genehmigung erhalten.

Durch den Tod des Prälaten , Dekans und Stadtpfarrers Bernhard Maria - Schwörer  ist die

Stadtpfarcey Gengenbach  mit einem Einkommen von etwa 3000 fl. an Geld , Naturalien und

Güterstücken , in Erledigung gekommen . Bey dieser Pfarrey , mit welcher das landesherrliche Deka¬

nat verbunden ist, sind 4 Vikarien oder Kapläne , mit einem Jahrgehalt von 100 fl. für jeden , zu

unterhalten . Die Kompetenten haben sich vorschriftmäßig bey dem KinzigkreisDirectorium zu melden.

Durch das Ableben des Pfarrers von Wagner  ist die Pfarrey Grafenhausen (Amts

Ettenheim ), mit einem Ertrag von 1400 fl. , worauf aber die Haltung eines Kaplans ruhet , in

Erledigung gekommen . Die Kompetenten haben sich nach bestehender Vorschrift längstens in vier
Wochen zu melden.

!
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Großherzoglich - Badisches
m

'.ts - und Negierungs- Blatt.
Carlsruhe , den 25 . November 1817.

Wir Larl von Gottes Gnaden,
Großherzpg zu Baden , Herzog zu Zährrngen,

Landgraf zu Nellmburg , Graf zu Hanau rc.
haben Uns gnädigst bewogen gefunden , den in verschieden n Theilen Unserer Lande
bereits bestehenden SpielkartemStempel vom ersten Jänner künftigen Jahres an mit

Zwölf Kreuzer  für jedes Spiel Tarock ; und
Sechs Kreuzer  für jedes Spiel anderer Karte » in Unserem Großherzogthum

festzufehen , und den B trag zu müden Zwecken zu verwenden.
Unser FinanzMinisterium ist mit dem Vollzug dieser Verordnung beauftragt.

Carlsruhe , dm 6ten Oktober 16 !? .

Carl.
V o lz.

Auf Befehl
Sr . Königlichen Hoheit.

Vüt . B 'ehrnauer.
(Nähere Bestimmung , den Vollzug des eben erwähnten höchsten Edikts betreffend .)

Unter Bezug auf das höchste Edict vom 6ten Oct . L817 . die allgemeine Ein¬
führung de? SpielkartenStempels betreffend , wird hiermit zu dessen Vollzug folgendes
angcordnet:

§. 1.
Die Stempelung der Spielkarten soll in jedem Kreisbezirk von dem Ober-

Polizey - und ZollJnfpector , oder bey dessen Verhinderung von einem durch ihn da¬
zu zu beauftragenden BezirksJnfpector , an einem bestimmten Tage in jedem Monat
in der Wohnung der AmtskassenVerrechnung des KreisSißes , oder der dem Wohn¬
ort des OberJnfpectors zunächst gelegenen AmtskassenVerrechnung vorgenommen
werden . Der Stempel wird Herz -Aß jeden Spiels aufgedruckt.

5Z
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§. 2 .
Die SpielkartenFabrikanten , soweit solche ihre Fabrikate en cketail im Lande

absehcu , und sämtliche Handelsleute und Krämer , deren ganzer jeweiliger Spielkar-
tenVoerath , als für das Jnnland bestiinmt anzusehen ist , sind schuldig bey Strafe
der vierfachen Erlegung des Stempelbetrags nebenl einer Geldbuse von zehen Reichs-
thalern , welche rücksichtlich der Fabrikanten nach Umständen bis auf Einhundert Reichs,-
thaler zu erhöhen ist , ihre SpielkartenVorräthe , gleichviel , ob solche im Jnnland
oder im Ausland fabrizirt , und leßtern Falls einen ausländischen Stempel bereits
erhalten haben , oder nicht , am 2cen Januar 18 t8 , so ww die Vorräthe , wel¬
che sie sich künftig anschaffen , an dem von der OberJnspecrion und der Amts-
kassenVerrechnung bestimmten Tag in jeden! Monat diesen beyden Stellen in eigenen
Kosten zur Stempelung vorzulegen oder einzusenden . Auch müssen bey der ersten
Stempelung diejenigen Spielkarten vorgelegt werden , welche den alten Stempel be¬
reits erhalten haben , und denen der,  neue Stempel , jedoch ohne Taxansatz , beyzu-
drucken ist.

§ 3.
Wenn in Wirthshausern , wo mit polizeylicher Erlanbniß das Kartenspiel ge¬

trieben werden darf , mit ungestempelten Karten gespielt wird , so ist der Wirth in
jedem Uebertretungsfall um zehen Reichsthaler zu strafen.

§. 4.
Das gesammte AufsichtsPersonale soll mit Abdrücken von dem Stempel verse¬

hen , und zu öftern Visitationen bey den SpielkartenVcrkäufern , auch zur genauen
Aufsicht in den Gasthöfen und Wirthshäusern angewiesen werden.

Dasselbe hat in Anzcigssällen ^ tel der Strafe als Anzeigsgebühr zn fordern.
§ . 5.

Ueber die weitere Behandlung und Kontroll wird den Kreisdircctoricn besondere
Weisung zukommen.

§. 6.
Alle bisherige den SpielkartenStemprl betreffende Verordnungen , so weit sol¬

che gegenwärtiger Verfügung entaegenlaufcn , sind aufgehoben . Carlsruhe , den Ilten
November 1817.

Großherzoglrch Badisches Finanz - Ministerium.
V o lz.

V6r Hugo.
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(Verbot , das Begeben der Jagden in Pacht an Landleute und Handwerker betreffend .)
Man hat von verschiedenen Seiten vernommen , daß in einigen Landesbezirkcn

den Landlcuten erlaubt wird , Jagden pachten zu dürfen , und daß bisweilen der größere
Theil in dieser und jener Gemeinde an der Jagdpachtung in einem Bezirk Theil nehme.

Da dieses den bürgerlichen und gewerbschaftUchen Verhältnissen sowohl , als den
Jagden selbst , äusserst nachtheilig ist ; da ferner die Verpachtung der Jagden an
Bauern einzeln oder in Gesellschaften noch andere Jnconvenienzcn herbeyführet , und
die Erfahrung schon gelehrt har , daß Jagdliebhaberey gemeine Leute oft zur Wilddie-
berey und zu noch größeren Verbrechen geführt hat , oder doch durch Sorglosigkeit
und Ungeschiklichkeit schon manches Unheil entstanden ist ; so wird mit höchster Geneh¬
migung Seiner Königlichen Hoheit als ein für das ganze Grcßherzogthum geltendes
Gesetz verordnet:

Es wird allen Landleuten und Handwerkern die pachtweise Ucbernahme von Jag¬
den, sowohl in unmittelbaren als Afterbcstaud auf das geschärfteste untersagt , und
sämtlichen Kreisdirectorien aufgetragen , hierauf genau und streng zu wachen , daß
dergleichen verderbliche Pachtungen nirgend mehr statt haben . Carlsruhe , den l ^ ten
November 18 l7.

Ministerium des Innern.
Frhr . von Sens bürg.

Väe . Gußmann.
(Den Verkauf der ZahnArzneyen betreffend .)

Da man in Erfahrung gebracht hat , daß bisher Parfümerie - und andere Händ¬
ler auch Privatpersonen Zahnpulver , ZahnLatwrrgen und ZahnTinkturen verkauft
haben , derkey ZahnMittel aber öfters für die Zädne,  ja sogar für die Gesund¬
heit des Menschen überhaupt nachtheilige BcstandthcÜe enthalten , so wird hiermit
der Verkauf von ZalmPulver , ZahnLatwergen und ZahnTinkturen lediglich nur auf
die privilegirten Apotheken beschränkt , allen Handelsleuten , Händlern und Privat¬
personen aber der Verkauf und die Verbreitung von derley ZahnArzneyen bcy zehn
Reichsthalcr Strafe anmir gänzlich untersag *. Carlsruhe , den 7. Nov . 1817.

Ministerium des Innern.
Frhr . von Sensburg.

Vär . Seih.
Bekanntmachung.

(Die Regulierung der Taxe für die Volljährigkeits -Erklärung der höheren SkandeS.
. Personen betreffend . )

Seine Königliche Hoheit  haben unterm 39 . Aug . d. I . genehmigt , daß
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für die Volljährigkeits -Erklärung vor zurückgelegtem gesetzlichen Alrer die Dispensa-
tions -Taxe

L) für einen fürstlichen Standesherrn , der im Genüsse der Srandesherrschaft
steht, auf . .. . . . . . . . . 2000 fl. —

I>) für einen Fürsten , der -nicht Skandesherr ist, auf . . 1000 fl. —
c ) für einen gräflichen Standesherrn, -auf . . . . 500 fl. —
^1) für einen Greifen , der nicht Standesherc ist, einen Freyherrn

oder Ritter , auf . . 100 fl. —
e ) für einen Adelichen, auf . . . . . . . 50 fl. —>

festgesetzt werde, welches zur Nachachtung hiemit verkündet wird. Carlsruhe den 14.
.November 1.817.

Justiz - Ministerium.
Frhr . v on H ö ve l.

Vär . Bajer.
D i e n st - N a ch r i ch t e n.

Seine Königliche Hoheit haben gnädigst geruht , das Lrledigte Landchirurgat Buchen

dem bisherigen Staabschu 'urgen Stark  zu Ecrlmgen zu iiberrragen.

Durch den Tod des Pfarrer Werner  ist die katholische Pfarrey Feudenheim (Amts La^

denburg ) mit einem Ertrage von etwa 2000 fl. in Geld , Fruchten , Zehenten , Heiz und Benutzun¬

gen in Erledigung gekommen . Dieses wird mit dem Bemerken bekannt gemacht , daß a ) der künf¬

tige Pfarrer , wegen der Filiale Käferihal und Wallfladt 2 Kapläne oder Vwarien , deren Gehalt

auf jährlich 100 fl . für jeden derselben erhöhet ist , zu unterhalten und 8 ) zur Unterstützung ge.

ring besoldeter Pfarrer eine jährliche Abgabe von 200 fl. zu leisten hat , c ) tue Kaplaney Wallfladt

jedoch wegen der nöthigen Ergänzung des SOftsfonds zur Zeit suspendier ist. Die Kompetenten

haben sich binnen b Wochen vorschriftmaßig bey dem Neckarkreisdirectonum zu melden.

Am 20 . May d. I . ist der bisherige Pfarrer zu Crenzach Jacob Friedrich Ringer  gestorben.

Die Kompetenten zu dieser evangelisch lutherischen Pfarrey ( im Dreysamkreise Dekanats Lörrach)

mit einem KompetenzAnschlag von 021 fl. und mittlernErtrag von 850 fl . haben sich binnen 6

Monate » durch ihre Dekanate und Spezialate bey der Evangelischen obersten Kirchenbehörde zu
melden.

.Am 30ten Sept . d. I . starb der Pfarrer Christ . Fried . Stöffler  zu Eggenstein ( im Pfinz-

und Enzkreis , Dekanats Carlsruhe ) . Die Koncurrenten um diese evangelisch lutherische Pfarrey mit

einem KompetenzAnschlag von 375 fl. und ohngefähren Ertrag von 480 fl. haben sich durch ihre

Dekanate oder Specialate binnen drey Monaren bey vorgedachter Kirchenbehörde zu melden.

Durch die Pensionirung des Pfarrers Hofer  ist die katholische Pfarrey zu Dittwar (Amts

Bischoffshcim an der Tauber ) zum landesherrlichen Patronat gehörig , mit dem Einkommen einer

Anfangspfarrey , in Erledigung gekommen . Die Kompetenten haben sich vorschriftmaßig bey dem

Main - und Tauberkreisdirecterium binnen ü Wochen zu melden.
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Großhcrzoglich - Badisches

Staats - und Rcgierungs- Blatt.
Carlsruhe,den () . December 1817.

Wir Larl von Gottes Gnaden,
Großherzog zu Baden , Herzog zu Zähringen,

Landgraf zu Nellcnburg , Graf zu Hanau rc.
haben Uns umerthänigst vortragen lassen , daß die bey Steuernachlaßgesuchen wegen
Hagelschlag und andern außerordentlichen Unglücksfallen vorgeschriebenen Untersuchun¬
gen mit einem Kostenaufwande verknüpft sind , der nicht fetten in dem auffallendsten
Mißverhältniß zu dem beabsichtigten Zwecke steht ; und

in Erwägung , daß es dem Wohl Unserer getreuen Unterthanen Zusagen dürfte,
in der Bestimmung und Verkheilung der Nachläßsumme mit weniger Genauigkeit,
als bisher zu Werke zu gehen , und den hierdurch erspart werdenden Kostenbetrag
den Bedürftigen zuzuwenden;

beschlossen , wie folgt:
Art . 1.

Wenn die Erndte durch Hagelschlag , Wolkenbruch oder außerordentliche Ueber-
schlvemmung so sehr beschädigt wird , daß der Verlust in den betreffenden Fluren im
Durchschnitt wenigstens auf den dritten Theil geschäht werden kann , und im Gan¬
zen über 3000  fl . beträgt , so wird auf Anstehen der Gemeinde ein verhält « >ßmä-
ßiger Steuernachlaß bewilligt werden.

Art . 2.

Der Schaden soll nicht , wie bisher , stückweise , sondern nur summarisch abge¬
schäht nnd angegeben werden:

L ) wie viel Morgen von jeder Gewächsart zu z-tel und darüber , aber unter -f-tel,
und wie viel zu ^ tel und darüber beschädigt worden sind,

d ) wie sich die Morgenzahl der Güter jeder dieser Abtheilungen in die verschiede¬
nen Classen vertheilt.

34



Art . 3.

Die Nachkaßsumme wird von Unserm Finanzministerio bestimmt , auf Antrag

des betreffenden Kreisdirccwrii . Die Steuer von den über 4 und unter ^ beschädig¬

ten Distrikte wird zu drey Achtel , von den zu ^ und darüber beschädigten Fluren

aber zu drey Quart nachgelassen.
Art . 4 .

Die Nachlaßsumme nach Abzug der unvermeidlichen Kosten , muß als Unter-

stüßung an diejenigen beschädigten Steuerpflichtigen verrheilt werden , welche darum

bitten , und im Verhältniß ihres wahrscheinlichen Schadens . Wenn mehr als 4  kr.

auf den Gulden Schaden fällt , so sollen nur 4 kr. per Gulden vertheilt , das Ueber-

schießende aber dem Qrtsallmosen zugewiesen werden.

Unser Finanzministerium hat die zum Vollzug Unseres Willens erforderlichen

nähern Vorschriften zu erlassen und über deren Befolgung zu wachem

Gegeben Carlsruhe , den 1. Iuly 1317.

Carl.
von Davans.

Auf höchsten Befehl

Sr . Königl . Hoheit.
B e h r n a u er.

(Verbot gegen das Schießen in - und ausserhalb den Städten und Dorfschulen betreffend . )

Auf eine dahier eingekommene Anzeige findet man sich veranlaßt , die unterm

27 « May 1305 in Scriptis ergangene Verordnung folgendermaßen zu wiederholen

und zur öffentlichen Kenntniß zu bringen:

Das schon längst bestehende Verbot des Schießens in - und ausserhalb den

Städten und Ortschaften , ausser aus den geordneten Schießplätzen zu den dazu be¬

stimmten Zeiten , besonders das Schießen bey Hochzeiten und Kindtauftn und in der

Neujahrsnacht , wird , da man bemerkt hat , daß diese Verordnungen vielfältig nicht

beobachtet worden , zur genauen Nachachtung bey unnachstchrlicher Ahndung anmit

also erneuert , daß die bisher auf 10 Reichsthaler bestimmt gewesene Strafe der

Uebertretung dieses Verbots deswegen , damit solche um so gewisser zur Ausführung

gebracht und die Anzeige aus Schonung um so weniger unterlassen werde , auf 5 fl.,

welche bey Unvermöglichen in 5 tägige Emthürmung von den Beamtungen verwanr

delt werden darf , herabgesetzt . Sammtliche Stellen , welchen die Handhabung guter

Polizey übertragen ist , haben hiernach ihre zur Polizey angestellten untern Bediente
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zu instruiren , curf die Uebertreter genau zu wachen , und davon die Anzeige nach
aufhabcnden Pflichten zu machen , sodann wegen obiger unnachsichtlicher Strafe das
weitere zu verfügen , und in glochbaldrge Exemtion bringen zu lassen , wie dann auch
keiner Beamtung von dieser Verordnung in einzelnen Fällen zu d-spenstren verstat-
tcr ist. Carlsruhe , den 25ten November 1817.

Ministerium des Innern.
Frhr . von Sensburg.

Vär.  Moßdorff.
(Die VerkaufsAccise von Liegenschaften betreffend.)

Zum § . 9§  der AccisOcdnunz wird in Gemäßheit höchster Resolution Sr.
Königlichen Hoheit vom 6. October näher bestimmt und verordnet wie folgt:

Die VerkaufsAccise ist , wie b.sher nicht nur von allen Liegenschaften , welche
zu einer Ecbfchaftsmasse gehören , und von der Erbfchaftsmasse oder von einzelnen
Erben an dritte  Personen veräussert werden , sondern auch in der Regel von allen
Veräußerungen zu entrichten , die in öffentlicher Versteigerung und nicht durch Prir
vatübcreinkunft um einen Erbschaftsanschlag , und vor vollzogener Theilung an Mit-
erben erfolgen , und zwar ganz unabhängig von der ErbschaftsAccise.

Nur in solchen Fällen , wo wegen der Concurrenz minderjähriger Erben die
öffentliche Versteigerung nach der Civilgeschgebung eintrcten muß , und wirklich vor
sich geht , sollen die Miterben , welche eine zur Erbschaftsmaffe gehörige Liegenschaft
um das höchste Gebot in der Steigerung erstehen , nicht aber dritte Personen , von
der VerkaufsAccise befreit seyn.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht , und die Behörden haben sich
darnach zu richten . Carlsruhe , den iS . November 1817.

Finanz - Ministerium.
V 0 lz.

Vär . v. Dusch.
B e k a n n t m a ch u n g.

(Den Kurs falscher Baierischer Kronenrhaler betreffend.)
Auf die eingekommene Anzeige, daß sich falsche Baiensche Kronenthaler im Um-

kaufe befinden , wird zm Warnung des Publikums bekannt gemacht , daß diese fal¬
sche Thaler die Iahrzahl 1816 führen , die Materie daran gelbes , vor dem Prägen
übersilbertes Kupfer sey , dessen Werth etwa zwey Kreuzer ausmachen könne , und
solche von den ächten Baierischen Kronenthalern sich darin unterscheiden , daß die
falschen Thaler größer als die ächten sind , und auf der Vorderseite das Brustbild
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der falschen weit seichter , als jenes der ächten sey , und diesem der deutliche Aus¬

druck des Auges , der Nase , des Mundes , und eine kunstgerechte Andeutung und Un¬

terscheidung des Kinnes von der Wange mangle , ferner , daß bey den falschen das

Haar schlecht gravirt , und das Ohr viel zu groß gestaltet seye, und endkcl ' , daß die

Randschrift sehr ungleich und abweichend von der an dem ächten Gepräge befindli¬

chen kräftigen Schrift sich zeige . Carlsruhe , den 2tten November 1817.

Finanz - Ministerium.
V o lz»

V6t.  Behrnauer.

Dienst - Nachrichten.
Seine Königliche Hoheit Haben gnädigst geruht , das bisherige Amt Jestetten mit dem

Amte Thiengen zu verbinden , und diesem vereinigten Amte den Amrmann M artin  von Thiengen

vorzusetzen , und demselben den bisherigen Amtsverwalter zu Jestetten Revisor Hall  als Amtsg .hül-

fen beyzugeben ; sodann dem Revisor S p enn er zu Thiengen das Revisoren in dem ganzen ver¬

einigten Amte zu übertragen.

Dem Vr . der Arzneykunde Wilhelm Sander  von Carlsruhe , äst nach der mit ihm ordnungs¬

mäßig vorgenommenen Prüfung , die illimilirre Lizenz zu vraeliziren , mit dem Prädikat , vorzüglich

gut befähigt , ertheit worden.

Se . Königlicye Hoheit  haben gnädigst geruht , dem Diakonus Volz  dahier die von

ihm unterlhänigst nachgesuchte Entlastung von seiner an dem Lyzeum in Earlsruhe bekleideten Lehr¬

stelle zu ertheilen , und solche dem .evangelisch lutherischen Pfarrcandidaten Wilhelm Stern  von

Mosbach zu übertragen.

S e. König !. Hoheit  haben ferner gnädigst geruht , dem bisherigen Diakon und ersten

Lehrer an der lateinischen Schule zu Duriach , Ernst Friedrich Kärcher,  den Character als Professor

zu ertheilen.

S e. Königliche Hoheit  haben :weiter -gnädigst geruht , die durch den Tod des Pfarrers

Maler  erledigte evang . lulh . Pfarrey Steinen,  dem bisherigen Diakonus zu Emmendingen

G . Heinr . Ziegler  unter den feinen Dienstverhältnissen angemessenen Bedingungen zu übertra¬

gen . Die Konkurrenten um das dadurch zur Erledigung kommende evang . luth . Diakonat Emmen,

dingen (im Dreisamkreise und Dekanat Emmendingen ) , welches einen Komperenzanschlag von 358 fl.

und Mittlern Ertrag von 500 fl . hat , und mit welchen zugleich die Hauptlehrerflelle der dortigen

Mittelschule verbunden ist , haben sich binnen ü Wochen auf dem geordneten Wege bey der ober¬

sten Evangelischen Kirchenbehörde zu melden.

Den I lten Oktober d. I . starb der emeritirte Dekan , Pfarrer I . E . Wilh . Hitzig zu Woll.

bach im Dreisamkreise und Dekanat Lörrach . Die Kompetenten um diese evang . lutherische Pfar¬

rey , mit einem Kompetenzanschlage von 720 fl. und ungefähren Eirrag von 950 bis 1000 fl. ha¬

ben sich binnen Lrey Monaten auf dem geordneten Wege vorerwähnter Kirchenbehörde zu melden.
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Großherzoglich - Badisches
Staats - und Regierungs - Blatt.

Carlsruhe , deniß . December 1817.

Verordnungen.
(Erläuterung zu Art . 5 . S . 7 . der Tax - Sportel - und Stempelordnung vom 17 . Juli 1807 .)

(§ eine Königliche Hoheit haben in Betreff der Frage:
/, ob bey Stellung der Heiligen - und milden StiftungsRechmmgen durch die
TheilungsCommissairs außer der Gebühr des Rechnungsstellers von 1 fl. 45 kr.
für den Tag , auch noch 1 fl. 15 kr. für das herrschaftliche Aerar verrechnet
werden dürfe ? "

höchste Entschließung dahin ertheilt , daß eine solche Aufrechnung in den erwähnten
Fallen künftig nicht mehr statt finden darf , daß daher bey Stellung der Heiligen-
und milden StiftungsRechmmgen durch das Revisorat lediglich die Diät oder Ge¬
bühr des Rechnungsstellers mit t fl . 45 tr . und fünf Kreuzer täglich  für
Schreibmaterialien , welch letztere von den betreffenden Kassen den: Aerar vergütet
werden müssen , von den TheilungsCommissarien und Revisorat zu beziehen erlaubt
ist. Dieses wird zur allgemeinen Wissenschaft und betreffenden Nachachtung andurch
bekannt gemacht.

Carlsruhe , den 2ten December 1817.
Justiz - Ministerium.

Frhr . v. Hövel.

Vül . Ba ; er.

(Den Getreidhandel betreffend.)

Seine Königliche Hoheit der Grvßherzog  haben in Betreff des Getreid-
Handels der Staatsdiener folgende -höchste Verordnung zu erlassen geruhet:

1.
Allen öffentlichen Dienern 'des Staates  wird -jeder Handel mit Ge¬

treide oder Lebensmitteln , und jede mittel - oder unmittelbare Theilnahme daran,
SS



verboten , mit Ausnahme der ihnen freybleibenden Vcrwerthung der Erzeugnisse ihrer

eigenen Güter und ihrer DominikalRenten , so wie ihrer FruchtBefoldungstherle.

2.

Dieses Verbot gilt auch für alle diejenigen Personen , welche zum Dienst bey

den öffentlichen GetreidKästen , Schaffneyen und Recepturen , oder FruchtMärk 'ken

angestellt sind , so wie für die Scribenten und Diener der Beamten , DomänenVer-

walrer rc . , jedoch mit der nemlichen Ausnahme , wie bey den Sraarsdienern.

3.

Jeder Staatsdiener , welcher diesem Verbot zuwider , sich mir dem Handel mir

Lebensmitteln befaßt , wird mit Dienstentlassung , und nach Befund der Umstände

noch überdies mit einer Geldstrafe belegt.
4-

Jede der unter Ziff . 2 . begriffenen — nicht in Staatsdiensten befindlichen Per-

so ne Iw wenn sie kiefcm Verbote zuwiderhandelr , wird sogleich von ihrer Stelle ent¬

lassen , und nach ihrer mehrcrn oder mindern Schuldhaftigkeit nur einer ven Drey-

ßig bis Einhundert Reichschaler  steigenden Geldstrafe , in dem Bet : ecimgs-

falle belegt werden.

Diese höchste Verordnung wird hiermit zum Vollzug und zur Nachachtung ver¬

kündet . Carlsruhe , den 2 . December 18L7.

Ministerium des Innern.

Frhr . von Sens bürg.

Veit. Wöllschläger.

(Dir Behandlung der zur Zeit des Ccuscviptionc -Allers zuw Militärdienst untauglich gewesenen,

späterhin aber tauglich gewordenen MMzpsiichrigeii betreffend .)

Da hinsichtlich der Behandlung der zur Zeit der Lonsiription zum Militärdienst

untauglich gewesenen , späterhin aber wieder rssglich gewordenen Cvrifcrilmten , nicht

überall die nemlichen Grundsatz ? bestanden haben ; so haben Seine Königliche

Hoheit der Großherzog  hierüber folgendes zu bestimmen gnädigst gerubt:

„daß diejenigen Individuen , welche das Loos zum Militärdienst getroffen hat,

,, - ie aber , weil sie vor der Zeit ihrer Einberufung erkrankten , dieser Einbe¬

rufung nicht folgen konnten , und deswegen durch andere ersitzt , - - nachher

„aber wieder diensttauglich hergesiellt wurden , zwar in der nächstfolgenden Con-

, , scriptum eintrcten , ihnen aber das Jahr , in welchem sie sich dem Militärdienst



„nicht unterziehen kennten , an ihrer Dienstzeit abgerechnet werden solle ; jedoch

„nur so lange , als die dermalen vorgeschriebenc Capitulationszeit bestehen wird . "

Diese Verordnung wird hierdurch zur Befolgung verkündet . Carlsruhe , den
2ten Oecember 1817.

Ministerium des Innern.

Frhr . von Sensburg.

Vät . Wollschläger.

(Die weltliche Feyee der Kirchlichen Feyertäge betreffend .)

Da man zu bemerken Gelegenheit gehabt hat,  daß die Verordnung vom

21sten November 1804 . Regierungsblatt Nro . I . vom Jahr 1805 . über das Ver-

bot gerichtlicher Handlungen und öffentlicher Versteigerungen an Sonn - und Festta¬

gen nicht in gehöriger Art beobachtet werde , so wird solche — insbesondere aber die

§ § . 2 . und 4 . hierdurch sämmtlichen Landesbehörden in Erinnerung gebracht . Carls¬

ruhe , den 2ten Oecember 1317.

Ministerium des Innern.

Frhr . von Sensburg.
V6r . Wollschläger.

(Den SalzTransit durch das Großherzogthum betreffend .)

In Vollziehung des höchsten Rescripts aus dem Großherzogl . StaatsMinister

rium vom 17ten Nov . d . I . Nro . 424 - , wornach Seine Königliche Hoheit

den Salzdebit im ganzen Großherzogthum an den Unternehmer Heinrich Vicr 0 rdt,

Sohn dahier auf Sechs Jahre vom iten Januar 1318 . an zu begeben gnädigst

geruht haben , welches andurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird , sieht man

sich auf ausdrücklichen höchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit  beauftragt,

in Betreff des transitirenden Salzes zu verordnen wie folgte

1) Kein transitirer .des Salz darf künftig , vom iten Jenner 1818 an gerechnet,

m dem Großherzogthum gelagert werden.

2 ) Die Durchfuhr des Salzes soll , wie es schon durch den § . 57 . der Zollord-

mmg bestimmt , bisher aber nicht durchgängig zum Vollzug gekommen ist, nicht

anders als in Sacken oder Fässern geschehen : diese sollen bey der Eintritts-

Station plombirt , die Zahl der Säcke oder Fässer in den TransttZollzeichen,

so wie der Weg , den das transitirende Salz durch das Großherzogthnm nimmt,

genau bemerkt werden . Das Zollamt bey der EintrirtsStation hat jedesmal
35 *
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sogleich Her Salzadmodiation in Carlsruhe Nachricht zu geben , wenn Salz als
Transitgut eingeführt worden , und welchen Weg - dasselbe genommen hat.

An der AustrittsStation ist die Unverketzcheit der Plombage und die Am
zahl der Säcke und Fässer genau zu untersuchen.

8) Wo noch gegenwärtig TransitsalzLager bestehen , da sind sie bis zum Iten Jen¬
ner 1818 . aufzuheben , und dafür zu sorgen , daß das Salz innerhalb dieses
Zeitraums ausgeführt werde.

4)  Alles Transitsalz, welches nach diesem Termin noch im Lande gelagert  oder
ohne Plombage angetrossen wird , so wie solches , das zwar plombirt aber auf
einem andern als dem bey der EintrittsStation angegebenen Wege transportirt
wird , soll zum Vortheil der Salzadmodiation konfiszirt werden.

5) Es versteht sich, daß alle übrigen in der Zollordnung vom 12ten Jenner 1812.
und den nachgefolgten Modifikationen wegen Bestrafung der SalzEinschwärzun-
gen ergangenen Bestimmungen nach wie vor bestehen.

Hiernach hat sich Jedermann zu achten , das AufsichtsPersonale aber auf den ge¬
nauen Vollzug zu wachen . Carlsruhe , den 27sten November 1817.

Aus befonderm höchsten Auftrag Seiner Königlichen Hoheit,
die zur Leitung der Administration des SalzRegals gnädigst nieder-
gesehte JmmediatCommission.

Baumgartner . Oehl . von Stöcklern . Haaß.

Bekanntmachung.
(Die Austheilung der PeeißMedaillen bey der Universität Heidelberg betreffend .)

Bey der diesjährigen Feyer der Preißvertheilung auf der Universität Heidelberg,
welche wie gewöhnlich auf den 22sten November , als den Geburtstag des verstorbe¬
nen Höchstseeligen Großherzogs  gehalten werden , erhielt im

Juristischen Fache  Ferdinand Walter  aus Cölln am Rhein , und im
Medizinischen Fache  Heinrich Marx  aus Carlsruhe

den Preiß , welches zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird . Carlsruhe , den 2tm De-
cember 1817.

Ministerium des Innern.
' § rhr. von Sens bürg.

Vckt. Wollschläger.
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Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst be

wogen gefunden , dem um das GesamtErziehungs - und Schulwesen verdienten Pe¬
stalozzi  zu Pverdon in der Schweiz ein Privilegium gegen den Nachdruck seiner
Schriften in den Großherzoglichen Landen — so wie gegen den Verkauf eines aus¬
wärtigen  Nachdrucks im Großhcrzogthum , Tax - Stempel - und Sxortelfrey zu
errheilen , welches hiermit zur öffentlichen Kemrtniß gebracht wird.

Carlsruhe , den 2ten December 1817.
Ministerium des Innern.

Frhr . von Sens bürg.

Väc. W oll sch läge r. ,

Justiz - Nachricht.
Konrad Haas  von Reichenbach 7 Amts Homberg , 47 Jahr alt , ein von je¬

her unmoralischer , dem Trunk ergebener , rachsüchtiger und gefürchteter Mensch , hat
im May dieses Jahrs , um des Verdachts über einer Kleinigkeit Willen , den Chri¬
stian Weisser  von Reichenbach vorsätzlich mit der Holzaxt , und zwar hinter ihn
tretend , also meuchelmörderisch todtgeschlagen . Nachdem dieser niedergestürzt war,
wiederholte er die Streiche , bis er des Todes gewiß war . Gleich darauf faßte er,
ohne neuen Anlaß , den Vorsatz , auch aus gleichem Grunde den Sohn Mathias
Weisser  zu morden , lockte ihn zu dem Ende in den Wald , und versetzte ihm rück¬
lings wirklich mit der Waldaxt den Schlag nach dem Kopf , der nur durch glückli¬chen Zufall am Ohr streifte.

Wahrend der Untersuchung dieser beyden Verbrechen entdeckte sich, daß der
durchaus geständige Haas  wenige Tage zuvor einen wandernden , nach Namen und
Herkunft unbekannten Menschen in seine Wohnung lockte , und ihn eben so meuchcl-
mörderisch von hinten mit der Axt todtschlug , und zwar in der Absicht , ihn seiner
Sackuhr und guten Kleidungsstücke zu berauben , wie er alsbald that , und darauf
den Leichnam in Smcke zerhieb, um ihn bequemer verscharren zu können.

Das Großherzozliche Oberhofgericht hatte bereits die Verurrheilung zur Todes¬
strafe und die Aufsteckung des Kopfs dieses Meuchel - und Raubmörders auf einen
Pfahl , am 8ten dieses Monats ausgesprochen , und es sollte das Urtheil so eben
zur höchsten Bestätigung Seiner Königlichen Hoheit  vorgelegt werden , als
die Nachricht emlirf , daß Haas  im Gefängniß an einem Schlagfluß gestorben ftp.
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Man hat es indessen sur paffend gehalten , durch gegenwärtige Bekanntmachung

den gerechten Abscheu des Richteramts gegen diese kaum erhörten Greuelthatcn , und

den Ernst der angewandten Strafgesetze zu erkennen zu geben.

Mannheim , den i ? ten November 1817.

Großherzogiiches OberH 0 fgericht.

Frhr . v, Drais.
V8r.  Mayer.

Mil itär - Dierrftnachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben gnädigst geruht , durch höchste Ordre

vom 2ten October dem ehmals in Fürstlich Primatischen Diensten gestandenen Major von Koller

den Character eines Majors von der Suite der Infanterie zu ertheilen ; sodann unterm Uten dessel¬

ben Monats den Commandanten von Rastadt , Generalmajor Brückner,  zum StadrCommandan-

ten der Residenz zu ernennen , an dessen Stelle den Obristlieutenant von Seutter,  bisherigen

Flügeladjutanten und Generalguartiermeister , zu setzen , und diesem zugleich das Ccmmandeurkreutz

des Zähringer Löwen Ordens zu verleihen ; desgleichen den Obristlieutenant und Flügeladjutanten v.

Holzing,  von der Garde du Corps , zum Dragonerregimenl von Freystedt  Nro . 1 ; den Obrist-

Lieutenaut Grafen v. Isenburg,  von genanntem Regiment , zum Dragoner - Regiment von Geu.

sau  Nro . 2 ; und von diesem Regiment den Major und Flügsladjutanten Prinzen von T h u r n

u . Taxis  zur Garde du Corps zu transferiren . Ferner geruhten H ö ch stdie selbe n,  den Premierlieu¬

tenant Ehresmann,  vom Infanterie - Regiment von N e u e n st e i n, Nro . st. , unterm tstten Oktober

zur Invaliden - Compagnie zu versetzen ; und unterm 15ten desselben MonatS , den Capitaine von

Zech , vom Generalstaab , zu HöchstIhrem  Flügeladjutanten der Znfantene , und den Staabs-

Rittmeister Hennenhefer zu Höchst - Jhrem  Jnspectic -ns - Zldjutanten zu ernennen ; dann dem

Feldwebel Büttner,  vom Infanterie - Regiment Großherzog  Nro . 3 ., unterm 22ken October

die goldene Medaille des Carl Friedrich  Militär - Verdienst - Ordens , zur Belohnung seiner

38jährigen ausgezeichneten Dienste zu ertheilsn.

Second - Lieutenant Müller,  vom leichten Infanterie - Bataillon , ist durch höchste Ordre vom

Lkten August der Militair - Dienste -entlassen worden . —

Dienst - Nachrichten.

Seine Königliche Hoheit  haben gnädigst geruht , auf unterthänigstes Ansuchen des Fried¬

rich Anton Marcus Freyherrn von Andlaw Homburg  dessen von Seiner Majestät dem Kaiser

von Oestreich erhaltene Erhebung in den Grafenstand anzuerkennen.
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Se . Königliche Hoheit haben die erledigte evangelisch lutherische Pfarrey Ladenburg

(SpecialatS Unterheidelberg -m Neckarkreise ) dem bisherigen Pfarrer Rhein  zu Plebsheim bey
Strasburg gnädigst zu verleihen geruht.

Die erangclisch lutherische Pfarrey Al ! in ann s w ey e r ( im DecanatSbezirke Mahlbcrg des
Kinzigkreifts ) , ist seit derselben im September erfolgten Erledigung in Administration genommen
worden , wegen Rückzahlung von 1500 fl. in den Pfarrwittwcnfiscus , die sie wegen deren frühem
Incorporirnng in diese Sociekät schuldig gewesen , soll aber nun nächstens wieder besetzt werden . Es
werden also die Comperenten um diese Pfarrstelle mir einem Compekenz - Anschläge von 1020 fl. und
wahren Ertrage von 1300 fl. worauf jedoch eine bisher auf einer andern Pfarrey liegende jährliche
Abgabe ' oon 100 fl. auf fünf Jahre transferirt wird , hiemit aufgefodert , sich hierum durch ihre Vor¬
gesetzten Spezialate und Dccanate binnen 0 Wochen bey der obersten evangelischen KirchenbehörLe
zu melden.

Durch Beförderung deS Pfarrerö Ludwig Thiebaut  zur Pfarre Ulm bey Schwarzach , ist
die Pfarrey Hon au ( Anus Rheinbischofsheim im Kinzigkreise ) mir einem beylaußgcn Ertrage von
400 fl. in Geld und Naturalien vakant geworden , um welche Pfarrstelle sich die Eompctenren bey
dem KinzigkreisDirectorium nach Vorschrift zu melden haben.

Durch den Tod deS Dekans und Pfarrers Nieser  ist die katholische Pfarrey SinSheim
mit den 3 Filialen Rohrbach , Reihen und Steinfurth , und einem Einkommen von etwa 1600 fl.
an Geld , Früchten , Zrhendten und Beynutzungen erledigt worden.

Dieses wird mit dem Anhang bekannt gemachr , daß diese Pfarrey , mir welcher daS landesherr.
liche Dekanat und die Unterhaltung eines Kaplan » nebst einem Jahrsgehalc von 100 fl. für densel¬
ben , verbunden ist, in das Patronat der Fürstltch Leiningijchen Standesherrschaft gehört.

Durch den Tod des Pfarrers Sen ft ist die katholische Pfarrey zu Gerichtsretten (Amts
Walldü ren ) mit einem Einkommen von erwa 040 fl. an Geld , Früchten , Zehenden und Beynutzun-
gcn erledigt worden . Dieses wird mit Lew Bemerken bekannt gemacht , daß diese Pfarrey in dasP atronat der vorerwähnte» Fürstl. Leiningischen Standesherrschaft gehört.

Durch die nachgesuchte Anstellung , des Pfarrers Steinröder  an dem Gymnasium zu Bruchsal,
ist die katholische Pfarrey Kirr lack (Amts Philixpsburg ) in Erledigung gekommen . Die Comve-
tcntcn um diese Pfarrey , mir welcher ein Einkommen von 000 zugleich aber eine jährl . Abgabe
von 150 fl. verbunden ist , haben sich binnen 4 . Wochen vorschrifcmäßig bey dem Neckarkreisdirecto-
rium zu melden.

Durch die der Gräflich Schenk von Kastellschen Präsentation des Beneflziaten Konrad Schlos¬
ser  auf die Pfarrey Guten  st ein  ertheilte SlaarSgenehmigung , ist daS Kuratbenefizium zu En-
gelSwieS (Amts Mößkirch im SeekreiS ) erledigt.

Die Eompetentsn um diese in Geld , Naturalien , und einigen Beynutzungen auf etwa 400 fl.
kommende , vom Fürstlich Fürstenbergischen Patronate abhängende Pfründe , haben sich nach Vorschrift
bey dem Patron zu melden.
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Durch das Ableben desPfarrersGeiger ist die katholische Pfarrey M ühlhausen (I . Landamts

Pforzheim ) zum Patronat des Grundherrn von Gemmingen gehörig , mit einem Einkommen von

etwa b12 fl. an Geld , Naturalien , Zehenden , und Leynutzungen in Erledigung gekommen.

T o d e s - § a l l.

Am 2ten Oktober d. I . starb der Assistenzarzt vi . Schmidin  Lahr.

»



Verordnung.
Die nähere Bestimmung einiger Ge sch ä fts V e rh ält nis se der Amts.

Revisoren und ihrer Scribenten betreffend.

«̂ ^ ey der im Jahr 1809 . erfolgten Organisirnng der verschiedenen Staatsbehörden , sind die Ver¬
hältnisse der AmtLRevisorate nach EdikrsBeylage I -ik. Q . Regierungsblatt Nro . 51 . vom Jahr
1809 . pag 434 . § . 31 bis 41 . im Allgemeinen zwar festgesetzt , seit dieser Zeit aber in einzelnen
Beziehungen abgcandert , und theils durch neuere , theilS durch erläuternde , aus der Erfahrung ge¬
schöpfte Verfügungen ihrem Zweck naher gebracht , und zu einer detaillirten Instruktion für diese
Stellen vorbercirel worden.

Noch liegen aber mehrere Hindernisse der Publikation einer allgemeinen AmtsrevisoratsJnstruk-
rion im Wegs , wogegen verschiedene einzelne , meistens die Verrechnungkart berührende Geschäfts»
Zweige eine unaufschieblichs nähere Bestimmung erfordern , welche im Einverständniß mit dem Groß-
herzogl . FuranMuttsterium nachstehenderMaßen eriheilt wird.

§. 1.
Werden die AmtsNevisoren , TheilungsCommissarien und Scribenten in Betreff des Ansatzes

und der Erhebung der Sportel - und Stempelgelder auf den ganzen Inhalt des gedruckten allgemei¬
nen Reglements vom 17 . July 1807 . und dessen beyde Nachträge vom 27 . July und 22 . August
1808 . so wie auf die inzwischen ergangenen einzelnen Verfügungen wegen Abstellung entstandener
Mißbräuche rc. namentlich ans die seit dieser Zelt erlassene , in der Beylage Isst , H .. besonders ab - IH-
gedruckte GeneraiVersüqungen , so weit diese durch gegenwärtige Anordnung nicht abqeandert werden,
verwiesen , wornach sie sich in so lange zu richten haben , bis em neues Reglement erscheint , oder sonst
eins Abänderung für gut gefunden wird.

§. 2.
DerAmtsRevisor hat vom 1. May 1817 . an , sein Diarium nach anliegendem Formular , Beylage

lüt . 13 , wozu Impressen zu verwenden sind, einzurichten , dasselbe jeden Monat abzuschließen und einen A
summarischen Auszug davon , nebst dem Geldbetrag , so wie ein spezisikes Verzeichniß über die Rückstände,
die im künftigen Monat wieder summarisch einznbringen sind, in der Regel aber nicht geduldet wer¬
den können , und daher möglichst vermieden werden müssen , der dazu bestimmten herrschaftlichen Ver¬
rechnung zu beliefern.

Da nicht alle Sporteln in jedem Monat eingehen , so werden die AmtsRevisoren wohl thnn,
wenn sie zu ihrer eigenen Controlle neben dem Hanpldiarium , über die täglichen wirklichen Einnah¬
men , auch noch ein besonderes ganz einfaches Journal fuhren.

§. 2.
Diese Ablieferung darf nicht länger anstehen , als höchstens bis zum 15ten des nächsten Mo¬

nates , widrigenfalls die betreffende Verrechnung verbunden ist , bey der ihr unmittelbar Vorgesetzten
Stelle sogleich davon die Anzeige zu machen , von wo aus alsdann für jeden Tag des Rückstandes,
der mir dem küren des Monats anfängt , eine Slrafe von 1 fi. 30 kr. zu verfügen ist»

§. 4.
Der AmtsRevisor darf von den Sporteln künftig keine weitere Ausgaben bestreiten , als

a ) die Mit allestirken Contis belegten Copialgebuhren,
1,) die hier und da den Amksdienern als Theile ihres Gehalts etwa zukommende Siegel-

Gebühren , und
c) die EinzugsGebühren.

Auch über diese Auslagen müssen Quittungen beygebracht , und statt baarem Geld der Verrech¬
nung monatlich zugestellt werden , welche Quittungen über die Auslagen all c . auf den Monais-
Auszügen bewirkt werden können , so weit solche der AmlSRevisor selbst zu bez-chen hat.

Alle übrige , bisher etwa bestrittene Ausgaben , nemUch der Gehalt des AmtsRevisors , die Bureau-
Kosten rc . , so lange solche nicht per Lversa bestimmt worden , muffen von der geeigneten Verasch-
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»ring selbst nach vorheriger Dekretm , welche dieselbe , so weit sie erforderlich ist , mit ihren übrigen
AusqabsBelegen , unter Beyschluß der ac! a . bemerkten CopialgcbührenConti , von der höheren Behörde
einzuholen hat , bezahlt werden,

" Z- 6-
Vorftbüsse für Stempelpapier aus herrschaftlichen Sportelgeldern werden keine mehr bewilligt,

vielmehr sind die AmtsRevisoren rc. schuldig , das erforderliche Ztempelvapier , worunter gestempelte
Impressen aller Art gehören , aus ihrem eigenen Beutel an die StempelpapierDetailleurs , doch gegen
einen , ihnen zu gut kommenden Rabat von 2 ^ ProTent oder , wenn sie solches von der Central-
Steile unmittelbar erheben , von fünf Procent zu bezahlen , und d:e Auslagen dafür von den Par¬
teyen für sich wieder zu erheben . Diese StempelpapierVorschüsse dürfen nie aus herrschaftlichen
Sportelgeldern ersetzt , sondern müssen mit diesen zugleich einaezogen werden . Die unterlassene An¬
wendung des NaturalSrempelpapiecs wird als eine geflissentliche Unterschlagung der Sporteln ange¬
sehen , und strenge geahndet werden ; wie dann bey vieler Gelegenheit überhaupt dasjenige in Erin»
«erung gebracht wird , was die Tax - und Stempelordnung von 18u7 . pa § . 12 . lit . 6 . vorschreibt.

§. 6.
lieber sämmtliche Impressen , welche die AmlsRevisoren gebrauchen , soll nach jeder Geschäftsgat¬

tung nur ein Formular bestehen , und liegt es nicht in der Befugniß der AmlsRevisoren , dergleichen
Impressen , falls sie auch den Stempel nicht nörhig haben , selbst drucken zu lassen ; vielmehr haben
dieselben wegen ihrem Bedarf , so lange nicht avsrsa für die Schreibmaterialien ausgeworfen wer»
den , sich an die geeignete Behörde zu wenden.

§. 7>
Isst . chk) . Die Diarien der TheillingsCemmiffarien sollen nach anliegendem Formular , Beylage Int . 6, , wozu

ebenfalls Impressen zu verwenden sind, gefertigt , und darin »ach chronologischer Ordnung die Verwendung
eines jedenTages nachgewiesen werden . Dieselben haben durchaus nur nach Tagsgebühren ihre Ansätze
zu machen , daher die Gebühren für Umlaufzettel . Ausschreiben , Citationen re. , welche nur die be¬
soldeten AmtsRevisoren , oder in ihrem Namen die , in der Schreibstube nicht nach Tagsgebührcn
arbeitende Individuen pro 6sco verrechnen sollen , wie in der Verordnung vom Ilten Jänner 1817.
Regierungsblatt Nro . IX . pag . 30 . § . b . wiederholt eingeschärft wurde , dltrch die TheilungsCom-
missarisn weder für sich noch für das Aerarium angesetzt werden dürfen , wie dann auch die Besor¬
gung der Abschriften , Theilzettel rc. (deren unentgeldliche Collationirung und Vidimirung den Thei-
lungsEommiffarien übertragen werden kann ) und die Gebührenerhebung davon die Obliegenheit der
AmlsRevisoren ist.

§. s.
Für jedes Jahr ist , mit dem May anfangend , ein fortdauerndes Diarium zu halten , welches

am Ende jeden Monats abzuschließen , und dem AintsRevisor nebst den betreffenden Geschäften und
dem Geldbetrag unter Beyschluß eines summarischen Menatsauszugs noch vor Ablauf der ersten
Hälfte des nächsten Monats bey Vermeidung der , im §. 3 . angedrehten Ahndung , zur Durchge-
hung und Contrasigmrung einzussnden ist.

§. s.
Die zu folürenden Diarien der AmtsRevisoren und TheilungsCommissarien , aus welch erstem

die monatlichen Auszüge für die betreffende Verrechnung gefertigt werden , sollen am Ende des Jahrs
zusammenberechnct , und nebst den dazu erforderlichen GeschaftsVerzeichnissen ( unter Attcstationen der
Ortsvorgesetzten über die allenfallsigen Ausstände ) nämlich den JahrsDiarien der TheilungLConnms-
sarien , de» Consignatiomn über Copialien , Kaufbriefs rc . , letztere mir einem Feld für den Kaus-
schilling versehen , wozu auch ein spezisikes Verzeichnis über die sämtliche Abhör - und SexternGe.
bühren , und über die bezogene I 'grrtieirren für die gefertigte Accisöerechnungen bcyzulegen ist, der¬
gestalt bereit gehalten werden , daß solche bald aus diesem, bald aus jenem Bezirk von der RschnungS-
r «vjsionsBehörde zur Dmchgehung auf jedesmalige Einforderung sogleich vorgelegt werden können.



§ . 10.
Diese und alle andere Vorschriften sind um so genauer z u beobachten , als bey den Sportelkasse -

Visitationen , die man von Zeit zu Zeit anordnen wird , die hierdurch entstehende Kosten auf den
LmtsRevisor , dessen Geschäftsbehandlung nicht in allen Theilen vorschriftsmäßig erfunden wird,
fallen , welches auch von den Seribenten zu verstehen ist.

§. 11.
Von den wirklich eingezogenen Sportel - und StempelGebühren , obgleich letztere von den Amis-

Revisoren als AuslagenErsah für sich bezogen werden , wofür ohne Ausnahme Quittungen ausge.
stellt werden müssen , wird den AmtsRevisoren eine Einzugs - und VerrechnungsGebühr von zwey
Kreuzer per Gulden oder 3H ProCent , so weit sie nämlich die Sporteln unmittelbar erheben,
also nicht von den Ablieferungen , welche durch die OrtsVorgesetzten bewirkt worden , vom Iten May
1317 . an , bewilligt , da diesen selbst ein Gebührenbezug von einem Kreuzer zier Gulden von den
eingezogenen herrschaftlichen Sportelgeldern zusteht , welch sämmtliche EinzugsGebühren den Par-
thien aber nicht besonders in Ansatz gebracht werden dürfen , sondern aus der SportelCasse bezahlt
werden . Die AmtsRevisoren müssen aber mit ihrem eigenen Vermögen für die richtige Ablieferung
der dem Aerario zuständigen , von den Scribenten eingezogenen Sporteln dermaßen hasten , baß das¬
jenige , was in jedem Monate eingeht , und am Schlüsse desselben nicht abgeliefert wird , von dem
Revisor selbst sogleich ersetzt werden soll , wogegen den AmtsRevisoren überlassen bleibt , für den
Einzug der allenfallsigen Rückstände selbst zu sorgen . Dieser accidentelle Gebührenbezug der Amts«
Revisoren berechtigt jedoch nicht zur höhern Zmmatrikulixung in die GeneralrvittwenCasse noch zum
EntschädigungsAnspruch bey etwaiger Dienstsvcrsetzung.

§ . 12.
.In Betress der Schreibmaterialien wird der' Bedacht genommen , daß für die AmtsRevisoren

ein Lversum , worauf man bey Bestimmung der Einzugsgebühren bereits Rücksicht genommen hat,
ausgeworfen wird , wogegen die TheilungsCommissarien , falls die AmtsRevisoren sich nicht auch
damit befassen wollen , ihren Bedarf auf eigene Kosten anzuschaffen , und die längstbsstimmte « ä Kreu¬
zer per Tag von den Parthien dafür zu beziehen haben.

H. 13.
Die Sportel - und StempelGebühr soll auf jede Fertigung im Concept und Mundum unter

Beysetzung der Nummer des Diarii , welche durchaus bey keiner Expedition fehlen darf , und des Mo¬
nats , wo der Betrag derselben verrechnet steht , bemerkt werden . Uebrigens darf , blos um die
Sporteln und Stempelgebühren zu vermehren , keiner Papthie , welcher nur ein Theilzettel , oder ein
Nechnungs re. Auszug nöthig ist , gegen ihren Wunsch und Willen , worüber dieselben immer zu
befragen , und ihre Erklärung auf dem Litelblprt des Geschäfts zu bemerken ist , eine Abschrift von
dem ganzen Geschäft aufgedrungcn werden.

§ . 14 .

Die hier und da üblich gewesene Revision und Dckretur der Sportelverzeichnisse von Seiten
der Kreisdirektorien soll unterbleiben.

§ . 15.

Die Attestation der Diarien von Seiten der Vorgesetzten soll ebenfalls unterbleiben , wogegen
solche in den Kostenzetteln von den Vorgesetzten und Interessenten beygebracht werden muß , und bey
strenger Ahndung nie mangeln darf.

§. 16.
In Absicht des Accises von Immobilien und Erbschaften werden die AmtsRevisoren auf die

unterm yten May 1812 . erlassene gedruckte Instruktion paZ . 244 . der Müllerschen Sammlung,
welche dieselbe genau zu beobachten haben , mit dem Bemerken aufmerksam gemacht , daß die § . VI.
Zif . 8 . angeordnete Einsendung des OriginalRegisters nach VerfluK des Jahres über sämmtliche



cisöelrage an die Kontrollkammcr unterbleiben soll , wogegen dieselben diese« OriginalReailrer bey
den übrigen AmtsrevisoratsAkten aufzubcwahren , und auf besondere Aufforderung der Rechnungs-
abhörBehörde einzusenden haben.

§ . 17 .
Für die sämtlichen bey dem Acciswessn vorkommenden Geschäfte , einschließlich der Schreibmate¬

rialien für den AmtkNevisor wird vom Iren May 1617 . an , dis Gebühr vcn einein halben Kreuzer
per Gulden zur accidentcllen Belohnung in der am Ende des § , dl . bemerkten Maaße bewilligt,
welche aber nur dann nach vorheriger Dekretur der Kontrollkammer von der betreffenden Obereinneh-
merey bezahlt werden darf , wenn die monatliche Eingabe der AccisRegister an die Obereinnehmcrcy
pünktlich und genau bewirkt wird.

In Ansehung der Belohnung der Scribenten wegen des Acciswesens , wird auf §. b . Zis . 1.
und 2 . der erstgedachten Jnstrukrwn verwiesen.

§. 18.
Die wenigen AmtsRevisorcn , welche die Sporteln für sich selbst noch zu beziehen haken , sind

gehalten , solche eben so zu verzeichnen , als wenn sie für die herrschaktlillw Kasse verrechnet werden
müßten , und haben dieselben bey Vermeidung der im. tz. 10 . angedrohten Ahndung ihre Rechnungen
samt Belegen darüber von halb Jahr zu halb Jahr an die RechnungsabhorBehörke einzusenden.

Carlsruhe , den siten May 1817

I u st izMi ni st e r iu m.

Frhr . von Hövel.
VAt . Walther.

B e y t a g e
zu der Verordnung vom 6ten May 1817.

Die nähere Bestimmung einiger Geschäftsverhältnisse der Amrsrevisoren

und ihrer Scribenten betreffend.

Zusammenstellu ng

der seit der Publikation der i807r Tax- Sportel - und Stempelordnung , so
wie setl dem 1809r Organisations - Edikt wegen mehrerer Tap - Sportel-
und Stempel - Ansäße rc. und deren Verrechnung , auch einiger weitern Ge-
schäftsverhälkniste in Beziehung aus die Amtsrevisorate und ihre Scribenten
erlassener , theils durch das Regierungsblatt , theils durch geschriebene Verfü¬
gungen an die Kreisdirektorien bekannt gemachter General - Verordnungen , und
zwar:



Nro
Regierungsblatt.

Verordnungen.
Daiuni

und

Jahr.

Ministe - ^
rien.

Jahr Nro. Vaa

1 1808 X. 90 Nachtrag zu § . 4 . der Tar >Sperr «! - und
Stempelordnung von 1807 . die Anwen¬
dung des Stempelpapiers auch Tar-
Sportel - und Stempelsreyheir bey Armen.

23 März
1808

Justiz M.

2 1808 XXIIl. 203 Nachtrag zu der zweycen verbesserten Auf¬
lage der Gr . Tax - Sportel - und Stem-
ptlordnung vom 17 July 1807.

27 Inny
1803

desgl.

3 1806 XXVIII. 217 Nachtrag zu der zweyten verbesserten Auf¬
lage der Gr . Tax - und Stempelordnung
vom 17 July 1807.

22 Auq.
1808

desgl.

4 1808 XID. 322 Die Taxe wegen nicht gebrauchtem Stein-
pelpapier betreffend.

5 Dez.
1808

desgl.

5 1309 XI. 121 Die Erhebung der Sporteln betr . Vermei¬
dung der Ausstande , Citationett der Par-
thien mit Gelo.

1 Marz
1809

desgl.

6 1811 XXXV. 159 Erläuterung einer Stelle der Tarordnung
vom Jahr 1807 . wegen dem Hälftigen
Kbliganons Sportelansatz bey Commu¬
ne « : c.

23 Nov.
1811

desgl.

7 1813 XVII. 101 Die Inventarisation wegen der Accisentrich-
tung.

13 May
1813

FinanzM.

8 1817 I. 1 Die Gebühr der Amtsrevisorate für Abhör
der Rechnungen betreffend.

23 Dez.
18 >6

JustizM

9 1317 II. 4 Verantwortlichkeit der Amtsrevisoren für die
Scribenlen und Theilungscommiffairs
in Betreff der Taren und Sporteln.

11 Jan.
1817

desgl.

16 1817 IX.

F . M , Nr.

29 Dis Verschiedenheit der Tax - und Spor-
telansätze bey Amlsrevisoraten beir.

11 Jan
1817

desgl.

11 >617 6213

I . M Nr.

Nachtrag hiezu ln scrchtls.

Ferner in scrchtis.

18 Apr.
1817

FinanzM.

12 !815 1046
F,M . Nr

Die Gebührcnbezüge der Amtsrevisoren betr. 28 Apr.
l8 ! 5,

JustizM . !

i 13 1816 12649
F . M . Nr.

Die Ccpialgebührei '.bezügc betr. 2 Sevt
18 ! 6

FinanzM.

14 1816 14196

Welche V

— s Die Sportslablieferung und Zetteldekretur
A betreffend.

ürordmmgen hiernach al'gedruckt werden wie

30 Sep,
1816

fol t̂i

desgl.



No . 1.
Machtreg zum §. ü. der Tax - Sportel - und Stempelcrdnung von 1807.

In der im verflossenen Jahr durch den Druck erschienenen und seit dem 2 z . Oktober in An¬
wendung gekommenen Tax - Sportel - und Slempelordnung für die sämmtlichen Großherzoglich
Badischen Lande iss § . 4 . verordnet , daß in Angelegenheiten derjenigen Personen , welche nach obrig¬
keitlichem Zcugmß , außer den Erfordernissen des nothwendigen Lebensunterhalts , nichts besitzen,
und deswegen unter die notorisch - Armen gerechnet oder zum Armenrecht zuqelassen werden , weder
Taxe noch Sporteln angcsetzt , noch der Gebrauch des Stempelpapiers ihnen zugemuthet , und cs
in ihren Streitsachen wie mit dem Großhcrzoglichen Fiscus gehalten werden soll.

Um nun dieser höchsten Willensmeinung gehörig nachzukommen und zu mehrerer Versicherung,
daß überhaupt nicht gegen die in der Tax - und Sportelordnung wegen Befrcyung vom Stempel
vorgeschriebenen Bestimmungen gehandelt werde , wird zur allgemeinen Nachachtung für sämmtliche
berichtende LoealStellen des Großherzogthums hiermit verordnet , daß auf allen von denselben , in
Angelegenheiten jener Personen oder in Herrschaftlichen oder allgemeinen Landesangelegenheiten,
erstattet werdenden Berichten , das nöthige wegen des unterlassenen SterripelpapierGebrauchs mit
kurzen Worten , oben linker Hand , wo sich sonst der Stempel befindet , etwa Armensache , oder
Herrschaftliche oder Lanbcssache , angemerkt werden soll , da man bey den Großherzoglichen Dicaste-
rien und Commissionen aus den Berichten selbst die Lage und Umstande solcher Personen und Ge¬
genstände nicht immer , ohne mit Zeitverlust die Acten genau zu durchgehen , sogleich zu beurtbeilcir
vermag , und sonst mit dem gesetzlichen Straf - Ansatz voranzugehen , sich genöthigct sähe.

Eben so haben jene Stellen , genauer als bisher geschehen , darauf zu sehen , daß auch von ih¬
ren Untergebenen sich hiernach geachtet , und in Contraventionsfallen sogleich die zum Besten der
Zucht - und Corrections - Häuser bestimmte Strafen angesetzt und eingezogen werden . Also verkündet
aus Großherzoglichem geheimen Nath Departement der Justiz . CgrlLruhe , den 2 Ztcn März igoZ.

Nachtrag zu
Tar - Sportel

No . 2.
der zweyten verbesserten Auflage der Großherzoglich Badischen
^ ' und Stempel - Ordnung vom 17 . Iuly 1807.

Aus Veranlassung mehrerer von den betreffenden Stellen
eingekow .meiicn Anfragen findet man sich bewogen , folgendes
zu Erläuterung und Vervollständigung der unterm 17ten July
v. Jahrs ergangenen Tax - Sporteln , und Stempel - Ordnung
nackzutragen.

Aufrufscheine auf Seite 29 .
Zur die Unterschrift des Specialats — — — —

BürgerAnnahme auf Seite  33.
Bey Dürgerannahmcn ganzer Familien wird die geordnete

? Taxe dem Mann und der Frau , jedem Theil besonders , an-
geseift , für die Kinder hingegen keine Taxe in Anrechnung gebracht.
DienstAnstelluugsGenehmigung zu Seite 49 .
Landesherrliche
Bey Amtsäßigen Dienern — — — — —
Bey Canzlcyfäßigen — — — — — -

FeuerRechte zu Seite 57.
Für derselben Conccssion — — — — —

* ) Wenn das Zeuerrecht real ist , so ist bei) Veränderung
des Hausbesitzers für den Ucbergang von einem Besitzer
auf den andern die Hälfte des obigen Laxes , für Spor-

ß lc .u ur .r Z '. LRpel aber das NemliÄe , wie oben , anzusttzen.

I Taxen. Sporteln. Stempel,
pr . Bogen.

st. kr. st. kr. * st. kr.

— — — 30 — - —,

20 3
— — — 30 — ' 0

10 1

I

30 30
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Taxen.

Gewerbs - Concessionen zu Seite ^ 9. kr.
Nack der Wichtigkeit und Einträglichkeit des Gewerbs — 5 bis —

Krämerey - Concessionen zu Seite 6z. 20
1 ) In Städten — — — — — — 15 —

2 ) In Dörfern — — — — — -
NB Wenn die KrämereyConcession real ist , so wird bcy

Veränderung des Hausbesitzers für den Uebergang von ei
nem Besitzer auf den andern die Hälfte des obigen Laxes,
an Sporteln und Stempel aber das Nemliche , wie oben,
angesetzt.
Legalisirung der Urkunden zu Seite  by.

Siehe Urkunden Legalisation , enthalten suk rulwo Geschäfte.
MeisterAnnahmezuSeite ^s.

Ist sich nack den Zunftartikeln zu richten.
SchuldBefehle auf Seite  90.

Siehe Ausschreiben.
SiegelGebühr auf Seite 91.

5

In nicht benannten Geschäften — — — —
TanzErlaubniß auf Seite  97.

'̂ ) Die dort bemerkte Taxe mit i fl. gehört nicht unter die
Columne der Sporteln , sondern unter die der Laxen.

Trauscheine zu Seite ic >o.
Siehe Ausrufschein Seite 29.

Viäimatioirg - Gebühr Seite  107.
Für die von dem Reviiorat unterschrieben werdende Theil-

zettel , Inventur , Theilungs und Rechnungs - Abschriften findet
nicht statt.

^ , 8 Stempel,«perteln . ß
kpr . Bogen

Nach diesen vorstehenden Erläuterungen , und Zusätzen haben sich also die betreffenden Behörden
im Ansatz zu achten . Verkündet Carlsruhe den 27 Juny 1828 - Im Grvßhnzvgl . Geheimen Jw-
flitz - Departement.

No. Z.
Nachtrag zu der zweyten verbesserten Auflage der Großherzoglich
Badischen Tax - Sportel - und Stempel - Ordnung vom 17 . July 1807 .

Auf mehrmalige Anfragen findet man sich veranlaßt zu erklären , daß
imc > Nng . zo . ein Druckfehler sich eingeschlichen hat , indem s,il > vors „ Bericht " nickt kr.

Sporteln per Bogen,  sondern per Seite,  nckthin ein Gulden für den Bogen stehen soll;
260 der Pag . 15 . § . 28 . gebrauchte und schon oft mißverstandene Ausdruck „ von Amtswegei »,

und nicht auf Ansuchen der Parthien " dahin zu verstehen ist , daß zu allen Berschten und Expedi¬
tionen , die auf Veranlassung  der Parthien oder für sie gefertigt werden , sie mögen vsu
höhern Stellen abgesondert werden oder nicht , falls die Parthien nickt unter die Arme zu rechnen,
oder solches Monotonen sinv , womn die Parthien unschuldig , welches alsdann jedesmal zu bemer¬
ken ist , Stcmpelprpier genommen we der, muß , und daß

Zti-> unter Bezug auf Pag. 14. §. 3H. der Taxordmin« , die zu erstattenden Berichte, nickt
auf das zwcyte Blatt des StempelBogcns der Bittschrift , sondern jedesmal auf einen besvnderrr
Stempelbogcn zu schreiben sind . Carlsruhe den 22 . Aug . r8 « 8.

JustizMinisterium.
Zrhr . von Gayling, Veit.  Eichrodt.



No . 4 .

Die Taxe wegen nicht gebrauchtem Stempel - Papier betreffend.
Da man vernommen hat , daß Mehrere , welche wegen unterlassenem Gebrauch des geordneten

Stempelpapms in die h Zo . der neuen Tax - Sportel - und Stempel - Ordnung angegebene
Buge verchlll worden sind , sich nicht ohne Grund , durch den dabcy gebrauchten Ausdruck Strafe
für beschwert erachtet haben ; so wird hiermit verordnet , d .ch die in vo .gedachtem § . Zer bestimmte
Stempel - Buße , niemals unter dem Namen Strafe,  sondern unter dem Namen ,,Taxe wegen
nicht gebrauchtem Stempel - Papier " angesetzt und erhoben werden soll. EarlSruhe den Zten Dec.
i8o8 - JustrzMinisterium

Frhr . von Gapling . Vckl . Eichrodt.
No . 5 .

Die Erhebung der Sporteln betreffend.
Da durch mehrfache Erfahrung fick bewahrheitet hat , daß Sporteln - Ausstande nicht nur zur

Vervielfältigung des Geschäfts der Sportel - Verrechner Anlaß geben , sondern auch hauptsächlich
dadurch den Großherzoglichen Unterthanen sowohl , als auswärtigen Beiheillgken , bedeutender Scha¬
de » und Kostenvermehrunq in der Hinsicht zugeht , daß zu Erhaltung solcher Sporteln nachmals
Officiat - Bcyrrcibungs - Befehle erlassen werden müssen ; so findet man sich bewogen , mit Gegen¬
wärtigem die sämmtliche Landvogteyen , auch Ober - und Lewter des Großherzogthums «nzuweisen,
daß von denselben den Parrhien gleich bey ibrer Citation zur Urkheils - oder Bescheids - Publikation
angefügt werden soll , mir wie viel Geld sie sich zu Bestreitung ihrer Schuldigkeit vorzuseyen baden,
um vor Eröffnung der Urthel die geordnete Gebühren zu entrichten , worauf auch die Untergenchte
zu halten , und nur alsdann mit der Publikation ohne Gebühren - Erlegung vorzuichrcikcn haben,
wenn schon nicht jeder Thcil die Vorlage seines Sportel - Anlheils gethan hat , wo für den Auacn-
blick eine glaublich gemachte Zahlungs Unfähigkeit bey einem oder dem andern der Interessenten
verwaltet , welches Hmdeiniß aisrann der Publikation keinen Aufcn halt geben darf , hingegen die
ordnungsmäßige Vorsorge , für Nachzahlung der Sporteln von dem betreffenden Theil , dem Richter
zur Wicht macht . Carlsruhe , den ttcn März istoy.

JustizMinisterium.
Frhr . von Gayling.  Vät . Walther.

Xo . b.

Erläuterung einer Stelle der Tax - Ordnung vom Jahre 1807 . betreffend.
Da über die in der Tax - Ordnung vom Jahre 1807 . xaZ . 77 . rrab rudro Obligation

befindliche Bemerkung:
„Communen , Pflegschaften  und pia Oorpcrra bezahlen nur die Hälfte (der Sporteln . ) "

Zweifel entstanden , und dieses an einigen Orten so ausgelegt worden ist , als ob diese Fonds nur
bey eigenen Kapital Aufnahmen die Hälfte der Sporteln ' zu zahlen hatten ; so wird obgedackte
Stelle der Lax Ordnung andurch dahin erläutert , daß sowohl , wenn dergleichen Fonts selbst Ka¬
pitalien aufnehmcn , als auch , wenn solche bcp ihnen ausgenommen werken , jedesmal nur die Hälfte
der sonst gewöhnlichen Sporteln zu entrichten sind . Carlsruhe , den 2Zten November rgir.

I u st izM i n i ste riu m.
Frhr . v. Hövel.  Vär . Uhrhan.

X » . 7 .

Die Inventarisation der Sterb fälle in Bezug auf die Accis - Erhebung
betreffend.

Es wird hiermit nach gepflogener Communication mit dem Großherzoglichen JustizMinisterio
Provisorisch verordnet , daß in Fallen , wo die Erbverzeichnung nur zürn Zwecke des Aceis - Ansatzes
iwkhrvendig wird , zur L -kürzung des Jnventarisations - Geschäfts,  und zu Ersparung der Kosten,
die weitläufige Aviüätzung der Fahrnisse im engern Sinne , des Hausraths , der Meubies des
Weißzeugs , der K .eider unterbleiben , dagegen die Erden ein delmurrleS Lerzeichmß üder solche



Fahmißstücke entwerfen , den Anschlag nach bestem Wissen und Gewissen beysetzen , und die Nichtig¬
keit deS Verzeichnisses handgelü 'odlick bestätigen sollen . Carlsruhe , den izten May i 8 i 3.

Finanz - Ministerium.
Zn Ermanglung des Ministers.

Hofer . Vät . He id e nr eich.
il^ o . 8.

Die Gebühr der Amts - Reviso rate für die Abhör der
Rechnungen betreffend.

(Erläuterung zu ^ .rt . 13 . der Tax - ,Sporteln - und Stempel«
Ordnung von 1807 .)

In dem ^ . rt . ' iz . der GebührenDrdnung von 1317 . ist bemerkt:
, , Dagegen ist für die Abhör oder Iustisicatrvn der Rechnungen der betreffenden Stelle die
„ Abhörgedühr mir iz . kr. für die Sextern oder 6 Bögen - wozu auch die Beilagen , so weit
„sie konferirt werden müssen , mitgerechnet werden , zu entrichten.

Hiernach ist bey verschiedenen Amts - Nevisoraten eine verschiedene VercchnungsArt eingetreten,
wodurch man sich veranlaßt findet , nach vorgängiger Communication mit Großherzoglichem Mini¬
sterium des Innern , und der Finanzen als allgemeine Norm festzusetzen , daß künftig blos 24 ganz
überschriebene Folio Seiten als eine Serlern anzusehen und anzusetzen sind , daß mithin , insbeson¬
dere was die Beilagen anbclangt , ,nicht .beschriebene Ŝeiten cher Beilagen fernerhin nicht mehr
mitgezahlt werden dürfen.

Dies dient den Amts - Nevisoraten zur strengen Nachachtung , und den betreffenden Interessenten
zur Wissenschaft . K arlsruhe,  den 23 . Dezember iZib.

.Iustjz - Ministerium.
Irh r. v .0 n H ö v e l. Väc.  Klei n.

Xo. 9.
Die Verantwortlichkeit der herrschaftlichen Verrechner

für ihre Scribenten .b e t r e f f e n d.

Man hat wahrgenommen , daß herrschaftliche Verrechner in der irrigen Meinung stehen , als ob
sie durch den h. 8 . und tz. 12 . der Rechnungs - Instruktion vom Jahr 177Ü . der Verantwortlich¬
keit für dis Handlungen der von ihnen bestellten Scribenten , wenn sie verpflichtet sind , entbun¬
den seyen . Da der allgemeine rechtliche Grundsatz , wornach der Geschäftsführer seinem Geschäfts-
Herrn für alle Handlungen eines dritten , dem er einen Theil der ihm anvcrirauten Geschäfte über¬
trägt , daher auch für den von diesem zugefügten Schaden verantwortlich bleibt , auch auf die herr¬
schaftliche Verrechner , in Hinsicht auf die von ihnen bestellten Scribenten , ohne alle Rücksicht auf
die etwa geschehene oder unterlassene Verpflichtung der letztem seine volle Anwendung findet : Da
der Verrechner durch den § . 8 - der Rechnungs - Instruktion dieser Verantwortlichkeit keines Wegs
enthoben , und eben so wenig eine Ausnahme von obigem Recblsgrundsatzc in dem h. 12 . derselben
Instruktion , dessen Anordnung nur eine ordnungsmäßige Geschäfrsbehandlung und die eigene Sicher¬
stellung des Verrechners bezwecken , ausgesprochen wird ; so werden sämtliche herrschaftliche und an¬
dere Verrechner , welche sich in ihrer Geschäftsführung nach der Rechnungs - Instruktion von 177c»
zu achten haben , so wie auch die Amts - Revisoren , welche , insofern sie Taxe und Sporteln zu ver¬
rechnen haben , in der Kathegorie der Verrechner stehen , zu ihrem eigenen B -sten hierauf aufmerk¬
sam gemacht , und zu einer sorgfältigem Auswahl , und genauen Beobachtung ihrer Scribenten und
Theilungs - Commissarien aufgefodert . Karlsruhe den i rten Zan . 1817.

Justiz - Ministerium.
Frhr . von Hövel . V -tr.  Klein.

Xo . 10 .
Die Verschiedenheit der Sporteln » und Gebühren Ansätze bey

den Aemtern und Amts - Revisoraten betreffend.

Zur Abschaffung der bey der Sportel - Kassen- Visitation der Aemftr und Amts -Reviwrate ent-



deckten Verschiedenheit in den Sportel - und Gebühren -AnsaHen gedachter Stellen , hat man im Ein¬
verständnisse mit Großherzoglichem Finanz -Ministerium als Erläuterung zur Tax - und Sportcl -Ord-
nung zu verordnen für nölhig gefunden:

1 ) Für die Bidimation und Collationirung der Abschriften darf , vermöge Nachtrags zur Spor¬
tel -Ordnung im Regierungs -Blatt vom Jahre 1808 . Nro 2g . Seite 204 , von den Amrs Revisoren
und deren Scribenten weder für sich noch für das Aerarium irgend etwas in Anrechnung gebracht
werden , da dasjenige , was in der Sportel -Ordnung Seite 107 . unter dieser Nubuke , vorkömmt,
dlos auf die Justiz - Stellen anwendbar ist;

2)  Was die Zahlung der Cvpialien nach dem BlattGelds betrifft , io wird das Maximum
derselben , vorbehaltlich jedoch einzelner Ausnahmen , folgendermaßen bestimmt:

Won einem Blatt durchaus in Folio , und zwar gebrochen 2 kr.
— — — — — — — nicht gebrochen z kr.
— — — — — — — linirt - - - z bis 4 kl'.

Don Kaufbriefen , Obligationen rc., wozu Impressen von
2 Blakt genommen werden . — — — z kr . Stück.

z ) Die Gebühr für SchuldVerwsis - Zettel betreffend , wird auf die Sportel - Ordnung Seite
ao6 verwiesen.

4 ) Wird den Orts -Vorständen von den einzichenden Taxen und Sporteln eine Erhebungs-
Gebühr von r kr . psr Gulden aus der Sportel Kaffe passirt , hingegen dahier wiederholt , daß den
Amts -Revisoren und ihren Scribenten von den Taren und Sporteln , die sie selbst einzuziehen ha¬
ben , so lange nicht dcSfalls etwas anders oerfügt wud , keine Einzugs .Gebühr zustehct.

In Betreff der Erecutions .Gebühren bey den Rückständen ist es eben so , wie bey den andern
herrschaftlichen Äusständen zu halten , die Zufiellungs Gebühren aber , womit die Urterthanen an
vielen Orten bisher beschwert worden sind , werden andurch verboten.

5 ) Die AmtS -Reviwrate , bey welckun ohnehin keine besondere Registratoren angestcll ! sind,
dürfen auch keine Gebühr für das Akten Ausschlagen weder für sich , ihre Scribcnlen , noch für das
Aerarium beziehen.

6 ) Alle Ncbenanrechnungen der Theilungs -Scnbenteu für Berichte , Attestate , Geschäfts -Be¬
stellungen rc. find nach der Sportel -Ordnung Seite 8 . Im . L - h. 8 - untersagt , und wird Dies hier
wiederholt eingeschärft . Eben so wird

7 ) Das Verbot an die Theilungs Scribenten , sich bey ihren GeschaftsReifen in Gemeinds-
Angelegenheiten der Frohndfuhren zu bedienen , allgemein wiederholt.

8 ) Die Gebühren für die bey den Acmtern und Amtsrcvisorateu gefertigt werdende Bitt¬
schriften rc. müssen für das Aerarium verrechnet werden.

9) Die sogenannte Erörlerungs-Gebühr bey Rechnungs-Revisionen ist schon unter der Sextern-
Gebühr begriffen , und darf für Beantwortung der NechnungsNskamirun nichts eingerechnet werden;
eben so sind alle Rechnungs Abhören und Erörterungen in dem AmtsReoisoratöSitz vorzunehmcn.

Dieses wird zur allgemeinen Nachachtung hicrnit öffentlich bekannt gemacht.
Earlsruhe , den ri . Jänner rjjr?

Justiz - Ministerium.
F r h r . von Hövel.  Vär . Baj e r.

No . kr.

Verordnung des Gr. Finanz: Ministe ii vom iLten April 1817. Nro. 6218.
Die SP 0 rteln - und G e b ü h r e n - A n s a tz e bei den Aemtern und

A m t s - R e v i s 0 r a t e >1 btreffen  d.
Da man aus einer dahier vsrgelegten Verfügung eines Kreis -Directorii an mehrere Amts -Revi-

sorate ersehen hat , daß der durch daS Gr . Justiz Ministerium unterm raten Jenner >817 - Rcgie-
rungsBlatt Nro . y mit disscitigem Einvrrstanduiß bekannt gemachten Verordnung in Betreff der
KopialGebüyren von NfandUrkunden , Kauf - und Tausch Briefen , dahin eine unrichtige Auflegung
gegeben worden , daß g . Kreuzer Kopial Gebühren oder Blattgeld erheben und für die Sporte : Kaffe
verrechnet werden soll , welches durchaus der Sinn dieser Verordnung nicht ist ; so werden die



sammtlicben Kreis Directonen mit dem Bemerken hierauf aufmerksam gemacht , daß in dieser Ver¬
ordnung die Rede nur von demjenigen ist , was für die Fertigung der Pfand - Urkunden und Kauf-
briefe an Kopisten aus der SportelKasts bezahlt werden darf , in Fällen ncmlich , wo die besoldeten
oderauf Sporteln stehenden AmisRevisoren , oder die besoldeten Scribentcn , oder die Inzipienten
in den gewöhnlichen Arbeits - Stunden nicht dergleichen Urkunden unentgeldlich ausfertigcn , welche
Ausfertigungs Gebühr unter den Taxordnungsmäßig anzusetzenden Sporteln und Stempel Gebühren,
doch wo die Urkunde mehr als 2 . Foliobiatter erfordert , wie es sich von selbst verstehet , unter Berücksich¬
tigung der Vorschrift in der Tax Ordnung äs 1827 pag : 55 . tut , rubro : „ Expedition " , bereits begriffen
ist , und von den bcrheiligten Personen nicht noch besonders erhoben werden darf ; wogegen diese
Stempel uud Druck -Gebühren für die Gerichts Protokoll - Auszüge an die Gerichtsschreiber , weiche die
gestempelten Impressen dazu anschaffen , das herkömmliche mit 4 . kr . per Stück zu vergüten haben.

No . 12.

Verordnung des Gr . JustizMinisterii vom 28ten April 161 Z. Nro.
Die von AmisRevisoren anzu sprechen den Gebühren betreffend.

rc. tc.
Man hat bey mehreren Gelegenheiten wahrgenommen , daß AmisRevisoren sich erlaubt haben,

von denjenigen Arbeiten Gebühren für sich in Ansatz zu bringen , die sie nach der Organisation von
iZoy . Beil . 6 . tz. zy . von Amtswegen gegen blosen Bezug ihrer fixen Besoldung zu verrichten ha¬
ben , und daß sie ihre Einkünfte dadurch bedeutend gegen das Gesetz erhöhen , indem sie Inventu¬
ren » Steigerungen , Ehcberedungcn re. in ihrem Wohnort selbst vornehmen , für das Acrarimn
i . fl. 15 . kr . verrechnen , die gesetzlichen 1. fl . 4z . kr . für den Thcilungs Commissaire aber , selbst
für sich behalten , und ein gleiches für Testaments uud eigentliche Notariats Geschäfte ansprechrn,
von welchen sie glauben , daß sie zu diesem Bezug befugt seyen , weil sie irrig dafür halten , als
ob sie blos für das Revisorat , und nicht für das damit verbundene Notariat besoldet seyen.

Da nun hierdurch die Revisoren gehindert werden , diejenigen Geschäfte , die ihnen amtshalber
und unentgeldlich obliegen , selbst mit Ernst vorzunehmen , und sie solche alsdann durch ibre Thci¬
lungs Commiffairs und Scnbenten , entweder auf Kosten der Herrschaft , oder der Gemeinden und
Unterlhanen fertigen lasten , man aber nicht gemeint ist , dergleichen Unfugen und unerlaubten Ge-
bührenAnsäzen statt zu geben , so wird unter Einverstandniß mit dem Gr . Finanz - Ministerium
den KreisDirectorien hierdurch in Bezug auf tz> 37 . der OrganisationsBeylage tl . bemerklich ge¬
macht , daß den AmtsRevisoren nichts als ihre fixe Besoldungen nebst den geordneten ScxternGe-
bührcn von sämtlichen Rechnungen zustehen , die sie abhören , und daß sie schuldig seycn , alle
übrige Gebühren , wie sie Namen haben mögen , für die herrschaftliche Kasse zu verrechnen , wo
nich 5 etwa der Revisor noch auf Sporteln gesezt ist.

Diese Norm schließt jedoch die Belohnungen für besondere , ihren GeschaftsArcis nicht berüh¬
rende Aufträge nicht aus , die den AmtsRevisoren von höhern Stellen , besonders von dem Finanz-
Ministerio exnaoräinsire bewilligt werden.

Die KreisDirectorien haben streng daraufzu sehen , daß diese , allen Aemtcrn und Revisoraten
zu verkündende Vorschrift genau befolgt , dis Entgcgenhandelnden aber bestraft werden.

Xo . l 3 .

Verordnung der Gr . FinanzMinisterii vom 2ten Septemper 1816 . Nro . 126 ff9 — 50 .
Die Abschrifts - Gebühren bey den A m t s R e v i s 0 r a t e n betreffend.

rc. rc.
Aus den eingekommmen Amts -Revisorats Diensts - und Sporteln -Kasten -Visitations -Protokellen hat

man ersehen , daß hier und da die AmtsRevisoren die KopialGebührcn für sich beziehen und daraus
die Kopisten bezahlen . Da die KopialGebührcn aber einen Thcil der Sporteln ausmachen , zu deren
Bezug die AmtsRevisoren nicht berechtiget sind , indem dieselben die KopialGcbühren für die
SportelnKaffe verrechnen , die Kopisten aber , so wohlfeil wie möglich bezahlen , und ihre Decopi-
stenäetter als AusgabsBeleae ablicfcrn , — diejenigen Gegenstände aber , wofür keine AbschriftsGe-
bühr erhoben werden kann , durch den Inzipienten unentgeldlich fertigen lasten sollen , so hat das Kreis-
Directorium genau darauf zu sehen , daß bis zu einer andmveiten Bestimmung sich nach dieser



Vorschrift genau geachtet , und nur bey denjenigen AmtsRevisoren , welche sich mit einer ködern
Legitimation zum Bezug der KopialGebühren auswciscn können , und die anhero namhaft zu machen
sind , bis auf gutsindende Aenderung eine Ausnahme zu gestatten.

sXo. 14.
Verordnung des Gr . FinanzMinisterii Vom 30ten September 1816 . Nro . 141L6.

Die S p 0 r t el n A b li s f s r u n g betreffend.

Da man aus den eingckommenen VisitationsP .rotokollen über das Amts - und Amts -Revisorats-
Spsrteinwcsen ersehen hat , daß nur bey wenigen Stellen die vorgeschricbene Ordnung beobachtet
wird , so erhält das X . KreisDirectorium eins » hier beyliegenden Auszug der in diesem Betreff unterm 15.
Juli ) rki6 . Nro . 10297 . an das DreysamKreisDirectorium erlassenen und von diesem durch das Kreis-
AnzeigeBlatr rvm igkcn September 1816 . Nro . 74 . zur öffentlichen Kcnn '. niß gebrachten diessei¬
tigen Verfügung , welcher man noch bcyznfügen für nöthig findet , daß die abermalige Uebcrtretung
dieser Vorschriften , für deren genaue Befolgung die Beamten und AmlsRevisoren , indem man sich
nur an diese , und nicht an -die Scribenten halten -wird , persönlich zu haften haben , dermaßen
strenge geahndet werden soll , daß diejenigen Beamten und AnrksNevisorcn , welche -am izten des
folgenden Monats die JournalsAuszüge samt dem GeldBetrag an die Verrechnung der JuriLdic-
tionsGefalle nicht abgeliefcrt hat , in eine Anirachsichtlichs Strafe von 10 . Neschsthaler , die von der
betreffenden Verrechnung sogleich an der Besoldung in Abzug zu bringen , vom KreisDircetonum
aber in Einnahm zu decretiren ist , verfällt — die Verrechnung selbst aber , welche nach Ablaut deS
iZteu Tages des Monats nach der AblieferungsZeit , unterlaßt , dem KreisDircetonum die Stelle
anzuzeigm , welche ihre Schuldigkeit nicht beobachtet hat , einer gleichen Strafe unterliegen soll , die
vom KreisDirectorium bey den saumseligen Bediensteten ebenfalls sogleich zu vollstrecken , bey den
Unterbchördcn aber , welche 2 Monate zusammen kommen lasten , ausser dieser StrafAnordnung,
auf Kosten des Nachlässigen , einen Eommissaire zur Beförderung des Erforderlichen abzuorvncn , und
in jedem Fall auf den i . Jenner 1817 . Mter spezifiqucr Benennung der Individuen , die ihre Pflicht
abermals vernachlaßigct haben , dahier berichtlick anzuzcigen hat , in wie weit dieser so unverant¬
wortlich vernachläßigte AdministrationsZweig in die gehörige Ordnung zurückgcführt worden ist.
Wornuch sich sämmtliche KreisDirectorien genau zu achten , und ihrer Seils durch schleunige Be¬
förderung der ZettelDecreturen , die nie Aber 8 - Lage zurük bleiben dürfen , mitzuwürken haben,
daß die untern Stellen Ordnung halten können.

Auszug der Verfügung des Gr . Finanz Ministeril au das Dreysa :nKreisDirectorium
vom 15. In ly 1816 . Nro . 10297«

Die Untersuchung der Tax und S p 0 r t el n V e r r e ch n u n g des
zweiten ,Landamts zu Freyburg betreffend.

rc. rc. für das Verflossene gehörig berechnet und mit den .AblieftrungsBclcgen der OberVerwaltung
verglichen werden.

Für die Zukunft sind diese Protokolle , hinsichtlich der Taxen , Sporteln und sonstigen Gerichts-
barkeitsGefälle am Ende -jeden Monals abzuschlicßen , und zu berechnen , und der GeldBetrag mit
e rem vom Beamten attestirten Auszug an die OberVerwaltung rein abzuliefern . Die Auöstande
m issen , so viel möglich , umgangen werden , wenn sich aber gleichwohl welche ergeben , so sollen diese
von Monat zu Monat spezisize in den der Oberverwaltung zukommenden Auszügen nachgewiesen werden.

.Der SportelEinzieher hat keine Ausgaben zu bestreiten , weil dieses die Obliegenheit der Ober¬
Verwaltung ist , welche die betreffenden Belege nach der — monatweise durch das Amt zur Kreis-
Dircttorral - Decretur erfolgten Einsendung zur Hand zu nehmen und Zahlung zu leisten hat . Dach
sind bievon einzelne dringende Fälle ausgenommen , wo auf Anordnung und unter besonderer Verant-
wort .ichkeit der Beamten sogleich Zahlung geleistet werden darf . Der deßfaüsige Zettel ist aber

mit den übrigen ohnfehlbar am Schluß des Monats dem Krcis -Directorio zur Decretur vorzulegen.
Eben so dürfen von dem SportelErhebcr durchaus keine Vorschüsse aus den Sporteln bestrit¬

ten weroen , indem dazu nur die Oberverwaltung durch das KreisDirectorium legititzsttt werden kann . tt . »k
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luit. R.

Kl. Kreis

Anits - Revisorat

Hauptdiari um
über

die angesetzten Sporteln, Stempel- und Abschrifts- Gebühren re. auch

Tagsgebühren der Theilungs- Commissarien

vom iten May 1817. bis

Die Monats-Auszüge nebst dem Geldbetrag sind an die Großhrrzogliche

Amts-Lasse abgeliefert worden:

Den

Den w. rc. rc.



— 14  —

1.

Ordnungs

2.

Monats-

Tag.

3.

Ort.

4.

P a r t h r e n.

5.

> Geschäfte. S

j

1.

May
1817

1. Freyburg Handelsmann Weiß . . l . . . . r . . . . . Obligation 4110>

2. 2. — Lorenz Hartes Erben . . Bericht. -

3. coä. — Baier ' sche Gantmaffe . . Ausschreibm. —

4. 10. Wolfenweiler Nach der anliegenden lüonsignat . an Vögtin,
für 10 Stück

Kaufbriefe

— — — ärtta (üopirlGebühre« -

— — — ältto Eheberedungen.

öltto

rc< rc.

Testamente.

I
i
i

1
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Abschriften,
Theilzettel,

Erpeditions-
GebührL îkr.
perl 'oliuiri,

Sporteln, Stempel, Bemerkungen,



t6

Abschluß.
Die Summe aller angesetzten Gebühren für diesen Monat betragt hier¬

nach mit Ausschluß des Stempels . . .

Hiezu kommen die Ausstände vom vorigen Monat mit . . . .

Zusammen

Dazu die Fisci - Gebühren aus den Diarien der Theilungs - Commiffa-

rien x . May 1817  nämlich

TheilungsCommiffair Iss. . . . . . . .

— — — X . .

sei 2?

erhalten

fl. kr.

8urnmu aller Einnahm . . . . . . . . .

Davon

flnd folgende Ausgaben ec. abzuziehcn:

1 ) Dckopistengebühren . . .

2 ) Siegelgebühren für den Amtsdiener . . . . .

3 ) Einzugsgebühr : . . . . .

s ) für den Amksrevisor von fl . kr . L 2 Ir.

t >) für die Vorgesetzte vo» ä 1 kr».

4 ) Ausstände und zwar

rc. Iss. Iss.

welche Iss. Gulden X . Kreuzer heute baar an die Gefall -

Verwaltung unter Beysckluß eines summarischen Auszugs aus gegen¬

wärtigem kUsrio und der Quittungen sä 1 . und 2 . im Betrag von

fl . kr . Zusammen also

Iss. Gulden kss. Kreuzer

laut anliegender Quittung *) emgeliefert worden sind.

Dm ten 18
Amtsrevisor

Iss. Iss.

* ) Anmerkung.  Die Quittung kann ganz einfach sevn . Der hier er¬
wähnte summarische Auszug aber muß ganz die Form dieses Ab¬
schlußes haben.
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i.il. c.
1̂ . I>l.  KreiS

Amts - Revisorat

D i a. i 1 u in

des

Theilungs Commissairs

vom Iten May 1817 . bis

Das Diarium und die Monats- Auszüge wurden dem Großherzogl.
Amts-Revisorat vorgelegt

Den N Amts-Revisor
rc. sl. rc.
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MULLE»^7i. r s. 8 z.

Ordnung ^ Monats, ^ Tage.

I^ro. z Lag

I

4. 5.

Ort.

l

Eeschäftsbetreff

1.

2.

3.

4.

8 May.
8 1817.

! ^
1. Fcsyburg.

2. 3. 4. 3. Wendlingen.
5. t. Sonntag.
6. 1. Wolfemveiler.

7.8.9. 10.
11 . 13.

b. Haslach.

12. 1.

"^ 13?" '

Sonntag.

Posthaltec Althaas Inventur . .
viel . ins, '. I?o1.

Gemeindsrechnung
viO. inkr. Fol.

rc. rc.

Beyspiel über die Fortsetzung des Diariums für den Monat Juny.

Juny

1. 1. ^ Sonntag

17. 2. 1. Gundelfingen Andreas Aunzer , Abtheilung . . .
vicl . irikr. Fc>1.

!>!ro.
18. 3. 1. 8 'ltto Sebastian Maier Pflegrechnunq . . .

1. 4. 1. Freyburg. Posthalter Althaas Inventur . . . .
äs F »I. . . .

I
Os Fol . . . .

3. 5. I Wolfenweiler ^ Carl Freundlich Ehe - Inventur . . .

b.
4

1.
Oitlo

rc.
rc. Oe Lu ^ ra Fol.

7. 1. rc.
8. 1. Sonntag

8.

»
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Gebühren:

für 8 für I für
den er - »den jmeiZdenWai-

stenVor .Dten Vor -« senrich-
qesetzten.igesetzten.Z tcr.

de» Orts ^8ulniN2
diener S Bemerkungen .^

. !kr.ß fl. jkr.Z fl. >kr. fl- -kr. ! fl. !kr.

(Abschluß, wie qndeiftits ersichtlich)



Iranspoit der I 'isci- Gebühren von beendigten Geschäften. . . .

An den im ämrlo für den vorigen Monat aufgeführten Ausstanden sind
eingegangen:

.Nro. b7. Georg Nass von Gundelfingen ^ . .
rc.

Hievon kommen in Abzug:
a) Darunter begriffene Ausstände:

Aro. 2. Ignaz Stoffel von Wendlingen . » » » » . .
rc. rc.

*)

Rest abzuliefern.

Deren Empfang mit Gulven rr . Kreutzer von dem Amtsrevisorat
bescheinigt wird.

den ten 18

Anmerkung:  Die Gebühren von unberndigten Geschäften sind hier
nichts als Ausstände zu behandeln.



Vero rdnung
über die

Bestimmung und Vertheilung der Steuernachlasse.

Zu Vollziehung der höchsten Verordnung v. l . Iuly d. Z ., die Bestimmung und Vertheilung

der Steuernachlässe betreffend , wird andurch folgendes verfügt:

I. Anzeige und Abschähung des Schadens»
8- r»

Wenn sich durch Hagelschlug , Wolkenbruch oder außerordentliche Ueberschwemmung ein Scha¬

den ereignet , der nach Art . i . der höchsten Verordnung einen Steuernachlaß begründet : so hat der

Ortsvorstand der Obereinnehmerey sogleich davon schriftliche Anzeige zu machen , welche ausdrücklich

enthalten muß , daß der Schaden unbejweifelt die im Gesetz ausgedrückte Größe erreiche.

§. 2.
Der Obereinnehmer ernennt hierauf zwcy Fcldbauverstandige aus zwey benachbarten Gemein¬

den , welche nicht von gleichem Unglück betroffen worden sind um mit dem Schatzungsausschuß

der beschädigten Gemeinde , nach genommenem Augenschein ., den Schaden p.flichtmaßig abzuschätzen,

in der unten vorgezeickueten Art.
8- z.

Die Abschätzung muß in einem Zeitpunct geschehen , wo man ben verhaltnißmäßigen Schaden

mit Sicherheit zu bestimmen im Stande ist , was gleich nach eingetretenem Unglück selten der Fall

ist , wenn sich dieses nicht kurz vor Reife der Erzeugnisse ereignet Hat.

Der Schatzungsausschuß hat deswegen die auswärtigen Schätzer von dem geeigneten Zeitpunct

zu unterrichten.
4-

Die Abschätzung beschränkt sich auf die pstichtmäßige Angabe folgender Thatsachen:

a .) Wie viel Morgen von jeder Gewachsart zu Htel und darüber , aber unter -̂ tel , und wie

viel zu § tel und darüber beschädigt worden sind . Der Theil , welcher den Schaven aus¬

drückt , wird nach einem aus der Ansicht der beschädigten Grundstücke hervorgehenden Mittel

genommen und eben so die Morgenzahl.

1,.) Wie sich die Morgenzahl jeder dieser Abtheilungen der beschädigten Grundstücke in die ver¬

schiedenen Güterklassen vertheile . Z . B . Wie viel Morgen von den zu § tel und darüber

beschädigten Roggenfeldern in die I . II . rc. gehören.

Diese Angabe wird nach den Gewannen , in welchen die beschädigten Felder liegen , wenn anch

nicht mit vollständiger Genauigkeit , doch annähernd leicht zu bestimmen seyn , vorzüglich von dem

Schatzungsausschuß des Orts . Die Gewannen müssen in der Abschätzungsurkunde angegeben werden.

Beylage zum Staats - und Regierungsblatt dUo. XXIX . 1817.



2

§ - 5 -

Bey der Abschätzung gelten die meisten Stimmen , woben jedoch die Meinung der bcpden Ur¬
kundspersonen des beschädigten Orts nur für eine zählt . Sind diese beyde Urkundspersonen ver¬
schiedener Meinung , so entscheidet die Stimme des ältesten . Eben so wird cs gehalten , wenn
die beyden auswärtigen nicht gleicher Meinungen sind . Ist gar keine Stimmenmehrheit vorhanden,
so entscheidet die Stimme des ältesten auswärtigen Erpertcn . Die Ortsschätzer haben ihre Mei¬
nung zuerst abzugeben und von diesen der jüngste zuerst , alsdann die auswärtige in gleicher Ord¬
nung . Jede Meinungsverschiedenheit ist in der Abschätzungsurkunde anzugcben , welche nach dem un¬
ter Nro . i . anliegenden Muster verfaßt werden muß , und von dem Ortsvorsiand an d ie Oberem -
nehmerey einzusenden ist.

Die Abschätzungsurkunde muß bey der Besichtigung auf dem Felde verfaßt und von sämtlichen
Schätzern genau darauf gesehen werden , daß die mit Bleystift gemachten Einträge sogleich nach ih¬
rer Rückkehr in den Ort getreulich mit Dinte eingetragen werden.

II . Vernehmung der betreffender ! Domänenvertvaltuihgen über

die Abschätzung,

h 6.
Damit die Domanenverwaltungen , sowohl wegen Verleihung der Zehenten als wegen der bey

bedeutenden Unglücksfallen entstehenden Nachlaßgesuche der Zehentpächter und der Zmß . und Gesäll-
Pflichtigen in die zu Beurteilung der Abschätzungsurkunde zulängliche Kcnntniß des durch Hagel -
schlag und Ueberschwcwmung entstandenen Schadens kommen , so sind dieselben von den Obcrcinneh-
mern zu ersuchen , der Abschatzungsurkunde ihre Erinnerungen beyzusctzcn , was sie auch nach ihrer
besten Ueberzeugung zu bewirken haben.

Wo der Zehenten nickt von der Landesherrschast , sondern von Standes - und Grundherrn,
Korporationen und Stiftungen bezogen wird , da ist gleiches Ersuchen an die betreffenden Rentäm¬
ter zu erlaffen.

Die Domanenverwaltungen remittircn die Abschätzungsurkunden der Obereinnchmerey , welche
sämtliche derarkige Gesuche ihres Bezirks dem Kreisdircctono gleichzeitig vorlegt.

III.  Gutachten des Kreis directorii.

§- 7 -

Das Kreisdireckorium läßt die Nachlaßberechnung nach den Schadenabschähungsurkünden durch
das Steuerrevisorat nach der Anlage Nro . 2 . fertigen . Der Steuerrevisor hat zugleich zu bemer¬
ken , ob er bey der Abschätzung etwas zu erinnern findet oder nicht.

Hiernach und nach den von den Domanenverwaltungen gemachten Bemerkungen wird das
Kreisdireklorium dem Finanzministeris unter Anschluß der Abschätzungsurkunden gutachtlich vorschla-
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gen : wie viel jeder beschävigtcn Gemeinde nachzulassrn seyn möchte,  nach der hierarls ergebenden

Ncwmn 'on aber der Obereinnehmerey die Ausgabsdecretur crthcilcn und das betreffende Amt zur

weitern Eröffnung an die Gemeinde davon benachrichtigen.

tV . Vertheilung des Steuernachlasses unter die Beschädigte ».

§ . 8-

So wie der Octsvorstand von der NachlaZsumme durch das Bezirksamt in Kenntniß gesetzt

worben , fordert er die Steuerpflichtigen , die durch das Ereigniß , welches den Nachlaß veranlaßt ?,

beschädiget worden und welche aus dieser Summe eine Unterstützung anzu sprechen geson¬

nen  sind , durch öffentliche Bekanntmachung auf , sich -innerhalb 4 Wochen Key ihm zu melden,

und ihren Schaden anzugeben . Er führt über diese Angaben eine Liste nach der Anlage Nro . z.

Nach Ablauf dcS Termins legt der Ortsvorstand die Liste dem Gericht vor,  welches in einet

Sitzung die Angaben nach pflichtmäßigem Ermessen , so weit nöthig berichtiget . Das berichtigte Re¬

gister wird Key versammelter Gemeinde verlesen und , wenn über einzelne Angaben oder deren Er¬

mäßigung Anstände erhoben werden , darüber auf der Stelle nach Stimmenmehrheit durch das Ge¬

richt enschieden . Alsdann berechnet der Gerichtsschreiber , wie viel jeder Steuerpflichtige von der

Nachlaßsumme nach Abzug der Kosten erhält und wie viel in das Ortsallmosen fällt.

Bei ) der Vertheilung ist auf den Gulden immer eine bestimmte Zahl von ganzen und zehentels

Kreuzern zu rechnen , der Unterstützungsbetrüg aber immer in Gulden und ganzen Kreuzern auszu-

setzcn. Was unter einem Kreuzer ist , wird weggelaffen . Der Ueberschuß , welcher durch diese Ver-

theilung entsteht , ist dem Ortsallmosen zuzuscheiden.

Die gänzlich abgeschloffene Liste sendet der Ortsvorstand an das Bezirksamt , welches , wenn eS

bey der Vertheilung nichts zu erinnern findet ^ dieselbe dem Obemnnehmer zusendet , um die Nach¬

laßsumme hienach auszahlen zu lasten.

V. Von den Kosten.

8- y-
Für die Abschätzung des Schadens hat jeder der auswärtigen Schätzer i fl. zo kr. p . Tag und

die im Ort wohnenden 40 kr. p . Tag zu fordern . Der Kostenzettel muß mit der Abschätzungsur¬

kunde an die Obereinnehmerey gesendet werden , welche denselben dem Kreisdirectorio mit den Nach¬

laßgesuchen zur Decretur vorlegt . Die Gemeinde hat den auswärtigen Schätzern die Gebühr vor¬

zuschießen , die jedoch nie über Z fl. für Einen betragen darf , da sich in zwey Tagen das Abschä-

tzungsgcschaft in allen Fallen beendigen läßt ; für die Verfassung der Vertheilungsliste hat der

Vogt von jedem zu verteilenden Gulden 2 kr. der Gerichtsschrciber 1 kr . zu beziehen.

Diese Gebühr wird von der Nachlaßsumme nach Abzug der Abschätzungskosten berechnet , und

die zu vertheilende Summe besteht in dem Nachlaß nach Abzug der Abschätzung- und Vcrthei-
lungskosten.
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VI. Von Berichtigung des Nachlasses
8. io.

Der Obereinnehmer berichtiget , auf dir erhaltene Abgangsdecretur die Abschatzungs - und Ver¬

theilungskosten und bezahlt den Rest auf die Vertheilungsliste gegen Quittung - er einzelnen Steuer¬

pflichtigen.

Die Zahlung geschieht durch Abrechnung auf ihre Steuerschuldigkeit / wenn sie aber in keinem

Rückstand sind , und auch für das betreffende Jahr nichts mehr fällig wird , baar.

Der Obereinnehmer bringt den Nachlaß in einer Summe in Ausgab und legt die Quittungen

über die Kosten und die bescheinigte Vertheilungsliste seinem Journal an.

Hiernach haben sich sämtliche Stellen zu achten . Carlsruhe , den g . July iZl ?»

Großherzogsich Badisches Finanz - Ministerium»

voll  Davans.

Mt . Behrn arrer.



E l l m e n d i n g e rr.

Amt Pforzheim^

X b s ch a

Obereinnehmerey Pforzheim-

u n g s ur kun d s

über

den durch Hagelschlag am 20. Juny 1317. entstandenen Feldfchaden, zum Behuf
des von der Gemeinde nachgesuchkrn Steuernachlaffes.
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I

Hievon sind

beschädigt:

Von der beschädigten

Morgenzahl gehören

in die Ciasse:
>

Bemerkungen.2
2

Ä)
S ») zu ^ und

i darüber
1. II. NI. IV. V. VI.

aber unt . 7.
K) zu A und

darüber.

§

Morgen.Morgen.
M̂orgen.I MorgenI Morgen.

§

Acker- Roggen. ») zuA rc -.0 4» — — — —
>Die beschädigten Güter Georg Meier ist der

selb

K) zu § rc. 60 30 — —- 30 —
liegen größtentheils im Meinung , daß man

^Höchberg , zum Theil nur 50 Morgen , als
im Roder . zu Atel beschädigt an

Dinkel. a) zu A. 1Z0 — iOO - 20 —
nehmen sollte.

In der Waag und im
d) zu 8t- 30 — so — — Schlegel.

Haber. s) zu x. — — — — — — —
Im Hochberg u . im Alten.

d) zu tz. 300 — — — IM 30 ISO Zn den Sandlöchern , auf dem Wüstenberg.

3 . nrrna. 600 100 100 ID SO ISO

1 zu ^ rc 160 M 100 - — M —

> -! zu ^ rc. i -jo 60 50 ISO 30 ISO Daß vorstehende Abschätzung nach unserm be.

sten Wissen und Gewissen vorgenommeu worden

sey , bescheinigen wir andurch mit unserer Un¬

terschrift ; Ellmendingen , den 10 . Zuly 1817.

Georg Freund von Nöttingen , ältester aus.

wärtiger Schäzer.

Georg Meier von Dietlingen.

Anton Linder , ältester Schäzer.

Michael Möglich.



Nro . L.

Nachlaßberechnung.

Eultur

art.
Classe

Morgen^

d

" 2

Z I

<22

G
Z Steuerkapital,wo¬vonderNachlaßzu

berechnen.

Bemerkung

fl. .c sl kr

Ackerfeld I. 40 Lo. 400 - 0000 Bey der Ab-
Obäzung sin-

00
zic 400 1L000 - oetmannichts

>u erinnern
II. 100 300 112S03

III. SO 2Z 200 - 7500 —

IV, 170 80 9000 -

V. 20 r
3 ' so — 375 -

3,e 23 50 — 1125 —

VI. 151 30 3375 —

OOi 5002' -

Hievon beträgt die Steuer

-r 18 kr, x. 100 fl, — I- 109 fll 58 kr.

Also berechnet Durlach den 20. Septbr. 1817.

GroßherzoglichesSteuerreviserat.

7
N r o. Z.

Ellmendingen.

Liste.

über die Bertbeilung des von Großherzoglich Hochpreisli-
chem Finanzministerio , durch Beschluß vom 2 - Oktober
1817 , Jto , 1070 gnädig verwilligten Steuernachlaffes

sä 109 fl >8 kr.
Hievon geben ab , die Kosten der Schadensabschätzung

»ä 4 fl , §0 kr , und von dem Reste sä 0, ', fl , >8 kr . die
Vcrtheilungökosten sä 1 kr, p . Gulden mit 8  fl , 1 > kr.
nach deren Abzug also unter die Beschädigten noch zu ver¬
theilen sind

— > 157 fl. 23 kr.

INamen der Beschä¬
digten,welche sich um

-Hi eine Unterstützung
Tbzaus derRachiaßsum-
§zme in der anberaum-
Lj tcn >wöchentlichen
» -Frist gemeldet habeo

Ä E

L ^
>-O
-2 rrs >

Bescheini¬
gung
des

Em¬
pfangs.

st. fl fl- r.

l Adam Freund . . 80 8«! 3 12
Georg Frörlich , 10 10 — 2-j5 Michael Schalk . 100 100 4
Adolf Schein , , 40 40 1 10

rc . rc.
Luwrrns M MO 152

Das Almosen der lleberschuß
bey der Bertheilung . 8 7^

1s7" 23

Also nach vorheriger Nerkündung der Schadensanga¬
ben bey versammelter Gemeinde pflichtmäßig verrheilt.

Ellmendingen den 3. Rov . 1817.
rV. Wogt . !V. Gerichtsmann.

IV. Gerichtsmann.
Erhält andurch die amtliche Bestätigung.

Pforzheim den l0 , Nov , 1817 . bk. Gerichtsschreiber.
Bezirksamt

N.
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Verordnung
über

die Erledigung der Beschwerden gegen die Steuer - Peräquation.

I. Allgemeine Bestimmungen.
Gegenstand der Beschwerde.

§. i.
Jede Beschwerde muss eine Verletzung gegen die bestehenden Steuergesetze zum Grunde haben , -

und gegen die Classification , oder gegen die Taxation des Steuergegenstandes gerichtet scyn ; da alle

Beschwerden , welche blos in einer irrigen von der Classification und Taxation unabhängigen Be¬

stimmung des SteucrGcgenstandes seiner Natur und Große nach , oder in CalculationsFehlern ge¬

gründet sind , bey dem Ab - und Zuschreiben , nach den bereits erlassenen ausführlichen Instructionen,

erlediget, werden.
Abtheilung der Beschwerden.
L.) nach d e n Steuer - Dist  r ict  en.

§ . 2.
Da in der Regel kein SteuerDistrict mit dem andern in Verbindung steht , so muffen die Be¬

schwerden nach den Steuer - Distrikten gesondert werden . Ausgenommen sind diejenige Falle , wo

wegen Unzulänglichkeit der Kaufpreise zu Bestimmung des SteucrCapitals mehrere Gemarkungen durch

Vergleichung taxirt worden sindund  über zu hohe Taxation aller dieser Gemarkungen im Verhält-

rriß zu der NormalGrmarkung , Beschwerde geführt werden will ..
K-) nach d e m G e g e nst a nd.

A Z.

Die verschiedene Behandlung der Beschwerden, erfordert , ferner eine Trennung derselben nach

ihrer verschiedenen Natur . Sie zerfallen hiernach r
2 ) in Beschwerden gegen die Classification der Güter '/,

i, ) — — — — Taxation der Güter;

c ) — — — — Abschätzung der Gefällbezüge;'

ä ) — — — den Anschlag der Naturalien ; ,

e ) — — — — Anschlag der Waldungen;

k ) — — — die Taxation der Gebäude

Keine dieser Beschwerden kann mit einer andern vermischt vorgrbracht werden.

Termin zu Anbringung der Beschwerden.
§ 4-

Alle Beschwerden muffen innerhalb eines Jahrs , vom Tag der Publikation gegenwärtiger Ver¬

ordnung gerechnet, angebracht werden , und soll nach Ablauf dieser Frist keine Beschwerde mehr an¬

genommen werden , bis nach Erledigung der in . lermlno angebrachten eine weitere Frist anbe¬

raumt worden seyn wird.
Wirkung der Beschwerdeführung und Entscheidung,

u ) rücksichtlich der Steuerzahlung.
§ - 5 -

Keine Reklamation hat einen suspensiven Effect, jedoch soll in Fallen, wo eine bedeutende Prä»

Veylage zum RegierungsBlatt Nro- XXV.
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Novation an sich klar und nur über die Größe derselben eine weitere Untersuchung und Entscheidung
nothwendig ist . eine provisorische billige Minderung auf Antrag des Kreisdircctorii durch das Fi¬
nanz - Ministerium bestimmt werden .», ; Jede Entscheidung wirkt zurück , bis auf die Zeit , wo die
Beschwerde angebracht worden ist , ohne Rücksicht ob dieses vor oder nach Verkündigung gegenwär¬
tiger Verordnung geschehen ist.

b ) rücksichtlich der Kost  e n.

§ 6 .
Die Kosten , welche durch die -Bsrathung der Reclamanten und die Entscheidung der Beschwer¬

den veranlaßt werden , sind , so weit nicht in den chlgsnkcn § . Z. für besondere Fälle nähere Be¬
stimmungen gegeben werden , von der Slaalscaffe zu bestreiten ; die Kosten der Untersuchung müssen
von den Beschwerdeführern vorschüßlich in einer von dem Kreisdirsctorio annähernd zu bestimmen¬
den Summe an dis betreffende Dberemnehmecey bezahlt , von dieser aber ersetzt werden , wenn die
Beschwerden gegründet erfunden worden sind ; im entgegengesetzten Falle bleiben sie den Reclaman¬
ten zur Last.

Nach Constatirung des wirklichen Betrags der Kosten wird das zu viel bezahlte zurückgegeben,
das zu wenig bezahlte nachträglich erhoben werden.

Der entscheidenden Stelle bleibt es übrigens überlassen , da , wo einem Reclamanten — wenigstens
scheinbare Gründe zur Seite gestanden haben , und das Gutachten der Berathungs .Commission zu
seinen Gunsten war,  einen Theil der" Kosten der SlaatsKasse zuzuscheiden.

So lange die vorschüßliche Zahlung der Kosten dem Krcisdircctorio nicht nachgewiesen ist , kann keine
Untersuchung erfolgen ; werden die Kosten nicht innerhalb z Monaten nach der Aufforderung de-
ponirt , so ist die Beschwerde als desert zu erklären.

II . Von der Beschwerde gegen die Classification der Güter.
^ Iotheilung der Beschwerden.

8- 7-
Jeder Gütcrbesitzer kann sich über die Classification seiner Grundstücke b̂eschweren ; mehrere in

einer Gewann begüterte Personen gemeinfthaftlich über die Classification einer Gewann oder eines
Felddistricts ; sämmtliche Besitzer einer Gemarkung über die Classification im Allgemeinen.

Beschwerden einzelner Güter - B esitzer.

Maas der Prggravation.
8 8-

Da die Güter einer und derselben Classe , der Natur der Sache nach , auch beid der genauesten
Classification nie ganz gleichen natürlichen Werth haben können , und die Abstufungen , welche blos
als eine Folge der bssondern Industrie einzelner Güterbesitzer anzusehcn sind , gar nicht beachtet
werden sollen , so kann kein einzelnes Grundstück in eine niedrigere Classe versetzt werden , wenn
nicht sämmtliche Classisicatoren einmüthig erkennen , daß dasselbe augenscheinlich weder zu den schlech¬
testen Grundstücken der höheren , noch zu den besten der nächst niedern Classe gerechnet werden kön¬
ne , und zwar seiner natürlichen Beschaffenheit und Lage nach , also ohne Berücksichtigung des vor¬
übergehenden , einzig von der Industrie des Besitzers eines Grundstücks obhängigen , KulturStandes.
Auf gleiche Art ist es mit einer ganzen Gewann zu halten , deren Cchssisicarien angesvchten wird,
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Hiernach werben sich die Gülcrbesitzer vor fruchtlosen , blos auf einzelnen Vergleichungen beru¬
henden , Reclamationen zu hüten wissen.

Wann und wo diese Beschwerden anzubringen  sind.
h . <-

In Erwägung , daß die besondere Erledigung jeder einzelne » Beschwerde gegen die Classification
ganz unverhälrnißmäßige Kosten veranlassen würde , soll jeder Steuerpflichtige , der sich hierin be¬
schwert glaubt , dieses bey dem nächsten Ab - und Zusckrsiben dem SteuerPeräquator an-
zeigen . Dieser hat über alle Güterstücke , deren Classification angefochten wirv,  ein
Verzeichniß aufzustellen , welches den Namen jedes Reklamanten , die Beschreibung des Grund,
stückes nach dem Steuerzcttel und die Elaste , in welche cS der Beschwerdeführer geeignet glaubt,
enthalten muß , mit Umgehung jeder weitern Ausführung , die bey der Natur des Gegenstands und
dem weitern Verfahren ganz überflüssig ist . Die Gebühr , welche dem Peräquator für die Aufnahme
der Beschwerde regulirt werden wird , haben die Reclamanten zu bezahlen.

Berathung der Beschwerdeführenden.

§ '> >o.

Das abgeschlossene -Verzeichniß wird der SteuerPeräquator dem SchatzungsAusschuß verlegen,
welcher die Falle zu bezeichnen hat,  die er zu keiner Reklamation geeignet glaubt . Die Reclaman¬
ten , deren Beschwerde hiernach uagegründet erachtet worden , sind alsdann vvrzuladen , und nach
sachgemascr Belehrung zu vernehmen : ob sie dieselbe verfolgen . ,wollen , oder nicht ? Der Erfolg die¬
ser Berathung ist in Vas Berzeichniß cinzutcagen , und von den Beschwerdeführern und den Schatzungs-
Ausschuß zu unterzeichnen.

Wer nicht erscheinet , von dem wird angenommen ' , daß er seine Beschwerde fortsetzen wolle.

Wie diese Beschwerden zu e r ledigen si  n d.
8- ir.

T)  Nach vollendeter Berathung hat der SteuerPeräquator das Berzeichniß der Reclamationen
dem Kreis » Directorio vorzulegen . Das Dirtctorium wird diese Vorlagen an das FinanzMmi-
perium einsenden , unter Anfügung seines Gutachtens , in welchen Gemarkungen die Beschwer¬
den durch nähere Untersuchung der einzelnen Reclamationen , oder wegen des Einflusses auf die
Taxation durch eine neue Classification der ganzen Gemarkung zu erledigen scyn dürften.

Das Finanz - Ministerium hat zu entscheiden , auf welchem Weg die Erledigung der Beschwer¬
den wirklich eintreten soll

2 ) Die Erledigung der Beschwerden durch Untersuchung der einzelnen Fälle hat in der Art zu ge¬
schehen , daß ein Bezirks - Classisicator , den das Kreis - Directorium für ein ganzes Amt zu
bestellen hat , 2 Classificatoren aus der Gemarkung , und 2 aus benachbarten Gemarkungen,
welcke das betreffende Amt bestellen soll , entscheiden , in welche Elaste jedes Grundstück gehört,
dessen Classification angefochten wird . Als Classificatoren können weder diejenigen Personen,
welche die angefochtene Classification gemacht , noch die Mitglieder des SchatzungsAusschusses,
welche die Reclamanten herathet haben , gewählt werden.

Die Classificatoren sind zu beerdigen ; sie können nur nach genommener Einsicht der Grundstücke
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welche in Gegenwart der Beschwerdeführer geschehen soll , entscheiden . Die Herabsetzung kn eine

niedrigere Classe erfordert nach §. 8 . ein ^ inmüthiges Erkcnntniß , die Elaste selbst aber wird , wenn

dieses vorhanden ist , nach der Stimme mneh >heit bestimmt . Der SteuerPeraquator hat das Proto¬

koll zu führen.

Bon der Entscheidung dieser Classtsications - Commission findet keine weitere Berufung statt.

Glauben einzelne Neclamanten , das Verfahren selbst als nichtig anfechten zu können , so muß

dieses längstens innerhalb 14 Tagen bcy dem Amt geschehen , welches die Sache zu untersuchen und

dem Kreisdircctorio zur Entscheidung vvrzulegen hat

Beschwerden sä mm t l ich er G ü k §L Besitzer e i n e r G emark u n g.

Er fordr rn r ß der A nnah me fo l ch er Beschwerden.

12 .

Sämmtliche Güterbcsitzer einer Gemarkung können gegen die Classification im Allgemeinen Be¬

schwerde führen , und eine neue Classification verlangen , jedoch nur in dem Fall , wenn sich über

-stet der Güterbesitzer dafür erklärt , oder diejenige , welche dafür stimmen , den Zten Theil des Gü-

lerkapitals versteuern.

Wo die Beschwerde anzubrängen , und von wem die Gemeinde berathel

werden  s .oll.

§ 13.

Will eine Gemeinde gegen die Classification im Allgemeinen reclamiren , so haben die Reklaman¬

ten höchstens z Deputate zu wählen , welche die Beschwerdeführung besorgen . Der Ortsvorgesetzte

macht in einem solchen Falle dem Amt die Anzeige unter Anschluß der Liste der Neclamanten und

ihres GütersteuerCapitsls . Sind die Erforderniste zur Annahme der Beschwerde vorhanden , so

giebt das Amt dem Kreisdirectorio hievon Nachricht . Dieses beauftragt den SteuerRevisor , das

CiaffistralivnsGeschäft der betreffenden Gemeinde zu durchgehen , um der BerathungsCommission

darüber vollständige Aufklärung geben zu können . Die gewählten Deputieren werden nemlich nach

Ablauf der § . 4 . vorgeschriebe !,en Frist vv.r die BerachungsCommistion , deren Zusammensetzung in

dem § . 24 vorgeschriebe « ist, geladen und nach Prvtocollirung ihrer Beschwerde über die Rathlichkeit

dieselbe zu verfolgen , oder nicht , belehrt . Sie erhalten Abschrift des Protokolls , welches auch die er-

theilte Belehrung kurz und bündig enthalten soll , und haben in einer unerstrecktichcn Frist von 6

Wochen nach eingetrctcner Bcrathung dem Amt zu erklären , ob sie die angebrachte Beschwerde

fortsetzcn wollen oder nicht . Im -ersten .Falle hat das Amt hievon dem Kreisdirectorio die Anzeige

zu machen , unter Anschluß des abgehaltenen Protokolls.

Die Recepturen können sich unmittelbar an das Kreisdir ectorium wenden.

§ - *4 -

Die Recepturen des Staats , der fremden Souveraine , der Standes - und Grundherrn und

der kirchlichen Bezirksfonds , welche die nochmalige Classification eines Guts begehren , das einen

eigenen SteuerDistcict bildet , können dies Begehren unmittelbar bey dem Kreisdirectorio anbnngen.

In allen andern Fällen haben sie sich nach der allgemeinen Vorschrift zu richten.
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>

Wie die Beschwerde zu erledigen.

§ - iZ-
Das Kreisdi ' rectori 'um hat nach cingekommcnem amtlichen Berichte , oder auf eine nach Z . 14.

bey ihm unmittelbar eingekommene Beschwerde durch den SteuerRevisor eine die gerügten Fehler

der Classification besonders berücksichtigende Instruction für den SteuerPeraquator , der das Cstastri-

rungsGeschäft rcctisiciren soll , entwerfen zu lasten , mit seinen Bemerkungen an das FinanzMini-

sterium einjusenden , und in Gemäßheit der näheren Bestimmungen desselben , die RectisicationsAr-

beit anzuordnen , und zu leiten . Die Genehmigung der neuen Classification ist von dem Kreisdirec-

torio zu erlheilen , die damit zu verbindende neue Taxation oder die Bestätigung der gegenwärti¬

gen aber der Beurtheiiung der Commission zu untergeben , an welche die Entscheidung über die Re«

clamation gegen die ClassenTaxcn § . 28 - verwiesen ist. Die Kosten der neuen Classification und der wei¬

tern RectificationsArbeiten sind zur Hälfte von dem Reclamanteg , zur Hälfte von der StaatsCaffe

zu tragen.

III.  Von den Beschwerden gegen die Taxation der Grundstü cke.
Wer sich beschweren kann,

tz. r6.

Da nur allen Besitzern einer Gemarkung , oder einer EüterClasse das Recht zusteht , sich gegen

die ClassenTaren überhaupt , oder gegen den Anschlag einer bestimmten Clafse zu beschweren , so muß

wenigstens über die Hälfte derselben für die Beschwerdeführung stimmen , oder bey einer geringe¬

ren Zahl , das GüterCapital der Reclamanten über die Hälfte des Ganzen re ^ p . der Elaste betra¬

gen , und kann ohne Nachweisung , daß dieses wirklich der .Fall ist , von keiner Stelle «ine Beschwer¬

de angenommen , tivch weniger etwas daraus verfügt werden.

A blh ei lung  d er  B .rsch werd  em-

tz- - 7-
Die Beschwerden sämmtlicher Güterbesitzer einer Gemarkung können entweder

u ) blos gegen das Verhältnis der ClassenTaxen unter sich gerichtet seyn , ohne deßwegcn eine

Minderung des SteuerCapitals im Ganzen zu begehren , oder

d ) nur gegen das SteuerCapital im Ganzen mit Beybetzaltung des Verhältnisses der Classen¬

Taren unter sichz oder

c ) gegen das Verhältnis der ClassenTaren unter sich und gegen die Größe des GüterSteuer-

Capitals im Ganzen.
Maas der Pragravation.

Da der Natur der Sache nach die ClassenAnschläge der Güter nur als approximativ  rich¬

tige VerhaltnißZahlen angesehen werden können , jede Abänderung aber wegen neuer Berechnung

des SteuerCapitals aller einzelnen Grundstücke sehr bedeutende Kosten veranlaßt : so soll keine Re¬

klamation angenommen werden , wenn nicht eine Prägravation behauptet wird , welche 15 . Prozent

des ClassenAnschlags betragt. Reclamati 0ns . Grunde.
tz- *9 . . . °

Damit keine Gemeinde ihr Gesuch um Minderung des SteuerAnschlags auf Verhältnisse grün-
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de , welche in keinem Falle berücksichtigt werden können , also die Erledigung ihrer Beschwerden
nur verweittäusigen und erschweren , dagegen aber diejenige , weiche eine Aenderung zu morivixen
geeignet sind , um so kürzer und bestimmter für sich anführen möge : so werden zur allgemeinen
Belehrung die Verhältnisse , welche eine Rcclamation begründen können , und ebenso diejenige , wel¬
che öfters dazu benutzt werden wollen , aber durchaus unzureichend sind , hier auseinandcrgesetzt , mit
dem Anhang , daß die Letztere als nicht vorgebracht angesehen werden sollen.

Unstatthafte Reclamations - Gründe,
tz. 20.

Keine Reklamation kann begründet werden:
1 ) Durch die Klage über die Höhe der Steuer ; da das SteucrCapital nur das Verhaltniß

des Beitrags bestimmt.

2 ) Durch den Umstand , daß eine Gemeinde früher weniger zu den allgemeinen Staatslaften
beitragen mußte ; da cs der eigentliche Zweck der SteuerPcräqualion ist , frühere Mißver¬
hältnisse auszugleichen , was nothwendig Erhöhungen und Herabsetzungen in den SteuerQuo-
ten der Gemeinden zur Folge haben mußte.

Z) Durch die Größe der Lasten, welche auf den Gütern ruhen und in privatrechtlichen Ver¬
hältnissen ihren Grund haben ;, da hierauf schon nach dem Gesetz diejenige Rücksicht genommen
ist , welche nach der Nalur der Verhältnisse Statt , finden kann.

4 ) Durch die SchuldenLast der , Gutsbesitzer ; da die Steuer nicht auf dem Vermögen des ein¬
zelnen Bürgers , sondern auf dem steuerbaren , Gegenstand hafte , ohne Rücksicht auf den
Besitzer und dessen individuellen Verhältnisse .,

Z) Durch die Behauptung, daß das SteuerCapital höher sey, als die gegenwärtigen Güter¬
preise ; indem es unmöglich ist , SteuerCavitalien aufzusindcn , welche dem ablvlutt -n Güter -
preiß , oder dem reinen , Ertrag in ganz verschiedenen Zeitperioden gleich stehen.

6 ) Durch die Behauptung , daß der gegenwärtige reine Ertrag dem Stem ! Capital nicht ent¬
spreche ; da der reine Ertrag nicht nur jedes Jahr , sondern mich in verschiedenen Zcitperio-
den ein anderer ist , und in kurzen Zeiträumen , ungleich wandelbarer , als die Eüterprcise
selbst.

7 ) Durch Vergleichung mit einer ankern Gemeinde , nach welcher die reclamirende weder mit¬
telbar noch unmittelbar taxirt worden ist ; da , wenn auch wirklich das richtige Verhaltniß
zwischen 2 Gemarkungen verfehlt seyn sollte , hiedurch die zu hohe Taxation der reclamircnden
Gemeinde nicht nachgewiescn ist , indem eben so leicht eine zu niedere Taxation der andern
Gemeinde eingetreten seyn kann , welche zu rügen den betreffenden Behörden um so mehr
überlassen werden solle , als sie nur dem Ganzen , nicht aber einer andern Gemeinde zum
unmittelbaren Nachtheil gereicht , durch solche indirecte Dcnumiationen aber Haß und Feind¬
schaft zwischen benachbarten Gemeinden entstehen.

Statthafte Reclamations - Gründe.

§ . 2l.
Als statthafte Reclamations-Gründe sind dagegen anzusehen;



r ) Die Behauptung , daß die ClafscnAnsckiage einer Gemarkung , welche nicht nach eigenen
Kaufpreisen , sondern in dem Verhaltniß zu best ClassenAnschlägen einer andern Gemarkung
durch vergleichende Taxation bestimmt worden sind/ 'gegen Letztere zu hoch stehen.

s ) Die Behauptung mehrerer Gemeinden , deren Gemarkungen theils unmittelbar , theils mittelbar
nach einer dritten Gemarkung taxirt worden sind , daß sie sämmtlich gegen die NormalGemar-
kung zu hoch taxirt scyen , oder diese wegen auffallender Verschiedenheit der Verhältnisse nicht
wohl zum Maasstab dienen könne.

z ) Die Behauptung , daß die ClassenAnschlage einer Gemarkung , welche nach eigenen Kaufpreisen
raxirt worden ist , den Durchschnitt der 20 jährigen Güterpreise übersteigen , ohne daß in den Lo-
calVerhaltnissen ein Grund liege , welcher ein Mißoerhältniß zwischen Len Durchschnittspreisen
und dem reinen Ertrag nach den Preisen der Naturalien in den NormalJahren rechtfertige.

4 ) Die Behauptung , daß die ClafjenAnschläge einer nach eigenen Kaufpreisen tarnten Gemarkung,
obgleich sie im Ganzen die Durchschnittspreise nicht übersteigen , zu hoch seyen , indem ein Miß-
Verhältniß zwischen den Durchschnittspreisen und dem Mittlern reinen Ertrag nach kn Normal-
Jahren existire , was bey der Taxation nicht gehörig berücksichtigt worden sey.

5 ) Die Behauptung , daß bey Berechnung der Durchschnittspreise ein Fehler unterlaufen seye.
Wo und wie die Beschwerden anzubringen  sind.

h . 22.
Will sich eine Gemeinde beschweren , so haben die Ortsvorgesetzten dieses dem betreffenden Amt bericht'

lich anzuzeigen , und durch die Unterschrift der Reklamanten nachznweisen , daß entweder über die Hälfte
der Güterbesitzer sür die Reklamation stimmt , oder , daß die Beschwerdeführer über die Hälfte deS
ganzen GüterKapitals , oder der Elaste , welche sie anfechten , versteuern . Die Güterbesitzer , welche für
eine Reklamation stimmen , haben höchstens g Deputirte zu wählen , welche die Reklamation betreiben.
Die Ortsvorgcsetzten , die Mitglieder des SchazungsAusschasses , und die vormaligen Clafsificatorm
und Taxatoren können nicht zu Deputaten ernannt werden.

Die Namen dieser Deputaten hat der Ortsvorstand dem Amt gleichfalls anzuzeigen.
Sind die Erfordernisse zur Annahme der Reklamation nachgewiesen , so macht das Amt dem

Kreisdirectorio hievon die Anzeige.

Vorbereitung zur Berathung der rcclamirenden Gemeinden.
S- 2Z.

Das Kreisdirectorium ertheilt nach eingekommener amtlicher Anzeige dem SteuerRevisor den
Auftrag , das SteuerGeschäft der betreffenden Gemeinde , soweit es auf die Taxation Bezug hat,
genau zu revidiren , und mit seinen Bemerkungen über den Erfand vorzulegen.

Berathung der Reklamanten.

§. , 24.
i)  Da die Locakmtersuchung und Erledigung der Beschwerden gegen die Taxation mit bedeu¬

tenden , Kosten verknüpft ist , so soll , zu Verhinderung übereilter Reklamationen und damit die Un-
terthanen nicht Lurch Leute , welche die Sache nicht verstehen , oder wohl gar in Aufregung solcher
Reklamationen einen Vervienst zu finden ftwffen , in Schaden und Nachtheil versetzt werden , sür
jedes Amt , in dem sich derartige Reklamationen ergeben , von dem KreisDirertorio eine Berathungs'
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Commission bestellt l-nd- unter dem Vorsitz eines JustizBeamien aus Z der einsichtsvollsten Ortsvw"

gesetzten des Amtsbezirks zusammengesetzt werden.

2 ) Von dieser Commiffion , welche nach Ablauf der § . 4 . anberaumten Frist zu activircn ist,

sind die Deputaten der reclamirendcn Güterbesitzer vorzuladen , um ihre Beschwerden zu Protocoll

zu geben.

3 ) Die BerathungsCvmiffiorr hat hierauf , ux;d nach cingezogener Aufklärung von dem Steuer-

Revisor , der den Sitzungen der Commission , zu diesem Zweck anwohnen soll , den Deputaten ihre

Ansicht über die vorgebrachten Reklamationen zn eröffnen , und nach StimmenMehrheit zu erklären,

ob sie die Rcclamantcn gegen das Gesetz beschwert erachten oder nicht . Dieser , den Deputaten schrift¬

lich zu crtheilende , von dem JustizDeamten und sämtlichen Mitgliedern der BerathungsCommiffion

zu unterzeichnende , Ausspruch ist. lediglich als ein Anrath zu Verfolgung der Reklamation , oder als

eine Abmahnung zu betrachten .. Nach Bcrathung sämtlicher - reclamirenden Gemeinden ist diese

Commission aufgelöst , und hat ihre Verhandlungen an das Kreisdirectorium einzusenden ..

Wie d ie - Gemeinden ihre . Reel am ation . weiters zu verfolgen haben^

§ 25.

Will eine Gemeinde nach eingeholtem - Ausspruch der BerathungsCommiffion ihre Reklamation

fortsetzen , so haben die Dcputirten dieses dem - KrsisDirectorio innerhalb einer unerstrecklichen Frist von

6 Wochen anzuzeigen , mit der Bitte , die nähere Untersuchung anzuordnen . Dieser Bitte muß eine

Abschrift des Ausspruchs der BerathungsCommiffion und eine Vollmacht von sämtlichen Gutsbesitzern

beiliegen , welche an der Fortsetzung der Reklamation Theil nehmen wollen , mit einem darunterstehen¬

den Zeugm 'ß der Ortsvorgesetztcn, . daß die Zahl der Reklamanten mehr als die Hälfte sämtlicher

Güterbesitzer ausmache , oder daß die Reklamanten mehr als die . Hälfte des ganzen . Güterkapitals, .,

oder der Llaffe , die sie anfechten, . versteuern.

Die Recepturen können sich unmittelbar an das Kr eisDirectoriunv wenden . .

§i 26 .,

' Die Recepturen des Staats ,, der fremden . Souverains , der Standes - und Grundherrn und

der kirchlichen BezirksFonds , welche sich gegen die Taxation eines Guts beschweren wolle » , das

einen eigenen Steuerdistrict bildet , können ihre Beschwerde unmittelbar bey dem . KmSDirectori«

anbringen.
Untersuchung der Beschwerden .,

ö . 27 . .

Zur Localuntersüchung und Bornahkne der RectisicationsArbeitem hat das KrcisDirectonünD

einen SteuerPeraquator zu ernennen, , für denselben durch den SteucrRevisor eine Instruction ent¬

werfen zu lasten , und mit den gut gefundenen . Abänderungen dem - FinanzMinisterio zur Einsicht

und Genehmigung vorzulcgcn . Dem . KreisDirectorio steht die . Leitung der . Untersuchungs - und

Rectisications Arbeiten zu.

Entscheidung in erster Instanz durch eine KreisSteuerCommission.

§ . 28.
Die Entscheidung über die Beschwerden soll durch eine besondere - KreisSteuerCommifsion ge¬

schehen , welche , unter dem . Vorsitz des Kreisdirectors , aus sämmtlichen KreisRäthen , 2 Justiz - und
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2 Camera ! Beamten bestehen soll. Der KreisSteuerRcfcrent hat über jeden ReclamatlensFall be¬

sonder » schriftlichen Vortrag zu erstatten . Der Beschluß wild nach Stimmenmehrheit gefaßt . Der

SteuerNevisor führt das Protocoll . Mit conN-l^ Nr «»- stimme sind 6 Vorgesetzte beyzuziehen , wel¬
che aus den Mitgliedern der BerathungsCommisiionen zu wählen sind . Don jeder reelamirenden Ge¬

meinde kann ein Deputirter zu Anhörung der Verhandlungen zugelasfcn werden . Don dieser Com¬

mission sind auch die neuen Taxationen fcstzusetzcn , welche durch eine veränderte Classification ganzer

Gemarkungen notwendig geworden sind . ( § . 15 .)
Ucber den Kostenpunct und dis Bestrafung wegen muthwilliger Beschwerdesührung steht die

Entscheidung den rechtsgelehrten KreisNäthen und JustizBeamtcn allein zu.

Eine Bestrafung kann nur dann Statt finden , wann die Reklamanten eine Abmahnung der
BerathungsCommifsivn gegen sich haben.

Die Strafe kann Len Betrag des rffen Theils der IahrsStcuer nicht überschreiten.

Wann sich die KreisSteuerCom Mission zu versammeln hat.
29.

Da die mehrmalige Versammlung der SteuerCommission zu bedeutende Kosten erfordern würde,

so kann dieselbe erst dann zusammentrelen , wenn sämmtliche Reklamationen eines Kreises untersucht

sind , und nur in dem Fall zweymal , wenn die Zahl der Reklamationen so bedeutend ist, daß sie, nach

Wahrscheinlichkeit , doch nicht ohne Unterbrechung erledigt werden können . In diesem Falle ist die

Commission zusammenzuberufen , wenn auch nur die Hälfte der Reklamationen bearbeitet ist.
Berufung an das S taatsMinisterium.

8- 3o.
Diejenige Reklamanten , welche sich mit der Entscheidung der niedergesetzten KreisStcueiCom.

Mission nicht beruhigen zu können glauben , haben die Berufung an das StaatsMinisterium inner¬

halb einer unerstrecklichen Frist von 6 Wochen , von dem Lag der Publikation der Entscheidung an

gerechnet , bey dem KrersLircctorio anzuzeigen und nachzuweisen , daß über die Hälfte der Gutsbe¬
sitzer der Gemarkung re -?p . der Claffe für die Berufung stimmt , oder daß sie über die Hälfte des

ganzen Güterkapitals , oder der Claffe , die sie anfcchtcn , versteuern . Diejenigen Rekurrenten , wel¬
che eine Abmahnung der BerathungsCommiffion gegen sich haben , müssen zugleich den vierten Lheil

ihrer Jahrssteuer dcponrren , welche , wenn auch ' die Entscheidung des StaatsMinisteriums gegen

sie ausfallen sollte , dem Fisco hcimfällt , wenn nicht besondere mildernde Gründe die Nachsicht

eines Theils dieser Strafe moliviren sollten.
Das KreisLirectknum hat mit der Anzeige der ergriffenen Berufung seine Acten innerhalb 4

Wochen an das FinanzMimsterium einzusenden , welches dieselbe mit Gutachten dem StaatsMinisteüo

vorlegt , von dessen Entscheidung keine weitere Berufung Statt findet.

IV. Von den Beschwerden gegen die Taxation einzelner Gefälle.
Nähere Bestimmung deS Gegenstands der Beschwerde.

h. 3 .̂
Da nur diejenige wandelbare Gefälle abgcschätzt worden sind , worüber bic Eefällbeziehcr gegen

die Regeln eines geordneten Haushalts keine Rechnung gcjüyrt , oder wenigstens nicht vorgelegt ha-
2
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den , oder , wo solche Gefalle in der Art schlecht administrirt waren , daß man die Resultate des Er¬
trags der NormalIahre durchaus nicht als den Mittlern Ertrag einer regelmäßigen Atmimsiraticn
anseben konnte , so kann auch nur eine Si " ku:!,« tio„
-i ) gegen die Abschätzung der Zehnt - und Theil -Gefälle
d ) — — — — — Waldberechtigungen
c ) — — — — des Werths der Zehntfreyheit , wo die Güter als zebntbar angeschlagen,

also die zehntfteyen um den Capitalwcrth des Zehenteus erhöht worden sind , /
eintreten.

Wer gegen diese Abschätzung Beschwerde führen kann,

§. 32.
Zur Beschwerdeführung sind berechtigt : in dem Fall

a ) die Gefallbczieher und Gefällgcder , diese jedoch nur dann , wenn das Gefall zum Abzug von
dem Capital des Grundstücks geeignet war ; in dem Fall

l, ) blos die Berechtigten ; in dem Fall
c ) die Besitzer der zehentfrcyen Güter , so ferne über die Halste ^ rselben für die Reclamation

stimmt , und dieses durch ein Zeugniß des DrtsVorstands nachgemicscn ist.

Maas der  P r a g ra  v a t i 0 n.

§- 33-
Nur die Behauptung eines Veschwcrdcfübrcrs , daß er durch die gegenwärtige Taxation um

15 P. Ct . , oder mehr beschwert sey, kann eine nochmalige Tararion begründen , nur eine diese Be-
hauptung bestätigende Taxation eine Aenderung des früheren Anschlags . Will ein Gefall berechtigter
den wahren Ertrag seiner Gefälle durch glaubhafte RechnungsAuszüge Nachweisen , so muß seine
Beschwerde angenommen , und die Abänderung der Abschätzung erkannt werden , ohne Rücksicht umwie viel der wahre Ertrag von der Abschätzung differnt.

W 0 d i e B e s ch w e r d e anzu  b r in gen -rst.

§ - 34-
Wer sich in dem bemerkten Grad prä 'gravirl glaubt , oder den wahren Ertrag durch RechnungS«

> Auszüge Nachweisen will , hat dieses dem KreisDirectorio schriftlich anzuzeigen , und über die Ein -,
gäbe Bescheinigung zu begehren . Der Neclamant hat das abgeschätzte Gefäll oder die abgeschätzte
Last , unter Bezug auf den betreffenden Steuerzettel , genau zu bezeichnen , das KreisDirecto-
rium jede in dieser Beziehung mangelhafte Beschwerde zur Verbesserung zurückzugeben.

Wann und wie diese Beschwerden zu erledigen  sind.
§- 35.

Da die besondere Erledigung jeder derartigen Beschwerde leicht einen Kostenaufwand veranlaß,
sen dürfte , der die aus der Untersuchung resultirende Steuerdifferenz für mehrere Jahre absorbirm
könnte , so sind alle bis zum Ablauf deS h. 4 . anberaumten Termins einkommende derartige Be«
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schwerden zu sammeln , alsdann aber dreyen , von dem KreisDirecton 'o zu wählenden und zu ver¬

pflichtenden , vorzüglichen Landwirthschaftsverständigen Männern zuzustcllen , welche ' unter der Leitung

des KrcisStcuerRevisors oder eines StenerPeraquators . » nv unter Zuziehung zweyer DrtsTarato-

len nach Anhörung der Wekheiligten eine nochmalige Taxalion vornehmen . Gegen diese wiederholte

Taration , welche den betreffenden Interessenten zu eröffnen ist , findet keine weitere Rcclamatiott

Statt . Will ein Steuerpflichtiger die Taration als nichtig anscchteN , so muß dieses innerhalb 14

Tagen bey dem Amt geschehen , weiches die Sache sogleich zu untersuchen und dem Kreisdirectorio

zur Entscheidung vorzulcgen hat . Wird der wahre Ertrag durch Rechnungsauszüge nachgewiesen,

so hat das Kreisdircclorium die erforderliche Abänderung bep dem nächsten Ab - und Zuschreiden

vornehmen zu lasten.

V. Von den Beschwerden gegen die regulirte NaturalienPreise.

Wer dagegen re clamiren kann.

tz. Z6.
Da die NaturalienPreise , so weit cs möglich war,  auf Markt - und RecepturDurchschni ' tts-

Preiscn beruhen , und , mit Ausschluß der Anschläge für die Weingcsälle , für ganze Gegenden ein

gleicher Preist angenommen werden mußte , so kann von keinem einzelnen Untcrthanen , sondern nur von

sammtlicken GeMbeziehern oder Gefällgebsrn einer Gemarkung gegen die rcgulirten Preise reclamirtr

werden.

W 0 d iese Rerlamatronen an zu brin gen oder zu erlebigen  sind.

§. 37-

Die Beschwerden über die NaturalienPreise sind bey dem Kreisdirectorio einzugeben , von die¬

sem zu sammeln , nach Ablauf des h . 4 . festgesetzten Termins aber mit Gutachten an das Finanz-

Ministerium einzufenden , welches dieselbe dem StaalsMinisterio zur Entscheidung vorlegt.

VI . Von den Beschwerden gegen die Taration der Waldungen.
Wer sich beschweren kann.

§. 38.

Gegen die Taxation der Waldungen steht,

i ) jedem einzelnen Waldbesitzer

a ) gegen das regulirte StruerCapital des nachhaltigen Ho ' zErtrags,,

d ) gegen den Anschlag der NebenNutzungcn;

2 ) jedem Waldbelechtigtcn

s ) gegen das für den Holzbezug regulirte Capital , und

r>) gegen den Anschlag der Nebennutzungen

. das Recht der Beschwecdesühmng zu . Gemeinschaftliche Beschwerden mehrerer Waldbesitzer sind un¬

zulässig.
2 *
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Nähere Be  stimmixng  des Gegenstands der Be sch werde.
§- 3Y-

Da das regulirte SteuerCapital der Waldungen auf der Abschätzung des nachhaltigen Holz-
Ertrags und auf dem regulirten Holzpreis beruht , so muß die Beschwerte des WaldEigcnthümerS
bestimmt gegen den einen oder andern dieser Anschläge , oder gegen beyde gerichtet werden , die
Beschwerde des Waldbcrechtigten bestimmt gegen die Abschätzung der Größe des Holzbezugs , w»
dieser nicht ein für allemal sixirt ist , oder gegen den angesetzten Holzpreis gehen.

Die Beschwerden gegen die Taxation der NebenNutzungcn sind von den Beschwerden gegen
das SteuerCapital der HolzNutzung zu trennen.

Maas der Pragravation.
§. 42.

Wenn nicht eine Prägravation von iz oder mehr Procent erwiesen werden will , so findet keine
Untersuchung statt,  und wenn keine Mehr - oder Minderung in diesem Betrag erkannt wird , keine
Aenderung des Anschlags.

» Wo und wie die Beschwerden anzubringen  sind.
tz. 4r.

Sämmtliche Beschwerden gegen die Waldtaration sind bey dem Kreisdirectorio innerhalb der
tz. 4 . anberaumten Frist schriftlich einzureichcn . Das Direktorium hat darüber Bescheinigung zu ertheilcn.

Die Beschwerde muß , unter Bezug auf den Steuerzcttel , das Object der Beschwerde genau be¬
zeichnen , und das Dircctorium hat jede in dieser Beziehung mangelhafte Beschwerde zurückzugcbcn,
damit nicht erst bey der Untersuchung hierüber Zweifel entstehen , und dadurch nicht nur die Erle¬
digung der Beschwerden aufgehallen , sondern auch die Veranlassung zu bedeutender KostenVermehr
rung gegeben werde.

Untersuchung und Erledigung der Beschwerden.

§ . 42

Nach Ablauf der Frist haben die Krcisdirekt - rien dem FinanzMinisteno eine Uebersicht übcr
sämmtliche Beschwerden vorzulegen , damit von demselben besondere Commissionen von drey Forst-
Verständigen ernannt werden , welche durch eine nochmalige Taxation die Beschwerden erledige » .Gegen diese zweyte Taxation findet keine weitere Reklamation statt.

VII.  Von den Beschwerden gegen die Taxation - er Gebäude.
8- 43.

Die Beschwerden gegen die Hausertaxatkon zerfallen;
1 ) in die Beschwerden einzelner Häuserbesitzer gegen den Anschlag ihrer Häuser.
« ) in die Beschwerden der Mehrheit sammtlicher Hauserbesitzer , entweder

a ) blos über eine Unverhältmßmäßigkeit deS Anschlags der Häuser unter sich , oder1») blos über die Höhe der Häusertaxation im Allgemeinen, oder

/



v ) über die Höhe deS Kapitals und das Verhaltniß zwischen den Anschläge » einzelner Ge¬
bäude.

Maas der Prägravation und Folgen der nochmaligen Taxation.

h- 44-
Keine Beschwerde ist zur Untersuchung geeignet , wenn nicht eine Prägravation von rz p.Ct.

oder darüber behauptet wird , keine Aenderung in dem Anschlag kann cintreten , wenn nicht die
neue Taxation um diese Quote von der früheren absteht.

Beschwerden einzelner Häuserbesitzer.

Wo und wie dieselbe ihre Beschwerden anzubringen  haben.

§. 45-
Wer seine Gebäude gegen den gesetzlichen Maasstaab in dem obbemerkten Derhältni ' ß zu hoch

tarirt glaubt , hat dieses bcy dem nächsten Ab - und Zuschreiben dem SteuerPeräquator anzuzeigen,
der der Verzeichnis dieser Reclamationen verfertigen , unv dem KreisDirectorio übergeben wird . Der
Neclamant hat keine Gründe anzugeben , warum er sein Gebäude zu hoch taxirt glaubt ; der Perä-
qaator lediglich den Namen de§ Reclamanten , die Nummer seines Steuerzettels und den Anschlag
des Gebäudes aufzuzeichnen.

Entscheidung des FinanzMinisterii über das weitere Verfahren.

h. 46. /
Das KreiSdirectorium hat das Verzeichniß der Beschwerden an das FinanzMnisterium einzu-

sendcn , weiches zu entscheiden Hot , ob die einzelnen Beschwerden durch eine nochmalige Taxation
der Gebäude , gegen deren Anschlag reclamirt worden ist , oder durch eine neue Taxation sammtti-
cher Gebäude des LrtS gehoben werben sollen.

Taxation einzelner Gebäude,
tz. 47-

Für die nochmalige Taxation der einzelnen Gebäude hat das KreisDireckon 'um einen Bau¬
meister und einen SteuerPeraquator zu ernennen , die sich in alle Orte , wo solche Beschwerden zu
erledigen sind , zu begeben , und , unter Zuzug zweyer von dem Amt ernannten Bauhandwerker , ws -
von immer einer aus dem betreffenden Ort,  der andere aber wo möglich aus einem benachbarten
zu wählen ist , die Taxation vorzunehmen haben . Aus den Anschlägen der zwey OrtSTaxatoren
hat der Peräquator das Mittel zu nehmen , und die Hälfte aus diesem Anschlag und dem Anschlag
des BezirksTaratorS als das neue Taxatum anzusehen . Die Beschwerdeführer sind zur Taxation
beyzuzirhen , um den Taratoren der Gebäude die Gründe , warum sie den Anschlag ihrer Häuser
für zu hoch halten , zu eröffnen ; die Vergleichung mit einem , oder einigen Häusern ist gar nicht
zu beachten » da diese zu nieder taxirt seyn können . Nach dem Resultat dieser nochmaligen Taxa«
tion bat daS KreiSdirectorium das weiters Erforderliche anzuordnen,

Eine weitere Berufung findet nicht Statt.
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Besch werden ganzer Orte wegen unverhältnißmäßigem Anschlag der
H äu s e r unter sich.

Ws und wie derartige Beschwerden anzubringen und die Reklamanten z -u
derathcn sind.

tz- 48-
Wenn ftch eine Gemeinde nicht über den Betrag ihreZ HauserSteuerCaPitals im Ganzen , son¬

dern nur über Unvcrhältnißmaßigkeir des Anschlags der Gebäude unter sich beschweren will , und
durch eine neue Taxation aller Gebäude und Ncpartition des SteuerCapitals nach dieHr , Abhülfe
verlangt , so hat der OcrsVsrstand dieses seinem Vorgesetzten Ami anzuzeigen , und zugleich nachzu-
weisen , daß über ^ tcl der Hauserbesitzer für eine solche nochmalige Taxation stimmen , oder daß
diejenige , welche dafür stimmen , über den dritten Theil des HäuserCapitals versteuern . Die Re¬
klamanten haben zur weitern Verfolgung der Sache höchstens z Deputirte zu ernennen , welche die
Beschwerde dem Amt mündlich yortragen . Das Amt benachrichtigt das Kreisdirectorium von der
«ingekommenen Beschwerde unter Anschluß des darüber aufgenommencn Protokolls . Dieses laßt das
HäuserStcuerGeschäst des betreffenden Orts durch den SreucrRevisvr in Beziehung aus das frühere
Verfuhren prüfen , und erhebt das Gutachten eines Bauverständigen über die Taxation . Scheint
dem Kreisdirectono nach den Resultaten dieser Untersuchungen eine nochmalige Taxation nicht nö-
thig , so wird dieses den Deputaten der Reclamanten durch das Amt eröffnet und denselben aufge¬
geben , innerhalb 6 Wochen Key dem KrciSdirectvrio zu erklären , ob sie auf einer nochmaligen Taxa¬
tion bestehen , oder darauf verzichten.

Er ledigung der Beschwerden.

§. 49.
Wenn das Kreisdirectorium nach dem Resultat der im vorhergehenden § . bemerkten Untersu¬

chung eine neue Taxation selbst für nothwcndjg hält , oder die Reclamanten des ihnen erthcilten
Abraths ohncrachtct darauf bestehen , so ordnet dasselbe eine nochmalige Taxation an und ernennt
dazu eine Commission , die au » einem SteuerPeräquator und z Bauvcrständigcn ( § . 47 - ) bestehen soll.
Der Bauverständige , welcher die Gemeinde berathen har,  kann nicht als Taxator gebraucht werden.

Nach gänzlicher Vollendung des Geschäfts ist dasselbe dem FinanzMinistcrio zur Genehmigung
Vorzulegen . Die Kosten der neuen Taxation sollen , wenn das Kreisdirectorium eine solche selbst
als nothwendig erachtet har , ganz von der StaarsKass « , wenn dieses aber nicht der Fall war , zur
Hälfte von den Reclamanten , zur Hälfte von der StaatsKafse getragen werden.

Beschwerden ganzer Orte ü b e r d i e Hä uscrTaxationim Allgemeinen.

Wer sich beschweren kann,

tz- 5«.
Kein Ort kann sich über die Höhe der HäuserTaxation im Allgemeinen , oder über den Maas¬

stab beschweren , der bcy der Taxation sämmtlicher Gebäude in Anwendung kam , wenn nichl über
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die Hälfte der GcbäudeBcsitzer dafür stimmt , oder die Reclamauten über die , Hälfte de ? Häuser-
CapicalS versteuern.

M a as der Pr ägra vatio  n.
§- 5l.

Eine Untersuchung findet nur Statt , wenn eine Prägradation von 15 pCt . oder darüber be¬
hauptet wird , eine Abänderung deS SteuelCapitals , wenn eine solche Pcagravation wirklich er¬
kannt wird.

Reclamations - Gründe.
§ - 52 -

Allgemeine unbelcgte , oder auf bloßer Vergleichung mit andern Orten beruhende Angaben
können keine Neclamation begründen.

Die Beschwerdeführer haben nachzuweiscn , entweder , daß bey Aufstellung des Maasstabes
der Taxation die gesetzlichen Vorschriften nicht beobachtet , oder LocaWerhältniffe , welche eine Modi¬
fikation der allgemeinen Norm begrüntet hätten , nicht berückst' ttigct worden seyen.

Nur in dem Fall , wenn ein Ort nach einem andern tarnt worden ist , kann sich der erstere
über die Unverhältnißmäßigkeit seines Anschlags zu dem Anschlag des Letztem beschweren , da in je¬
dem andern Falle eine solche Behauptung , wenn sie auch erwiesen wäre , keim Herabsetzung deS
SteuerCapitals des rcclamirenden Orts begründet.

Unoei 'hältriißmäßig niedere Taxationen zu rügen , soll einzig den betreffenden Behörden zustehen.
Wo di « Beschwerden anzubringen sind,

tz- 53-
Will eine Gemeinde gegen den Anschlag im Allgemeinen reclamiren , so hat der OrtsVorstand

dieses dem Amt auzuzejgen , und nacbzuweiftn , daß die Bedingungen des §. zi . eiiuretcn.
Die Rrclamanien haben zur weitern Betreibung der Sache höchstens z Dcputirte zu wählen,

deren Namen der LttsVorstanV dem Amt zugleich anzuzeigen hat.

Berathung der Reclamanten.

. § - 5 * '
Von der erhaltenen Anzeige des OrtsDorstants hat der Beamte dem Kreisdirectorio Nach¬

richt zu geben , welches den SteuerRevisvr beauftragen wird , das Taxationsgeschäft zu durchgehen,
und aus welchen Gründen allenfalls eine Erhöhung oder Herabsetzung bey der RevisionsVersamm-
lung Statt gefunden hat , zu erheben , um bey der BeralhungsCommiffion über Alles die gehörigeAuskunft geben zu können.

Es sollen nemlich Deputirte der Reclamanten von der nach Z. 24 . m'edergesetzten Berathungs-
Commission vorgeladen , und nachdem ihre Beschwerde zu Protocoll genommen worden ist , ausführ¬
lich belehrt , und wenn die Commission nach reiflicher Erwägung der Sache , ihre Neclamation nicht
begründet erachtet , denselben ein schriftlicher Abrath ertheilt werden , mit dem Anhänge , daß im
Lall die Neclamation demohngtzachtet fortgesetzt werden wolle , dieses innerhalb einer unerstrecklichen
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Frist von 6 Wocken bey dem KreisDirectorio anzuzcizen sey. Die BcrathungsCcmmission sendet
ihre Verhandlungen an das KccisDirectvrium ein.

Untersuchung der Besch werden.

§- 55-
Zur Untersuchung der Beschwerden , welche die BerathungsCommission nicht ungegründet ge¬

funden , oder welche des von ihr ertheilten Abraths ungeachtet fortgesetzt werden wollen , ernennt das
Kttisrirectorium einen SteuerPeräquator und z Dauvcrständi 'qe. (§. 47 .)

Dem SteuerPeräquator ist eine bestimmte, auf dir Beschwerden und die frühere Behandlung
des Geschäfts gegründete , Instruction zuzustellen, welche jedoch vorher dem FinanzMinisterio zur
Einsicht und Genehmigung vorzulegen ist.

Entscheidung.

§. 56.
Um wie viel Proeente die Taxation im Allgemeinen vermindert oder erhöht werden soll , darü-

der hat die h. 28 . angcordnete KreiKSteuerCommissisn in erster Instanz zu entscheiden , und finden
die in tz. Zo. gegebene Vorschriften wegen der Berufung an das StaatsMinisterium , Deponrrung
der SuccumbenzGeidcr und Bestrafung muthwilliger Reclamantcn , auch auf die Beschwerden über
die Hauscrsteuer ihre Anwendung.

Der KreissteuerCommisiion sind, wenn die Beschwerden gegen die HauscrTaxation entschieden
werden , auch die zu der UntersuchungsCommi'fsion vordem KreisDirectorio kommiltirten Baumei¬
ster mit konsultativer Stimme beyzuziehcn.

Beschwerden gegen die Höhe der Hause rTaxation im Allgemeinen und
gegen den Anschlag der Gebäude unter sich.

§. 57-
Da sich eine solche Beschwerde , von der , in den §. tz. 50 . - 56 . abgehandeltcn , nur dadurch

unterscheidet , daß zugleich über ein Mißverhältniß der GebaudcAnscbläge unter sich geklagt wird,
so ist in einem solchen Falle , die letzterwähnte Beschwerde zuerst zu heben, und wenn das ricbkige
Verhältniß unter den einzelnen Gebäude » hergcstellt ist, die Frage , um wie viel Proeente das sied hier¬
nach ergebende Capital zu erhöhen oder zu vermindern ftpn mochte,  von der KreisSteuerCommis-
pon zu entscheiden.

Karlsruhe , den uten Iuly 1817.

Auf Befehl
Seiner Königlichen Hoheit.

Be hrnaue r.



exec utionsordnuiig.

r st e r Titel,
der laufenden Steuer.

rstes Kapitel.

Von der Steuererhebung.

r st e r Abschnitt.

Don Anforderung der Steuer.

1 ) Die Grund - Häuser - und Gewerbssteuer wird den Steuerpflichtigen in einer  Summe

gefordert.

2 ) Die Rcccpturen des Staats , der Großherzoglichen Familienglieder , der fremden Souverä¬
ne , der Standes , und Grundherrn und der kirchlichen Bczirkssonds und die Pfarr - und Schul¬

dienste zahlen unmittelbar an die Obereinncbmcr , alle übrige Steuerpflichtige aber an die Einnehmer.

z ) Die laufende Steuer wird in zwölf Theile getheilt , wovon

den 1. July,  August , September , October jedesmal

den 1. November , December , Jänner und Februar , jedesmal ^

fällig sind , und längstens bis zum 14 . dieser Monate bezahlt werden müssen.

4 ) Vor den Verfalltcrminen zu bezahlen , steht jedem Steuerpflichtigen frey , jedoch nicht frü¬

her als sein Forderungszettel ausgefertiget ist ; daher auch , bey Vermeidung doppelter Zahlung,

niemals eine Vorauszahlung auf ein künftiges Steuerjahr statt haben darf.

5 ) Kein Steuerpflichtiger ist Zahlung zn leisten schuldig , ehe und bevor ihm ein Forderungs-

zettel von dem Einnehmer zugestellt worden ist , und 8 Tage umflossen find ; der Forderungszettel

muß das Steuerkapjtal , die Zahl der Kreuzer , welche vom roo fl. gegeben werden müssen , den

Jahrs - und Monatsbctrag der Steuer enthalten.

Zweyter Abschnitt.

Von den Einwendungen gegen die Anforderung.

6)  Damit jeder Steuerpflichtige sich überzeugen kann , daß der Einnehmer nicht mehr forde¬

re , als demselben zu erheben besohlen ist : steht ihm die Einsicht des von dem Kreisdirectorio ge¬

nehmigten Steuerregisters offen . Verweigert der Einnehmer die Vorlage , so hat ihn der Ortsvor-

Bepiage zum Staats - und Regierungsblatt 1817,

Steue!

E
Von

E
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stand auf der Stelle dazu anzuhalten und überdicß mit einer Strafe von r fl. zs kr . zu bekegm,
welche dem Steuerpflichtigen als Entschädigung für die gehabte Zeitversäumniß zugewiesr « werden soll.

7 ) Damit sich ferner jeder Steuerpflichtige zu überzeugen im Stande seyn möge , ob die in
dem Register stehende Forderung seiner wirklichen Schuldigkeit entspreche : so ist demselben die Ein¬
sicht des Gewerbs - und Tcneralstcuerkatastcrs , so weit cs ihn selbst betrifft , gestattet . Der erste
Vorgesetzte , als Mitglied des SchatzungsauSschusses , ist beauftragt , diese Urkunden gegen eme Ge-
bühr von 2 Kreuzer Jedem , der es verlangt , vorjulegen . Abschriften seiner Skeucrzettel kann jeder
Steuerpflichtige bey dem Ab - und Zuschreiben gegen die geordnete und durch die Anzeigeblätter
bekannt gemachte Gebühr von dem Stcucrpcraquator erhalten.

8 ) Findet ein Steuerpflichtiger , daß sein Steuerbetrag nach dem im Register stehenden
kapital  irrig berechnet ist , so hat er dieses dem Erheber anzuzeigen , welcher , wenn sich die
Sache so verhält , den Betrag des Rechnungsirrthums im Ausstande zu belasten , dem Obcreinneh-
mer hievon bey der nächsten Abrechnung , dem Steuerperäquator aber bey dem nächsten Ab - und
Zuschreiben zur Ausnahme in das Register über die Steueradgänge die Anzeige zu machen hat . Der
Einnehmer hat für die ihm durch derartige Fehler zugehende Geschsftsvermehrung p . Ztem Z Kr.
zu fordern , welche der Steuerperäquator , der Len Fehler gemacht , zu bezahlen schuldig ist.

y ) Findet ein Steuerpflichtiger nach Einsicht des G e we rb s steu er - und Genrralkata-
sters , daß in dem Ue Vertrag,  oder in der Summ irung der ver schied enen Rubriken
derselben ein Fehler zu seinem Nachtheil unterlaufen ist : so hat er darüber von dem Schatzungs-
ansschuß ein Zeugniß zu verlangen , welches dieser auf ungestempeltes Papier zu crrhcilcn und darin
besonders , zu bemerken hat : um wie viel sich wagen dieser — an und für sich klaren Fehler — der
jährliche Steuerbetrag mindert . Der Schatzungsausschuß hat für die Ausfertigung dieses Zeugnis¬
ses eme Gebühr von ü Kreuzer nicht an den Steuerpflichtigen , sondern an den Steuerperäquator
zu fordern , der die Fehler gemacht hat.

Der Einnehmer muß aus Vorlage eines solchen Zeugnisses den Betrag der nachgewiesencn Ueberla-
stung im Äusstand belasten , dem Obereinnehmcr hievon unter Vorlage des Zeugnisses bey der näch¬
sten Abrechnung die Anzeige machen , alle derartige Zeugnisse aber bey dem nächsten Ab - und Zu-
schreiben dem Stcuerperaquator zusiellcn , um die Ueberlastung in das Abgangsverzeichniß aufzunehmcn.

Ls ) Glaubt ein Steuerpflichtiger , in seic en Stemerzet teln  Fehler entdeckt zu haben,
welche in Annahme irriger L Hatsachen  oder .in R e chn ungsirrthü mern  liegen : so
hat er dieses mach ven ^ bcstehenden Verordnungen bey dem nächsten Ab > und Zuschreiben dem
Steuerperäqnakor anzuzeigen , welcher für die Verbesserung der Fehler und Rückvergütung des im
Lauf des Jahrs Zuvielbe -zahlten durch Aufnahme in das Abgangsverzcichniß sorgen wird.

Der Einnehmer kann auf solche Einwendungen Feme Rücksicht nehmen , sondern muß auf der
Berichtigung des registermäßigen Betrags bestehen . Im Fall sich jedoch ein Steuerpflichtiger durch
derartige Fehler in solchem Grads beschwert erachten sollte , daß er die Berichtigung bey dem näch¬
sten Ab - und Zuschreiben , und die Rückvergütung des Zuvielbrzahlten im künftigen Steuerjahr nicht
abwarten zu können glaubt : so kann er von dem Kreisdirektorium eine gleichbaldige Untersuchung
und Abgangsdekrctur verlangen , welche diese Stelle auch unverzüglich anzuordncn , resp . zu erthei-



ken hat . Die hierdurch veranlaßt werdenden besonder « Kosten muß der Steuerpflichtige zahlen , da
er seine Beschwerde bey dem Ab - und Zuschreiben anzubringen versäumt hat . Ist indessen die
Beschwerde nach den vorgcbrachten Verhältnissen als gegründet anzunchmen , und die Größe der
Ueberlastung ohne nähere Untersuchung wenigstens annähernd bestimmbar , so bleibt dem Kreisdirec-
lorio überlaßen , zu Ersparung der besonder » Untersuchungskvsten , dem Beschwerdeführer für eine
bestimmte Summe Ausstand bis künftiges Jahr zu bewilligen.

Der Einnehmer kann auf die Anzeige eines Steuerpflichtigen , daß er um Frist eingekommen
sehe , keine Nachsicht eintreten lassen , sondern nur auf eine bestimmte Weisung der Obercinnehmerey,
welche schriftlich ertheilt werden muß , unter Anführung des Datums und der Nummer des Direc-
torialbefehls , der den Obereinnehmer hiezu autorisirt.

11 ) Glaubt ein Steuerpflichtiger nach Einsicht seiner Steuerzettel,  daß ein Gegenstand
der Grund - oder Häusersteucr zu hoch klassificirt  oder tarirt  sey , so hat er seine Beschwer¬
de darüber nach dem Gesetz über die Erledigung der Beschwerden gegen die Steuerpcräauation ge¬
hörigen Orts anjubringen , und die Entscheidung abzuwarlen . Die Erhebungsbehörden können auf
derartige Neclamationen durchaus keine Rücksicht nehme ».

12 ) Da jeder Steuerpflichtige von den steuerbaren Objekten , welche er zur Zeit des Ab-
und Zuschreibens besessen hat , die Steuer für das nächstfolgende Etatsjahr zu bezahlen schuldig ist,
und Jeder , welcher die Anzeige einer frühem Eigenthumsverändcrung unterlassen hat,  sich selbst
juschrciben muß , wenn er als Besitzer des steuerbaren Objekts ferner angesehen wird : so ist auf
die Einwendung eines Steuerpflichtigen , daß er ein steuerbares Objekt vor oder nach dem Ab - und
Zuschreiben veräußert habe , bey der Steuererhebung durchaus keine Rücksicht zu nehmen ; dagegen
können bey Erbschaftsfällen , wo die Erbschaftsmasse und bey Gantfällen , wo die Gantmasse an die
Stelle des im Register stehenden Steuerpflichtigen tritt , die Erben oder der Curarsr der Masse
fordern , daß die Gewrrbsteuer , die vom Wcinhandel ausgeschlossen , welche der Verstorbene oder
der Vergantete zu bezahlen hatte , für den Rest des Jahrs im Ausstand belassen , oder , wenn sie
bis an das Ende des Steuerjahrs fortbezahlt worden ist , rückvergütet werde . Sie muß in dem ei,
neu wie in dem andern Fall in das Abgangsverzeichniß eingetragen werden . Wer einen Ort nach
dem Ab . und Zuschreiben und vor dem Eintreffen des Steuerregisters verläßt , hat den Betrag'
seiner Steuer vom vorigen Jahr , nach Abzug des Betrags der Eewerbsteuer für den Monat , wo er
abzieht und den Rest des Jahrs , in die Gemeindskafse zu deponiren ; ist der Betrag nach dem Re¬
gister alsdann größer als die hinterlegte Summe , so wird der Rest in das Verzsichniß der unbey-
bringlichen Posten ausgenommen , ist er aber kleiner , so fällt der Mehrbetrag der deponirten Sum¬
me dem Lrtsallmosen zu, wenn der abgezogene Steuerpflichtige für diesen Fall nichts verfügt hat^

Dritter Abschnitte
Don dem Einzug und der Bescheinigung.

II ) Der Einnehmer muss in jeder Woche wenigstens einen und nach der Grösse des Orts'
mehrere Tage zum Stcuereinzng bestimmen , und diese den Steuerpflichtigen bekannt machen . Er
hat sich an diesen Tagen Vormm -igs - von . 8 . — 12 . und Nachmittags von 2 — 5 , Uhr irr seiner

L *
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Wohnung aufzuhaltcn , damit kein Steuerpflichtiger vergeblich gehe Aus dem Lande Hst der OrtS-
vorstand besonders darauf zu sckcn , daß der Einnehmer Len Einzug zu einer den Einwohnern gele¬
genen Zeit halte , und zur Erinnerung das in vielen Orten hergebrachte Zeichen mit der Glocke ge¬
ben zu lassen.

An andern als den festgesetzten Tagen soll zwar der Steuereinehmer ebenfalls Zahlung anneh¬
men , jedoch kann sich kein Steuerpflichtiger beschweren , wenn er den Einnehmer nicht zu Hause an-
triffr . An die Frau oder Kinder des Steuereinnehmers darf keine Zahlung geleistet werden.

14 ) Der Steuereinnehmer muß jede Zahlung auf der Stelle und in Gegenwart des Steuer¬
pflichtigen in das Register eintragen und Quittung ertheilen . Jeder Steuerpflichtige , der sich nicht quit-
tiren läßt , hat es sich lediglich selbst zuzuschreiben , wenn er spater zur nochmaligen Zahlung ange-
hallen werde » sollte . Er ist übrigens nicht verbunden , die Quittung länger als wahrend des lau¬
fenden und nächstfplgenden Jahrs aufzubewahrcn , ds die Rückstände jedes Jahr liguidirt werden
müssen.

Z w eyte s Kapitel.
Von dem Ej'ecutionsverfahren bis zum letzten Zahlungstermin.

Erster Abschnitt.
Von dem Verfahren gegen diejenigen , welche an den QrtSeinnehmer zahlen , in dem Qrt
der Erhebung wohnen , nicht in die Klasse der StaatLdiencr odrr Pensionärs gehören , und

jährlich i2 fl . und darüber zu bezahlen haben.

§ . I . Von der Mahnung.
rz)  Die Steuerpflichtigen dieser Klaffe,  welche nach Ablauf der ersten Hälfte des Monats

den am r . dHseiben fällig gewesenen Betrag nicht berichtiget haben , hat der Einnehmer nach dem
14 . und vor Ablauf der dritten Woche mahnen zu lassen.

Er versaßt zu diesem Zweck eine Mahnliste nach dem unter Nro . 1 . anliegenden Muster.
Für dw Ausfertigung der Mahnliste hat der Einnehmer an jeden Restanten 2 Kr . zu fordern,

die er bsy der nächsten Steuerzahlung in Abzug zu bringen berechtigt ist.
16 ) Die Mahnung nach dieser Liste geschieht Lurch den Raths - Gerichts - oder PsUzeydie-

ner des Orts , welcher sich zu jedem Restanken ins Haus verfügen und demselben bedeuten muß,
daß er noch vor Ablauf des Msnats seine Steuerschuldigkeit , bey Vermeidung der im folgenden Monat
eivtrelenden Perssnalerecution , zu berichtigen Habs. Der Steuerpflichtige hat dem Mahner 4 Kr.
Gebühr zu bezahlen.

>7 ) Wo kein bereits angestellter Raths - Gerichts -- oder Pol 'izeydiencr zu diese » Verrichtung
benutzt werden kann , hat das Amt auf den Vorschlag des Ortsvorgesctztm und des Steuereinneh¬
mers einen rechtschaffenen Mann dafür besonders zu verpflichten . Dieser ist mit einem Wappenschild
zu versehen , den er, wie die öffentlichen Boten , auf der linken Seite des Oberkleides zu tragen hat,
jedoch nur wenn er im Dienst ist . Ausser der Mahngebühr hat derselbe durchaus nichts zu beziehen.



iZ ) Längsten ? 8 Tage nach dem Empfang bat der Mahner dem Steuereinnehmer die Mahn-
liste wieder einzuhändigen , mit der schriftlichen Versicherung , daß sämmtliche Restanten von ihm
gemahnt worden scyen.

iy ) Kein Steuerpflichtiger darf dem Mahner seinen Sreuerbetraz zur Belieferung an den
Einnehmer zustellcn , bey Vermeidung nochmaliger Zahlung . Dem Mahner ist jede Übernahme ei¬
nes solchen Auftrags verboten.

20 ) Ehe sich der Einnehmer zur Abrechnung begiebt , vergleicht derselbe die Mahnliste mit dem
Steuerregister , tragt alle nach der Mahnung erfolgte Zahlungen in dieselbe ein , und bemerkt den
Rest.

Dieie List« hat der Einnehmer dem Dbereinmhmer jeden Monat bey der Abrechnung vorzule«
gen . Geschieht es nicht , so macht er sich verdächtig , die rückständige Betrage erhoben und nicht ein¬
getragen zu haben . Der Lbereinnchmer hat in einem solchen Fall sogleich die erforderliche Unter¬
suchung auzustellen und dem Kreirdirectono zur weitern Verfügung vorjulegen.

§ . I l . V 0 n d e r Pe r s 0 n a lex e cu ti 0 n.

21 ) Auf Vorlage der Mahnliste und der hienach entworfenen , nach der Anlage Nro . 2 . ju
fertigenden Executionsiiste , erkennt der Obereinnehmer die Personalexecutisn gegen alle diejenige,
welche ihren Rückstand , der ergangenen Mahnung ungeachtet , nicht berichtiget haben . Die Execu-
tion geht nicht allein auf den Rückstand , sondern zugleich auf den Steuerbrtrag des folgenden bey
Erkennung der Execut -.on bereits angefangenen Monats.

22 ) Der Einnehmer hat die Exekution zu leiten < ein von dem Obereinnehmer abzusendcnder
Gardist aber dieselbe zu vollziehen . '

Hiebey ist folgende Ordnung zu beobachten;

8 ) Zuerst sind die Magistrats - resp . Gerichtspsrsonen zu cxcquiren , nach diesen derjenige , welcher
unter den Restanten die höchste Steuer zu bezahlen hat und in der Ordnung der abnehmcn.
den Steuerbeträge die übrigen.

d ) Der Gardist wird dem Steuerpflichtigen ins Haus gelegt , »wo er sich von Morgens 8 bis
12 Uhr und Mittags von l bis 7 Uhr aufzutzalten hat.

c ) Zm Fall die Exekution gegen ledige Weibspersonen , Wittwen , oder von ihren Männern
getrennt lebende Frauen gerichtet ist, hat sich der Exequent in ein dem Steuereinnehmer zu
benennendes Wirthshaus einzuquartieren , und sich daraus in den unter b . vorgcschriebencn
Scunden nicht zu entfernen.

U ) Wenn die Frau eines Steuerpflichtigen im Kindbett , der Mann oder die Frau bedeutend
krank iß , so darf die Exemtion nicht vollzogen werden . Wenn dem Steuereinnehmer ein
solcher Fall nicht schon bekannt seyn sollte , so Hst sich der Exequent , so wie er davon Nach¬
richt erhält , sogleich zurückzuziehen und dem Einnehmer davon die Anzeige zu machen , wel¬
cher am Ende der Executionsiiste das Erforderliche bemerke » wird.

L ) Die Execution dauert io Stunden , wenn der Steuerpflichtige nicht früher Zahlung leistet
oder von dem Ortsvorstand schriftlich beibringt , daß er die zur Zahlung seiner Steuer erfor-
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derlichc Baarschaft gegenwärtig aufzubrinZen außer Stand sey. Der Exequent muß sich
so wie der Steuerpflichtige die Quittung des Einnehmer » oder den oben bemerkten Schein
des Ortsvorgesetztcn vorzeigt , aus dem Hause entfernen und unverzüglich in die Wohnung
des Einnehmers begeben.

2Z ) Die Executionsgedührcn werden folgendermaßen bestimmt r
s ) Für den Marsch des Crequenten von dem Ort seines Aufenthalts an den Ort der Exemtion

und zurück hat derselbe per . Stunde 12 Kr . zu fordern , und wird , was über ^ Stunde
ist , für eine halbe Stunde , unter einer Viertelstunde aber nicht gerechnet . Hat sich der
Exeauent nach vollzogener Exemtion an einen andern Ort in gleicher Absicht zu begeben,
so wird für den Rückmarsch nichts gerechnet.

Diese Marschgebühr wird auf alle Steuerpflichtige repartlrt , welche auf der Executionslk-
ste stehen , ohne Rücksicht , ob sie es wirklich zur Exemtion haben kommen lassen oder nicht.
Beträgt die Gebühr per Kopf unter 6 Kr . , so zahlt jeder der am , höchsten besteuerten Re¬
stanten 6 Kr . , bis die Summe voll ist.

ll>) Für den Aufenthalt hat der Exequent p . Stunde i » Kreuzer von dem Excquirtcn zu for¬
dern und wird jede angefangene Stunde für eine ganze gerechnet . Beträgt die Executions-
gebühr , welche der Gardist nach diesem Regulativ in einem Ort erhält , im Ganzen unter
i fl . za kr , so muß das , was er weniger erhalten , von sämmtlichen auf der Executionsliste
stehenden Restanten zu gleichen Theilen bezahlt werden ; wenn es aber unter 6 Kr . per
Kopf beträgt , so zahlen die am höchsten Besteuerten jeder 6 K ., bis der Betrag voll ist.

e ) Der Steuereinnehmer bemerkt jedem Restant «», der während der ^ bey ihm eingelegten Execu-
tion seinen Rückstand berichtiget hat , auf die Quittung , wie viel er dem Gardisten an Exe-
cutionsgebühr zu bezahlen hat , und mehr darf der Gardist nicht fordern und nicht anneh¬
men . Bon denjenigen Steuerpflichtigen , welche nicht bezahlt haben , und Key welchen er
volle ro Stunden einquartirt war , hat derselbe l fl . zo kr . zu fordern .,

st ) Die Marschgebühren und die zur Ergänzung von i st. go kr . allenfalls erforderlichen Bey«
träge der einzelnen Restanten kann der Gardist nur auf eine von dem Steuererheber zu fer¬
tigende Nepartitivn «inzieherr.

e ) Der Gardist darf , wenn ihm ein Steuerpflichtiger die gesetzmäßige Executionsgebuhr ver¬
weigert , demselben ein Fahrnißstück abpfandcn , muß es aber bey Strafe der Entlassung
noch am nemlichen Tag dem Ortsvorstand übergeben , der es zu veräußern und aus dem
Erlös den Gardisten zu befriedigen hat , wenn es der Steuerpflichtige nicht innerhalb Z Ta¬
gen aus lö st.

k ) Der Steuereinnehmer hat von jedem auf der Executionsliste stehenden Restanten z Kreuzer
zu beziehen , für die Verfassung der Liste und die ihm durch die Cxecution zugehende besonde¬
re Arbeit.

24 ) Bey der nächsten Abrechnung hat der Steuereinnehmer die vollzogene Erscutionsliste dem
Obereinnehmer vorzulegen . Sie muß m >t der in der Anlage Nro . 2 ersichtlichen Bestätigung ver¬
sehen seyn . Die Satz 22 lit . e erwähnten Zeugnisse sino der Liste beyzulegen.
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§. III.  Von der Realexecution.

2Z) Gegen diejenigen Steuerpflichtigen, welche der im ersten Monat eingetretenen Mah¬
nung und der hierauf im zweyten erfolaten Personalexecukion ohngeachtet , ihr « schuldige Steuer
nicht bezahlt haben , muß im dritten Monat die Realexecution verhängt werden , welche sich zugleich
auf die laufende Steuer dieses Monats erstreckt.

2b ) Die Realexecution darf nur die Fahrniß der Restanten ergreifen , nie aber die unbeweg¬
lichen — der Grund - oder Häusersteuer unterliegenden Gegenstände , deren Verkauf wegen Steuer-
rückständen hiemit gänzlich aufgehoben und verboten wird.

27 ) Nachstehende Fahrniß ist ebenfalls kein Gegenstand der Realexecution , riemlich : "
n ) Bettung und Kleidung , deren der Steuerpflichtige und seine Familie zum täglichen Gebrauch

bedürfen;

b ) Bücher , Schriften , Werkzeuge , Wehr und Waffen , die dem Steuerpflichtigen zur Betrei¬
bung seines Gewerbs oder Lebensberufs nothwendig sind;

c ) Bey dem Sandmann die einzige Melkkuh oder statt solcher zwey Ziegen und die für solche
auf einen Monat nölhige Streu und Fütterung;

6 ) Fahrniß , die Ägebörde einer Liegenschaft ist.

28 ) Der Einnehmer verfaßt auf den Grund der Executionslrste die Pfändungsliste nach dem
Formular Nro . z und übergiebt sie zugleich mit jener dem Obereinnehmer , der sie dem betreffenden
Amt übersendet , mit dem Ersuchen , die Realexecution gegen die Restanten zu verfügen , welches von
demselben auch innerhalb der nächsten 8 Tage geschehen soll.

Findet das Amt bey dem Vollzug gegründeten Anstand , so hat es in gleicher Frist nähere Wei¬
sung bey dem KreiSdirectorio einzuholen , und die Obereinuehmerey hievon unverzüglich zu benach¬
richtigen.

sy > Das Amt sendet die Pfändungsliste an den Ortsvorstand mit dem Befehl : die Restan¬
ten vorzuladen und denselben zu eröffnen ; daß , wenn sie nicht innerhalb z Tagen ihre rückständige
und laufende Schuldigkert berichtigen , die Auspfändung erfolgen werde . Nach Ablauf des dritten
Tags ordnet das Amt einen Gardisten oder Amtsdiener ab , um die Auspfändung zu vollziehen.

zo ) Der Vorgesetzte stellt die Pfändungsliste sogleich nach dieser Eröffnung dem Steuerein¬
nehmer wieder zu , um die Zahlungen , welche bis zum Eintreffen des Exequenten geleistet werden,
zu bemerken.

Zi ) Die Auspfändung muß unter der Leitung des Ortsvorgesetzten selbst oder eines von ihm
substituirten Mitglieds des Magistrats oder Ortsgerichts -geschehen , der die zu pfändenden Objekte zu
bezeichnen und aufzusckreiben hat . Sie muß bey den Raths - -und Terichtspsrjonen anfangen , als¬
dann bey den am höchsten besteuerten Restanten nach her Ordnung der abnehmenden Iahrsschuwig-
keit fortgesetzt werden . Wenn die Frau eines Restanten am Kindbett , rder Mann oder die Frau be¬
deutend krank ist, darf die Exemtion nicht vollzogen werden.

32 ) Die gepfändete Fahrniß muß unter dem Beschluß des Ortsvorgcsetzten oder seines Stell¬
vertreters auf dem Gemeindehaus oder an einem sonstigen sichern .Ort musbewahrt , und den Re-
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stanken , welche fick innerhalb 8 Tagen durch Quittung des Steuererhebers ausweiftn , daß sie

ihren Rückstand bezahlt haben , zurückgcgcben werden.

zz ) Die nicht ausgelösten Sachen sind nach Ablauf dieses Termins zu versteigern . Die Ver¬

steigerung muß Z Lage vorher in dem Ort bekannt gemacht werden . Der Vorgesetzte oder sein

Stellvertreter bey der Execution , der Gcrichtsschreiber und der Steuereinnehmer haben derselben bcy-

zuwohncn . Der Gcrichtsschreiber muß aufzeichncn , was aus der Fahrniß jedes Restanten erlöst

worden ist , der Steuereinnehmer hat sogleich nach der Steigerung den Erlös , so weit er nach Ab¬

zug der Kosten zu Deckung der Rückstände erforderlich , resp . zureichend ist , in Empfang zu neh¬

men , die Quittungen für jeden Einzelnen auszuferkigen und dem Ortsvorgesetzten oder seinem Stell¬

vertreter zuzusicllen , da dieser jedem Steuerpflichtigen über den Erlös aus seinen Effekten und die

Verwendung desselben Rechnung zu geben hak.

Z4) Rücksichtlich der Kosten ist folgendes zu beobachten:

2 ) Die Marschgebührcn sind dem Gerichtödnner in gleicher Art wie bey der Personalexecution

zu bezahlen , und auf alle auf der Pfändungslifle stehenden Restanten , ohne Rücksicht , ob sie

ihren Rückstand vor dem Eintreffen des GerichrsdienerS bezahlt haben , oder nicht , zu glei¬

chen Thcilen zu vertheilen , wenn sie aber p . Kopf 6 Kr . nicht übersteigen , so zahlen die am

höchsten Besteuerten jeder 6 Kreuzer , bis die Summe beysammen ist.

b ) Die Kosten der Auspfändung werden im Vcrhältniß des Rückstands von denjenigen Restan¬

ten bezahlt , gegen welche die Auspfändung wirklich vollzogen worden ist , welches der Full
ist , so bald das Erecutionsversonale vor der Zahlung ' seme Wohnung betreten hat . Sie be¬

stehen in i st. Zv kr . pr . Lag für den Gardisten oder Amtsdicner , i st. zv kr . für den Vor¬

gesetzten oder dessen Stellvertreter auf Dörfern , und für letztere 2 fl . in Städten und den

allenfallsigen Auslagen für das Tragen der gepfändeten Sachen . Dauert die Execution nur

einen halben Lag , so darf auch nur die Halste dieser Gebühr angesetzt werden.

e ) Für die Rückgabe der gepfändeten Sachen im Fall der Auslösung hat jeder Restant 6 Kr.

zu bezahlen , welche derjenige zu beziehen hat , durch den der Ortsvvrgesetzte die Rückgabe

besvrgcn läßt.

«l ) Die Kosten der Versteigerung , wofür der QrtSvorgesetzte , Gerichtsschreiber und Qrtsgerichts-

diener die bey Privatgeschäften taxordnungsmäßig zu beziehenden Gebühren anzusprechcn ha¬

ben , sind allein Don denjenigen Restanten zu berichtigen , deren Effekten versteigert worden

sind , und zwar im Verhältniß des Erlöses aus denselben.

« ) Der Steuereinnehmer hat von jedem Restanten , der auf der Pfändungsliste steht , für die

Verfassung derselben und die sonstigen durch ihre Saumsat für ihn entstandenen besonder»

Geschäfte z kr . zu beziehen.

Zz) Sogleich nach vollzogener Versteigerung müssen die Kosten repartirt und von dem Ge-
richtsschreiber für jeden Restanten , dessen gepfändete Effekten versteigert worden sind , ein Ausweis

gefertigt werden , enthaltend:

a ) was aus seinen Effekten erlößt worden,
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b ) wie viel davon an

Marschgrbühren

PfändungS - und

Versteigerungskosten

adgehen,

c ) wie viel der Steuererheber erhalten , und

ä ) wie viel der Steuerpflichtige noch hsrauszubeksmmen hat.

Jeder Steuerpflichtige muß ein Duplikat dicses . Auswcises dem Ortsvsrgesehten , der ihm zu,

gleich die Quittung des Steuereinnehmers zustellt , unterzeichnen.

z6 ) Das Duplikat dieses Ausweises hat der Vorgesetzte dem Amt , unter Anschluß der

Pfändungsliste , in welcher vorher von dem Steuererheber alle Zahlungen eingetragen werden müs¬

sen , des Verzeichnisses der gepfändeten Sachen , des Versteigerungsprotskolls , und des Kostcnver-

zeichnisses , berichtlich einzusenden , und sich dadurch über den Vollzug des erhaltenen Auftrags aus¬

zuweisen.

Z7 ) Der Einnehmer hat eine Abschrift der Pfändungsliffe , wir sie an das Amt abgeht , bey

der nächsten Abrechnung dem Obereinnehmer vorzulegen . Die Richtigkeit der Abschrift muß von dem

Vorgesetzten bescheinigt seyn . Ferner die Anstandsliste,  d > h . die List» über diejenigen Restan¬

ten , bey welchen sich keine der Pfändung unterworfene Gegenstände vorgefunden haben , gegen wel¬

che daher jedes weitere Verfahren im Anstand belassen werden muß,  bis dem Einnehmer bekannt

wird , daß sie der Pfändung unterworfene Gegenstände besitzen . Diese Liste ist sogleich nach vollzo¬

gener Pfändung nach der Anlage Nro . 4 . auszufertigen.

g8 ) Die einmal im Jahr , nach versuchter Realexecution , als zahlungsunfähig erkannten In¬

dividuen kommen auf keine Mahnexccutisns > und Pfändungsliste mehr , dagegen kann der Ein¬

nehmer , welchem die Anstandsliste zuzustellen ist , den Drtsvsrgesetzten zur Auspfändung auffordern,

so wie er in Erfahrung gebracht hat,  daß ein auf der Anstandsliste stehender Restant die nöthigcn

Zahlungsmittel besitzt und demohngeachtet auf ergangene Erinnerung seine Schuldigkeit nicht sogleich

berichtiget . Der Ortsvorgesetzte hat die Auspfändung auf der Stelle vornehmen zu lassen,  und zwar

auf den ganzen Betrag des Rückstandes zur Zeit , wo der Steuereinnehmer auf dir Auspfändung

anträgt , er hat hiezu keines weiteren amtlichen Befehls nothwcndig .,

gy ) Ssllts bey Versteigerung der gepfändeten Effekten in einem Ort nicht geboten werden , so

ist dieses dem Beamten sogleich anzuzeigen , der sie alsdann in den Amtsort transportiren , und dort

durch einen Theilungskomnüsiär versteigern , übrigens mit der nöthigsn Modifikation alles beobach¬

ten laßt , was in den Sätzen zz . bis 37 . vorgeschriebe » ist.

4 » ) Gegen die Grmeinds - und andere örtliche Verrechnungen , bey welchen sich zur Zeit dev

Pfändung kein Objekt der Execution vvrgcfunden , tritt die Veschlagnehmung der paratesten Gefalle

ein , bis der Rückstand berichtiget ist. Hiebey ist nach den Sätzen 64 — bb zu verfahren und saT

der Obereinnehmer das besfalls Erforderliche unmittelbar besorgen.
2



Zweyter Abschnitt.
Von dem Verfahren gegen diejenigen , welche an den Ortseinnehmer zahlen , in dem Ort der
Erhebung wohnen , nicht m die Claffe der Slaatsdiener oder Pensionärs gehören und jährlich

6 fl. und darüber aber unter 12 fl. zu bezahlen haben.

41 ) Ueber die Steuerpflichtigen dieser Elaste , welche mir 2 . Monatsb - trägen in Rückstand
gekommen sind , hat der Einnehmer dem Ortsvorstanv eine Liste nach der Anlage Nro . 5 . zu über¬
geben . Dieser läßt sie sogleich durch den Drtsgcrichtsdiener ermahnen , nicht nur ihren Rückstand,
sonvern 2 weitere Monate , im Ganzen also vier Monats innerhalb 8 Tagen bey Vermeidung der
Realexecution zu bezahlen.

42 ) Nach Verlauf dieser Frist hat der Einnehmer die nach der Mahnung erfolgten Zahlun¬
gen in die Liste einzutragen und alsdann auf die Execution bey den übrigen Restanten zu dringen,
welche der Oltsvorgesetzte auch ohne Verzug durch den Ortsgcrichtsdiener , unter Beygebung eines
Gerichtsmanns , wenn der Ortsvorgesetzte nicht selbst beywohnen kann , vornehmen zu lasten und
dabey alles zu beobachten hat , was oben in den Sätzen z r . 32 . zz . u . Zg . vorgeschrieben worden ist.

Hat der Ortsvorgesetzte 14 Tage nach der Mahnung die Erecution nicht bewirken lasten , so
sendet der Obcreinnchmer zum Vollzug derselben ohne weiters einen Gardisten ab , der sie vollzieht,
von den Restanten nur die Gebühr beziehen darf , welch » der Oltsgerichtsdiener anzusprechen hat,
von dem Ortsvorgesetzten aber zur Strafe seiner Saumsal , die Marschgebühr mit 12 kr . p . Stun¬
de deS Hin - und Herwegs und täglich zo kr . so lange di « Pfändung dauert.

4Z ) Die Kosten werden folgendermaßen bestimmt : der Ortsvorgesetzte oder sein Stellvertre¬
ter hat für die mit der Mahnung und Pfändung verbundene Mühe von jedem Nestanten s kr.
Der Steuereinnehmer — — — — — — — — — i kr.
Der Gerichtsdiener für die Mahnung — — — — — — — Z kr.
— — — für die Pfändung — — — — — — — 6 kr.
zu fordern.

Mit den Kosten der Versteigerung ist es nach Satz 34 . ck. zu halten.
44 ) Die Anstandsliste muß nach vollzogener Pfändung , wie es Satz 37 . vorgeschriebe»

worden , auch für die Restanten dieser Klasse aufgestellt werden.
45 ) Der Einnehmer hat die Liste Nro . 5 . und die Anstandsliste dem Obereinnehmer bey der

Abrechnung vorzulcgen , und sich über die Erfüllung seiner Schuldigkeit auszuweisen.
46 ) Rücksichtlich der auf der Anstandsliste stehenden Restanten ist das , Satz 38 - Vorgeschrie¬

bene auch bey dieser Klaffe zu beobachten.

Dritter Abschnitt.
Von dem Verfahren gegen diejenigen , welche an den Ortseinnehmer zahlen , in dem Ort der
Erhebung wohnen , nicht in die Klasse der Diener und Pensionärs gehören und jährlich unter

6 fl . zu bezahlen haben.

47 ) Ueber die Steuerpflichtigen dieser Klaffe , welche mit 4 Monatsbetragen in Rückstand
kommen , hat der Steuereinnehmer dem Ortsvorstand eine Liste in der nemlichen Form , wie über
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die Restante » der vorhergehenden Klasse zu übergeben , und wird in die 4t « Kolonne statt des vier¬

monatlichen Steuerbetrags der halbjährige gesetzt.

Der Ortsvorstand laßt die Restanten sogleich durch den Ortsdiener mahnen , und auffordcrn,

nicht nur ihren Rückstand , sondern noch weitere 2 Monate , im Ganzen also einen halbjährigen

Betrag , innerhalb 8 Tagen bey Vermeidung der Ncalexecution zu bezahlen.

So weit diese Erinnerung ohne Erfolg ist, hat der Ortsvorgesetzte wie gegen die Steuerpflich¬

tigen nach dem nächst vorangehenden 2ten Abschnitt zu verfahren , nur soll bey der Geringfügigkeit des

Betrags , der z fl . nie erreichen kann , der Realexecution , zu Vermeidung der Kosten , weder der

Vorgesetzte noch eine Gerichtsperson beywohnen . klebrigeres muß alles in den Sätzen 41 . bis 46.

Vorgeschriebcne auch rücksichtlich dieser Restanten beobachtet werden.

Vierter Abschnitt.

Von dem Verfahren gegen die an den Einnehmer zahlenden , im Ort der Erhebung wohnen¬

den patentisirten Staatsdicner und Pensionärs.

48 ) Alle diejenigen Personen , welche aus den Kassen des Staats , der Kirchen , und der be-

sondern Staatsanstalten eine fixe Besoldung oder Pension beziehen , und kein bürgerliches Gewerbe

treiben , mit Ausnahme der Untcrvfficiere und gemeinen Soldaten , der Kanflcy - und Amtsdiener,

dann des gesammten Zoll - Accis - und Aufsichtspersonals , hat der Steuereinnehmer , so bald sie mit
4 Monaten im Rückstand sind , in der letzten Hälfte dieses Monats mahnen , und wenn Hierauf die

Zahlung nicht erfolgt , dieses in der zweylen Hälft - des fünften Monats wiederholen zu lassen . Ist

auch diese zweyte Mahnung ohne Erfolg , so soll alsdann der ganze Iahrsbetrag ihrer Schuldigkeit

auf einmal durch Besoldungs - reip . Pensionsabzug erhoben werden.

4y ) Der Einnehmer verfaßt über die Restanten eine Liste und läßt sie nach der allgemeinen

Vorschrift mahnen ; die hierauf erfolgenden Zahlungen trägt er in die Liste ein , und übergibt sie,

nach Ablauf des 6tcn Monats , dem Obereinnehmer mit den Quittungen über den ganzen Jahrs»

betrag jedes Restanten.

ZQ ) Der Obereinnehmer sendet diese Quittungen an die betreffenden Kassen , welche demsel¬

ben den Betrag sogleich zu übermachen , und dem Diener oder Pensionär bey der nächsten Mo¬

nats - oder Quartalsbesoldungszahlung die Quittungen statt baar Geld beyjulegen haben.

51 ) Damit aber die Saumsal der Staaatsviener in Berichtigung der öffentlichen Abgaben

dem Crhebungspcrsonale und den Verrechnern nicht ohne Vergütung zur Last falle , so wird be¬

stimmt , daß jeder Restant

2 ) dem Mahner für einmalige Mahnung — — — — — — 4 kr.

b ) dem Steuereinnehmer überhaupt — — — — — — — 2 kr.

c ) dem Obercinmhmer , welcher die Zahlung bey der betreffenden Kasse nachsuchen

muß , ebenso — — — — — — — — — 3 kr.

ck) dem Verrechner , der den Abzug besorgt , p . Gulden — — — — i kr.

zu bezahlen habe , welche jedem zugleich mit der Steuer an der Besoldung abzuzichen sind . Die-

Posten 2. b . u . c . hat der Verrechne ! dem Oberemnehmer zuzasenden , welcher 2. u . l). dem Stener-
2 *
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einnehmcr einhändiget , der den Mahner zu bezahlen hat . Bezahlt cm Steuerpflichtiger dieser Klasse
auf die erste oder zwepte Mahnung , so hat er die Mahngebühr mit 4 . rcsp , 8 kr . dem Obereinnetz -

rner mit der Steuer zu übersenden , ber sie dem Steuereinnehmer zur Aushändigung an den
Mahner znstellt.

Fünfter Abschnitt.
Won dem Verfahren gegen die Vorgesetzten des Orts.

52 ) Die Vorgesetzten der Städte und Dörfer sollen nie auf eine Mahn noch Weniger auf
eine Executions - oder Pfandungslisie gesetzt , sondern von dem Steuereinnehmer selbst schriftlich und

unentgeltlich gemahnt werden , so bald sie , ohne Rücksicht auf die Größe ihrer Jahrssteuer , mit
«mein Termin im Rückstand sind.

Der Einnehmer hat sich die Mahnung bescheinigen zu lassen , und die Bescheinigung bey der
nächsten Abrechnung dem Lberemnehmer vorzulegen , der , wenn die Mahnung ohne Erfolg war,

sogleich und längstens innerhalb z Tagen die PcrsonaleMution einzulegen unv wenn diese nach Ab¬
lauf von io Stunden ohne Erfolg war , dem Amt zur gleichbaldigen Vornahme der Realexecutivü
durch einen Amtscommiffar , die Anzeige zu machen hat

Das Amt hat dieselbe innerhalb Z Tagen vollziehen zu lassen.

Sechster Abschnrtt.
Won dem Verfahren gegen die an den Einnehmer zahlenden , an andern Orten als dem Ort

der Erhebung wohnende » Sre « crrfIlU )t !gen.

5Z ) Benutzen Auswärtige ihre Gebäude und Güter durch einen im Ort der Erhebung woh¬
nenden Verwalter , oder haben sie dieselbe an Orlseinwohner verpachtet , so hat sich im ersten Fall

der Steuereinnehmer an den Verwalter zu Hallen , eben so wie wenn er Eigenthümer wäre ; im

letztem Fall aber dis Steuer von den Miethsleuten oder Pächtern zu fordern , sobald der Eigen¬
thümer in Rückstand kommt . Der Pächter ist schuldig , die Steuer für den Eigenthümer zu bezah¬

len , jedoch nicht eher als seine Pacht fällig ist.

Zg. ) Auswärtige , welche weder Verwalter noch Pächter im Ort der Steuererhebung haben
und den Vorthcil der Steuerzahlung in den gesetzlichen 8 Terminen genießen wollen , müssen dem

Steuererheber einen zahlungsfähigen Einwohner namhaft machen , der es übernimmt , die Steuer

für sie zur VerfaLzrit pünktlich zu bezahlen , und sich im Nichterfüllungssall den ncmlichcn Zwangs-
n -ttleln zu unterwerfen , bis gegen ihn statt finden würden , wenn er Eigenthümer der steuerbaren
Objekte wäre . Der einmal bestellte Steuerzahler kann sein Versprechen während dem Lauf des

Steuersatzes nicht zurücknehmrrr , « nd ist ganz so zu behandle » , wie wenn der Steuerbetrag des
Auswärtigen auf seinem Namen stünde.

55 ) Hat ein Auswärtiger weder Verwalter noch Pächter im Ort , auch keinen Steuerzahler
für sich bestellt , so ist derselbe schuldig , den JahrcSbetrag feiner Steuer 4 Wochen nach der Forde¬
rung auf einmal zu bezahlen.

Haltet er diesen Termin nicht ein , so darf der Ortsvorstand die Abfuhr der Erzeugnisse seiner

Grundstücke nicht eher zugeben , bis er sich über die Steuerzahlung ausgewiefen hat.
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Der Steuereinnehmer hat die Restanten sogleich nach abgelaufener Frist anzuzcigen . Jeder
Restant muß dem Steuereinnehmer für die Fertigung der Liste i kr . , dem Ortsvorstand für seine
Bemühung 4 kr ., dem Ortsgerichrsdiener 6 kr . und wenn er gegen das Werbet seine Crescentie«
vor Bezahlung der Steuer abführl und darüber von dem Gerichtsdiener betroffen und angehalten
wird , diesem «ine Anzeigsgebühr von zo kr . bezahlen.

Siebenter Abschnitt.
Don dem Verfahren gegen diejenigen , welche unmittelbar an die Obereinnehmerey

zu zahlen haben.

§ . I . Erste Mahnung.
56 ) Der Obereinnchmer in der Eigenschaft als Bezirkseinnehmer wird diejenigen Steuer«

pflichtigen , von welchen er die Steuer unmittelbar zu erheben hat , durch Mahnschreiben nach der
unter Nro . 6 . anliegenden Form erinnern , wenn sie ihre Steuern in den gesetzlichen Fristen nicht
bezahlen.

Das Mahnschreiben muß vor dem letzten des betreffenden Monats abgehen . Er hat für die
Ausfertigung eines Mahnschreibens 12 kr . zu beziehen , die mit der nächsten Steuerzahlung zugleich
zu berichtigen sind.

57 ) An die Recepturen fremder Souveräns sollen diese Mahnschreiben erst dann erlassen
werden , wenn 6 Monatsbelrage in Rückstand gekommen sind . Für das Mahnschreiben an Liese
darf der Obrreinnehmer keine Aurfertigungsgebühr ansetzen.

58 ) Der Odereinnehmer hat wie der Einnehmer eine Mahnliste zu führen , um sich damit auf
Erfordern ausweisen zu können.

§ . H . Zweyte und letzte Mahnung.

gy ) Bleibt das erste Mahnschreiben (Satz 56 . ) ohne Erfolg , so erlaßt der Obereinnehmer
gegen den letzten des folgenden Monats das zweyte und letzte in der unter Nro . 7 . anliegende«
Form und sendet dasselbe durch einen Gardisten oder sonstigen Boten ab , der es , mit der Be¬
scheinigung über die Insinuation versehen , zurückzubringen hat . Der Bote muß verpflichtet seyn
und ist , wenn er nicht wegen seiner sonstigen Dienste eine Amtskleidung trägt , wie die Mahner
der Einnehmer mit einem Wappenschild zu versehen , den er aber nur im Dienst tragen darf.

60 ) Der Obereinnehmer hat für dieses zweyte Mahnschreiben , wie für das erste , 12 kr. zu
fordern , der Bote aber eine Marschgebühr von 12 kr . p . Stunde für den Hin - und Herweg und
für jede Stunde , die er durch die Schuld eines Steuerpflichtigen mit Warten zubringen muß . Der
Obereinnehmer hat die Marschgebühr auf das Schreiben zu bemerken , und der Steuerpflichtige
auf das Schreiben zu setzen , daß er dieselbe bezahlt habe , unv von dem Gardisten oder Boten un¬
terzeichnen zu lassen.

Verweigert der Steuerpflichtige dem Boten die Marschgebühr , was jedesmal angenommen wird,
wenn ihre Berichtigung nicht auf dem Schreiben bemerkt ist , so hat sie der Obereinnehmer dem
Steuerpflichtigen bey der nächsten Steuerzahlung doppelt abzuziehen , und dem Boten in diesem
Betrag zuzustelien . Wenn mehrere Steuerpflichtige in einem Ort oder in mehreren Orten , welche
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der Bete kn einer Reihe durchgeht , zu mahnen sind , so wird der Obereinnehmer die für die ganze

Reise zu bezahlende Marschgebühr auf alle Restanten gleich vertheilen , betragt sie aber unter 12 kr.

für Einen , so ist sic auf diesen Betrag zu setzen, den auch ein Steuerpflichtiger au dem Wohnsitz

des Obereinnehmers für die Insinuation des letzten Mahnschreibens zahlen muß.

6r ) Der Steuerpflichtige kann dem Boten nur auf seine eigene Gefahr die an den Obercin-

riehmer zu bezahlende Steuer mitgcben.

62 ) An die Rccepturen fremder Souverains wird das letzte Mahnschreiben vor dem Monat

Jänner nicht erlaßen . Es geht , wie daS erste , durch die Post ab , und wird über das Eintreffen

desselben Bescheinigung begehrt und wenn diese nickt innerhalb Tagen erfolgt , ein Duplikat ab-

gesendet . Kommt auch auf dieses keine Antwort , so ist die fremd 'yercschaftliche Rcceptur , als zum

letztenmal gemahnt , anzusehen und darnach weiter zu verfahren.

6z ) Der Obcreinnehmcr hat in die Satz 58 . erwähnte Mahnliste auch die letzte Mahnung

zu bemerken , und die Belege derselben beyzufügen , um sich rücksichtlich der weitern ExecutionS-

masregeln nötigenfalls rechtfertigen zu können,

§ III . Realexecution.

64 ) Wenn das zwsyte und letzte Mahnschreiben ebenfalls ohne Erfolg bleibt , so muß der

Obereinnehmer das betreffende Amt ersuchen , auf so viele Gefälle Beschlag zu legen , als zur Zah¬

lung des Rückstands und des laufenden Monats und der aufgehenden Kosten erforderlich sind . Der

Obereinnehmer hat in diesem Schreiben auSruttrkEMstäg -nschaßVr die betreffende Receptur oder

Person zwcymal gemahnt und über die letzte Mahnung die Bescheinigung in Händen habe , da
nur in diesem Fall das Amt mit Beschlagnehmung der Gefalle vorangehen darf.

65 ) Das Amt ordnet die Beschlagnehmung innerhalb 8 Tagen ohnfehlbar an und gibt den

betreffenden Steuerpflichtigen mit dem Anhang Rachricht , daß , wenn sie sich nicht innerhalb 8 Ta¬

gen über die geleistete Zahlung durch Quittung der Obernnuchmercy bey Amt au - wnsen , der wirk¬

liche Einzug dieser Gefälle auf ihre Kosten statt finden werde.

66 ) Die Beschlagnehmung geht zuerst auf die fälligen Eeldgefälle , wenn diese nicht reichen

auf die Fruchlgefälle , und zuletzt auf die Weingefälle.

Das Amt hat zum ' Einzug der Gefälle Jemand zu bestellen , und wenn Naturalien erhoben

«erden , dieselbe öffentlich versteigern zu lasten ; von den eingegangenen Geldern sind zuerst die Ko¬

sten , dann die Steuern zu bezahlen , der Nest ist mit einer belegten Rechnung dem Steuerpflichti¬

gen auszufolgen . Die Kosten sind nach der Vorschrift zu berechnen , welche in Privatangelegenhei¬

ten für diesen Fall gilt . Der Obereinnehmer hat für das Schreiben an das Amt 12 Kr . von dem

Restanten zu fordern.

67 ) Wenn der Steuerrückstand aus den noch ausstehenden , bereits fälligen oder innerhalb 4

Wochen fällig werdenden Gefallen nicht getilgt werden kann , so ist das Amt befugt , auf die bereits

gespeicherten Naturalien zu greisen , und einen verhältnißmäßigen Theil derselben verwerkhen zu
lasten.

öz ) Gegen die Pfarr - und Schuldienste wird die Obereinnehmerey nach der Vorschrift über
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das Executionsverfahren gegen die Staatsdiener vsrangehen , wenn aber hierin das Mittel nicht
liegt , weil der eine oder der andere Dienst ganz mit Gütern oder Gefalle » dotirt ist / nach den
Sätzen 64 bis 67.

by ) Gegen die Neccpturen fremder Souveräns ist nach der allgemeinen Vorschrift zu verfah¬
ren , wenn das Satz 62 Borgeschriebene gehörig beobachtet worden ist , nur soll denselben — statt
des Satz 65 bestimmten Ltagigen Termins — noch ein dreywochentlicher gestattet werden.

Drittes Kapitel.
Von dem Executionsverfahren nach dem lehten Zahlungstermin.

70 l Da am r . Februar jedes Jahrs die letzten der Jahrssteuer fällig sind , und den 14.
des nervlichen Monats bezahlt seyn sollen , so müssen in den Monaten Marz und April alle nicht
gänzlich unbsybrinzliche Steuern eingetrieben werden.

71 ) Der Ablauf des Monats Februar tritt bey den Steuerpflichtigen , welche an den Einnehmer
zahlen , im Ort wohnen und jährlich is fl. und darüber schuldig sind , an die Stelle der Mahnung,
daher im Monat März die Persvnalexecution einrrut , nach deren fruchtlosem Vollzug die Nealcxe«
cution sogleich folgt.

Gegen die Restanten , welche unter 12 st. jährlich zahlen , ist nach Ablauf des Monats Februar
in gewöhnlicher Ordnung zu verfahren.

Die Staatsdiener werden nach dem 14 . Februar einmal gemahnt , und wenn sie am Iten
Marz nicht bezahlt haben , so tritt der vorgeschriebe «« Zugriff auf die Besoldung sogleich ein , und
ist von dem Verrechner die Steuer abzuliefern , die Monats - oder Quartalbesoldung mag verfallenfeyn oder nicht.

Ln die Steuerpflichtigen , welche unmittelbar an die Obereinnehmerev zahlen ^ wird nach dem
14 . Februar das erste Mahnschreiben erlassen , welches an diesem Termin auch das letzte ist. Bleibt
es ohne Erfolg , so muß der Obereinnehmer das Amt sogleich um Beschlagnehmung der Gefälleund weiteres Verfahren nach gesetzlicher Ordnung ersuchen.

72 ) Nach vollzogener Rcalexecution auf die Rückstände am Ende des Steuerjahrs hat der
Einnehmer eine Hauptanstandsliste über die , theils wahrend dem Lauf des Jahrs , theils am Schluß
desselben ohne Erfolg exequirte Restanten zu verfassen und die Richtigkeit derselben von dem Orts-
vorgesetztcn bescheinigen zu lassen.

Diese Liste muß der Einnehmer bey der Abrechnung im Monat May dem Lbernnnehmer zu¬gleich mit seinem Rückstandsregister justeilen.



i6

Zlvehkek Titel.
Von den Steuerrückst anden und Nachträgen»

Erstes Kapitel.
Von Erhebung der Rückstände und Nachträge»

Erster Abschnitt.
Won Anforderung - er Rückstände und Nachträge.

73 ') Die Steuerrückstande , welche des vorgeschriebenen Executionsverfahrens unerachtet ent¬

stehen , muffen , wie die Skeuernachtrage , den Steuerpflichtigen durch Uebersendung gedruckter For-

derungszettel begehrt werden . Die Forderungszettel über die Steuernachträge müssen von dem Ober-

einnehmer ausgefertigt werden . Die Rückstände und Nachträge sind nicht in Terminen zu bezahlen

sondern so bald möglich.

Zweyter Abschnitt.
W on den Einwendungen  gegen vre ^nffwr ^ erüngen»

74)  Da die Steuerrückstände nach Ablauf jedes Steuerjahrs liquidirt , die Fordcrungszettet

aber vor der Liquidation ausgefertigt werden , so findet eine Einrede gegen den Betrag nur bey

der Liquidation statt , wo der Steuerpflichtige dieselbe um so gewisser vorzubringen hat,  als gegen

die bey der Liquidation ausdrücklich , oder durch Nichterscheinen stillschweigend , anerkannten Rück¬

stände keine weitere Einrede angenommen werden kann , sic müßte denn ein gesetzwidriges Verfah¬

ren der Liquidatisnsbehörde zum Grunde haben , in welchem Fall der Betheiligte sich unmittelbar

an das Kreisdirectorium zu wenden hat Eine derartige Beschwerde muß längstens innerhalb 4 Wo¬

chen nach der Liquidation angebracht und darüber Bescheinigung begehrt werden , auf deren Vor¬

zeigung der Einnehmer bis zur Entscheidung des Krcisdirectorii mit weiterem Verfahren an sich zu

halten hat . Die Einsicht des Rückstandsregisters steht jedem Steuerpflichtigen , dem ein Rückstand

gefordert wird , offen , und wenn sein Fsrderungszcttel mehr betragen sollte , hat er sogleich dem

Amt zur weitern Untersuchung gegen den Steuereinnehmer die Anzeige zu machen.

75 ) Die Steuerpflichtigen , welche unmittelbar an den Obsreimiehmer zahlen , und demsel¬

ben die Richtigkeit des Rückstands bescheinigen müssen , haben sich , im Fall ihnen zu viel gefordert

würde und ihre Anstande von dem Obereinnchmer nicht gehoben werden sollten , unmittelbar an das

Kreisdirectorium zu wenden , das auf ihre Beschwerde das Erforderliche verfügen wird . Sie müs¬

sen diese aber längstens 4 Wochen nach Empfang des Fordcrungszettels anbringen und darüber

Bescheinigung begehren . Auf Vorzeigung derselben ist der Obereinnehmer gehalten , die BeytreibuM

des Rückstandes bis zur Entscheidung des Kreisdirectorii ruhen zu lassen.



76 ) Findet ein Steuerpflichtiger bey der Nachtragsforderung Anstand , so hat er sich vorerst

durch Einsicht des in den Händen des Odereinnehmcrs beruhenden , von dem Kreisdirecrorio de-

krctirtcn Nachtragsverzcichnistes über den Grund der Nachfvrderung , wenn ihm solche vom Ab - und

Zuschreiden her nicht mehr bekannt seyn sollte , zu belehren , und wenn er sich dem ohngeacktet be¬

schwert glaubt , seine Beschwerde bey dem Kreisdirectorio anzubringen , welches den Steuerperä¬

quator , der den Nachtrag konstatirt hat , und den Steuerrevisor hören und alsdann entscheiden

wird . Der Steuerpflichtige muß seine Beschwerde innerhalb 4 Wochen nach der an ihn gemachten

Forderung bey dem Kreisdirectorio anbringen , und sich darüber Bescheinigung ertheilcn lasten , auf

deren Vorzeigung der Obereinnehmer die Beytreibung bis zur nähern Entschließung des Dircctoru

im Anstand belasten wird.
77 ) Bey vorkommenden Anständen gegen die Nachtragsrückstände haben sich die Steuerpflich¬

tigen nach den Vorschriften des Satzes 75 zu benehmen.

Dritter Abschnitt.

Don dem Einzug und der Beschein igung.

78 ) Die eingehenden Rückstände hat der Steuereinnehmer jedesmal in Gegenwart des Zah¬

lenden in sein Register einzutrazen , und demselben Quittung darüber sogleich zuzustellen , lieber d,L

Steuernachträge , welche der Steuereinnehmer aus Auftrag des Obereinnehmers erhebt , muß derselbe

den Steuerpflichtigen die Quittung des Obereinnehmers gleich bey der Zahlung zustellen.

L w L y L e s K a p i t e l.

Vom Epecntionsverfahren.

7y ) Die Steuerrückstande , Steuernachträge und Nachtragsrückstände müssen sobald als mög¬

lich deygetrieben werden , jedoch mit Vermeidung jedes Executionsverfahrens in den Monaten May

und Juny , so fern solches nicht von den Krcisdirectorien , wegen besonderer Saumseligkeit der

Sleuerpflichtigen in Entrichtung ihrer Schuldigkeit während des vorhergehenden ZahrS , ausdrücklich

angeordnet worden ist.

82 ) Ueder den nach den Nahrungsverhältnisten jedes Orts zum Einzug der Rückstände geeig¬

neten Zeitpunkt hat der Obereinnehmcr die Ortsvorgesetzte und Steuereinnehmer zu hören,  und

wie dieser einzetreten , ganz , nach den Vorschriften über die Beytreibung der laufenden Steuer zu

verfahren, , jedoch dürfen die für diese festgesetzten Termine rücksichtlich der Mahnung u . von der

Obeceinnehmerey resp . dem Amt nach Umständen , jedoch nie über die Hälfte abgekürzt werden»

damit nicht über die Fristen der geeignete Zeitpunkt zur wirksamen Beytreibung verstreiche.

81 ) lieber diejenigen Restanten , von welchen ihr Rückstand wegen Mangel an Executicns-

mitteln auch durch die Realerecution nickt bcygebracht werden konnte , ist ebenso , wie es Satz ^z?

wegen der laufenden Rückstände vorgezcichnct worden , die Anstandsliste aufzustellen.

82 ) Gegen alle auf dieser Liste stehenden Restanten kann der Einnehmer die Realexekution

fordern , sowie  er weiß , daß sie mit Erfolg vollzogen werden kann , und der Ortsvorstand hat sie»

bey Vermeidung der Selbßhaftung für den Rückstand . unverzüglich eintreten zu lagen.
S
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8z Die Rückstände bey Gantmasicn sollen von den Obcreinnehmereyen besonders betrieben
und strenge darauf gesehen werden , daß sie die Eantpfleger aus den erst eingehenden Geldern —
in Gemäßheit der Justizministerialverordnung vom iFtcn April 1815 . Reg .Bl . Nro . VII . — be¬
richtigen . Die Einnehmer haben jede Gant dem Dbcrcinnehmer anzuzeigcn , und nach der erhalte¬
nen nähern Anweisung zu verfahren . Karlsruhe , den 8 - Iuly 1817 .

Auf Befehl
Seiner Königlrchen Hoheit.

B ehr n a u er.

Rro . t.

Ellmendingen.

M a h il l i st e
für den Monat Oktober 1817 über die im Ort wohnenden Restanten , welche jährlich 12 st.

und darüber zu bezahlen habe » , mit Ausnahme der Staatsdiener und Pensionärs.
1 2 — -V 8

Ordnungs , A

zahl . !

Namen der

Steuerpstich tigen.
! Rückstand.

Zahlung nach

der Mahnung.

Rest

Rückstand.

S fl- kr. fl. kr. fl. kr.
1 Z Jakob Aman , Dauer . . . 1 47 1 47 -

2 8 Johannes Ehrlich , Bauer . . 3 — 2 1
3 ß Friedrich Roller . . . . . 2 10 — — 2 10

re. rc.

Der Gerichtsdiener hat nach vorstehender Liste sämtlichen Restante » den Betrag ihres Rück¬
stands zm eröffnen und dieselben aufzufordern , noch im Lauf dieses Monats ihre Schuldigkeit zu
berichtigen , bey Vermeidung der im künftigen Monat gesetzlich einrretenden Personalexecution.

Der Mahner darf von jedem Restanten 4 kr. fordern , welche sogleich zu bezahlen sind ; der un.
terzogene Einnehmer hat für die Verfassung der Mahnliste 2 kr. von jedem Restanten anzusprechen,
welche dem Steuerbetrag beygelegt werden müssen . Elmendingen , den l5 . Oktober 1817.

Der Steuereinnehmer.

Daß sämtliche in vorstehender List« bemerkte Personen von mir ordnungsmäßig gemahnt wor¬
den sind, bescheinigt andurch xflichtmäßig , den 20 , Oktober 1617.

Gmchtsdiener.
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Nro . 2.
F . .

E l m e n d L n g e n.

Executionsliste

»her die nach der Mahnliste vom Mcnat Oktober im Rückstand gebliebenen/ im Ort wohnenden
Steuerpflichtigen / welche jährlich 12 fl. und darüber zu bezahlen haben.

Ord- E Namen der ö Rückstand A Betrag der
iiungs - 8 z nach der Ides  lauf,
zahl . 8 ^ 1s u e »pfli ch tige  n . AMahnliste . S Monats.

Hierauf
Summa . wurde bê ^ Rest,

zahlt.

fl.

1 kJohannss Ehrlich/ Bauers 1

2 ^Friedrich Roller . 8 2

3 ^AloisAmonz wurde epequirtS 8L I
rr . tc.

kr. fl- k>v ff. kr. fl- . K
kr. z fl. kr.

— b — 7 — 7 -8 —-

10 4 27 ö 10 —
— E 8 3i

' 36 17 — 25 30 25 30 ^ -l -

Der Steuereinnehmer hat die in vorstehender Liste vcrzeichneten Restanten , welche der an sie
ergangenen Mahnung ungeachtet , ihre Steuerschuldigkeit nicht berichtiget haben, bey dem Eintreffen

des Erequenren in gesetzlicher Ordnung exeguiren zu lassen, uno wie dieses geschehe», bey der näch¬
stes Abrechnung vorznlegen.

Pforzheim , den 10 . November 1817.
Der Obereinnehmer

Die richtig vollzogene Erecution bescheinigt. Elmendingen , den 23'. Nov . 1617.
lil . Gardist.

Istvtn Bey den Steuerpflichtigen , welche erst nach vollzogener Erecution bezahlt haben , ist zu
setzen: wurde eregiürt ; wie bey Ordnungszahl 3 ersichtlich.

3 *
/
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N r o. 3.

E l m e n d i n g e n.

Pfändirrrgs liste

6ber die nach der Mahnliste vom Oktober fruchtlos gemahnten und im darauf folgenden
Monat mit der Personalexecution ohne Erfolg belegten Steuerpflichtigen , welche im Ort

wohnen und jährlich 12 fl. und darüber zu bezahlen haben.

1 2 3 4 5 6 7

Ord¬

nungs¬

zahl.

Namen der

Steuerpflichtigen.

Rückstand
nach der

Executivns.
liste.

Betrag der
/ -r des lauf . -

Monats.
Summa.

Hierauf
wurde be¬

zahlt.

Rest.

fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl- kr. fl- kr.

1 Friedrich Roller . . ^ 6 30 4 j 20 lc> L0 10 so — —

2 Anton Eierle ; wurde aus¬
gepfändet . . . 3 20 4 10 12 30 12 30 —

3 F . Maier ; dito ohne Erfolg. 4 54 3 1b 8 10 — ' — 8 lO

Vorstehende Pfändungsliste übersende ich Großherzoglichem Bezirksamt mit dem Ersuchen , die
Nealexecution nach gesetzlicher Vorschrift zu verfügen . Pforzheim , den 10 . Dec . 1317.

Der Obereinnehmer
N.

Der Ortsvvrstand erhält diese Pfändungsliste mit dem Befehl , den Restanten zu eröffnen , daß,
wenn sie nicht innerhalb 3 Tagen ihre rückständige und laufende Schuldigkeit berichtigen , die Aus¬
pfändung , welche man dem Gardisten bereits »aufgetragen hat, -erfolgen werde.

Pforzheim , den 12 . Dec . 1817.

Troßherzogliches Bezirksamt.
N.

T^ otL . Dey denjenigen Steuerpflichtigen , welche wirklich ausgepfändet werden sind , ist dieses zu
bemerken.
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N r s . 4.

E l m e n d r 11 g e n.

A n st a n d s l i st e , oder Verzeichniß

derjenigen Steuerrestanten , gegen welche wegen augenblicklicher Zahlungsunfähigkeit jedes weitere

Verfahren so lange im Anstand belassen werden muß , bis dem Steuereinnehmer bekannt wird , baß

sie der Pfändung unterworfene Gegenstände besitzen.

Bey der , in Gemäßheit amtlichen Befehls vom 12ten Dec . 1817 , unterm 18 . des nemK«

chen Monats vorgenommenen Realexecution , haben wir bey nachstehenden Personen , welche nach

der Pfändungsliste vom 10 . Der . mit dem beygesetzten Betrag im Rückstand hafteten , genauer

Nachforschung nngeachtet , Hem « PsLuvung gesetzlich geeignete Fahrniß vorgefunden , nemlich bey

Rückstandsbetrag.

1 .) Franj Maier ^ ^ . » 2 fl. 30 kr.

rc. rc.

Die Richtigkeit dieser Angabe Sezeugen wir andurch auf Pflicht und Gewissen.

Elmendingen , den 15 . Der . 1817.

X . Vogt. Is . Amtsdiener.
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Nro . 5.

Elmendingen.

Liste
über die rm Ort wohnenden Steuerrestanten , deren Stemrbetrag jährlich b fl. und darüber,
aber unter 12 fl. beträgt , und welche gegenwärtig mit zwey Monaten im Rückstand sind, also
gesetzlich zur Zahlung mies viermonailichen Betrags nach vorheriger Mahnung im Weg der

E,recution anzuhalten sind.

Ord-

uunos-

zahl.

Namen der

Restanten.

Bemerkung , ob dre E
Zahlung nach der

Mahnung,
Pfändung,
Versteigerung

gesiheben ' st.

Vier Monats

betrage.
Zahlung. Rest.

nach der Mahnung.

fl.
i 3

kr ^ fl.

kr st.

augenblicklich zast
lungsfähig.

!

I 2 -s - — 2

nach der Mahnung 2 48 E 2 4L —

ebenso. 3 36 ? 3 3b --

nach der Pfändung. 2 54 ! 2 54 —

1 A Anton Msrzmann.

2 ^ August Fröhn.

3 ^ Simon Christmann.

4 8 Franz Lohn . . .

5 E Ludwig Moor . . .

Vorstehende Liste übergebe ich Grofiherzoglichem Ortsvorstand , um die Restanten nach Vor¬
schrift des Gesetzes mahnen , und wenn dieses ohne Erfolg seyn sollte , egeguiren zu lassen.

Elmendingen , den 15 . Oktober 1617.

st

Der Steuereinnehmer Hl.
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N r o. 6.

Ites  Mahnschreiben.
^ »!i Gemäßheit des Satzes 5b der höchsten Verordnung vom 8ten July 1817 . über das Erecu-
tionSverfahren gegen Steuerrsstanten , lade ich Sie ein , für die Berichtigung der am 1. d. M.
verfallenen direkten Steuer im Betrag von 10 fl. 30 kr. nach bereits umlaufenem Termin innerhalb
14 Tagen zu sorgen.

Pforzheim , den 20 . Oktober 1617.
Der Obereinnehmer

N.

An

* den Grundhsrrlich von duschen Reittbeamtcn

zu

t .2 kr . Ausfertigungsgebühr sind dem Stsuerbetrag vorschriftmäßig beyzulegen.

Nrs . 7.

2tes rmv rryrrs M a y tt f ch r e r h e n.
a Sie auf das von mir unterm 20 . Okt . d. I . erlassene erste Mahnschreiben den am 1. des¬

selben verfallen gewesenen Steuerbetrog von 10 fl. 30 kr. in dem bestimmten Termin nicht bezahlt
haben , ss setzen Sie mich in die Nothwendigkeit , Sie hiezu , in Gemäßheit des Satzes SO. der höch¬
sten Verordnung vom 8 . July 1817 . über das Execnlionsverfahren gegen Steuerrestantcn , noch¬
mals aufzufordern , mit dem Anhang , daß ich nach fruchtlosem Ablauf einer weitern Frist von 14
Tagen vom Empfang dieses an gerechnet , die gesetzlichen Zwangsmittel gegen Sie eintreten lassen
muß , welche auch auf die Steuer des laufenden MonarS gehen , wenn solche nicht gleichzeitig berich¬
tigt wird.

Ich ersuche Sie , die Insinuation gegenwärtiger Aufforderung zu bescheinigen , dem Boten die
gesetzliche Mmgchgebuhr mit 30 kr. zm bezahlen , und die Ausfertiguugsgebühr für gegenwärtige
Mahnung der nächsten Steuer -ahlung mir 12 kr. beyzulegen.

Pforzheim , den 30 . November 1817.

Der Obereinnehmer
- -8-

Die richtige Insinuation bescheinigt.
Ll . den Z. December 1317.

N . Erundherrlich von Äscher Rentbeamte.
Den richtigen Empfang der Marschgebühr mit 30 kr. bescheinigt

N.

D
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